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Vorrede

zur fünften Ausgabe.

Es war dem Verfasser nicht vergönnt, das Erscheinen dieser Aus
gabe zu erleben. Nur wenige Tage vor seinem, am 14. Dezember 
v. I. erfolgten Hinscheiden wandte er sich an mich, seinen Bruder, 
mit der Bitte, die von ihm bereits begonnene Bearbeitung derselben 
fortzusetzen und zu vollenden. Indem ich mich der Erfüllung dieser 
Bitte, unter Benutzung des von ihm gesammelten reichhaltigen Mate
rials, bereitwilligst unterzog, war mein Streben stets dahin gerichtet, 
das Werk ganz in dem Geiste zu fördern, welcher dasselbe von seinem 
ersten Erscheinen an beseelte.

Wenn die gegenwärtige Ausgabe gleichwohl vcrhältnißmäßig zahl
reiche Abweichungen und Zusätze anfweist, so ist dies in Erster Linie 
den mannigfachen, tiefeingreifendcn Aenderungen bcizumessen, welche 
der Text des erläuterten Gesetzbuchs durch die Novelle vom 26. Februar 
d. I. erfahren hat. Außerdem fällt in die seit dem Beginne des 
Drucks der vierten Ausgabe verflossene Zeit der Erlaß des R.-Preß- 
Gesetzes, des R.-Militär-Gesetzes, des Personenstands- und Ehe
schließungs-Gesetzes, der Preußischen Vormundschafts-Ordnung und 
mehrerer anderer, wichtiger Gesetze, deren Vorschriften wegen ihrer 
engen Beziehungen zu gewissen Materien des Strafgesetzbuchs in den 
Kreis der Erörterung gezogen werden mußten und in jener früheren 
Ausgabe theils nur gegen das Ende, theils gar nicht mehr Berücksich
tigung finden konnten. Auf der anderen Seite war, wie bisher, die 
Doktrin und die Rechtsprechung gewissenhaft zu benutzen, insbesondere 
die namhafte Bereicherung, welche der Strafrechtsliteratur in den letzten 
beiden Jahren durch das Lehrbuch von H. Meyer und eine Reihe 
sonstiger verdienstvoller Schriften zu Theil geworden ist, auf geeignete 
Weise zu verwerthen.

Aachen, den 1. Oktober 1876.

Th. A Hppenhoff.
Ober Prokurator.



Vorrede

zur achten Ausgabe.

Seit dem Erscheinen der siebenten Ausgabe sind Zwanzig Monate 
verflossen. In diesen Zeitraum fällt nicht allein das Inkrafttreten der 
früher verkündeten, in jener Ausgabe bereits eingehend berücksichtigten 
Reichs-Justizgesetze, sondern auch die Neuverkündigung mehrerer, vor
zugsweise dem materiellen Strafrecht angehöriger Gesetze, namentlich 
des Deutschen Wucher- und des Pr. Feld- und Forstpolizei'Gesetzes, von 
welchen das erstere den Inhalt des Strafgesetzbuchs erweitert, das 
zweite die Handhabung einzelner Bestimmungen desselben für einen 
großen Theil seines Geltungsbereichs nach verschiedenen Seiten hin be
grenzt und sonst beeinflußt. Während auf solche Weise dem Commentar 
ein ansehnlicher, gänzlich neuer Stoff zur Bearbeitung unmittelbar durch 
die Gesetzgebung zugcführt wurde, erachtete der Unterzeichnete es auf 
der anderen Seite für angczeigt, an Stelle der mit Einführung der 
Deutschen Konkurs-Ordnung aufgehobenen §§ 281—283 des Strafge
setzbuchs die sämmtlichen Strafvorschriften jener Ordnung, mithin nicht 
blos die den citt. §§ 281 ff. entsprechenden in den Kreis der Erörte
rung aufzunehmen.

Von wissenschaftlichen Werken strafrechtlichen Inhalts, welche obi
gem Zeitraum angehören, erschien Hälschner's „Gemeines deutsches 
Strafrecht" (1. Band) erst, nachdem der Druck der gegenwärtigen Aus
gabe fast beeudet war und konnte daher zum großen Bedauern des 
Unterzeichneten nicht mehr benutzt werden. Dagegen hat die sonstige 
Strafrechtsliteratur der jüngsten Zeit, insbesondere der Kommentar von 
Olshausen (1. Band), manche höchst schätzbare Ausbeute geliefert. 

Das weitaus reichste und wichtigste neue Material für die gegen
wärtige Ausgabe bot jedoch die fast unmittelbar nach dem Erscheinen 
der früheren in's Leben getretene Wirksamkeit des Reichsgerichts, welche, 
bestimmt, die Einheit des Deutschen Reichs auch auf dem Gebiete der 
Strafrechtspflege zur vollen Geltung zu bringen, diese Aufgabe mit 
großem Erfolge erfüllt und schon jetzt, trotz ihrer verhältnißmäßig 
kurzen Dauer, nach allen Richtungen hin den mächtigsten Einfluß ge
äußert hat.

Wenn der Unterzeichnete auch in dieser Ausgabe noch manche Be
merkungen beibehielt, welche seit Einführung der Reichsjnftizgesetze ihre 
unmittelbare praktische Bedeutung eingebüßt haben, so glaubt er dies 
damit zu rechtfertigen, daß durch Gegenüberstellung des früheren und 
des jetzigen Rechtszustands das Verständniß des letzteren wesentlich er
leichtert und gefördert wird.

Aachen, 27. April 1881.

Th. A Hppenhoff.
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Emsiihrurrgs-Gesetz
zum

Strafgesetzbuch für den Norddeutschen Bund
vom 31. Mai 1870.

(BundeS.Gtsetz-Blatt 1870 Nr. 16, S. 195 ff.)

§ 1. Das Strafgesetzbuch für den Norddeutschen Bund 
[für das Deutsche Reich] tritt im ganzen Umfange des Bun
desgebietes mit dem 1. Januar 1871 [1872] in Kraft. 
[I. @ntto.: Art. I; II. Entw.: 8 1; EG. z. Pr. StGB.: Art. I.] — Vgl. Bunde«. 

Verfass, (vereinbart mit Baden und Hessen) Art. 80 II (BGbl. 1870 
s. 648); BundeS-Vertr. m. Würtemberg v. 25. Nov. 1870 Art. 2 Nr. 6; 
Bundesvert. m. Baiern v. 23. Nov. 1870 Art. I § 26, III §8; RGes. 
v. 16. April 1871, die ReichS-Berfassung betr., § 2; RGes. v. 22. April 
1871 § 7; RGes. v. 15. Mai 1871; StGB. § 2.

8 1.
1. Auf Grund des Art. 80 der mit Baden und Hessen vereinbarten Bundes

verfassung sowie der mit Würtemberg und Baiern abgeschlossenen Beitrittsverträge 
v. 25. und 23. Nov. 1870 sind u. a. das „Strafgesetzbuch für den Norddeutschen 
Bund", sowie das Einsührungsgesetz zu demselben v. 31. Mai 1870 durch § 2 Abs. 2 
des die Reichsverfassung verkündenden Ges.'S v. 16. April 1871 zu Reichsgesetzen 
erklärt worden. Der eit. § 2 Abs. 2 bestimmt gleichzeitig:

„Wo in denselben fGesetzenj von dem Norddeutschen Bunde, dessen Der- 
fassung, Gebiet, Mitgliedern oder Staaten, Indigenat, verfassungsmäßigen 
Organen, Angehörigen, Beamten, Flagge u. s. w. die Rede ist, sind das 
Deutsche Reich und dessen entsprechende Organe zu verstehen."

Demzufolge hat das StGB, selbst durch daö R.-Ges. v. 15. Mai 1871 unter 
der Bezeichnung „Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich" vom 1. Januar 
1872 an eine berichtigte Fassung erhallen. Ein Gleiches ist in Betreff des Einf.- 
Gesetzes nicht geschehen. Dieses ist daher oben in seiner ursprünglichen Fassung 
abgedruckt, eS sind aber gleichzeitig in Klammern mit lateinischer Kursivschrift die
jenigen Bezeichnungen eingeschaltet worden, welche nunmehr an die Stelle der (zum 
Theil) nicht mehr passenden früheren treten.

2. DaS StGB, und das EG. hatten durch das letztere im Gebiete des Nord- 
deutschen Bundes vom 1. Januar 1871 an Wirksamkeit erlangt. Sodann wurden die
selben durch Art. 80 II der Bundesverfassung (cit. n. 1) von demselben 1. Jan. 1871 
an in Hessen südlich deS Mains, und vom 1. Jan. 1872 an in Baden eingesührt 
(vgl. StaatSvertr. v. 15. Nov. 1870; BGbl. s. 651). Ebenso erfolgte die Einfüh
rung für Würtemberg vom 1. Jan. 1872 an durch den StaatSvertr. v. 25. Nov.

Oppenhvff, D. Strafgesetzbuch. 8. Ausg. 1



2 Einführungs-Gesetz § 2.

§ 2 Mit diesem Tage tritt das Bundes- und Landes
strafrecht, insoweit dasselbe Materien betrifft, welche Gegen
stand des Strafgesetzbuchs für den Norddeutschen Bund [für 
das Deutsche Reich] find, außer Kraft.

1870; vgl. RGes v. 16. April 1871 § 2. — Für Baiern wurde durch den Bei- 
trittsveur. v. 23. Nov. 1870 I § 26. III § 8 die Geltung des cit. Art. 80 der 
Bundesverfassung (n. 1) vorläufig außer Anwendung gelassen. Dagegen erfolgte 
dort die Einführung deö StGB.'S und des EG.'s vom 1. Ian. 1872 ab durch daS 
RGef. v. 22. April 1871 § 7, mit einer den § 4 des EG.'s betreffenden Abän
derung; vgl. dort». 10. — In Elsaß-Lothringen ist das StGB, (ohne daS CG.) 
durch Gesetz v. 30. Aug. 1871 vom 1. Okt. ej. an eingesührt.

3. In dem zwischen Preußen und Belgien gemeinschaftlichen s. g. neutralen 
Gebiete von MoreSnet (bei Aachen) hat weder das Pr. noch das D. StGB. 
Gesetzeskraft erlangt, vielmehr gilt dort noch der alte franz. Code pdnal: IMBf. 
v. 31. Dez- 1852 (RS. X, 532). Der Bewohner jenes Gebiets ist als Ausländer 
im Sinne des § 4 Nr. 1 des StGB.'s zu behandeln: AH. Köln 4. Nov. 58 (Tr. 
Ann. X, 7); vgl. jedoch ZU. 16. Nov. 75 (RdO. XVI, 728).

§ 2.
1. Art. II des EG.'s z. Pr. StGB, hob die in den verschiedenen Theilen deö 

Staats geltenden kodifizirten Strafgesetzbücher im Ganzen auf. Dagegen beschränkt 
sich der obige § 2 darauf, das Bundes- und Landesstrafrecht insoweit außer Kraft 
zu setzen, als es „Materien betrifft, welche Gegenstand des neuen GB.'s sind". 
Enthielten daher die früheren Landesstrafgesetzbücher Vorschriften, welche andere vom 
StGB, nicht berührte Materien betrafen, so sind diese in Geltung geblieben, es sei 
denn, daß deren Beseitigung anderweitig zu begründen wäre, z. B. wenn auS der 
Entstehungsgeschichte des StGB-'s hervorgeht, daß sie in dieses grade deshalb nicht 
ausgenommen wurden, um sie für die Zukunft unwirksam zu machen. Indessen hat 
ein großer Theil der Bundes-Staaten die älteren Strafgesetzbücher ausdrücklich aus
gehoben; so Baiern, Hessen, Mecklenburg, Oldenburg, Braunschweig, Bremen rc. 
In Preußen geschah ein Gleiches nicht; vgl. aber n. 22.

2. Zu den „Materien, welche Gegenstand des StGB.'s sind", gehören zu
nächst die in den „Einleitenden Bestimmungen" und in Thl. I aufgestellten „all
gemeinen Grundsätze über die Bestrafung der Verbrechen, Vergehen und Ueber- 
tretungen". Anderweitige allgemeine Vorschriften der älteren LandeS-Strafgesetz- 
gebungen, auch solche, welche Gesichtspunkte aufsassen, die Thl. I des StGB.'S nicht 
berührt, sind für beseitigt zu erachten, weil ihre Beibehaltung dahin führen würde, 
daß die Einzelbestimmungen des StGB.'s in dem einen Bundesstaate anders auf
zufassen und anzuwenden wären, als in den andern: Darmst. 9. Okt. 71 (HEntsch. 
71 s. 30); OHG. 20. Sept. 72 (StZ. II, 17); BL. s. 95 (nimmt nur deu im 
StGB, nicht erschöpfend geregelten Strafvollzug aus). — Jene allgemeinen Grund
sätze beherrschen das ganze Strafrecht; sie kommen sonach auch bei den in besonderen 
(Reichs- oder Landes») Gesetzen enthaltenen Strafvorschriften zur Anwendung, selbst 
bei solchen Strassällen, für welche die Vorschriften eines früheren Landesstrafgesetz
buches in Kraft verblieben sind (n. 1): ZU. 28. Okt. 74 (RdO. XV, 718); Manh. 
7. Febr. 74 (BAnn. 40 s. 225); vgl. § 57 n. 17; — es sei denn, daß aus der eigen
thümlichen Natur der behandelten besonderen Materie die Unanwendbarkeit eines 
im allgemeinen Theile aufgestellten Grundsatzes nachzuweisen wäre. Wenn dagegen 
ein in Geltung verbliebenes besondere« Gesetz lediglich für die in ihm geregelten (im 
StGB, nicht berührten) Strafsälle spezielle Vorschriften über die in Thl. I des 
StGB.'s behandelten allgemeinen Grundsätze enthält, so sind sie mit jenem Gesetze 
in Kraft geblieben, da hierdurch die Anwendung des StGB.'s selbst nicht berührt 
wird; vgl. n. 12; Einl. Best. n. 1. 2; contra (theilw ): Reber n. 92.

3. Für den zweiten, „von den einzelnen Verbrechen rc." handelnden 
Theil des StGB.'s deutet der Ausdruck „Materien" aus die mit Strafe bedrohten 
Handlungen, somit weder auf die Gegenstände, in Beziehung auf welche eine 
Mißthat begangen wird, noch aus die Rechte, die durch dieselbe beeinträchtigt, noch
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In Kraft bleiben die besonderen Vorschriften des Bundes- 
[Reicks-] und Landesstrafrechts, namentlich über strafbare Ver
letzungen der Preßpolizei-, Post-, Steuer-, Zoll-, Fischerei-,

auch aus die Zwecke, die durch sie verfolgt werden; VH. 11. April 61 (RA. 56. II. 
111); vgl. Abs. 3 a. E.: „Handlungen, Über welche das StGB, nichts bestimmt". 
Ebensowenig hat derselbe auf die Strasgattungen (;. B. die Polizeiaufsicht) Bezug: 
VII. 10. Nov. 53 (IMbl. 54 s. 136). — Als Materien sind daher hier die (her
gebrachten) Verbrechens- rc. Begriffe anzusehen, welche in das System des StGB.'S 
ausgenommen, in demselben definirt und geregelt sind: Z. 13. Okt. 69, 29. Juni 
70 (RdO. X, 636; XI, 378). In dieser Beziehung bieten zwar nicht die Abschnitts- 
Ueberschristen (vgl. Thl. II. Abschn. 25 n. 1), wohl aber die in den einzelnen §§ ge- 
brauchten allgemeinen technischen Bezeichnungen des betr. Straffalls (: wer 
--------- , wird „wegen Hochverrats rc." — bestraft) einen Anhaltspunkt. Fehlt 
es an einer solchen technischen Bezeichnung, so fragt sich, ob die Begrifssbestimmung 
einen in der älteren Strafrechtslehre hergebrachten, in der früheren Gesetzgebung be
rücksichtigten Strafsall hat präzisiren wollen. Wo das eine oder das andere zutrifst, 
find alle Bestimmungen der früheren Strafgesetzgebung aufgehoben, welche sich aus 
denselben bezogen, und zwar selbst dann, wenn das StGB jenen Verbrechensbegriff 
anders besinnt hat, als die älteren Gesetze: HS. I, 24. — Dagegen ist einem Erk. 
Jena 25. Sept. 71 (StZ. I, 161) nicht zuzustimmen, wenn eö die Frage, welche 
Gesetze aufrecht erhalten und welche außer Wirksamkeit gesetzt sind, danach beurtheilen 
will, je nachdem die Materien „ihres allgemeinen kriminalrechtlichen Charakters 
wegen überhaupt in die Strafgesetzbücher ausgenommen zu n?erben pflegen, oder 
nicht"; für eine solche Unterscheidung fehlt es an jedem Anhalte; auch kommt es 
nach § 2 nur darauf au, ob die betr. Materie „Gegenstand des StGB.'S sei.

4. Nach dem unter n. 3 ausgestellten Grundsätze trifft die Regel des § 2 auch 
da zu, wo eine besondere laudesgesetzliche Vorschrift eine« speciellen Thatbe
stand, welcher an sich der allgemeinen Begriffsbestimmung eines im damals gelten
den Strafrechte vorgesehenen Straflalles entsprach, und also (in Ermangelung be
sonderer Bestimmungen) nach diesem zu bestrafen gewesen wäre, ausgesondert und 
unter Berücksichtigung der ihm beiwohnenden Eigenthümlichkeitett mit anderen Strafen 
bedroht hatte. Mochte damals der Gesetzgeber diesen besonderen Thatbestand als eine 
für sich bestehende, aus dem allgemeinen Begriffe anSgeschiedene „Materie" ausqefaßt 
und behandelt haben, so kann diese Rücksicht jetzt nicht mehr zutreffen, da daS StGB, 
für die in ihm behandelten Materien ein einheitliches Recht schaffen wollte, welches 
eben deshalb mit abweichenden Sonderbestimmungen der einzelnen Bundesstaaten 
nicht mehr verträglich ist; Beisp.: n. 35—37, 41, 47. Das Gesagte erleidet eine 
Ausnahme bei den in den Absätzen 2. 3 ausdrücklich aufgezählten bundes- und 
landesstrasrechtlichen Vorschriften; vgl. hierüber unten n. 7. 12.

5. Mit Rücksicht auf das unter n. 3 t. A. Gesagte ist daraus, daß das StGB, 
(besonders im Abschn. 29) eine Reihe von Polizeivorschristen enthält, welche in das 
Gebiet irgend eines speciellen Zweiges der Polizeiverwaltung fallen, z. B. der Feuer-, 
Straßen-, Eisenbahn-, Maß-, Gewichts-Polizei rc., nicht zu folgern, daß diese Zweige 
der polizeilichen Thätigkeit als „Materien" anzusehen seien, auf welche sich daS StGB, 
beziehe, und daß ebendeshalb alle sonstigen älteren Strafbestimmungen, welche aus 
jene Zweige der Polizeiverwaltung zurückzuführen sind, als ausgehoben betrachtet 
werden müßten. Beispiele vgl. bei §§ 364. 365. 368. 369.

6. Im Abs. 2 bezeichnet der Ausdruck: „besondere Vorschriften rc." 
(nicht, wie im Art. II des EG.'s z. Pr. StGB., den Gegensatz gegen daS kodifizirte 
LandeS-Strafgesetzbuch, sondern) den Gegensatz gegen das in Abs. 1 erwähnte „Straf
recht, insoweit es Materien betrifft, welche Gegenstand des D. StGB.'S sind". ES 
gehören sonach diejenigen Strafvorschristen hierher, welche nicht nach dem Grund
sätze des Abs. 1 durch die Bestimmungen des StGB.'S ersetzt sind; vgl. Heinze i. HH. 
II, 11. — Dabei macht es keinen Unterschied, ob sich jene Vorschriften in den 
früheren kodifizirten Landesstrasgesetzbüchern oder in Specialgesetzen finden.

7. Anders verhält es sich mit den Zuwiderhandlungen gegen die im Abs. 2
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Jagd -, Forst- und Feldpolizei-Gesetze, über Mißbrauch des 
Vereins- nnd Versammlungsrechts und über den Holz- (Forst-) 
Diebstahl.

unter „namentlich. . . hervorgehobenen Gesetze. Sie sind dadurch von Gesetzes
wegen als „besondere Vorschriften" hingestellt worden, welche unbedingt in Kraft 
verblieben sind, selbst wenn sie eine Handlung zum Gegenstände haben, welche (in 
einer konkreteren Gestaltung) unter den allgemeinen Thatbestand eines im StGB, 
vorgesehenen Straffalles zu bringen wäre, z. B. Forstweide frevel: BI. 5. Mai 75 
(RdO. XVI, 352), Widersetzlichkeit gegen Steuer- rc. Beamte, Bestechung eines 
solchen rc-, insoweit diese Handlungen in den betr. Spezial.gesetzen mit besonderen 
Strafen bedroht sind: ZII. 13. Nov. 73 (RdO. XIV, 717), Merkel i. HH. III, 672. 
Das erleidet nur da eine Ausnahme, wo das StGB, genam denselben Thatbestand 
(in derselben konkreten Gestaltung, wie ihn früher eines der erwähnten Gesetze vor
gesehen hatte,) nunmehr zum Gegenstände einer neuen Strafandrohung gemacht hat, 
oder wo eine spezielle Bestimmung des StGB.'S mit eineT jener älteren Gesetze 
unvereinbar sein würde; in diesen Fällen würde selbstverständlich die Vorschrift des 
StGB.'S vorgehen. Vgl. § 275 n. 7. Dieser Grundsatz würde z. B. anzuwenden 
sein, wenn genau der Thatbestand der §§ 117. 292—296 oder einer der im § 368 
Nr. 1. 2. 9—11 oder im § 370 Nr. 2 aufgezählten Uebertretungen auch in irgend 
einem der aufrecht erhaltenen Jagd-, Forst- oder Feldpolizeigesetze mit Strafe bedroht 
wäre. — Von diesen zuletzt erwähnten Fällen abgesehen, sann es bei den in Abs. 2 
aufgezählten Materien allerdings geschehen, daß dieselbe Handlung in dem einen 
Bundesstaate nach dem StGB., in dem anderen nach einem dort in Kraft verblie
benen Landesgesetze zu beurtheilen und zu bestrafen ist. Beisp.: die Wegnahme und 
Aneignung eines aufstehenden, nicht zur Holznutzung gezogenen Baumes wird in 
Preußen als Diebstahl, dagegen im Kgr. Sachsen (bei geringem Werthe) aus Art. 1 
des G.'s v. 11. Aug. 1855 als Forstdiebstahl bestraft: Otto s. 4.

8. Demgemäß (n. 7) sind die Landes - Feldpolizeigesetze selbst, insoweit sie 
den Diebstahl (die Entwendung) von Bodenerzeugnissen betreffen, in Geltung ver
blieben; vgl. Pr. Ges. v. 22. Mai 1852 Art. III; NEV. Art. III. VI Nr. 1, welche 
dieses (den Vorschriften des Pr. StGB.'S gegenüber) ausdrücklich auösprechen; sie 
haben unzweifelhaft als Muster für die Abfassung des Abs. 2 gedient. DaS Gegen- 
theil ist nicht daraus zu folgern, daß die Gesetze „über den Holzdiebstahl" 
neben den Forstpolizeigesetzen ausdrücklich aufgezählt sind; letzteres erklärt sich dadurch, 
daß in Preußen der Holzdiebstahl zum Gegenstand eines besonderen Gesetzes gemacht 
ist. Vgl. Münch. 18. Jan. 75 (BEntsch. V, 17); ML. s. 464; Staudinger zu 
§ 242; contra: Schwarze i. GSaal 22 s. 394; Rüd. s. 77; MeveS i. StRZ. XI, 
545; Rubo s. 125; Heinze s. 76. 80.

9. Das Nähere über die aufrechterhaltenen Fischerei- und Jagdpolizei
gesetze findet sich in den Bemerkungen zu den §§ 292, 296, 368 Nr. 10 u. 370 Nr. 4.

10. Die Landes.Preßpolizeigesetze sind durch das RPreßges. v. 7. Mai 1874 
außer Kraft gesetzt; das gilt auch von den die polizeiliche Beschlagnahme eines Preß- 
erzeugnisses (einschl. der vom Staatsanwalt veranlaßten) betreffenden Bestimmungen. 
Dagegen sind Vorschriften eines älteren Preßgesetzes, welche lediglich das gerichtliche 
Verfahren (z. B. bei einer vom Richter angeordneten Beschlagnahme) regeln, in Kraft 
verblieben (sofern sie nicht neuerdings durch die Bestimmungen der RStPO. ersetzt 
wurden): Schw. i. SGZ. XVIII, 234. 241. 248. Außerdem haben ältere Landes- 
Vorschriften über das öffentliche Anschlägen, Anheften, Ausstellen, sowie die öffent
liche unentgeltliche Verkeilung von Bekanntmachungen, Plakaten und Ausrufen ihre 
Geltung bewahrt: arg. R.Preßges. § 30 Abs. 2.

11. Abs. 3 (nebst der an denselben sich knüpfenden Streitfrage, ob nur die den 
Konkurs der Nichtkaufleute, oder auch die den Konkurs der Kaufleute betreffenden 
Landesstrafgesetze aufrecht erhalten seien) ist mit dem Inkrafttreten der RKO., d. h. 
seit dem 1. Okt. 1879 gegenstandlos geworden. In Betreff der unberührt geblie
benen Gesetze vgl. EG. z. RKO. § 5.

12. Insoweit § 2 (Abs. 2. 3) zutrifft, bleiben die betreffenden Vorschriften in 
ihrem ganzen Umfange einschließlich der Strafandrohung (mit der im § 6
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Bis zum Erlasse eines Bundesgesetzes [Reichsgesetzes] 
über den Konkurs bleiben ferner diejenigen Strafvorschriften

ausgesprochenen Maßgabe) wirksam; die Beschränkung, welche § 5 für die später zu 
erlassenden landeögesetzlichen Vorschriften enthält, ist auf unsern Fall nicht auSzu- 
dehnen: Rüd. s. 84; Schw. s. 163; Schütze i. GA. 20 f.358; contra: Heinze s. 84; 
die von diesem hervorgehobenen Inkongruenzen genügen nicht, um den § 5 in der 
gedachten Weise auszudehnen. Ebendeshalb haben die besonderen „Vorschriften" der 
Feldpolizeigesetze rc. (Abs. 2), selbst insoweit sie Abweichungen von Theil I des StGB.'S 
enthalten, ihre Geltung bewahrt: VII. 29. Juni 76 (RdO. XVII, 476); vgl. n. 2; 
§ 5 n. 2; StGB. § 68 n. 41.

13. § 2 entzieht die dort aufrecht erhaltenen landesgesetzlichen Bestimmungen 
nicht der Abänderung durch die Landesgesetzgebung. Im Gegentheil ist aus dem § 2 
zu folgern, daß letztere in den betreffenden Materien (vorbehaltlich der Bestimmung 
des § 5) ihre Zuständigkeit bewahrt habe; ebenso: Schw. s. 160; vgl. VH. 5. Juli 77 
(RdO. XVIII, 504: § 2 beziehe sich nicht lediglich auf das zur Zeit des Inkrafttretens 
des StGB. bestehende Recht, sondern gewähre der Landesgesetzgebung auch die Be- 
fugniß, das von der Reichsgesetzgebung unberührt gebliebene Landesstrafrecht in Zu
kunft abzuändern). Dies ist bezüglich des Erlasses neuer Bestimmungen über die 
Feld- und Forstpolizei, sowie den Holz-(Forst°)Diebstahl in einem Bundesrathsbe
schlusse v. 13. Febr. 1875 (RAnz. Nr. 48) ausdrücklich ausgesprochen und durch den 
Erlaß des Pr. Forstdiebst.-Ges.'s v. 15. April 1878 sowie de« Pr. FFP.-Ges.'s 
v. 1. April 1880 praktisch gehandhabt worden. Im Uebrigen vgl. § 5 n. 2.

14. Nach den oben entwickelten Grundsätzen sind solche Bestimmungen, welche 
Borbereitungshandlungen zu einer im StGB, vorgesehenen Mißthat mit 
Strase bedrohen, für aufgehoben zu erachten. Dagegen sind Palizeivorschristen, welche 
bezwecken, einer Mißthat vorzubeugen, (z. B. Strafandrohungen gegen die Ver
heimlichung der Schwangerschaft oder Niederkunft), in Kraft verblieben: 
Heinze s. 35; contra: Schwarze i. GSaal 22 s. 400; Puch. s. 217 n. 2J

15. Ebenso haben Vorschriften, welche die Theilnahme au einer straflosen 
Handlung (z. B. einem Selbstmorde) als selbstständige Handlung mit Strase be
drohen, ihre Wirksamkeit bewahrt; contra: Heinze s. 36; Schw. i. GSaal 22 s. 391.

16. Daraus, daß das StGB, den Rückfall nicht mehr allgemein als Straf
schärfungsgrund hingestellt hat, folgt nicht, daß die den Rückfall betr. Vorschriften 
eines in Geltung verbliebenen besonderen Gesetzes unwirksam geworden seien, vgl. 
n. 8 und Pr. FFP.-Ges. §§ 2. 3. Auf derartige Vorschriften finden die Grundsätze 
der §§ 244. 245 keine Anwendung. VH. 30. Jan. 73 (RdO. XIV, 93). — In an
deren Fällen kann der Rückfall als Strafzumessungsgrund Berücksichtigung finden: 
Z. 12. Ott. 72 (RdO. XIII, 521).

17. Besondere landesgesetzliche Bestimmungen, welche den Ungehorsam gegen 
eine amtliche Weisung mit Strafe bedrohen, sind (trotz der §§ 113 ff. des StGB.'s) 
nicht außer Kraft gesetzt: Schwarze i. SGZ. XV, 257; Beisp.: die Ostpreuß. Dorf- 
ordn. v. 26. Mai 1786 § 23 (den Ungehorsam g. d. Anordnungen des Schulzen betr.); 
VI. 27. Sept. 61 (RdO. I, 556).

18. Dasselbe gilt von den Vorschriften, welche eine wahrheitswidrige nicht
eidlich vor einer öffentlichen Behörde abgegebene Aussage für strafbar erklären 
(das StGB, sieht nur die Materie der falschen Eidesleistung vor): ML. s. 587; 
Schw. i. GSaal 22 s. 395; contra: Heinze f. 117; id. t. HH. II, 7; Dreöd. 27. Sept. 
72 (StZ. II, 33); Rubo s. 122; vgl. StZ. III, 307.

19 ebenso von den die widerrechtliche Benutzung fremden 
Eigenthums betr. Strasvorschriften, z. B. K. Sächf. StGB. Art. 330 Abs. 3; 
contra: Dresd. 17. März 71 (SGZ. XV, 86), „weil § 290 eine solche Handlung 
des Pfandgläubigers bestrafe"; dieser § beruht aber auf der besonderen Stellung des 
Pfandgläubigers zum Pfande; deshalb ist nicht jene ganze Materie zum Gegenstand 
des StGB.'s gemacht.

20 ebenso von den Vorschriften, welche eine unerlaubte Eigen
macht (z. B. unerlaubte Selbsthülse) bestrafen; die möglicherweise hier in Be-
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in Kraft, welche rücksichtlich des Konkurses in Landesgesetzen 
enthalten sind, insoweit dieselben sich auf H andlungen beziehen, 

tracht kommenden 113. 123. 124. 137. 201. 246. 303 de« StGB.'« finden da« 
Strafbare nicht in der Eigenmacht, sondern in der Verletzung des fremden Rechtes; 
contra: Dresd. 17. März 71, Jena 25. Okt. 71 (SGZ. XV, 111; StZ. I, 162); 
Heinze f. 36; Olsh. I, 11; ein Antrag: die Selbsthülfe zu bestrafen, ward in der 
Reichstags-Kommission abgelehut; vgl. schw. i. GSaal 2?2 s. 392.

21 ebenso von den Vorschriften, welche (ausnahmsweise) die fahr
lässige Beschädigung fremder Sachen unter «strafe stellen, da daS StGB, im 
Wesentlichen nur die vorsätzliche Sachbeschädigung vorsieht p vgl. u. 3, VI. 5. Mai 75 
(RdO. XVI, 352); contra: v. Wächter Beilagen rc. s. 237, Olsh. I. 11 (: sofern sie 
keine der im Abs. 2 namentlich aufgeführten Materien beträfen).

21a. Dagegen sind ältere Vorschriften, welche jedes G lücksspiel verbieten, jetzt 
durch die §§ 284. 285 außer Kraft gesetzt: Jena (Boll. 21 s. 280).

22. AuS dem Preußischen StGB, sind keine Bestimmungen in Kraft ge
blieben. Die allgemeinen Grundsätze desselben wurden durch die deö D. StGB.'S ersetzt 
(vgl. n. 2). Die im zweiten und dritten Theil enthaltenem, auf die einzelnen Straf
fälle bezüglichen Vorschriften sind dagegen, insoweit nicht Einzelbestimmungen des 
D. StGB.'S an ihre Stelle traten, anderweitig für beseitigt zu erachten:

die §§ 199. 200. 201. 203 und 265 durch die B.-Gew.-O. (vgl. dort 
§§ 29. 30. 143. 144. 147. 1. 35; Motive z. StGB. s. 113: an letzterer 
Stelle wird § 201 für unvereinbar erklärt mit der durch die Gew.-O. zur 
Geltung gebrachten Freigebung der GeburtShülfe); —

die §§ 112. 261 Nr. 4. 262. 270. 297, weil der RT. die Ausnahme 
entsprechender Bestimmungen in daS StGB, abgelehnt hat (Stenogr. Ber. 
s. 470. 721. 724. 742); damit dürfte die Aufrechthaltung jener §§ für 
das ganze Gebiet des Pr. Staates unvereinbar fein; so (in Betreff des 
§ 270): Befchl. II. 25. Juni und 19. Nov. 74, Befchl. I. 11. Sept. 74, 
9. Sept. 75 (RdO. XV, 448. 555. 801; XVI, 568); Schützes. 494 n. 8; 
Meves i. GA. 23 f. 25; contra: Merkel i. HH- IV, 77; (in Betr. des 
§ 261 Nr. 4 und des § 262): Rüd. f. 477 und im Prinzip: Rubo f. 122. 
128. 178. 194; vgl. auch StGB. § 367 n. 54.

Bon den älteren Preußischen Gesetzen sind folgende weder 
durch das Pr. noch durch das D. StGB, ausgehoben:

23 AGO. I, 7 § 38, (die Verweigerung der Annahme einer 
gerichtlichen Verfügung betr.): Beschl. I. 13. Nov. 61 (RdO. II, 54, sprach 
gleichzeitig auS: die betr. Geldstrafe sei eine Ordnungsstrafe, die nur derjenige Richter 
verhängen könne, von welchem die Anordnung ausgegangen sei).

24 AGO. I, 23 tz 52 Nr. 4, 5; 24 § 40 a. E., betr. frevelhaftes 
Leugnen im Prozesse; die Strafen können aber nur von dem mit der Sache be
faßten Civilrichter (1. oder 2. Instanz) verhängt werden: ZI. 12. Juli 54 (Entsch. 28 
s. 196); VII. 18. Okt. 55 (GA. III, 823). Daraus ist nicht zu folgern, daß die 
Gegen-Partei die Entscheidung durch Rechtsmittel angreifen könne; es bedarf daher 
der Zustellung eines von dieser Strafe freisprechenden Erkenntnisses an den Gegner 
nicht: ZI. 5. Dez. 60 c. Teßmar.

25  AGO. III, 1 § 30. 31, betr. daö Queruliren: ZI. 17. Mai 71, 
ZU. 22. Sept. 74 (RdO. XII, 268; XV, 578). Jene §§ finden auch auf Beschwer, 
den bei den Staatsanwalten, General-Kommissionen und überhaupt bei solcheu Be
hörden, welchen durch neuere Gesetze gewisse bis dahin den Gerichten obliegende 
Functionen übertragen wurden, nicht aber auf Beschwerden bei reinen Verwaltungs
behörden Anwendung: ZI. 2. Juli 73, ZU. 25. Okt. 77 (RdO- XIV, 482; XVIII, 
672). Die Strafbarkeit ist durch eine vorhergegangene zweckentsprechende, von dem 
Angeschuldigten unbeachtet gelassene Vorbescheidnng bedingt: ZI. 15. Jan. 75 (RdO. 
XVI, 52), nicht aber durch die Kenntniß von der Unbegründetheit des Verlangten: 
cit. ZI. 2. Juli 73.

26 ALR. I, 9 § 103, die Bestrafung desjenigen betreffend, welcher von
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über welche das Strafgesetzbuch für den Norddeutschen Bund 
[für das Deutsche Reich] nichts bestimmt.
[I. Eniw.: Art. II; II. Entw.: § 2; EG. Pr. StGB-: Art. II]. Vgl. §§ 3. 5; 

G-noffensch.-Ges. v. 4. Juli 1868 § 27; EG. j. RKO. § 1. 4.5. 
 

einem auf seinem Grundstücke gefundenen Schatze der Obrigkeit keine Anzeige macht: 
VI. 30. Juni 66 RdO. VII, 396); vgl. § 246 n. 5.

27  ALR. II, 1 § 170. 1008. 1010 , die Strafen der vorsätzlichen 
Uebertretung eines Ehegesetz eß betreffend: BI. 11. Mai 59 e. Fischer. Diese Straf
androhung trifft Denjenigen nicht, welcher, um die verbotene Ehe abzuschließen, mit 
Konsens aus Preußen ausgewaudert ist: ZI. 29. März 65 (RdO. VI, 25). 

28 Regl. v. 15. Sept. 1798 § 2 Nr. 4, betr. die anschlagswidrige 
Verwendung des aus Kgl. Forsten an Berechtigte gelieferten Freibauholzeö; die Straf
vorschrift ist auch auf die zum Kron-Fideikommiß gehörigen Forsten anwendbar: 
OTr. III. Civ.-Senat 10. Sept. 57 (StA. 26 s. 170; vgl. ib. 20 s. 179); vgl. 
jetzt FFP -Ges. § 42.

29. 30 VorfluthS - Edikt v. 15. Nov. 1811 § 8. 9, betr. das Auf
stau en des Mühlenwassers über die durch den Merkpsahl festgesetzte Höhe: BII. 
19. April 55, BI. 15. Juni 55 (3Mhl. s. 243. 355).

31 alle Disciplinargesetze; vgl. Thl. II Abschn. 28 n. 5.
32. Im Uebrigen vgl. § 263 n. 72 (pct. des zweimaligen VermiethenS des 

Gesindes), § 286 n. 12 (pct. des Spielens in auswärtigen Lotterien), § 360 n. 46 
(pct. des unbefugten Tragens der Nationalkvkarde), §361 n. 46 (pct. unzüchtigen 
Umhertreibens), § 367 n. 26. 59 a (pct. der Ankündigung von Geheimmitteln und 
der heimlichen Führung mörderischer Waffen), § 368 n. 5 (pct. feuerpolizeilicher 
Verordnungen), § 369 n. 27 (pct. der Benutzung ungestempelter Maße rc. durch 
Nichtgewerbtreibende).

Dagegen sind in Preußen (theilweise bereits durch daö EG. v.
14. Apr. 1851) aufgehoben:

33 AGO. I, 7 § 41, die Bestrafung unrichtiger Jnsinuationsbe- 
richte betreffend: ZI. 7 Juni 61 (RdO. I, 428: eine solche Handlung sei nur noch 
im Diöciplinarwege zu rügen); contra: früher B. 17. Sept. 52 c. Laser.

34 ALR. Einl. § 23, betr. die Entschuldigung mit der Unkenntniß 
des Strafgesetzes.

35 ALR. I, 6 § 114, die Bestrafung der Beleidigungen betr. 
36 ALR. I, 9 § 73, wonach als Dieb zu betrachten war, wer dem 

Richter gegenüber einen Fund ableugnete: ZII. 14. Okt. 58 (GA. VII, 108).
37 ALR. I, 11 § 740: betr. Bestrafung der Cefsion resp. Einklagung 

einer DarlehnSsorderung, auf welche die Valuta ganz oder zum Theil nicht bezahlt 
worden, als Betrugs: ZII. 10. Juli 73 (RdO. XIV, 491); es ist in jedem Einzel
falle zu prüfen, ob die Begriffserfordernisse der §§ 263 ff. vorliegen.

38 ALR. I, 14 § 463—465 betr. unrechtmäßige Pfändungen (vgl. 
FPO. v. 1. Nov. 1847 § 75 und Anhang, bzw. jetzt FFP.-Ges. § 17): VI. 9. Okt. 
57 c. SmolewSki.

39 ALR. II, 20 § 242 (die Bestrafung der Hinterziehung fiskalischer 
Abgaben betr.: durch EG. z. Pr. StGB. Art. II): ZII. 1. Febr. u. 21. Nov. 72 
(RdO. XIII, 107. 612).

40 0. 6iv. Art. 298. 308, betr. die Ehebruchsstrafen; vgl. § 172. 
41 Rh. HGB. Art. 479, demzufolge Jeder, welcher sich in einer Ver

sammlung der Gläubiger eines Fallirten auf einen simulirten Titel stützt, als 
Theilnehmer am betrüglichen Bankerutt zu bestrafen ist: (Abs. 3 h. 1. blieb außer 
Anwendung, weil die Aufhebung schon durch das Pr. StGB, erfolgte).

42 Crim.-Ordn. v. 11. Dez. 1805 § 10, die Pflicht zu denunziiren 
betreffend (durch §39 des Pr. StGB.'S): BI. 17. Nov. 54 (GA. III, 130); vgl. 
§ 139 n. 1; § 141 n. 12.

43 die Vdn. v. 14. Juli 1797, insofern sie Strafe androht wider 
Solche, welche sich vereinigen, um bei öff. Versteigerungen durch einen vorgeschobenen 
Namensträger anzusteigern und die angesteigerten Objekte zum gemeinsamen Vor-
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§ 3. Wenn in Landesgesetzen auf strafrechtliche Vor
schriften, welche durch das Strafgesetzbuch für den Norddeutschen 
Bund [für das Deutsche Reich] außer Kraft gesetzt sind, 
verwiesen wird, so treten die entsprechenden Vorschriften des 
letzteren an die Stelle der ersteren.
II. Elitw.: (fehlt); II. Entw.: § 3; EG. z. Pr. StGB.: Art. III]: vgl. R.-Mil.- 

StGB. § 2.

theile wieder zu verkaufen, nicht aber, insofern sie dergleichen Vereinigungen für 
wirkungslos erklärt: OHG. 21. Dez. 75 (St.'s-An;. 1876 Nr. 16).

44 der BundeSversammlungS-Beschl. v. 5. Juli 1832 (Pr. GS. 
s. 216), soweit er sich auf Vereine und Versam mlungen bezog, sowie die AKO. 
v. 27. Jan. 1858 (GS. s. 13). Studentenverbindungen betreffend, durch das Ges. v. 
11. März 1850; vgl. Pr. Versass, v. 31. Jan. 1850 Art. 29. 30; StGB. § 129; 
contra: GM. II, 156; Schw. s. 367 Note.

45 AKO. v. 9. Oft. 1833, die Verhängung des Strafminimum 
bei freiwilligem Eingeständniß betr.: ZU. 11. Mai 54 (GA II, 542).

46 AKO. v. 20. Juni 1835, die Bestrafung eines Verbrechers betr., 
welcher wegen früherer Verbrechen bereits zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe 
verurtheilt ist: Z. 8. Sept. 52 c. Hening (beil.).

47 Ges v. 8. Mai 1837 § 17. 28 (GS. s. 102), insoweit dasselbe 
die Aufstellung einer übermäßigen Brandentschädigungsforderung bei einer 
Versicherungsgesellschaft zum Gegenstände hat; siehe daS Nähere bei § 263.

48. DaS die Stellung unter Polizeiaufsicht betr. Gesetz v. 12. Febr. 1850 
war, soweit es sich auf Kontrebanden u. Zolldefraudationen bezog, durch 
das Pr. StGB, nicht außer Kraft gesetzt worden: ZU. 10. Nov. 53 (IMbl. 54 
s. 136). Wohl aber ist dies geschehen durch das das BereinSzollwesen und nament
lich auch die Bestrafung der Hinterziehungen rc. für das ganze BereinSgebiet neu 
und erschöpfend regelnde BZollges. v. 1. Juli 1869; § 150 1. c. verweist nur in 
Betreff der zu erkennenden Art der Freiheitsstrafe, und rücksichtlich der Folgen, 
welche außerdem die Verurtheilung nach sich zieht, aus die Landesgesetze: die Polizei
aufsicht war aber keine Folge der Verurtheilung, sondern eine im Urtheil auSzu- 
sprechende Strafe; contra: Hartm. Strafgess. s. 825.

§ 3.
1. Der Grundsatz dieses § gilt auch für ältere BundeS-Gesetze; ebenso: Rüd. 

n. 1; Heinze s. 87; Olsh. I, 19; contra: Rubo s. 199 n. 4.
2. Der Ausdruck „Landesgesetze" ist nicht auf Strafgesetze zu beschränken: 

er nmfaßt auch Prozeß- und Civilgesetze; ebenso (in Betreff des Pr. Ges'S v. 
22. Mai 1852): Beschl. II. 21. Sept. 76 (RdO. XVII, 585).

3. Die „Verweisung" braucht keine ausdrückliche zu sein; der Gebrauch eines 
technischen Ausdrucks (z. B. „Verbrechen, Vergehen" im EG. z. Pr. StGB. Artt. 
XIII, XIV) genügt; contra: Rubo s. 198 n. 3.

4. Unter den „entsprechenden Vorschriften" sind diejenigen zu verstehen, 
welche nunmehr im StGB, die betreffende Materie regeln; eS wird also keineswegs 
vorausgesetzt, daß die einen bestimmten Straffall betreffenden, neuen Vorschriften 
genau denselben Thatbestand wiedergeben; es genügt, wenn die neue Vorschrift an 
die Stelle der älteren tritt und diese dadurch ersetzt. Insbesondere gehören dahin 
auch alle Erweiterungen, welche in Folge der geänderten Gesetzgebung die bisherige 
landesgesetzliche Vorschrift erfahren hat: Beschl. II. 10. Inni 79 (RdO. XX, 291).

5. Fehlt eS an entsprechenden Vorschriften des D. StGB.'s, so ist die betr. 
Verweisung gegenstandslos geworden; eS darf deshalb nicht etwa anf die außer 
Kraft gesetzten älteren Vorschriften zurückgegangen werden.

6. In Betreff der Anwendbarkeit der „allgemeinen Bestimmungen deS StGB.'s 
auf die durch besondere Reichs- oder Landesgesetze vorgesehenen Straffälle vgl. Einll. 
Beftst. z. StGB. (s. 18) n.l; R.-Mil.-StGB. §2.

7. In Betreff deS Rückfalls vgl. § 2 n. 16.
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§ H. Bis zum Erlasse der in den Artikeln 61 und 68 
der Verfassung des Norddeutschen Bundes [des Deutschen 
Reichs] vorbehaltenen Bundesgesetze [Reichsgesetze] sind die 
in den §§ 81. 88. 90. 307. 311. 312. 315. 322. 323 und 
324 des Strafgesetzbuchs für den Norddeutschen Bund [für 
das Deutsche Reich] mit lebenslänglichem Zuchthaus bedrohten 
Verbrechen mit dem Tode zu bestrafen, wenn sie in einem 
Theile des Bundesgebietes, welchen der Bundesfeldherr [der 
Kaiser] in Kriegszustand (Art. 68 der Verfassung) erklärt 

§4.
L DaS im § 61 der Verfassung vorbehaltene R.-Mil.-Gesetz ist unter dem

2. Mai 1874 erlassen worden. Da aber dem § 68 ib. noch nicht genügt ist, so ist 
§ 4 zur Zeit noch in Kraft: Rubo s. 201 n. 2; contra (in Betreff der zweiten 
Alternative deS §): Olsh. I, 20.

2. Der cit. Art. 68 lautet:
„Der Kaiser kann, wenn die öffentliche Sicherheit in dem Bundes

gebiete bedroht ist, einen jeden Theil desselben in Kriegszustand erklären. Bis 
zum Erlasse eines die Voraussetzungen, die Form der Verkündigung und 
die Wirkungen einer solchen Erklärung regelnden Reichsgesetzes gelten dafür 
die Vorschriften des Preuß. Gesetzes v. 4. Juni 1851."

Der obige § 4 ist als eine der durch diesen Art. 68 vorbehaltenen bundeSgesetz- 
lichen Bestimmungen aufzufassen; die dadurch herbeigeführie Modifikation deS gedachten 
Artikels konnte eben deshalb erfolgen, ohne daß es dazu der „Veränderung der Ver
fassung" nach Anleitung deS Art. 78 derselben bedurft hätte.

3. Die Erklärung des Kriegszustandes in einem Theile des Bundesgebiets 
kann nur durch den Kaiser erfolgen. Das Staatsministerium und die Militärbefehls
haber (vgl. cit. Ges. v. 4. Juni 1851 §§ 1. 2) sind dazu nicht befugt. Ebensowenig 
kann die „Erklärung in Kriegszustand" durch eine Erklärung in „Belagerungszustand" 
nach Anleitung des cit. Ges.'S ersetzt werden; contra: eine Aeußerung des Bundes- 
Kommissars im RT.: Sten. Ber. s. 776 b.

4. Der Kriegszustand kann nur im Falle eines Krieges, oder im Falle eines 
AusruhrS bei dringender Gefahr für die öffentliche Sicherheit erklärt werden: Ges. 
v. 4. Juni 1851 §§1.2, auf welches Art. 68 der Reichsverfassung in Betreff der 
Voraussetzungen der Maßregel verweist; eine anderweitige „Bedrohung der 
öffentlichen Sicherheit im Bundesgebiet" reicht dazu nicht hin. Ebenso: Olsh. I, 22; 
contra : Rubo n. 4

5. Hinsichtlich der Verkündung des den Kriegszustand verhängenden Erlasses 
vgl. Ges. v. 4. Juni 1851 § 3. Diese besondere Verkündungsart (bei Trommel- 
schlag rc.) wurde mit Rücksicht auf die eintretende außerordentliche Strafschärfung 
für nöthig erachtet, um die Maßregel sofort zur allgemeinen Kunde zu bringen; 
deshalb muß die Verkündung in jeder Einzelgemeinde vorgenommen werden (sonst 
hätte die Abweichung von der gewöhnlichen VerkündungSsorm eines Gesetzes keinen 
Sinn); contra.- Beschl. I. 19. Apr. 71 (RdO. XII, 215); Olsh. I, 22; Rubo s. 203 
(welcher aber bei erwiesener Unkenntniß den § 59 anwenden will).

6. Ob der „Kriegsschauplatz" im In- oder Auslande liegt, macht keinen 
Unterschied, sobald nur nach allgemeinen Grundsätzen die eilt. §§ des StGB.'S An
wendung finden; doch sind die Worte „auf dem Kriegsschauplätze" und „im gelbe" 
nicht gleichbedeutend; vgl. R.-Mil.-StGB. §§ 9. 160. 161.

7. Die Todesstrafe greift nur da Platz, wo sonst auf lebenslängliches 
Zuchthaus zu erkennen wäre. Insoweit daher die citt. §§ des StGB.'S die Ver
hängung anderer Strafen gestalten, behält es dabei auch in dem durch § 4 vor
gesehenen Falle sein Bewenden; jene anderen Strafen konkurriren dann elektiv mit 
der Todesstrafe; ebenso: John i. HH. III, 58; contra: Otto s. 6; Rubo s. 213 
n. 9, während letztere beim Vorhandensein „mildernder Umstände" ganz ausgeschlossen
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hat, oder während eines gegen den Norddeutschen Bund [gegen 
das Deutsche Reich] ausgebrochenen Krieges auf dem Kriegs
schauplätze begangen werden.
[I. Entw.: (fehlte); II. Eutw.: § 4; EG. Pr. StGB, (fehlte)). Vgl. R.-Versafs. 

Artl. 61. 68; Pr. (B.-) Ges. v. 4. Juni 1851 (GS. s. 451); RGes. v. 
16. April 1871 § 2; RGes. v. 22. April 1871 § 7 Abs. 2; R.-Mil.- 
StGB. §§ 9 Nr. 2. 57—59. 160. 161; R.-Mil.-Ges. v. 2. Mai 1874. 

§ 3. In landesgesetzlichen Vorschriften über Materien, 
welche nicht Gegenstand des Strafgesetzbuchs für den Nord
deutschen Bund [für das Deutsche Reich] sind, darf nur

bleibt, wenn einer der im § 4 cit. §§ des StGB.'S für diesen Fall an Stelle der 
lebenslänglichen Zuchthausstrafe eine mildere Strafe setzt. Hiernach ist § 8 des Pr. 
Ges.'s v. 4. Juni 1851 durch den vorliegenden § 4 ersetzt und beseitigt; Meyer n. 1; 
contra: Beschl. L 10. Febr. 71 (NdO- XII, 89); Otto s. 7.

8. Dagegen bleibt § 9 des cit. Ges.'ö für die dort vorgesehenen Fälle nach wie 
vor in Wirksamkeit.

9. In Betreff deS „während eines gegen das Deutsche Reich ausgebrochenen 
Krieges ans dem Kriegsschauplätze begangenen" LandeSverrathS (Kriegs* 
verraths) sind die Vorschriften des § 4 des EG.'S sowie die der §§ 88—92 deS 
StGB.'s durch die auf Ausländer und auf Deutsche bezüglichen §§ 160. 57—59 
des R.'Mil.-StGB.'s ersetzt.

10. Mit dieser Einschränkung (n. 9) gilt § 4 auch für Militärpersonen; 
vgl. Mil.'StGB. §§ 3. 56; contra: Rubo s. 206, in Betreff der Fälle des § 81, 
weil der cit. § 56 neben § 81 nicht auch deS § 4 h. 1. gedenke; ebenso: Olsh. I, 21, 
welcher außerdem die Fälle der §§ 88. 90 auSnimmt.

11. Der §4 hat (gleich den Artt. 61. 68 der Verfassung) für Baiern keine 
Geltung, vgl. Schlußprotok. zum Staatsvertr. v. 23. Nov. 1870, III § 5 VI; der 
§ 7 Abs. 2 des R.Ges.'S v. 22. Apr. 1871 bestimmt in dieser Beziehung:

„An Stelle der Vorschriften des § 4 des Einführungsgesetzes hat eS 
für Baiern bis auf Weiteres bei den einschlägigen Bestimmungen des 
Militärstrafrechts, sowie bei den sonstigen gesetzlichen Vorschriften über daS 
Standrecht sein Bewenden."

§5.
1. DaS Verbot dieses § bezieht sich nur auf die demnächst im Wege der 

Laudesgesetzgebung zu erlassenden Strafvorschriften; in Betreff der neben dem StGB, 
in Kraft verbliebenen älteren Bundes- und Landesgesetze enthält § 6 die maßgebende 
Bestimmung: Schütze i. GA. XX, 359; contra: BL. s. 96; Rubo s. 193.

2. Die Landesgesetzgebung darf in Zukunft neue Strafvorschriften nur noch 
in Betreff solcher Materien erlassen, welche nicht Gegenstand des D. StGB.'S 
sind: sie darf also nicht einen in dem letzteren vorgesehenen Thatbestand in irgend 
einer besonderen Gestaltung zum Gegenstände abweichender (dem StGB, derogiren- 
der) Vorschriften machen; diese würden unverbindlich sein: Dresd. 4. März und 
27. Sept. 72; vgl. Münch. 13. Juni 73 (StZ. II, 33. 354). Dagegen ist es (vor
behaltlich der Vorschrift deS § 5) statthaft, in Betreff der im § 2 Abs. 2 aufgezählten 
besonderen Materien, neue (dem StGB, derogirende) Vorschriften zu erlassen; ebenso: 
VII. 5. Juli 77, BI. 6. Juli 77 (RdO. XVIII, 504. 510); vgl. § 2 n. 7. 9. 13; 
Einl. Best. (s. 18) n. 3; Heinze i. HH. II, 15; Schütze l GA. XX, 358. — DeS- 
gleichen konnten in Betreff deS Konkurses der Nichtkaufleute (bis zum Erlasse 
eines die Materie regelnden Reichsgesetzes, vgl. § 2 Abs. 3) neue landesgesetzliche 
Vorschriften erlassen werden: Münch. 28. Dez. 72 (StRZ. XIII, 72; BEntsch. II, 
307); contra: Rubo s. 196 n. 17; daS war aber nicht auf den (im StGB, be
handelten) Konkurs der Kaufleute auszudehnen. Vgl. Jena (Voll. XIX, 244).

3. „Haft" und „Geldstrafe" können nach den Maßbestimmungen des StGB.'S, 
jene nur im Höchstbetrage von sechs Wochen, diese aber ohne Grenzbestimmung an-
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Gefängniß bis zu zwei Jahren, Haft, Geldstrafe, Einziehung 
einzelner Gegenstände und die Entziehung öffentlicher Aemter 
angedroht werden.

[I. Entw.: Art. IV; II. Entw.: ß 5; EG. z. Pr. StGB.: (fehlte^. Vgl. § 6. 8. 

§ 6. Vom 1. Januar 1871 [1872] ab darf nur auf 
die im Strafgesetzbuche für den Norddeutschen Bund [für das 
Deutsche Reich] enthaltenen Strafarten erkannt werden.

gedroht werden; ebenso: Schw. 162, Rubo s. 220; contra: Staudinger s. 9 n. 3; 
OlSh. I, 25.

4. In Betreff der „Einziehung einzelner Gegenstände" vgl. § 40 
n. 5. 6.

5. Die Androhung der „Entziehung öffentlicher Aemter" darf sich nur 
auf solche Berufs-Stellungen beziehen, welche ein öffentliches Amt im Sinne des 
StGV.'S darstellen; vgl. § 6 n. 7, StGB. §31 Abs. 2 und dort n. 6 ff. Diese 
„Entziehung öffentlicher Aemter" ist gleichbedeutend mit dem in den §§ 81. 
83. 87—90 erwähnten, neben der Festungsstrafe fakultativ angedrohten „Verluste 
der bekleideten öffentlichen Aemter", welcher dort mit dem Verluste „der aus öffent
lichen Wahlen hervorgegangenen Rechte" verbunden ist. Auf diesen wird auch die 
oben erwähnte „Entziehung" auszudehnen sein, weil sonst (dem Grundsätze des § 6 
des EG.'S zuwider) das Landesstrafgesetz eine Strafart (Entziehung des Amtes ohne 
gleichzeitige Entziehung der aus öffentlichen Wahlen hervorgegangenen Rechte) an
drohen würde, welche daS StGB, in dieser Weise nicht kennt.

6. Den Verlust anderer Ehrenrechte kann ein Landesstrafgesetz nicht mehr 
androhen, insbesondere nicht die Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter; 
— wohl aber die Suspension der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte während 
der Dauer einer Untersuchung (sie ist keine Strafe): Heinze s. 106.

7. Ebensowenig kann ein Landesgesetz eine ArbeitSstrase androhen; dies er
leidet nach Rüd. s. 88, Heinze s. 106 in Betreff der Forst- und Gemeinde-Arbeit 
(86 Abs. 2) eine Ausnahme. Vgl. Pr. Forstdieb st-Ges. v. 15. April 1878 § 14. 34.

8. Dasselbe soll nach OlSh. I, 25 hinsichtlich der Buße gelten, die zwar keine 
Strafe sei, immerhin aber „angedroht" werden müsse [?]; vgl. übrigens Pr. FFP.- 
Ges. § 69.

9. Die in einem Landesgesetz enthaltene Anordnung einer nach § 5 unstatt
haften Strafe würde unverbindlich sein: Reichsverfass. Art. 2; Motive v. 1870 
s. 156. Inwiefern dann auf eine andere nach § 5 statthafte Strafe erkannt werden 
könne, ist nach dem unten zu § 8 des EG.'S n. 7 entwickelten Grundsätze zu beur- 
theilen; vgl. Heinze s. 134 ff.

10. Aus Landes - D is ciplinargesetze findet §5 keine Anwendung; vgl. §2 
n. 35; Rüd. s. 85; Staudinger f. 9 n. 6; Schw. s. 163; contra: Rubo § 5 n. 4. 

§• 6.
1. Der § 6 bezweckt eine Gleichförmigkeit in Betreff der zu verhängenden 

Strasarten auch für solche Straffälle herbeizusühren, welche nicht nach dem StGB., 
sondern nach einem andern Gesetze zu bestimmen sind; demgemäß bezieht sich 
derselbe sowohl auf die schon vor dem 1. Ian. 1871 (1872) begangenen und 
daher nach den damals geltenden Strafgesetzen zu beurtheilenden Fälle (StGB. § 2), 
als ans die später begangenen, für welche aber ein in Kraft verbliebenes besonderes 
Gesetz die Bestrafung regelt: Darmst. 3. Apr. 71, 13. Febr. 72 (StZ. I, 252; 
HEntsch. 71 B. s. 10. 18); John i. 'LtRZ XI, 342; contra: v. Buri i. GSaal 23 
s. 161. — Der Landesgesetzgebung ist Vorbehalten, die für die Zukunft beseitigten 
und die neben dem StGB, in Kraft verbleibenden Landesstrafgesetze mit den Vor
schriften des letzteren in Uebereinstimmung zu bringen (§8). Insoweit es hierzu 
der Modifikation eines ReichSgesetzes bedürfen sollte, könnte die Abänderung selbst
verständlich nur im Wege der Reichsgesetzgebung erfolgen. — Darüber, wie zu ver
fahren sei, wenn es an einer bezüglichen gesetzlichen Vorschrift fehlt, vgl. § 8 n. 7.
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2. Die Vorschrift des § bezieht sich aus alle Strafarten, auch auf s. g. Ord- 
nungSstrafen; contra: Schw. i. SGZ. XV, 165; vgl. id. s. 165. Eiue Ausnahme 
machen nur die Disciplinarstrafen; contra: Rubo s. 149 227.

3. Unter den im StGB, enthaltenen „Strafarten" find nicht bloö diejenigen 
zu verstehen, welche in den §§ 13—42 des StGB.'S näher behandelt worden sind, 
sondern alle diejenigen, welche das StGB, überhaupt kennt und in Einzelsällen an
droht; vgl. StGB. Thl. I. Abschn. 1. n. 2.

4. Die „im StGB, enthaltenen Strafarten" dürfen nur in dem Sinne (in 
derjenigen Dauer, Höhe rc.) verhängt werden, wie sie das StGB, kennt, z. B. 
Zuchthausstrafe nur als lebenslängliche oder — wenn zeitlich — im Höchstbetrage 
von fünfzehn Jahren: Rubo s. 146; contra: Schw. s. 164; OlSh. I, 16.

5. Auf andere begrenzende Vorschriften, welche nicht die Strafart betreffen, ist 
8 6 nicht auszudehnxn. Demgemäß kann aus Grund eines anzuwendenden besonderen 
oder älteren Gesetzes die Einziehung einzelner Gegenstände verhängt werden, selbst 
weuu sie nicht durch ein vorsätzliches Verbrechen oder Vergehen hervorgebracht, oder 
zur Begehung eines solchen gebraucht oder bestimmt waren und wenn sie weder dem 
Thäter noch auch einem Theilnehmer gehören (§ 40); auch das StGB, droht bei 
einzelnen Uebertretungen ohne jene Beschränkungen eine Einziehung an; vgl. auch 
§ 5. — Ueber die Aberkennung einer Berechtigung vgl. § 40 n. 6.

6. Nach dem unter n. 2 ff. Gesagten kann aus einem zur Anwendung kom
menden älteren Gesetze auch gegen Strafmündige auf Verweis erkannt werden: 
John i. StRZ. XI, 344; contra: Rüd. s. 87; BL- s. 97.

7. Geistliche Aemter sind keine „öffentlichen Aemter"; eS darf daher jetzt von 
keinem Gerichte auf Entsetzung von einem solchen erkannt werden: ZI. 17. Juni 74 
(RdO. XV, 422). Ein diese Strafe androhendes Landesgesetz würde unverbindlich 
sein (§ 5). Vgl. übrigens StGB. § 31 n. 8.

8. Das StGB, hat die öffentliche Bekanntmachung einer Verurtheilnng 
nicht als selbstständige Strafe oder als Strafschärfung ausgenommen; sie kommt 
im § 200 nur noch als Privatgenugthuung vor. Demgemäß sind ältere Vorschriften, 
welche eine derartige Bekanntmachung nicht als Privatgenugthuung (n. 14), sondern 
als Theil der Bestrafung anordnen (z. B. Pr. Cr.-Ordn. § 549. 574), für be
seitigt zu erachten; contra: John i. HH. 111,346; Rubo s. 227 n. 4. Dies gilt 
namentlich von 8 146 Nr. 3 der Gew.-O-, betreffend die Bekanntmachung jeder Ver- 
urtheilung wegen einer Zuwiderhandlung im Sinne des Trucksystems (§ 146 in seiner 
jetzigen, ihm durch das NGes. v. 17. Juli 1878 gegebenen Fassung wiederholt daher 
jene Bestimmung nicht), und von der analogen Vorschrift im 8 91 des Pr. Bergges.'S 
v. 24 Juni 1865; vgl. n. 9.

9. Bei Abfassung deö § 6 ist übersehen worden, daß einzelne im StGB, nicht 
enthaltene Strafarten durch die (ältere) Bundesgesetzgebung bereits anerkannt waren. 
Das gilt namentlich von der in einzelnen Bundes- und Landesgesetzen (z. B. Brau- 
steuerges. v. 4. Juli 1868 8 25, BBranntw.-St.-Ges. v. 8. Juli 1868 § 53: BGbl. 
s. 380. 397; — Pr. Steuer-O. v. 8. Febr. 1819 8 62; Pr. Preßges. v. 12. Mai 
1851 § 54) augedrohten Entziehung des Rechts zum Betriebe eines bestimmten 
Gewerbes, welche durch § 143 der Gew.-O. ausdrücklich für Steuer- und Preß
vergehen beibehalten war. Es lag nach den Mot. s. 22. 111 nicht in der Absicht der 
Redaktions-Kommission, diese Strafe zu beseitigen; auch sind noch im Jahre 1871 
im Reichstage Anträge gestellt worden, welche dahin abzielten, jene Strafandrohun
gen aufzuheben (Stenogr. Bericht s. 530 ff., 629 ff, 702 ff.); man ging also von ihrer 
zur Zeit fortdauernden Gültigkeit aus. Nichtsdestoweniger ist die Vorschrift deö § 6 
so klar und polltiv, daß jene Annahme nicht für gerechtfertigt erachtet werden kann; 
auch fehlt es an einer Strafbestimmung gegen Diejenigen, welche trotz des Verluste« 
de« Rechts den betr. Gewerbebetrieb fortsetzen, da § 147 Nr. 1 der Gew.-O. daö Er
forderniß einer polizeilichen Genehmigung voraussetzt und § 148 Nr. 4. 5 sich nur auf 
die in den 88 35. 43 ib. vorgesehenen Fälle beziehen; vgl. V. 14. Sept. 72, 29. März 
73 (RdO. XIII, 452; XIV, 238); Schütze i. GA. XX, 360; Heinze s. 98; id. u. 
Kayser i. HH. 11,14; IV, 54; Meves i. StRZ. XI, 554; Rubo s. 193. 225 n. 1; OlSh. 
n. 4 ; contra: BI. 28. April 71, ZI. 12. Mai 71, VII. 7. Dez. 71, VII. 26. Juni 73 
(RdO. XII, 242. 266. 632; XIV, 462); Schw. s. 163; vgl. v. Specht i. GA. XX, 164. 
— Für Preßvergehen besteht die erwähnte Strafe gemäß § 4 des RPreß-Ges.'S v.
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Wenn in Landesgesetzen anstatt der Gefängniß- oder Geld
strafe Forst- oder Gemeinde-Arbeit angedroht oder nachgelassen 
ist, so behält es hierbei sein Bewenden.
[I. Eutw.: Art. V; II. Entw.: § 6; EG. j. Pr. StGB.: Art. VIII—Xf. Vgl. §8; 

StGB. § 2.

7. Mai 1874 jedenfalls nicht mehr. Die durch das (frühere) Pr. Holzdiebst.-Ges. § 46 
angedrohte „Untersagung deö gewerblichen Fortbetriebs des Holzhandels" war 
bereits durch eit. § 143 der Gew.-O. beseitigt. (Die Entziehung der Befugniß zur 
Ausübung deö SchifsergewerbeS re. nach § 26 des RGes.'S v. 27. Juli 1877 ist keine 
Strafe. Dagegen begründet § 23 des RGes.'S v. 21. Okt. 1878, indem er gewissen 
Gewerbetreibenden unter den dort vorgesehenen Voraussetzungen die Untersagung des 
Gewerbebetriebes androht, eine wirkliche Ausnahme von der Regel des § 6 h. 1. 
Vgl. überdies StGB. § 38 n. 6.)

10. Daffelbe (n. 9) gilt von dem Verluste des Anspruchs auf freien Salz- 
bezug, sowie von dem Verluste der Befugniß zur eigenen Verwaltung eines eigen
thümlich besessenen Salzwerks (BGes. v. 12. Okt. 1867 §.11. 14).

11. Aehnlich verhält eß sich mit der in einzelnen Landesgesetzen als Strafe an
gedrohten „Unfähigkeit zur Ableistung eines Partei-EideS": Puch. s. 191 n. 3.

12. Dasselbe dürfte von dem Verluste des LootsenpatentS (Pr. Regul. v. 
5. Aug. 1834 § 19: GS. s. 153) gelten. Daß der durch § 150 der Gew.-O. an
gedrohte Verlust der Befugniß, jugendliche Fabrikarbeiter zu beschäftigen, alö 
Strafe noch forlbestehe, erkannte zwar § 2 des RGes.'S v. 12. Juni 1872 ausdrück
lich an. Dies ist jedoch, gemäß 8 150 eit. in seiner jetzigen Fassung (vgl. RGes. v. 
17. Juli 1878 Art. 2), gegenwärtig nicht mehr der Fall. Inwiefern der Verlust des 
Rechts zur Anleitung jugendlicher Arbeiter als Folge der Aberkennung der bürger
lichen Ehrenrechte eintrete, darüber vgl. StGB. § 34 n. 10.

13. Nach dem Grundsätze des § 6 darf nicht mehr auf „polizeiliche Gefängniß
strafe" (Pr. StGB. § 333), sondern nur auf „Haft", nicht mehr auf „Konfiskation", 
oder „Vernichtung", sondern nur auf „Einziehung" eines Gegenstands (§40), bzw. 
„Unbrauchbarmachung einer Schrift re." (§ 41), nicht mehr auf „Untersagung der 
Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte" (Pr. StGB. § 21), sondern nur auf den 
„Verlust" (die „Aberkennung") dieser Rechte erkannt werden (StGB. § 32.33); 
VI. 10. Mai 71, Münch 16. Febr. 77 (RdO. XII, 200; BEntsch. VII, 65).

14. Civil-Entsckädig ungen, auf welche der Strafrichter zu erkennen hat, 
werden durch den § nicht berührt; vgl. n. 15; z. B. der Werthersatz nach dem Pr. 
Forstdiebst.-Ges. §9; vgl. Pr. FFP.-Ges. § 68. — Daffelbe dürfte von Privat- 
genugthuungen (z. B. Abbitte, Ehrenerklärung, Widerruf, Schmerzensgeld re. gelten, 
welche in einem in Kraft verbliebenen Landesgesetze angedroht sind: Franke i. GA. 
XX, 68; contra: John i. StRZ. XI, 347; ML. s. 413; vgl. § 188 n. 32.

15. Nach franzöfischrechtlichem Verfahren war die Nied er leg ung eines ver
botwidrig (z. B. mit Ueberschreitung der polizeilich gezogenen Baulinie, oder zu nahe 
an einem Staatöwalde; vgl. Ord. v. Aug. 1669 Tit. 27 Art. 18; StRG. v. 25. 
vend. — 22. brum.XIV; Creuzn. Forst-Bdn. v. 21. Jan. 1815) errichteten Baues 
oder die Beseitigung eines verbotswidrig angelegten Strohdaches (AKO. v. 2. Juli 
1836: RS. V, 313) nicht als Strafe, sondern als Civil-Entschädigung (als Her
stellung des gesetzlichen Zustandes) anzusehen, welche der Strafrichter auf den Antrag 
des öffentlichen Ministeriums zu verfügen hat; die eine solche Niederlegung anord
nenden gesetzlichen Vorschriften wurden daher durch § 6 nicht außer Wirksamkeit ge
setzt, zumal wenn gleichzeitig die Einziehung der Materialien auszusprechen ist, 
welche nur durch das Niederlegen des Baues möglich wird: DII. 22. März 55 
(RA. 55. II. 92); ZU. 2. April 68, VII. 7. Febr. 73, 4. Febr. 75 (RdO. IX, 253; 
XIV, 112; XVI, 103); Gilb. 0. d’instr. er. art. 161 n. 30 ff., 165. Ueber die 
Errichtung von Feuerstellen in der Nähe von Waldungen vgl. übrigens jetzt Pr. 
FFP.-Ges. §§ 47-51.

16. Die gesetzlich begründete Befugniß der Polizeibehörden, polizeiwidrige 
Anstalten und Zustände zu beseitigen und die Herstellung des gesetzlichen Zustande-
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§ *1. Vom 1. Januar 1871 [1872] ab verjähren Zu
widerhandlungen gegen die Vorschriften über die Entrichtung 

herbeiznführen, ist selbstverständlich durch bad StGB, nicht ausgehoben: Beisp.: Gew.'O. 
§ 147 Abs. 3. Unter denselben Gesichtspunkt fällt die Befugniß der Polizeibehörde, 
die Fortsetzung eines ohne die erforderliche Genehmigung begonnenen Gewerbe
betriebs zu hindern (ib. § 15), einem Unquaüftcirlen einen Gewerbebetrieb zu unter
sagen (ib. § 35), oder eine ertheilte Approbation rc. zum Gewerbebetriebe zurück^ 
zunehmen (ib. §§ 53. 54. 151), niift minder die auf §8 der Pr. Vdn. v. 11. März 
1850 beruhende Befugniß der Polizeibehörde, einen politischen Verein, welcher die 
ihm gezogenen Beschränkungen überschreitet, vorläufig zu schließen. Daß Gleiche hat 
das OTr. wiederholt in Betreff der durch Straferkennmiß auszusprechenden definitiven 
Schließung solcher Vereine angenommen (§ 16 1. c.). Vgl. Pr. FFP.-Ges. § 51.

17. Abs. 2 behält die in einzelnen LandeSgefetzen statt der Gefängniß- oder 
Geldstrafe als Strafe angedrohte oder nachgelassene Forst - oder G emeindearbeit 
bei. Unter „Gefängniß" ist hier die in den Einzelstaaten bisher bestehende einfachere 
Form der Freiheitsstrafe, im Gegensatz gegen die geschärften, zu verstehen; es gehört 
daher „Gefängniß" und „Polizeigefängniß" im Sinne des Pr. StGB.'s („Haft": 
§ 18) hierher. — Außerdem dürfte die Forst- und Gemeindcarbeit auch da, wo sie 
als Prinzipal-Strafe angedroht ist, beizubehaUen sein. Bgl. § 5 n. 7; § 18 n. 3.

18. Die s. g. „Handarbeitsstrafe" (Kgl. Sächj. StGB. Art. 23) ist künftig 
nur noch als Forst- oder Gemeinde-Arbeit statthaft: Otto s. 9.

19. An den vor dem 1. Ian. 1871 [1872] verhängten, demnächst rechtskräftig 
gewordenen Berurtheilungen wird durch § 6 Nichts geändert; sie sind so, wie sie 
ausgesprochen worden, zu vollstrecken: Motive s. 17. Eö verbleibt sonach auch bei 
solchen Strafarten, welche das StGB, nicht mehr kennt, und bei den an solche Straf
arten nach der früheren Gesetzgebung sich knüpfenden Folgen: (ein im entgegenge
setzten Sinne gestellter Antrag ward im RT. abgelehnt: Sten. Ber. s. 152 ff.). DaS 
gilt z. B. von der Unfähigkeit eines Berurtheilteu zur Verwaltung seines eigenen 
Vermögens oder zur Ablegung eines eidlichen Zeugnisses oder zur Verstattung zu 
einem nothwendigen Eide, wenn diese Folgen mit der Verurtheilung (z. B. zum Ver
luste der Ehre oder mit der Untersagung der Ausübung bürgerlicher Ehrenrechte) 
verknüpft waren: Beschl. I. 19. Apr. 71, Beschl. II. 1. Juni 71, BI 25. Okt. 71, 
Beschl. I. 20. Dez. 71, Präj. Pl. 16. Sept. 72, ZI. 9. Juni 75 (RdO. XU, 213. 292. 
531. 669. 670; XIII, 457; XVI, 432); OTr. IV. Civ.-Sen. 12. Nov. 72 (StA. 87 
s. 14); ähnlich verhält es sich mit den Wirkungen einer früher verhängten Polizei
aufsicht; vgl Inn.-MInstr. v. 12. April 1871 § 1 (IMbl. s. 127). Contra: v. Bar
i. GA. XX, s. 78 — Bgl. aber für Preußen den Kgl. Gnaden-Erlaß v. 28. Febr. 
1872 u. die Inn.-MBf. v. 9. März 1872 (VMbl. s. 80).

20. Dagegen ist § 6 auch für den dichter zweiter Instanz maßgebend, 
selbst wenn die Aburtheilung erster Instanz unter dem alten Rechte erfolgt war; 
jener muß daher die ergangene Verurtheilung (unter Wahrung einer eingetretenen 
relativen Rechtskraft) mit der jetzt geltenden Gesetzgebung in Einklang bringen, sollte 
auch eine Abänderung des ersten Urtheils ntcht stattfinden.

§ 7.
1. Die dreijährige Frist gilt für die Strafverfolgung der betr. Zuwider

handlungen. Für die Vollstreckung der erkannten Strafen ist nur § 70 maßgebend.
2. Abgesehen von der hier bestimmten Dauer der Verjährungszeit, kommen 

die allgemeinen Grundsätze, welche das StGB, in Betreff der Verjährung 
der Strafverfolgung (z. B. in Betreff der Unterbrechung derselben) aufstellt, auch bei 
den im § vorgesehenen Zuwiderhandlungen zur Anwendung; vgl Einll. Bestst. n. 2.

3. Der § gilt für Zuwiderhandlungen jeder Art, einschließlich der Zuwider
handlungen wider die die Entrichtung sichernden Vorschriften: Z. 15. Febr. 73 
(RdO. XIV, 144) und aller nur mit einer s. g. Ordnungsstrafe bedrohten: BII. 
1. Juli 75 (RdO. XVI, 504); eine Ausnahme hiervon enthält R.-Brausteuerges. 
v. 31. Mai 1872 § 40; die Verfolgung der nach diesem Gesetze zu verhängenden 
Ordnungsstrafen verjährt in Einem Jahre.
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der Branntweinsteuer, der Biersteuer und der Postgefälle in 
drei Jahren.
[I. II. Emw. fehüe). Bgl. Reichsvers. Art. 35. 38. 49; TabakSsteuergcs. v. 16. Juli 

1879 § 45; Wechselstempelgcf. v. 10. Juni 1869 § 17; BZollg-l- v. 1. Juli 
1869 § 164; Ges. v. 1. Juli 1869 (die vom Zollgebiete ausgeschlossenen 
Hamb. Gebietstheile betr.) § 12; Braust.-Ges. v. 3l. Mai 1872 §40; 
SpieUartenst. Ges. v. 3. Juli 1878 § 20; Ges., betr. die Steuersreiheit 
de« Branntw/S zu gewerbl. Zwecken, v. 19. Juli 1879 § 4.

Preußen: Vgl. Ges. v. 22. Mai 1852 Art V (GS. s. 252; RGB. v. 25. Juni 
1867 Art. XI; — Kgl. Erlaß v. 28. F-br. 1872 (GS. f. 259).

§ 8. Der Landesgesetzgebung bleibt vorbehalten, Ueber- 
gangsbestimmungen zu treffen, um die in Kraft bleibenden

4. Die Postgefälle und die der Reichsgesetzgebung unterliegenden Abgaben (zu 
welchen mit Ausschluß von Baiern, Würtemberg und Baden auch die Branntwein- 
und die Biersteuer gehören) fiidßen in die Reichs lasse; vgl. Reichsverf. Artt. 35. 
38. 49. Dasselbe gilt von dem Ertrage der Zölle, der Salz-, Tabaks- und 
Rübenzuckersteuer, des Wechsel- und Spielkartenstempels (Reichsverf. Artt. 35. 
38; Ges. v. 10. Juni 1869 n. 3. Juli 1878). Gleichwohl ist § 7 auf die Zuwider
handlungen gegen die diese Abgaben betreffenden Borschristen nicht auszudehnen. 
Zollkontrebanden und Hinterziehungen verjähren nach dem VZollges. v. 1. Juli 1869 
8 164 und dem (Hamburger) BGes. v. 1. ej. Art. 12 ebenfalls in drei Jahren, bloße 
Ordnungswidrigkeiten in Zollangelegenheiten dagegen in Einem Jahre; in ähnlicher 
Weise und unter Normirung gleicher BerjährungSsristen unterscheidet das Tabaksst.- 
Ges. v. 16. Juli 1879 § 45 zwischen Defraudationen sowie Zuwiderhandlungen gegen 
die §§ 27. 38 ib. einer- und zwischen blos mit Ordnungsstrafen bedrohten Zuwider
handlungen andererseits; Wechsel- und Spielkartenstempelhinterziehungen rc. verjähren 
nach § 17 des Ges.'s v. 10 Juni 1869 bzw. nach § 20 des Ges.'S v. 3. Juli 1878 
in drei Jahren. DaS Salzst.-Ges. v. 12. Okt. 1867 und das Zuckerst.-Ges. v. 26. Juni 
1869 enthalten in Betreff der Verjährung keine besonderen Bestimmungen, es kom
men daher hier die Vorschriften deS StGB.'s zur Anwendung. Ein Gleiches ist der 
Fall in Betreff der Abgaben von Bier und Branntwein an die Gemeinden; so: 
Jena 9. Dez. 75 (StZ. VI, 90: weil der Gesetzgeber beim Erlasse des EG.'s nur 
solche Verbrauchssteuern dieser Art im Auge gehabt habe, welche nach Art. 38 der 
BVerfass. in die Bundeskasse fließen sollten).

5. Dagegen findet die Bestimmung des § 7 gemäß § 4 des RGes.'s, betr. die 
Steuerfreiheit des Branntweins zu gewerblichen Zwecken, v. 19. Juli 1879 aus straf
bare Handlungen im Sinne der §§ 2. 3 ib. Anwendung.

6. In Preußen verjähren nach dem Ges. v. 22. Mai 1852 Art. V und nach 
der RED. Art. XI „Vergehungen und Uebertretungen", welche durch Zuwiderhand
lung gegen die Vorschriften über die Entrichtung der Steuern, Zölle, Postgefälle, 
Kommunikationsabgaben und aller übrigen öffentlichen Abgaben und Gefälle be
gangen werden, in fünf Jahren;" diese Vorschriften sind, soweit nicht eine neuere 
Gesetzesbestimmung (insbesondere also § 7) zutrifft, in Kraft verblieben: Z. 7. Juni 
71 (RdO. XII, 313).

8 8.
1. Da in Zukunft nach § 6 auf andere als die im StGB, enthaltenen Straf

arten nicht mehr erkannt werden darf, so wird in allen Fällen, wo aus einem älteren 
Landesgesetze auf eine im StGB, nicht enthaltene Strafart zu erkennen wäre, die 
gesetzliche Regelung nöthig, welche Strafart jetzt an die Stelle der unzuläffig gewor
denen treten soll. Diese Regelung ist der Landesgesetzgebung überlassen worden, in
soweit es sich um die Abänderung eines Landesgesetzes handelt; dagegen versteht es 
sich von selbst, daß die erforderliche Abänderung eines Bundes-Gesetzes nur im 
Wege der Reichsgesetzgebung ergehen kaun.

2. Die Landesgesetzgebung hat die erwähnte Aufgabe (n. 1) nicht blos in Be
treff der „in Kraft bleibenden LaudeSstrafgesetze", sondern auch in Betreff der
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Landesstrafgesetze mit den Vorschriften deS Strafgesetzbuchs für 
den Norddeutschen Bund [für das Deutsche Reich] in Ueber
einstimmung zu bringen.

[I. Entw. (fehlte); II. Emw.: § 7; EG. z. Pr. StGB, (fehlte)).

durch das StGB, außer Kraft gesetzten, insoweit dieselben noch auf ältere Straf
fälle Anwendung finden; es bedurfte indessen keines hierauf bezüglichen Vorbehaltes, 
da die Reichsgesetzgebung durch eine derartige Aenderung nicht berührt wird.

3. Bei Erörterung der Frage, ob ein älteres Gesetz eine im StGB, nicht 
enthaltene Strafart androhe, ist die iu jenem Gesetze der Strafe beigelegte Bezeich
nung (der Name) nicht entscheidend; es kommt vielmehr lediglich darauf an, ob 
sie ihrem Wesen nach (wenn auch vielleicht unter einer anderen Benennung) einer 
Strasart des StGB?« entspricht.

4. Bei der vorzunehmenden Abänderung der in besonderen Gesetzen an
gedrohten Strafarten ist § 5 als maßgebend anzusehen; eö dürfen also für die Zu
kunft nur die dort ausgezählten Strafen bestimmt werden. Dieses ist aber nicht 
auf solche Vorschristen auSzudehnen, welche die wegen älterer Strafsälle nach einem 
jetzt durch das StGB, außer Kraft gesetzten Gesetze zu verhängenden Strafen regeln, 
da es sich hierbei um solche Materien handelt, welche Gegenstand des StGB.'S ge
worden sind; vgl. Heinze s. 92.

5. Die Landesgesetzgebung darf ein Reichsgesetz, z. B. daS StGB, selbst, eben
sowenig erläutern, wie abändern; (eine solche Erläuterung führte dahin, daß daS 
Reichsgesetz in verschiedenen Bundesstaaten verschieden anzuwenden wäre); derartige 
Vorschriften würden unverbindlich sein; vgl. § 5 n. 8. — DaS gilt selbst da, wo 
daS StGB, durch die fakultative Fassung einer Strafvorschrist dem Richter-Amte ein 
Ermessen übertragen hat; auch dieses kann durch landesgesetzliche Vorschriften nicht 
beschränkt werden. Das Gegentheil dürfte da anzunehmen sein, wo einzelne Maß
nahmen in das Ermessen einer verwaltenden Behörde (z. B. der Staatsanwaltschaft) 
gestellt sind; Beisp.: §§ 15. 16. 22; vgl. Heinze s. 49; i. HH. II, 9.

6. Eine Uebersicht der auf Grund des § in den einzelnen Bundesstaaten er
gangenen AuöführungSgesetze (Verordnungen rc.) geben Rüd. s. 63 ff. und Kaiser 
i. HH. IV, 3 ff., eine Kritik derselben giebt Heinzens Schrift.

7. Fehlt eS an einer maßgebenden UebergangSbestimmung, so sind solche 
Strafandrohungen, welche eine im StGB, gänzlich beseitigte Strasart betreffen, als 
aufgehoben anzusehen: ML. s. 81. Iu Betreff solcher Strafarten aber, welche in 
veränderter Art in das StGB, übergegangen sind, ist nach dem unter n. 3 a. E. 
aufgestellten Grundsätze zu verfahren. Ergiebt eS sich bei dieser Prüfung, daß irgend 
eine Strasart zwar nicht in derselben, wohl aber in einer milderen Form im StGB, 
vorkommt, so ist anzunehmeu, daß diese mildere Form jetzt an die Stelle der früher 
angedrohten strengeren getreten sei: Darmst. 3. Apr. 71 (HEntsch. 71 B, f. 18).

8. In Betreff der in Preußen anzuwendenden Strasarten vgl. die Bemerkungen 
z. EG. z. Pr. StGB. (Eingang n. 1 ff.), Artt. VIII IX.



Strafgesetzbuch
für

d as Deutsche Reich
(in der Fassung des Reichsgesetzes vom 26. Febr. 1876, RGbl. s. 25).

Strafgesetzbuch. Vgl. B.-RechtShülse-Ges. v. 21. Juni 1869 (BGbl. s.305, ein
geführt in die süddeutschen Staaten durch die vereinbarte Bundesverfassung 
Art. 80 I Nr. 19, die StaatSvertr. mit Würtemberg u. Bayern v. 25. 
bezw. 23. Nov. 1870 und die RGes. v. 16. u. 22. Apr. 1871, in Elsaß- 
Lothringen durch Ges. v. 11. Dez. 1871); RGVG. §§ 157 ff. — R.-Brau- 
steuerges. v. 31. Mai 1872 § 42 (ib. s. 166).

1. Das RGes. v. 15. Mai 1871 hatte dem am 31. Mai 1870 verkündeten 
„Strafgesetzbuch für den Norddeutschen Bund" unter der Bezeichnung „Strafge
setzbuch für das Deutsche Reich" vom 1. Ian. 1872 ab eine neue, dem Gesetze 
v. 16. April 1871 § 2 Abs. 2 entsprechende Fassung gegeben. An Stelle der letzteren 
ist die hier abgedruckte Fassung getreten, und zwar aus Grund des RGes.'s v. 26. Febr. 
1876 (der s. g. Novelle zum StGB.), welches nicht allein eine Reihe von §§ ab- 
änderte, sondern auch mehrere ganz neue §§ dem StGB, hinzusügte.

2. Das StGB, ist als ein für sich bestehendes Gesetz für das ganze Reich er
gangen. Es sollte dadurch Einheit des Strasrechts und eine gleichmäßige An
wendung desselben für alle dem Reiche angehörigen Staaten erzielt werden. Dem
gemäß dürfen die Bestimmungen desselben nicht mit Rücksicht auf die sonstigen in 
den einzelnen Staaten geltenden Gesetzgebungen, sondern nur aus der Reichsgesetz- 
gebung erläutert werden; wo diese keine Anhaltspunkte für die Auslegung an die 
Hand giebt, darf nur auf die allgemeine Rechtslehre zurückgegangeu werden. Im 
Uebrigen muß der Sprachgebrauch entscheiden.

3. Das unter n. 2 Gesagte erleidet da eine Ausnahme, wo der Thatbestand 
eines Strafsalles durch das Bestehen eines bestimmten civilrechtlichen Verhält
nisses, oder durch das Vorhandensein einer civilrechtlichen Bestimmung (z. B. über 
eine Berechtigung) bedingt ist. Es versteht sich von selbst, daß in einem solchen Falle 
die betr. civilgesetzlichen Vorschriften zu berücksichtigen sind.

4. Das Reichsgebiet ist, soweit es sich um die Anwendung und Handhabung 
eines Reichsgesetzes handelt, ein einheitliches Ganzes (§8); es ist sonach in 
der gedachten Beziehung in jedem Bundes-Staate das Gebiet eines jeden andern 
Bundes-Staates als Inland, und der Angehörige jedes andern Bundes-Staates als 
Inländer anzusehen. Demgemäß kann jeder Deutsche wegen einer durch ein Reichs
gesetz vorgesehenen Mißthat in jedem andern Bundesstaate verfolgt und bestraft 
werden, sobald dort nach den maßgebenden Strafprozeßgesetzen ein Gerichtsstand be
gründet ist: Münch. 24 Ian. 74,Stuttg. 17. Dez. 75 (StZ.III, 266; WGbl. XI, 
387); Rüd. s. 110; Heinze t. HH. II, 18; v. Bar u. Spinola i. GA. XVIII, 
89; XX, 322; Schütze s. 55 n. 1; contra: Schwarze u. Franke i. GA. XXI, 64. 72. 
Dagegen gilt der obige Grundsatz nicht, insoweit es sich um die Anwendung eines 
Landesgesetzes handelt. In dieser Beziehung steht jeder Bundesstaat selbständig da,

Oppenhoff, D. Strafgesetzbuch. S. AuSg. 2
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Einleitende Lestimmnngen*).
und jedem andern als Ausland gegenüber; vgl. § 8 n. 7. 8. Letzteres trifft nicht 
blos bei den landesgesetzlichen Vorschriften des materiellen, sondern auch bei denjeni
gen des formellen Strafrechts zu, und hatte, so lange in den einzelnen Bundesstaaten 
noch besondere Strasprozeßgesetze galten, gerade in Betreff dieser eine große praktische 
Bedeutung, indem das BGes. über die gegenseitig zu leistende Rechtshülfe vom 
21. Juni 1869 im § 39 nur den allgemeinen Satz aufstellte, daß „bei Anwendung 
der Civil- und Strasprozeßgesetze, welche Vorschriften zum Nachtheile der Ausländer 
enthalten", jeder Deutsche als Inländer anzusehen fei, und im § 35 die Verfolgung 
einer wegen derselben That schon in einem anderen Bundesstaate zur Untersuchung 
gezogenen Person nur daun für unstatthaft erklärte, wenn die That im Gebiete 
jenes Staates begangen und die Verpflichtung zur Auslieferung durch die §§24 bis 
26 16. nicht ausgeschlossen war. Von diesem Falle abgesehen stand ein in dem einen 
Staate ergangenes Urtheil und seine Vollstreckung einer abermaligen Verfolgung 
(derselben Person wegen derselben That) in einem anderen Staate nur dann entgegen, 
wenn jenes auch in dem letzteren in Gemäßheit der §§ 21 ff. 33 1. c. wirksam werden 
konnte; vgl. Endemann: die Rechtshülfe re. rc. (Berlin 1869) s. 128; contra: Puch, 
s. 18. Seit dem Inkrafttreten der R-Iustizgesetze ist jedoch in dieser Hinsicht eine 
vollständige Aenderung eingetreten, indem nunmehr auch in Bezug auf das durch 
die RStPO. geregelte Strafverfahren ganz Deutschland als Inland gilt, die Ent
scheidungen eines deutschen Gerichts weithin durch ganz Deutschland vollstreckbar sind 
und die Wirkungen der bei einem Gerichte eingetretenen Rechtshängigkeit oder rechts
kräftigen Entscheidung vor jedem anderen Gerichte geltend gemacht werden können rc. rc. 
Die betreffenden Bestimmungen des Rechtshülse-Ges.'s kommen daher jetzt nicht mehr 
zur Anwendung, ausgenommen bezüglich solcher strafrechtlichen Vorschriften eines 
Bundesstaats, bei welchen das in der RStPO. geregelte Strafverfahren nicht Platz 
greift; vgl. Mot. z. RGVG. In Betreff letzterer Ausnahmen unterliegt es übrigens 
keinem Bedenken, daß die Vorschriften, nach welchen eine im Auslande ergangene 
Aburtheilung (Strafvollstreckung rc.) einer abermaligen Verfolgung im Inlande ent- 
gegenfteht oder wenigstens bei der abermaligen Aburtheilung zu berücksichtigen ist 
(vgl. § 4 Nr. 3, §§ 5. 7), auch im Verhältniß verschiedener Bundesstaaten unter sich 
Anwendung finden; vgl. § 4 n. 35; § 5 n. 4.

5. Insoweit das StGB, die Verfolgung einer im Auslande begangenen 
That nach inländischen Gesetzen gestattet (§§ 4. 5), kann diese Verfolgung bei jedem 
inländischen Gerichte eintreten, wo nach den maßgebenden Prozeßgesetzen ein Gerichts
stand begründet ist. Vgl. § 4 n. 13. In Betreff der Kollisionsfälle findet auch hier 
das unter n. 4 Gesagte Anwendung.

6. Die Landesgesetzgebung kann daS StGB, weder ab ändern noch erläutern; 
vgl. EG. § 8 n. 5.

*) Einleitende Bestimmungen.
1. In Ermangelung besonderer Vorschriften haben die in den „Einleitenden 

Bestimmungen" und im Ersten Theile des StGB.'s gegebenen allgemeinen 
Grundsätze auch für die durch (ältere oder neuere Reichs- oder Landes-) Gesetze 
geregelten Materien Geltung; vgl. EG. § 2 n. 2.

2. Dagegen sind unzweifelhaft mit einem nicht aufgehobenen besonderen Ge
setze auch die in demselben enthaltenen oder zu seiner Ergänzung ergangenen auf die 
allgemeinen RechtSgrundsätze bezüglichen Sonder-Bestimmungen in Kraft 
verblieben, — vorausgesetzt, daß jene Bestimmungen auch früher schon eine Besonder
heit für die betr. Materie und nicht etwa nur die Anwendung eines damals allge
mein geltenden, hier nur wiederholten, im StGB, aber abgeänderten Satzes dar
stellten: VH. 22. Febr. 55 (RA. 50. II. 79); ZU. 8. März 55 (Entsch. 31 s. 304); 
B. 7. Juni 71 (RdO. XII, 313); Dresd. 4. Apr. 74 (SGZ. XVIII, 216). Auch 
solche in Geltung verbliebene Spezialbestimmungen sind aber, soweit sie die betr. 
Lehre nicht erschöpfend behandeln, aus den allgemeinen Vorschriften des StGB.'s zu 
ergänzen. Enthält daher ein Spezialgesetz für die behandelten Materien Bestim
mungen über die Berjährnng, so ist die Unterbrechung rc. derselben nach dem StGB.



Einleitende Bestimmungen. § 1. 19

§ 1 Eine mit -em Tode, mit Zuchthaus, oder mit 
Festungshaft von mehr als fünf Jahren bedrohte Handlung ist 
ein Verbrechen.

Eine mit Festungshaft bis zu fünf Jahren, mit Gefäng
niß oder mit Geldstrafe von mehr als einhundertfünfzig Mark 
bedrohte Handlung ist ein Vergehen.

zu beurtheilen, insofern nicht auch sie im Spezialgesetz ausdrücklich eine besondere 
Regelung erfahren hat: eit. VII. 22. Febr. 55.

3. Den einzelnen Bundesstaaten ist es unbenommen, bei dem Erlasse 
besonderer LandeS-Strafgesetze in Betreff solcher Materien, aus welche sich das StGB, 
nicht bezieht, für diese auch rückflchtlich der allgemeinen Rechtsgrundsätze der einlei
tenden Bestimmungen und des Thl. I. abweichende Vorschriften zu erlassen, unbeschadet 
der beschränkenden Bestimmungen der §§ 5. 6 deS EG.'S- Vgl. EG. § 5 n. 2. 

§ 1.
1. Es wäre zu wünschen gewesen, daß das StGB, einen technischen Ausdruck 

für eine „mit Strafe bedrohte Handlung" im Allgemeinen sestgestellt hätte. Der 
Verfasser hat sich gelegentlich in diesem Sinne der Ausdrücke „Strasfall" (vgl. EG. 
z. Pr. StGB. Art. VI. XXIII; Pr. NStPO. v. 25. Juli 1867 §§ 52. 55. 57. 58. 
66. 346. 356), oder (nach dem Vorbilde der Carolina) „Mißthat" bedient.

2. Die Klassisizirung einer Mißthat richtet sich stets nach dem höchsten 
Maße der in abstracto zulässigen, nicht nach der im Einzelfalle zu verhängenden 
Hauptstrase: Motive s. 15. Dabei sind auch die im Gesetz speziell hervorgehobenen, 
zum einfachen Thatbestände hinzutretenden, die Strafe erhöhenden thatsächlichen Mo
mente („erschwerende Umstände", Rückfall) zu berücksichtigen, — contra (in Betreff 
des Rückfalls, der Gewerb- oder Gewohnheitsmäßigkeit): Schütze s. 209, — nicht 
aber solche Umstände, welche den Thatbestand selbst bestehen lassen und lediglich 
aus individuellen, der Person des Thäters angehörenden Gründen eine Milderung 
der ordentlichen Strafe zur Folge haben, z. B. Reiz (§213), oder die vom Gesetz 
berücksichtigten „mildernden Umstände": Rüd. n. 2; Otto n. 2; Puch. s. 5 n. 6, 
Heinze i. HH. II, 516, Schütze s. 85, 209; contra: Schaper i. HH- H, 101; DoituS 
i. GSaal 26 s. 516; letztere bleiben sonach bei Beantwortung der Frage, welche 
Verjährungsfrist maßgebend sei (§67), außer Betracht: ZII. 10. Jan. 61 (RdO. 
I, 199); contra: Schw. s. 259. Ebenso ist aus sie bei Regelung der Zuständig
keit keine Rücksicht zu nehmen, da erst der im Allgemeinen zuständige erkennende 
Richter das Vorhandensein jener Voraussetzungen seststellen kann: VII. 24. Juni 58 c. 
Kerpen; Löwe s. 212. Eine Ausnahme von dieser Regel enthielt (früher) für das 
Gebiet des rheinpr. Rechts das Ges. v. 4. Mai 1853, für Elsaß-Lothringen das 
Ges. v. 30. Aug. 1871 Art. XII.

3. Auch die Jugend (Strafunmündigkeit) behandelt das StGB, als indivi
duellen Strafmilderungsgrund; die That behält somit den ihr nach der Höhe der 
angedrohten ordentlichen Strafe beiwohnenden Charakter: sie bleibt ein Verbrechen 
(Vergehen), und die für diese vorgeschriebene Verjährungsfrist maßgebend, selbst wenn 
wegen jenes Milderungsgrundes die Strafe die in den Abss. 1, 2 erwähnte Höhe 
nicht erreichen kann; vgl. § 57 Nr. 4 (:„ist die Handlung ein Vergehen rc., so kann 
aus Verweis erkannt werden"); Rüd. n. 2; Münch. 17. Febr. 72 (BEntsch. II, 35); 
Löwe s. 212; contra: Wolfenb. 14. Juli 74 (Br. Z. 21 s. 116); Schw. s. 228. 
Doch sind (wie früher nach den meisten LandeS-Prozeßgesetzen so auch) nach § 73 des 
RGVG. sür die Verbrechen Strasunmündiger die Strafkammern als erkennende Ge
richte zuständig; vgl. § 56 n. 10.

4. Die neben der Hauptstrafe Platz greifenden Nebenstrafen (vgl. Thl. I. 
Abschn. 1 n. 2), z. B. die Einziehung, oder der an die Stelle derselben tretende 
Werthersatz, sind für die Charakterisirung der Mißthat ohne Einfluß: VI. 30. Apr. 
73, Z. 20. Sept. 73 (RdO. XIV, 315. 565).

5. Die mit Geldstrafe von mehr als 150 Mark bedrohte That ist ein Ber-
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Eine mit Haft oder mit Geldstrafe bis zu einhundert
fünfzig Mark bedrohte Handlung ist eine Uebertretung.
[I. II. Entw.: § 1; Pr. StGB.: § 1.) Vgl. Els.-Lothr. Ges. v. 30. Aug. 1871 

Art. XI; R.-Mil.-StGB. § 1.
Preußen: Bgl. EG. z. Pr. StGB. Art. VIII—X. XIII—XV.

gehen, selbst wenn die ev. zu substituirende Freiheitsstrafe nur in Hast besteht 
(Beisp.: Gew.-O. § 147): ZI. 6. Mai 74 u. 13. Nov. 78 (RdO. XV, 283; XIX, 
529), oder wenn die einheitliche Gesammtstrafe sich aus verschiedenen Faktoren 
zusammensetzt, deren jeder 150 Mark nicht übersteigt: V. 7. März 74 (ib. XV, 134).

6. Droht das Gesetz verschiedene Strafarten, sei es alternativ, sei 
eS kumulativ an, so ist die schwerere Strafart für die Klassifizirung maßgebend; 
eine Mißthat ist sonach auch dann ein Bergehen, wenn wahlweise neben der Ge- 
fängnißstrafe Haft angedroht ist (vgl. § 185. 186), dagegen eine Uebertretung, wenn 
sie außer der Haft noch eine 150 Mark nicht übersteigende Geldstrafe nach sich zieht; 
vgl. BII. 4. Okt. 66 (RdO. VII, 506).

7. Auch der strafbare Versuch einer Mißthal, sowie die Anstiftung und 
die Beihülfe zu einer solchen sind mit Rücksicht auf die für sie angedrohten 
Strafen nach Anleitung des § 1 zu klassifiziren. Wäre daher die vollendete That im 
höchsten Maße nur mit einjähriger Zuchthausstrafe bedroht, so wäre der Versuch der
selben (nach § 44 Abs. 1 und 4) ein Vergehen; (das StGB, kennt aber solche Fälle 
nicht).

8. „Handlung" umfaßt hier auch die strafbare Unterlassung einer durch 
eine Pflicht gebotenen Handlung: Mot. s. 16.

9. Die Eintheilung des § ist eine alle Straffälle umfassende. Sie bezieht 
sich daher auch auf die durch besondere Reichs- oder LandeSstrasgesetze vorgesehenen; 
vgl. Els.-Lothr. Ges. v. 30, Aug. 1871 Art. XI; EG. z. Pr. StGB. Art. VIII n. 1.

10. Enthält ein neben dem StGB, in Kraft verbliebenes besonderes Straf
gesetz die Androhung einer sechs Wochen nicht übersteigenden Freiheitsstrafe, so ist 
die That als Vergehen oder als Uebertretung anzusehen, je nachdem die Strafe jetzt 
als Gefängniß oder als Haft zu vollstrecken fein wird. In Preußen sind alle solche 
Mißthaten Übertretungen; vgl. EG. z. Pr. StGB. Art. VIII n. 3. 4.

11. Richtet sich die Höhe des Strafmaßes nach dem jedesmaligen Objekte 
des EinzelfalleS (wie bei Zoll- und Steuerhinterziehungen), so ist für die Qualifizi- 
rung der That als Uebertretung oder Vergehen nicht die unbestimmte Strafe, mit 
welcher die Handlung im Allgemeinen belegt werden kann, sondern die im konkreten 
Falle verwirkte Strafe maßgebend; übersteigt diese nicht das Maß einer Geldstrafe 
von 150 Mark, so ist die Handlung eine Uebertretung und auch prozessualisch als 
solche zu behandeln (unbeschadet der Vorschrift des Pr. Ges.'S v. 22. Mai 1852 
Art. V); VI. 12. gebt. u. 30. Apr. 73, 6. Dez. 76 (RdO, XIV, 130. 315; XVII, 
793); vgl. Pr. NStPO. § 484. 485; Löwe s. 212. 86. — Liegt ein Rückfall vor, 
so ist die RückfallSstrase entscheidend: ZVII. 8. Okt. 1857 c. Mayland. Dagegen 
bleibt der einzuziehende Gegenstand bezw. der an seine Stelle tretende Werthersatz 
außer Berücksichtigung: cit. DI. 30. Apr. 73. — Vgl. n. 14.

12. Dieselben Grundsätze sind maßgebend, wenn sich die Strafe nach der Höhe 
des Schadens bezw. Schadenersatzes richtet; hier muß also der verfolgende 
Staatsanwalt zur Begründung der Zuständigkeit eine Schätzung vornehmen, vor
behaltlich der demnächstigen Feststellung und eventuellen Iukompetenzerklärung durch 
das befaßte Gericht: Rej. 24.brum. VIII (SN. 1.1. 273); contra: Cass. 4.brum. XIII, 
4. avr. 23 (ib. 2.1. 12; 7. I. 219) und Gilb. C. d’instr. art. 137 n. 6 (erachten 
unbedingt das höhere Gericht für zuständig). Vgl. RGVG. § 27 Nr. 4—8, RStPO. 
§§ 200. 207; Löwe s. 49.

13. Treffen mehrere Straffälle realiter zusammen (88 74. 75. 77. 78), 
so ändert der Umstand, daß in der Regel wegen aller zusammen auf eine Gesammt
strafe zu erkennen ist, nichts an dem Charakter der Einzelthat: für diese bleibt die 
Höhe der für den Einzelfall angedrohten Strafe maßgebend. Nach ihr ist auch die 
Zuständigkeit des berufenen Gerichts zu bestimmen.

14. Aehnlich verhält es sich, wenn sich die Strafe nach der Zahl der Ob
jekte der verpönten Handlung richtet: eine Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften
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§ 2. Eine Handlung kann nur dann mit einer Strafe 
belegt werden, wenn diese Strafe gesetzlich bestimmt war, be
vor die Handlung begangen wurde.

des Pr. Ges.'s über die Schonzeiten des Wildes v. 26. Febr. 1870 (Strafe z. B. für 
ein während der Schonzeit erlegtes Stück Rothwild: Geldbuße von 90 Mark) ist 
eine Uebertretung, sollten auch gleichzeitig zwei oder mehr Stücke Rothwild erlegt 
worden sein. Dasselbe gilt von dem Feilhalten rc. rc. ungestempelter Kartenspiele 
(RGes. v. 3. Juli 1878 § 10). — Löwe s. 213 nimmt in solchen Fällen regelmäßig 
ebensoviele Straffälle als Objekte, mithin Realkonkurrenz (n. 13) an.

§ 2.
Aburtheilung: 10.
Analogie: 3.
App.-Richter: 10. 11. 
Ausnahme. 8.
Buße: 26.
Civtlhaftbarkeit: 25. 
Ehrenstrafe: 15. 
Erfolg: 22. 
Erschwerende Umst.: 12. 
Feststellung: 13. 23. 24. 
Gesetzeswechsel: 5. 12.

- Aenderung: 5.
* Anwendung: 10. 17.

Inhalt.
Gesetz, milderes) 10—24.

- Mischung: 14.
- temporäres: 7. 8. 

Hauptstrafe: 15. 
Mehrht. v. Handll.: 22. 
Mild. Umstände: 12. 
Nebenstrafe: 15. 
Nichtigk.-Richter: 10. 
Pol.-Derordnung: 6. 8. 
Rechtskraft: 10. 11. 
Rückfall- 12. 
Schadensersatz: 26. 
Spez.-Gesetz: 6. 8.

Strafandrohung: 15. 16. 
Strafantrag: 18. 
Strafe, Ausschließung: 12. 
Strafe, Bestimmung: 1. 2. 
Strafe, Milderung: 12. 
Strafunmündiger: 17. 
Strafverfolgung: 17. 
Strafvollstreckung: 21. 
Thatbestand- 13. 
Untersuchungshaft: 20. 
Verjährung: 12. 19. 21. 
Zeit d. That: 23. 
Zweifel: 23. 24.

1. Die Strafe ist „gesetzlich " bestimmt, wenn sie durch einen in verfassungs
mäßiger Weise ergangenen gesetzgeberischen Erlaß, oder auf Grund und in Gemäß
heit einer gesetzlichen Vorschrift durch eine dazu berufene Behörde angedroht ist. 
Vgl. über den Erlaß von Polizei-Verordnungen Thl. II. Abschn. 29 und für Sachsen 
die Jnn.-MBdn. v. 14. Dez. 1870 sowie Dreöd. 9. Okt. 76, SGZ. 21 s. 221 
(welchen zufolge sogar eine bloö an eine einzelne Person gerichtete, polizeiliche Straf
androhung nach Sächsischer Gesetzgebung und § 2 h. 1. eine genügende Grundlage 
für eine polizeirichterliche Strafe bilden soll).. — Trifft dies zu, so kann einer ent* 
gegenstehenden Gewohnheit die Bedeutung eines derogireuden Gewohnheitsrechts 
höchstens daun zugestanden werden, wenn dieselbe den ganzen Geltungsbereich der 
betreffenden „gesetzlichen Bestimmung" ergreift: ZI. 8. Dez. 75 (RdO. XVI, 780); 
vgl. ML. s. 100. Als Quelle des pofltiven Strafrechts ist das Gewohnheitsrecht 
durch § 2 unbedingt ausgeschlossen: ML. 1. c.

2. Die Strafe ist (zeitlich) „bestimmt", wenn der Augenblick eingetreten ist, 
mit welchem das verkündete Gesetz rc. wirksam wird.

3. Analogie darf bei der Strafrechtsflege nur zum Zwecke der GesetzeöauS- 
legung Berücksichtigung finden; sie darf nie dahin führen, daß ein Gesetz auf eine 
nicht unter dasselbe fallende That angewendet werde. Dgl. über diesen Gegenstand 
HS. I, 78. 88; Merkel i. HH. IV, 83; Bind. I, 69.

4. Redaktionsversehen darf der Richter nicht berücksichtigen; ebenso: v. 
Wächter i. GSaal 39 s. 321; und (theilweise) Merkel i. HH. IV, 76; contra: Sont. 
Redaktionsversehen, s. 42, 52 und Schütze i. GA. XX, 350 ff. Dies erleidet eine 
(wohl nur scheinbare) Ausnahme da, wo der Wortlaut dem Gedanken, welchen er 
zum Ausdruck bringen sollte, nicht adäquat ist, der Zusammenhang aber diesen ge
setzgeberischen Gedanken vollkommen erkennen läßt; vgl. Merkel 1. c. und unten 
§ 219 n. 1. Andererseits ist die Ausscheidung von Schreib-, bzw. Druckfehlern Sache 
der (auch dem Richter zustehenden) Texteskritik: v. Wächter 1. c. Ueber die Bedeu
tung der parlamentarischen Verhandlungen für die Gesetzesauslegung vgl. Merkel 
1. c. s. 81.

5. Die Vorschrift des Abs. 2 beruht aus der grundsätzlichen Auffassung, 
daß der Gesetzgeber, wenn er ein bestehendes Strafgesetz beseitigt oder mildert, 
die frühere Strafandrohung für unangemessen, über das Bedürfniß hinausgehend 
ansehe und daß es ebendeshalb nicht gerechtfertigt fei, dieselbe künftig noch -für 
solche Fälle wirksam werden zu lassen, welche unter der Herrschaft des jetzt besei
tigten Gesetzes begangen waren. Im umgekehrten Falle soll dagegen der An-
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Bei Verschiedenheit der Gesetze von der Zeit der began
genen Handlung bis zu deren Aburtheilung ist das mildeste 
Gesetz anzuwenden.
[@ntro. I. u. II: §2; Pr. StGB.: 8 2; EG. z. Pr. StGB..- Art. IV.] 
Preußen: Vgl. Ges. v. 3. April 1846 (GS. s. 151); Vdn. v. 3. Jan. 1849 § 125; 

Rh. StPO. Art. 364; NStPO. § 262; Vers. v. 31. Jan. 1850 Art. 8.

geschuldigte uicht darunter leiden, daß die Aburtheilung nicht früher unter der 
Herrschaft de« in Geltung gewesenen milderen Gesetzes erfolgt war. — Demgemäß 
greift Abs. 2 überall Platz, wo das Strafgesetz als solches eine Abänderung er
fahren hat, wo also der Gesetzgeber in Beziehung auf die Strafbarkeit einer be
stimmten Handlungsweise grundsätzlich zu einer anderen Auffassung gelangt ist: 
ZI. 7. Juli 69, BII. 3. Juni 75 (RdO. X, 487; XVI, 417). Sie bleibt dagegen 
ausgeschlossen, wo andere im Strafgesetze vorausgesetzte, persönliche oder sachliche 
Beziehungen eine derartige Aenderung erfahren haben, daß in Zukunft der betr. 
Thatbestand entweder überhaupt oder unter den besonderen Verhältnissen des Einzel» 
salles nicht mehr vorkommen kann, z. B- wenn das durch die Mißthat verletzte 
Recht inzwischen erloschen oder aufgehoben worden ist. DaS gilt selbst dann, wenn 
jene Aenderungen ihren Grund in einem Wechsel der Gesetzgebung auf einem au« 
deren als dem strafrechtlichen Gebiete hatten. Es ist selbstverständlich, daß die un
züchtige Handlung, welche ein Vormund mit seinem minderjährigen Mündel vor
nimmt, auch dann auS § 174 Nr. 1 zu bestrafen ist, wenn ein inzwischen verkün
detes Gesetz den GroßjährigkeitStermiu in der Weise verändert hat, daß danach der 
Mündel zur Zeit der That nicht mehr minderjährig und somit das Vormundschasts- 
verhältniß aufgehoben gewesen wäre. Ebenso bleibt auch eine Steuer- oder 
Zolldefraude oder der Mißbrauch der Firma eines Ausländers bei einer Waaren» 
bezeichnung strafbar, sollte auch inzwischen die Steuer aufgehoben, die Waare für 
zollfrei erklärt (die betr. Zollschranke gefallen) oder der die Gegenseitigkeit des Etiketten
schutzes verbürgende Staatövertrag außer Wirksamkeit getreten sein, (das den That
bestand mit Strafe bedrohende Gesetz ist dadurch nicht geändert): ZI. 13. Juni 66, 
ZI. 12. Jan. 72, VI. 19. Febr. 75, ZU. 3. Juni 75 (RdO. VII, 424; XIII, 36; 
XVI, 141.417); contra: Schw. 171; Rubo n. 11. Ebenso bleibt die Verab- 
säumung einer für die Kassirung einer Wechselstempelmarke ergangenen Vorschrift 
strafbar, selbst wenn inzwischen diese Form-Vorschrift aufgehoben wurde: BII. 11. Jan. 
74 (RdO. XV, 396). — Nach gleichen Grundsätzen ist überhaupt stets zu verfahren, 
wenn ein Strafgesetz nicht aus dem Eingangs entwickelten Grunde, sondern lediglich 
deshalb in Wegfall kommt, weil es durch eine anderweitige gesetzliche Regelung eines 
rechtlichen Verhältnisses gegenstandlos geworden ist, so daß in Folge der getroffenen 
neuen Einrichtungen die Voraussetzungen desselben nicht mehr eintreten können; vgl. 
Münch. 30. Nov. 73 (BEntsch. III, 59); GA. 22. s. 60. Daher zieht eine Verletzung 
des Salz Monopols des Staats die früher angedrohten Strafen auch jetzt nach sich, 
ungeachtet inzwischen das Monopol gänzlich beseitigt und durch eine Besteuerung er
setzt worden ist: VII. 18. Febr. 69 (RdO. X, 98); contra: Beschl. I. 2. Juli 69 
(RdO. X, 478) in Beziehung auf einen vor Einführung des den Handel mit Spiel
karten freigebenden Pr. Ges.'s v. 23. Dez. 1867 verübten unkonzessionirten Handel 
dieser Art. Dagegen ward angenommen, daß eine unter der Herrschaft des § 199 
des Pr. StGB.'S stattgehabte unbefugte Ausübung der Heilkunde straflos bleibe, 
nachdem das (im cit. § 199 vorausgesetzte) Erforderniß einer Approbation in Folge der 
§§ 29.30. 147 Nr. 3 der Gew.-O. weggesallen ist: ZI. 9. Febr. 70, ZU. 31. März 
70 (RdO. XI, 85. 220).

6. Der Grundsatz des Abs. 2 gilt allgemein, wo seine Voraussetzungen zrz- 
treffen, er kommt sonach auch bei besonderen Reichs- oder Landes-Strafgesetzen und 
nicht minder bei den durch Polizei-Verordnungen ergangenen Strafverboten 
zur Anwendung: VII. 18. Jan. 55 (JMbl. s. 106); Müuch. 22. Apr. 74 (StZ. 
IV, 5); v. Bar i. GA. XIX, 80; contra: HS. I, 42. Doch ist es gestattet, die 
Anwendung desselben bei landesgesetzlichen Strafvorschristen ausdrücklich auszu
schließen: VII. 5. Juli 77 (RdO. XVIII, 504); vgl. EG. § 5 n. 2.
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7. Eine nur zeitweise SuSpendirung eines Verbotsgesetzes rechtfertigt 
nicht die Anwendung deö Abs. 2. Münch. 22. Apr. 74 (cit. n. 6); contra: Olsh. n. 13.

8. Ebensowenig findet Abs. 2 Anwendung, wenn ein Strasverbot mit Rück
sicht aus ein temporäres Bedürfniß von Anfang an als ein nur zeitweise geltendes 
erging, sei eö daß der Zeitraum sofort genau angegeben, oder daß für die Dauer 
der Geltung in anderer Weise ein Endpunkt bestimmt worden ist, z. B. wenn ein 
Verbot nur bis zum Eintritte eines künftigen Ereignisses oder bis zu der von 
vorneherein in Aussicht gestellten Wiederaufhebung in Kraft treten soll (z. B. ein 
temporäres Ein- oder Ausfuhrverbot). Hier bleiben die zur Zeit der Geltung der 
Vorschrift verübten Zuwiderhandlungen strafbar, selbst wenn inzwischen jene Geltung 
ihr Ende erreicht hat: VII. 18. Ian. 55 (cit. n. 6); ZI. 23. Okt. 67, ZU. 22. Juni 
76, ZI. 26. Febr. u. 26. März 79 (RdO. VIII, 631; XVII, 448; XX, 100. 157); 
Münch. 30. Dez. 73 (StZ. III. 149); Dresd. 9. Dez. 78 (SGZ. 23 s. 121).

9. Gleichgültig ist es, ob die Mißthat nach dem neuen Gesetze unter dieselbe 
oder unter eine andere Kategorie strafbarer Handlungen gehört, als nach dem alten 
Gesetze: Wolsenb. 16. Febr. 72 (StZ. I, 216).

10. Die Worte: „bis zu deren AburtHeilung" beziehen sich auf die Ent
scheidungen des Richters, insoweit er das Strafgesetz „anzuw enden" hat; das trifft 
auch beim Richter zweiter Instanz zu; derselbe muß daher die seit Verkündung des 
ersten Urtheils eingetretenen Aenderungen in der Gesetzgebung berücksichtigen: ZI. 
5. Juli 72 (StA. 86 s. 135). Dagegen hatte der Pr. Nichtigkeitsrichter die 
Richtigkeit der Gesetzanwendung nur vom Standpunkte desjenigen Gesetzes aus zu 
prüfen, welches zur Zeit des Erlasses des angefochtenen instanzlichen Urtheils galt; 
entsprach sie diesem, so konnte nicht deshalb vernichtet werden, weil in der Zwischen
zeit ein milderes Gesetz verkündet worden: ZU. 5. Jan. 71, 2. 18. Jan. 71, ZI. 
15. Febr. 71 (RdO- XII, 9. 37. 95); vgl. Jena (Voll. VIII, 367. 368. 372. 373); 
Schw. s. 172; contra: BL. s. 258; Rubo n. 10. Daffelbe dürfte gegenwärtig für 
das Rechtsmittel der Revision Rechtens sein; vgl. RStPO. § 376; contra: Olsh. 
n. 10. Ist aber das instanzliche Urtheil aus irgend einem Grunde vernichtet (auf
gehoben), so muß bei der nunmehr erfolgenden neuen „Aburtheilung" auch das 
zwischenzeitlich in Wirksamkeit getretene mildere Gesetz Berücksichtigung finden, ohne 
Unterschied, ob diese neue (instanzliche) Aburtheilung durch ein neubefaßteS Instanz
gericht oder durch den Nichtigkeit-- bzw. Revistonsrichter selbst erfolgt; contra: ZI. 
14. Juli 71 (RdO. XII, 415) für den Fall, wo ein unter der Herrschaft deS älte
ren Gesetzes ergangenes Urtheil vernichtet, der damals ergangene Geschwornenspruch 
aber aufrecht erhalten worden ist (bedenklich). Dasselbe gilt, wenn in Folge der 
Wiederaufnahme deS Verfahrens die Hauptverhandlung gemäß § 410 der RStPO. 
erneuert wird: Olsh. n. 10; vgl. Löwe s. 827.

11. Die relative Rechtskraft deö den Angeschuldigten ausdrücklich mit 
dem „geringsten gesetzlichen Strafmaße" belegenden Urtheils erster Instanz hin
dert den App.-Richter nicht, dieses Urtheil zu bestätigen, sollte auch ein inzwischen 
in Wirksamkeit getretenes neues Gesetz eine fernere Herabsetzung der Strafe ge
statten: ZI. 12. Juli 71 (RdO. XII, 391).

12. Bei einem Gesetzeswechsel soll „das mildeste Gesetz" angewendet 
werden; der Richter hat also eine Vergleichung beider Gesetze vorzunehmen, inso
weit sie auf den abzuurtheilenden Fall Anwendung finden können. Er muß diese 
Prüfung nach Maßgabe des vorliegenden Thatbestandes unter Berücksichtigung 
aller nach dem einen wie nach dem andern Gesetze erheblichen thatsächlichen Momente 
vornehmen; dabei kommen für jedes der Gesetze auch alle die Strafe ausschlie
ßenden, mildernden oder schärfenden (thatbestandlichen) Gründe in Betracht, 
z. B. erschwerende Umstände, Rückfall, Unzurechnungsfähigkeit, Zwang, Nothwehr, 
Nothstand, Kindesalter, Mangel der Erkenntniß der Strafbarkeit, Verjährung rc. 
Im Hinblicke auf alle diese Umstände ist zu untersuchen, ob und welche Strafan
drohung nach dem einen oder anderen Gesetze für den so ermittelten (vollständigen) 
Thatbestand maßgebend sein würde, — und es ist dann dasjenige Gesetz anzuwen
den, welches sich bei der Vergleichung als das mildere herausstellt: Stuttg., 17. Apr. 
72, Manh. 30. Juli 72, ZI. 29. Sept. 75 (StZ. I, 251; BAnn. 39 s. 117; RdO. 
XVI, 617); vgl. § 73 n. 14, Schütze s. 50; BL. s. 258; contra: Schw. s. 169;
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Heinze s. 61; Otto s. 12; Rubo s. 257; Olsh. n. 14: sie wollen nicht „das mildeste 
Gesetz" anwenden, sondern die mildeste der nach dem einen oder anderen Gesetze zu 
arbitrirenden Strafen verhängen; ebenso: Kgl. Sächs. Ges. v. 15. April 1873 
§ 40 sowie früher die Kgl. Sächs. Vdn. v. 10. Dez. 1871 § 44 (mit Recht von 
Heinze L c. gemißbilligt); vgl. EG. § 8 n. 5. 6. — Demgemäß ist bei der Beur
theilung nach dem neueren Gesetze auch die Rückfälligkeit des Angeschuldigten zu 
berücksichtigen, sollte sie auch für die Bestrafung aus dem älteren Rechte ohne Ein
fluß sein: BI. 17. März 71 (RdO. XII, 169). Ebenso kommt Demjenigen, welcher 
unter der Herrschaft des älteren Gesetzes sich eines meineidigen Zeugnisses 
schuldig gemacht hat, die strafmildernde Vorschrift des § 157 Abs. 1 deS L-tGB.'s 
zu statten, wenn er sich zur Zeit der That durch Bekundung der Wahrheit einer 
Verfolgung wegen eines Vergehens ausgesetzt haben würde, sollte auch diese letz- 
tere That nach dem StGB, nur noch eine Uebertretung darstellen: ZII. 15. April 
71 (RdO. XII, 210).

13. Hiernach (n. 12) ist eine Bestrafung nur dann gerechtfertigt, wenn die zu 
beurtheilende That den Voraussetzungen eines jeden der successive in Geltung ge
wesenen Strafgesetze entspricht. Es muß daher die (durch die Prozeßgesetze gebotene) 
thatsächliche Fest- (Frag-)stellung nothwendig die Begriffsmerkmale beider Ge
setze umfassen und erschöpfen- ZI. 18. Okt. 71, V. 7. Sept. 72, BI. 13. Nov. 72, 
VII. 12. Dez. 72, VII. 23. Apr. 73 (RdO. XII, 512; XIII, 441. 591. 658; XIV, 
293); vgl. Oppenh. Pr. Strafverf. Art. 81 n. 25. — Nach Pr. Verfahren war es nicht 
unstatthaft, je nach den Voraussetzungen des einen oder des andern Gesetzes zwei 
verschiedene Fragen zu stellen, sobald es nur klar gemacht ist, das es sich in beiden 
um eine und dieselbe That handelt: ZI. 22. Sept. 71 (RdO. XII, 462); ebenso nach 
der RStPO.: Schw. StPO. s. 458.

14. Die Bestrafung darf nur aus einer der betr. Gesetzgebungen erfolgen; 
da« als das mildere erkannte Strafgesetz ist vollständig anzuwenden; eine Bestrafung, 
welche theils auf den Bestimmungen des neueren, theils auf denen des älteren Rechts 
beruhte, und also mit keinem der beiden in Betracht kommenden Gesetze überein
stimmte, wäre unzulässig: BI. 17. März 71 (RdO. XII, 169); DreSd. 22. Sept. 71 
(SGZ. XV, 314); Stuttg. 17. April 72 (StZ. I, 251); Schütze s. 50.

15. Bei der Vergleichung der verschiedenen Strafandrohungen sind zunächst 
die Hauptstrafen zu berücksichtigen; die härtere Strafart ist selbst bei kürzerer 
Dauer strenger, als die gelindere. In dieser Beziehung folgen sich in absteigender 
Ordnung- Todesstrafe, Zuchthaus, Festungshaft von mehr als fünf Jahren, Ge
fängniß, Festungshaft bis zu fünf Jahren, Haft; Zuchthaus ist strenger als Gefäng
niß, sollte dies auch wegen obwaltender Realkonkurrenz in Zuchthaus zu verwan
deln sein: Münch. 9. Nov. 73 (BEntsch. III, 356). Eine Geldstrafe gilt stets für 
milder als eine (Principale) Freiheitsstrafe. — Die Nebenstrafen kommen nur in 
sofern in Betracht, als sie eine Schmälerung der bürgerlichen Ehre mit sich bringen. 
Drohen daher beide Gesetze gleichartige Freiheitsstrafen von verschiedener Dauer an, 
so gilt dasjenige für das strengere, welches außerdem (wenn auch nur fakultativ) 
noch Ehren strafen bestimmt, sollte auch die in ihm angedrohte Freiheitsstrafe kür
zer sein, als die in dem andern bestimmte: ZII. 26. Jan. 60 (GA. VIII, 408); ZII. 
30. Mai 76 (RdO. XVII, 388). Die „öffentliche Bekanntmachung einer Verurthei- 
lung" (§ 200) ist keine Strafe, sondern Privatgenugthuung, bleibt also hier gänz
lich außer Betracht: ZI. 16. Juni 75 (RdO. XVI, 449).

16. Hat bei einer relativ (nach einem Höchst- und Mindestbetrage) bestimm
ten Strafe das neue Gesetz den Mindestbetrag erhöht und gleichzeitig den Höchst
betrag ermäßigt, so darf dieser so ermäßigte Höchstbetrag nicht überschritten werden, 
während es statthaft ist, auf den MindestbetraL des älteren Gesetzes hinabzugehen; 
eine Kombinirung beider Gesetze findet hierbei offenbar nicht statt; vgl. HS. I, 44. 
Ist umgekehrt der Höchstbetrag erhöht, der Mindestbetrag aber herabgesetzt worden, 
so darf der Höchstbetrag des älteren Rechts nicht überschritten, wohl aber kann auf 
den Mindestbetrag deS neueren Rechts hinabgegangen werden: Z. 6. Dez. 67, Z. 
13. Mai 68, V. 16. Sept. 68 (RdO. VIII, 780; IX, 322. 490); Münch. 9. Febr. 
jl 4. März 72 (BEntsch. II. 17. 64); vgl. BI. 18. Febr. 72 (RdO. XIII, 183). 
In solchen Fällen ist keinS von Heiden Gesetzen bq$ „mildere".
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17. Der Grundsatz des Abs. 2 ist überall maßgebend, wo eS stch um die 
„Anwendung" des die Strafe „bestimmenden Gesetzes" handelt. Das trifft auch da 
zu, wo ein Gesetz die Strafverfolgung (und somit auch die Bestrafung) gänzlich aus
schließt. Demgemäß kann eine von einem Kinde, welches das zwölfte Jahr noch 
nicht vollendet hat (§55), vor der Wirksamkeit des StGB.'s begangene Mißthat 
jetzt nicht mehr verfolgt werden.

18. Dagegen bleibt Abs. 2 außer Anwendung, wenn die Strafverfolgung in 
dem einen oder dem anderen Gesetze (nicht für unstatthaft erklärt, sondern nur) von 
gewissen Bedingungen, z. B. von einem Anträge des Verletzten abhängig ge
macht ist. Eine solche Vorschrift ist wesentlich prozeffualicher Natur (vgl. § 61 n. 2), 
ihre Anwendbarkeit richtet sich daher lediglich nach der Zeit, in welcher die Straf
verfolgung angehoben wird: Dresd. 27. März 74 (StZ. IV, 106). Demgemäß ist 
jetzt Strafverfolgung ohne Antrag statthaft und die Zurücknahme eines gestellten 
Antrags unwirksam, wenn das neue Gesetz von dem (im älteren aufgestellten) Er
fordernisse des Strafantrages absieht: Münch. 4. März 72 (StRZ. XII, 301); contra: 
Schw. n. 7; ML. f. 109; Olsh. n. 15. Auch in Betreff dieses Punktes hat das 
oben n. 12 citirte Kgl. Sächs. Ges. v. 15. April 1873 § 48 der Ansicht Schwarze's 
einen gesetzlichen Ausdruck gegeben. Ebenso trifft der (auf den Vorschlag der RT.'s- 
Kommission eingeschobene) Art. III der Novelle der letzteren Ansicht gemäß Bestim
mung rücksichtlich der vor dem Inkrafttreten der Novelle begangenen Handlungen. 
Dagegen bedarf es des Antrags zu einer unter der Herrschaft des StGB.'s anzu
hebenden Verfolgung, wenn die That zwar nicht nach dem alten, wohl aber nach dem 
neuen Gesetze (unter Zugrundelegung des in ihm vorgesehenen Thatbestandes) ein 
Antragsvergehen darstellt: ZI. 6. März 72 (RdO. XIII, 195); Jena 74 (Voll. 23 
s. 71, betraf das Erforderniß der Ermächtigung: § 99); diesem Erfordernisse ist aber 
genügt, wenn der Verletzte den Antrag unter der Herrschaft des (einen solchen nicht 
erheischenden) älteren Gesetzes gestellt hatte: ZI. 6. Sept. 71 (RdO. XII, 431). Die 
sür die Stellung des Antrags bestimmte Frist (§ 61) läuft auch hier von dem Tage 
an, wo der Verletzte Kenntniß von der That und der Person des Thäters erlangt 
hat, nicht also von der (später beginnenden) Wirksamkeit des neuen den Strafantrag 
erheischenden Gesetzes: v. Bar, Küstner, u. Franke i. GA. XIX, 73. 606; XX, 60; 
Nessel s. 14; contra: Manh. 6. April u. 14. Sept. 72 (StZ. I, 249; II, 257); 
Darms). 13. Febr. u. 11. Dez. 71 (HEntsch. 71 s. 5; GSaal 24 s. 296); Fuchs 
s. 15. 23. 28; id. i. GA. XIX, 82 u. i. StRZ. XI, 413; Klebs i. GA. XIX, 576; 
Beringer i. GSaal XXIII, 385; Reber n. 471; ML. s. 305. — Endlich folgt aus 
dem obigen Grundsätze, daß eine ohne Strafantrag unter der Herrschaft des älteren 
(einen solchen nicht erheischenden) Gesetzes angehobene Strafverfolgung nach Einfüh
rung des die That sür ein Antragsvergehen erklärenden neuen Gesetzes fortgesetzt 
werden kann, ohne daß es der Nachholung des Strafantrags bedürfte; so die kon
stante Praxis des Pr. OTr.'s und OAG.'S: Z. 15. März 71, VI. 24. März 71, 
$11. 27. Apr. 71, BI. 25. Okt. 71, VI. 26. Jan. 72, ZU. 19. Sept. 72, ZI. 21. März 
77 (RdO. XII, 156. 180. 239. 534; XIII, 88. 464; XVIII, 240); ebenso: Darms). 
(StRZ. XII, 137); Heinze s. 67; id. i. HH. II, 8 n.5; s. 588 n.4; v. Bar i. GA. 
XIX, 64. 641 (dieser beschränkt den Satz auf den Fall, wo vor Einführung des 
neuen Gesetzes bereits in erster Instanz erkannt ist: arg. §64); contra: Münch. 
12. Febr. 72 (BEntsch. II, 24); Manh. 6. Apr. 72 (cit.); v. Specht i. GA. XIX, 
235; Hälschn. ib. s. 367; Spinola ib. s. 371; Fuchs s. 33; id. i. StRZ. XI, 406; 
Reber n. 78. 471. — Die Strafverfolgung war (nach Pr. Prozeßrechte) angehoben, 
sobald der Staatsanwalt die Einleitung der Voruntersuchung beantragt hat; vgl. 
BI. 1. Nov. 71 iMO. XII, 553: die Einleitung der Voruntersuchung genüge); 
Beschl. 8. März 72, ZII. 19. Okt. 76 (RdO. XIII, 200; XVII 682: hielten ein 
Ermittlungsverfahren des StA.'s für genügend); contra: Nessel s. 14; vgl. gegen
wärtig RStPO. §§ 151 ff. 177. — Der gedachten Praxis der Pr. Gerichtshöfe 
entsprechend, kann auch die unter der Herrschaft des StGB.'s erfolgende Zurück
nahme des früher nicht erforderlichen Antrags die Fortsetzung des unter dem alten 
Rechte (mit oder ohne Antrag) angehobenen Verfahrens nicht ausschließen: ZI. 17. 
u. 30. Juni 71, ZII. 14. Sept. 71, BI. 15. Dez. 71 (RdO. XII, 332. 350. 451. 
666); contra: Münch. 4. März 72 (BEntsch. II, 66).

19. In Betreff der Verjährung der Strafverfolgung ist der unter n. 12
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aufgestellte Grundsatz maßgebend. Es ist daher zu untersuchen, wann bei unbedingter 
Anwendung der Vorschriften deS alten Rechts, sowohl der die Strafandrohung als 
der die Verjährung betreffenden, und wann bei ebenso unbedingter Anwendung des 
StGB.'S die Verjährung nach der konkreten Lage der Sache abgelaufen sein würde, 
und es ist dann die dem Angeklagten günstigere Vorschrift zur Anwendung zu brin
gen: BI. 11. Mai 61, Z. 11. Nov. 68 (RdO. I, 389; IX, 226); Münch. 21. März 
72 (BEntsch. II, 88). Insoweit die Vorschriften des älteren Gesetzes in Betracht 
kommen, ist nach denselben auch die Frage der Unterbrechung der Verjährung zu 
beantworten, es konnte daher nach Maßgabe des Pr. StGB-'s diese Verjährung auch 
nach dem 1. Ian. 1871 durch Handlungen der StA.-schäft unterbrochen werden: 
BII. 20. März 73 (RdO- XIV, 215). Sind die Vorschriften des D. StGB.'S dem 
Angeklagten günstiger, so wird ihre Anwendbarkeit dadurch nicht ausgeschlossen, daß 
die nach diesen berechnete Verjährung bereits vor Einführung des GB.'S ab
gelaufen sein würde: V. 25. Febr. 52 (GA. I, 67); Darmst. 30. Sept. 72 (StZ. 
II, 76); vgl. n. 21; KBI. z. EG. z. Pr. StGB. Art. XII § 1.

20. Die Anrechnung der Untersuchungshaft sowie diejenige einer im 
Auslande vollzogenen Strafe aus die erkannte, bzw. zu erkennende Strafe (§§ 60. 7) 
bilden einen wesentlichen Theil der Strafverhängung („B elegu ng mit Strafe"); so
nach bildet die Statthaftigkeit einer solchen Anrechnung eines derjenigen Momente, 
welche zu berücksichtigen sind, wenn es sich fragt, welches Strafgesetz mit Rücksicht auf 
den vorliegenden Thatbestand das „mildere" sei (n. 12); contra: Münch. 1. Juni 74 
(StZ. IV, 99); Franke i. GA. XX. 56.

21. Der Wortlaut des § bezieht sich nicht auf die Verjährung der Straf
vollstreckung (§ 70 ff.); gleichwohl ist der Abs. 2 nach seinem inneren Grunde 
auch hier anzuwenden: BL. s. 321 d. Demgemäß wird das neue mildere Gesetz 
auch da anwendbar, wo es sich um eine vor der Wirksamkeit desselben rechtskräftig 
ausgesprochene Strafe handelt; das gilt selbst in Preußen, obgleich § 49 des Pr. 
StGB.'s ausdrücklich die Strafvollstreckung für unverjährbar erklärte: Beschl. I. 
21. Febr. 72 (RdO. XIII, 171); Rubo s. 158; contra: Münch. 17. Aug. 72, 20. Apr. 
77 (BEntsch. II, 207; VII, 160); Rüd. s. 229; Heinze i. HH. II, 21; Otto 
§ 70 n. 2. — Auch in diesem Falle beginnt der Lauf der Verjährungsfrist mit der 
Rechtskraft des Urtheils (§ 70 Abs. 2); es kann somit geschehen, daß die Verjährung 
bereits in dem Augenblicke, wo das StGB, wirksam wurde, als abgelausen anzu
sehen war; vgl. n. 19; contra: cit. Beschl. I. 21. Febr. 72 (unter Bezugnahme aus 
8 14 der Einl. z. Pr. ALR.; vgl. aber s. 18 n. 6); Beschl. I. 3. Jan. 74 (RdO. 
XV, 5). Tritt man dieser letzteren Ansicht bei, so ist bei der vergleichenden Prüfung, 
ob nach den Vorschriften des älteren Rechts oder nach denen des D. StGB.'S die 
Verjährung der Strafvollstreckung abgelaufen sei, für jene der Anfangstermin der 
Verjährungsfrist nach den dort gegebenen Vorschriften anzunehmen, während für das 
StGB, in allen Fällen der Tag entscheidet, mit welchem das letztere in Wirksamkeit 
trat. — Insoweit die Vorschriften des StGB.'S auf ältere Verurtheilungen Anwen
dung finden, ist auch für die Unterbrechung der betr. Verjährung § 72 maßgebend; 
eS sind daher in einem solchen Falle selbst in Preußen die vor dem 1. Ian. 1871 
vorgenommenen Unterbrechungshandlungen zu berücksichtigen.

22. Gehört zum Thatbestände eines Straffalles eine Mehrheit von Hand
lungen, so wird das neue Strafgesetz unbedingt anwendbar, sollte auch nur die die
selben vollendende Handlung unter seiner Herrschaft verübt sein; vgl. ZI. 6. Dez. 
72 (RdO. XIII, 647); contra: Rubo s. 247 n. 5; 250 n. 9: das ist aber nicht 
auf den Fall auszudehnen, wo alle Handlungen des Angeklagten in die Zeit vor Ein
führung des StGB.'s fielen, der zum Thatbestände gehörende Erfolg aber erst 
später eingetreten ist. Vgl. in dieser Beziehung § 67 Abs. 4; § 3 n. 6—10.

23. Damit ein Zweifel darüber nicht auskomme, unter der Herrschaft welches 
Strafgesetzes eine That begangen worden, ist der Zeitpunkt der Verübung in die 
thatsächliche Feststellung, in die den Geschworenen vorzulegende Frage aufzunehmen. 
In dieser Beziehung ist eS ausreichend, wenn nur sestgestellt wird, ob die That vor 
oder nach Einführung deS neuen Strafgesetzes begangen worden: ZI. 3. Febr. 60 c. 
Albrecht. In Betreff der Möglichkeit einer eingetretenen Verjährung vgl. § 66 n. 6; 
— in Betreff der Ortsangabe vgl. § 3 n. 19.
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§. 3 Die Strafgesetze des Deutschen Reichs finden
Anwendung auf alle im Gebiete desselben begangenen strafbaren 
Handlungen, auch wenn der Thäter ein Ausländer ist.

[<Sntm. I, II.: § 3; Pr. StGB. § 3]. Vgl. SeemannS-Ordn. v. 27. D-z. 1872.

24. Das bisher (n. 5—23) Ausgesührte gilt in gleicher Weise, wenn es zwei
felhaft bleibt, ob die Mißthat vor oder nach Einführung des neuen Gesetzes ver
übt wurde; insbesondere ist auch hier daS n. 13. 14 Gesagte zu beachten.

25. Der Grundsatz des Abs. 2 ist auch da anzuwenden, wo eS sich nicht um 
die Verhängung einer Strafe, sondern um die Civilhaftbarkeit eines Dritten 
(z. B. deS Vaters, des Dienstherrn) für die von einem Andern verwirkte Geldstrafe 
handelt: ZI. 7. Apr. 69, V. 14. Apr. 69, Vl. 16. Juni 69, ZI. 18. Mai 70 (RdO. 
X, 200. 221. 418; XI, 314).

26. Dagegen ist die ganze Vorschrift auf „Strafbestimmungen" zu beschränken; 
in Betreff des durch eine Mißthat einem Anderen zugefügten Schadens und des 
für diesen daraus entspringenden Ersatzanspruchs sinv die zur Zeit der Scha
denszufügung geltenden civilrechtlichen Vorschriften maßgebend: Lübeck 15. Apr. 71 
(GA. XIX, 605). — Die Statthaftigkeit einer dem Verletzten auf dessen Verlangen 
(statt der Entschädigung) zuzusprechenden Buße (§§ 188. 231) gehört dagegen we
sentlich dem Strafprozeßrechte an (vgl. § 188 n. 1); auf eine solche kann daher auch 
wegen einer unter dem früheren Rechte zugefügten Beleidigung rc. erkannt werden, 
ohne Unterschied, ob im Uebrigen das ältere oder neuere Strafgesetz das mildere 
ist; contra: Vl. 24. Jan. 72 (RdO. XIII, 73).

§3.
1. DaS StGB, erklärt sich im § 3 für das Ter ritorialitätS-Prinzip, 

demzufolge der Ausländer, so lange er sich im Jnlande befindet, vollständig unter 
der Herrschaft des inländischen Straf- und Polizeirechts steht. Der § adoptirt dieses 
Prinzip ausdrücklich zwar nur für „die Strafgesetze des Deutschen Reichs", dasselbe 
muß aber ebensowohl für die Landes-Strafgesetze und Polizeiverordnungen gelten, 
da es dem Willen des Gesetzgebers und der Natur der Verhältnisse offenbar wider
sprechen würde, wenn in den einzelnen Bundesstaaten bezüglich der Handhabung der 
neben einander wirksamen Reichs- und Landes.Strafgesetze ein so durchgreifender 
Unterschied bestände, wie er zwischen dem Territorialitäts- und dem Nationalttäts- 
prinzipe bekanntlich besteht; ebenso: ZU. 4. Sept. 79 (RdO. XX, 345). Die Beschrän
kung der Bestimmung auf die Strafgesetze des deutschen Reichs hat vielmehr praktisch 
nur die Bedeutung, daß der tz einzelnen vom ersteren Prinzipe ausnahmsweise abwei
chenden Landesgesetzen nicht derogirt, noch auch dem ferneren Erlasse solcher landeS- 
gesetzlicheu Ausnahmebestimmungen entgegentritt.

2. Ueber den Begriff „Ausländer" vgl. §8 n. 4ff.
3. Soweit die Reichsstrafgesetzgebung reicht, ist das ganze Reichsge

biet als Einheit zu behandeln; es findet daher in dem Verhältniß der einzelnen 
Bundesstaaten zu einander die Unterscheidung zwischen Inland und Ausland 
(Inländer und Ausländer) keine Anwendung: § 8; Mot. z. II. Entw. s. 17. Vgl. 
in Betreff des Näheren oben s. 17 n. 4. 5.

4. Ein Straferlaß im Gnadenwege steht nur dem Landesherrn desjenigen 
Bundesstaates zu, von dessen Gerichten in erster Instanz (zur Sache) erkannt war; 
vgl. § 5 Nr. 2; Löwe s. 25. DaS gilt auch dann, wenn mit Rücksicht auf das 
RechtSh.-Gef. bezw. die §§ 157 ff. des RGVG. die in dem einen Bundesstaate ver
hängte Strafe in einem andern zu vollziehen ist; contra: Heinze f. 48; id. i. HH. 
III, 18. In Elsaß - Lothringen übt gemäß § 3 deS RGes.'S v. 9. Juni 1871 der 
Kaiser das Begnadigungsrecht aus. Im Uebrigen steht dem Kaiser als solchem jenes 
Recht nicht zu; ML. s. 358, ausgenommen da, wo daS Reichsgericht in erster Instanz 
erkannt hat: RStPO. § 484. Das Recht der Abolition, welches in mehreren deut
schen Staaten der Landesherr hat, wird durch jenen § 484 nicht berührt: Schw. 
StPO. s. 604.

5. „Thäter" im Sinne dieses H ist Jeder, welcher eine strafbare Handlung 
begangen hat; er umfaßt also auch alle Theilnehmer; vgl. § 47 n. 1.
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6. Eine Mißthat wird da „begangen", wo das strafbare Handeln statt
findet; sie dauert so lange an, als der Handelnde dabei (körperlich) thätig ist. Alle 
Veränderungen, welche nach Beendigung jener Thätigkeit sich aus dem durch die
selbe unmittelbar und sofort hervorgebrachten Zustande einer anderen Person oder einer 
Sache entwickeln, sind nicht als Theil der Thätigkeit (Handlung), sondern als Erfolg 
derselben anzusehen, mag der Zeitraum zwischen beiden groß oder klein sein. Der 
Ort, wo ein solcher Erfolg eintritt, ist für den „Ort der Begehung" nicht entschei
dend, sollte jener auch als wesentliches Begriffsmerkmal zum Thatbestände der vollen
deten Mißthat gehören: ZU. 23. März 65 (GA. XIII, 645); Motive z. RStPO. 
§ 1; vgl. § 2 n. 22; § 67 Abs. 4; § 171 n. 6; Beisp.: Kuppelei durch Anwerbung 
von Frauenzimmern für ein ausländisches Bordell: ZU. 14. Nov. 73 (RdO. XIV, 
722); Münch. 18. Feör. 73 (BEntsch. III, 65); Betrug durch Abschließung eines 
Versicherungsvertrags mit einer im Auslande domizilirten Gesellschaft: ZI. 21. Juni 
55 (GA. IV, 831). Vgl. jedoch Hälschn. i. GSaal 30 s. 50. — Bei Unter- 
lasfungsvergehen ist der Ort der Begehung derjenige Ort, wo die gebotene Hand
lung vorzunehmen war; ebenso: Gläser Abh. I s. 293; Schmalbach i. GA. 31 f. 615; 
als solcher gilt, wenn kein bestimmter Ort hierfür durch das Gesetz oder die Natur 
der Sache gegeben ist, der Wohn- bzw. Aufenthaltsort des Thäters.

7. Das unter n. 6 Gesagte erfährt insofern eine Ausdehnung, als der eigenen 
Thätigkeit des Thäters alles Dasjenige gleich steht, was er durch eine fremde, 
von ihm als Werkzeug benutzte (menschliche, thierische oder mechanische) bewegende 
Kraft zu Wege bringt, insoweit er eben wegen dieser Benutzung seinerseits doch als 
„Thäter" (und nicht als Anstifter) anzusehen ist; vgl. § 47 n. 2—4. Daher dauert 
auch in diesem Falle die „Handlung" des Thäters so lange, als die von ihm in 
Bewegung gesetzte Kraft wirksam ist: das gilt z. B. wenn Jemand eine Schrift 
(einen Brief oder die Beurkundung eines Vertragsabschlusses rc.) durch einen Boten 
(durch die Post rc.) überbringen läßt, ein Thier auf einen Andern hetzt oder durch 
einen Wurf (Sckuß rc.) einen Andern verletzt; in allen diesen Fällen ist die Sache 
so anzusehen, als ob er seine Thätigkeit (persönlich) an dem ersten Orte begonnen 
und an dem zweiten Orte (wohin jene Kraft reichte) fortgesetzt und dort zum Ab
schlüsse gebracht hätte (n. 10); man darf also diese (an einem andern Ort als dem 
augenblicklichen Aufenthalt des Thäters) hervorgebrachte Wirkung nicht als einen von 
der Handlung selbst zu trennenden Erfolg (n. 6) betrachten: ZI. 23. Febr. 70, V. 
24. Jan. 71, ZI. 2. Dez. 74, ZU. 1. Juli 75 (RdO. XI, 114; XIII, 76; XV, 
825; XVI, 507); Haager i. BAnn. 43 s. 359; Häberlin i. GA. 25 s. 432; contra: 
v. Bar Internat.-Recht s. 555; id. i. GA. XVIII, 449; v. Wächter ib., 524; Schw. 
s. 43; Otto n. 1; Franke i. GA. XX, 38. Vgl. HS. I, 73; id. i. GSaal 30 s. 50, 
ML. s. 115.

8. Aehnlich verhält es sich mit denjenigen Mißthaten, deren Thatbestand darin 
besteht, daß irgend eine Handlung, z. B. eine Kundgebung Andern wahrnehm
bar gemacht wird. Als Ort der Handlung sind dann alle Räumlichkeiten anzusehen, 
wo die Handlung von einem Andern wahrgenommen, z. B. wo eine beleidigende 
Aeußerung gehört, oder eine schamverletzende Handlung gesehen worden ist; vgl. 
§ 85 n. 3; Münch. 20. Okt. 73 (BEntsch. III, 480), Jena (Voll. 24 s. 176).

9. In allen Fällen, wo das Gesetz die „Verbreitung" oder „Veröffent
lichung" von Schriften rc. („öffentlicher Anschlag", „öffentliche Ausstellung", vgl. 
§§ 186. 200. 85) für strafbar erklärt, ist die Mißthat vollendet, sobald eine solche 
„Verbreitung rc." stattgefunden hat, ohne daß es darauf ankommt, ob und wo ein 
Dritter Kenntniß vom Inhalte des Schriftstücks genommen habe. — Das gilt na
mentlich von der Veröffentlichung eines Preßerzeugnisses strafbaren Inhalts: DPl. 
17. Juli 62 (RdO. II, 535); Münch. 9. Aug. 78 (BEntsch. VIII, 425). Die betr. 
Mißthat ist Überall da verübt, wo Jemand eine solche Veröffentlichung bewirkt hat; 
geschah dies an mehreren Orten, so ist die That (selbst wenn die Veröffentlichung 
eine einheitliche war und somit die Gesammtthätigkeit nur einen Straffall darstellte) 
an jedem jener Orte begangen; vgl. RPreßges. v. 7. Mai 1874 §§ 3. 20. 22. 28; 
Beschl. I. 9. Sept. 63 (RdO. IV, 28); Darmst. 1. Juli 72, 23. Febr. 73 (StZ. 
II, 13; GA. 21 s. 202. 300); Mannh. 15. Juni 78 (BAnn. 44 s. 173); eit. Münch. 
9. Aug. 78; contra: Beschl. I. 18. Juli 66 (RdO. VII, 331); Münch. 29. Aug. 72 
(StZ. II, 12); Otto n. 2; Abh. i. GA. XIV, 347; Schwarze Preßges. s. 96 (hält
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nur den AuSgabeort für den Ort der Mißthat); ebenso: Häberlin i. GA. 25 s. 439; 
vgl. den Antrag der GStA.-schaft z. cit. Beschl. 18. Juli 66 1. c. Die Richtigkeit 
jenes Satzes wird bestätigt durch § 21 Abs. 2 des Rechtsh.-Gef.'S v. 21. Juni 1869, 
indem dieser § eine Ausnahme für den dort vorgesehenen Fall macht, wo ein Bundes
staat von dem andern die Auslieferung einer wegen eines Preßvergehens verfolgten 
Person verlangt. — Wer eine Druckschrift an einem andern Orte durch einen 
Dritten, ohne Doluö Handelnden veröffentlichen läßt, ist so anzusehen, als habe er 
die Veröffentlichung selbst bewirkt; dagegen kann freilich der Umstand, daß demnächst 
die Schrift in Folge jener Versendung auch an andern Orten vorgefunden wird, 
für sich allein keine durch den Herausgeber rc. dort bewirkte Veröffentlichung be
weisen; VI. 24. Ian. 55 (GA. III, 259), ZU. 6. Sept. 55 (Entsch. 31 s. 431); 
ZU. 12. Nov. 57 (RA. 53. II. 55). Vgl. in Betreff der wechselseitigen Rechtshülse 
der Bundesstaaten cit. Ges. v. 21. Juni 1869 §21 bzw. die §§ 157 ff. des RGVG.

10. Wenn sich eine strafbare Handlung auf mehrere Orte erstreckt, oder wenn 
mehrere getrennte, aber zu einem Thatbestände gehörige Handlungen an verschiedenen 
Orten verübt werden, so ist der Ort der Begehung der die Mißthat vollendenden 
Handlung als Ort der Gesammtthat anzusehen: ZI. 18. Apr. 73 (RdO. XIV, 291), 
Darmst. 21. Apr. 74 (HEntsch. s. 9); Hälschn. i. GSaal 30 s. 70; Nessel i. GA. 25 
s, 16; contra (im Grundsatz): Z. 1. April 68 (RdO. IX, 243); vgl. § 2 n. 22. 
Das gilt auch in den unter n. 7 erwähnten Fällen, z. B. wenn eine Mißthat durch 
einen versendeten (verschlossenen) Bries begangen wird; der Bries muß zunächst ge
schrieben und dann an den Adressaten befördert werden; die That wird erst da verübt 
und vollendet, wo der Bries zur Kenntniß des Lesers gelangt: Beschl. I. 16. Juli 62, 
Beschl. 6. Jan. 69, ZU. 1. Juli 75 (RdO. II, 534; X, 8; XVI, 507); vgl. Jena 
30. Jan. 78 (Voll. 26 s. 153), Häberlin 1. c. s. 437; contra: Wolsenb. 26. Jan. u. 
20. Febr. 77 (Br. Z. 24 s. 54. 67); ML. s. 116. Hiernach bestimmt sich denn auch 
der Gerichtsstand, sofern nicht die maßgebenden Strafprozeßgesetze (wie z. B. früher 
das Pr. Ges. v. 3. Mai 1852 Art. 2 Nr. 1; Pr. NStPO. § 39 Nr. 1) in dieser 
Beziehung abweichende Vorschriften enthalten: Z. 3. Mai 73 (RdO. XIV, 340). Die 
RStPO. enthält keine Vorschriften der letzteren Art; vgl. Schw. StPO. s. 126.

11. Für Versuchs Handlungen ist derjenige Ort maßgebend, an welchem die 
letzte dieser Handlungen begangen wurde: Schw. StPO. s. 127; wobei das unter 
n. 7 Gesagte zu berücksichtigen ist: Häberlin 1. c. s. 436; vgl. Münch. 26. Sept. 79 
(BEntsch. IX, 438). — Ist nach dem (unter n. 6—10) Gesagten eine im Inlande 
begonnene, im Auslande vollendete Mißthat rc. als im letzter» begangen anzusehen, 
so steht dennoch Nichts im Wege, die im Inlande verübten Handlungen geeigneten 
Falles als einen hier begangenen Versuch zu bestrafen, sollte auch die vollendete 
That im Auslande nicht strafbar sein: Puch. s. 11 n. 1; contra: HS. I, 74, id. 
i. GSaal 30 s. 72: „der Versuch könne nicht strafbar sein, wenn die vollendete That 
eine erlaubte sei"; der im Inlande strafbar begangene Versuch kann aber dadurch 
nicht straflos werden, daß er im Auslande fortgesetzt und dort (straflos) vollendet 
wird; es liegt sonach nicht der Versuch einer, wenn (im Inlande) vollendet, straflosen 
That vor; vgl. V. 26. Mai 69 (RdO. X, 342).

12. Ist die Strafbarkeit einer Handlung durch ihre GewohnheitS- oder 
Gewerbsmäßigkeit bedingt, so muß die im Inlande verübte That diesen Charakter 
an sich tragen, um hier strafbar zu sein; der Richter kann aber, um diesen Charakter 
sestzustellen, wie aus sonstige der Persönlichkeit des Angeklagten anklebende Umstände, 
so auch aus die im Auslande von demselben begangenen Handlungen Rücksicht nehmen; 
vgl. § 150 n. 4; § 260 n. 2 ff.

13. In Betreff der Frage, welches Strafgesetz auf den Anstifter oder Gehilfen 
Anwendung finde, wenn am Orte der Hauptthat ein anderes Gesetz gilt, vgl. § 48 
n. 10. — Jeder Mitthäter ist so anzusehen, als sei er an allen Orten thätig 
gewesen, wo seine Mitthäter gehandelt haben.

14. Der Grundsatz § 3 erleidet eine Ausnahme bei den Exterritorialen. 
Zu diesen gehören fremde Regenten und deren Gemahlinnen mit ihrem Gefolge, 
die Chefs und Mitglieder der bei dem deutschen Reich oder einem Bundesstaate be
glaubigten Missionen mit ihren Familien, ihrem Geschästöpersonal und ihren nicht, 
deutschen Bediensteten (einschließlich der Lehrer, Haushofmeister rc.), die fremden
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§ ti. Wegen der im Auslande begangenen Verbrechen 
und Vergehen findet in der Regel keine Verfolgung statt.

Zollvereinskommissarien und die kraft eines StaatsvertragS im Bundesgebiet stch 
aushaltenden ausländischen Truppenkörper, nicht aber einzelne fremde Militärpersonen; 
vgl. Pr. Cr.-Ordn. § 251 ff., RGVG. §§18. 19; Heffter, Völkerrecht f. 370 ff. 
Berner, Wirkungskreis s. 206 ff.; v. Bar, Intern. Privat- u. Strafrecht f. 572 ff. — 
Handelsschiffe genießen nach völkerrechtlichen Grundsätzen in fremden Häfen gleichfalls 
nicht die Rechte der Exterritorialen; dies gilt namentlich auch von den ausländischen 
Bodensee-Dampfschiffen, wenn sie sich in Häfen deö deutschen Reichs befinden, da die 
internationale Schiffahrt«- rc. Ordn, für den Bodensee v. 22. Sept. 1867 insofern 
keine Ausnahme begründet: ZRI. 22. April 80 (RdO. I, 642). Vgl. EG. § 8 
n. 3. — Die beantragte Vernehmung eines Exterritorialen als Zeugen darf nicht 
lediglich aus dem Grunde abgelehnt werden, weil er dem diesseitigen GerichtSzwange 
nicht unterworfen ist (sie kann, wenn er sich nicht freiwillig dazu bereit finden läßt, 
durch Requisition veranlaßt werden): V. 16. Dez. 68 (RdO. IX, 735).

15. Fremde Konsuln (gleichviel, ob Berufs- oder Wahlkonsuln: Löwe f. 42) 
stehen dagegen unter den inläudischen Strafgesetzen und Gerichten: VII. 13. März 55 
(IMbl. f. 320), sofern nicht in Staatsverträgen das Gegentheil vereinbart ist: 
RGBG. § 21.

16. Das Gesetz erkennt grundsätzlich ein dem Fremden zustehendeS, von ihm 
persönlich geltend zu machendes Asyl recht nicht an; Auslieferungsverträge zwischen 
verschiedenen Staaten sind daher nicht als Beschränkungen eines solchen Asylrechts 
auzusehen, und rechtfertigen an und für sich nicht den Schluß, daß der Ausgelieferte 
auch nur wegen solcher Mißthaten verfolgt und bestraft werden dürfe, rücksichtlich 
deren die Anslieferung Seitens des fremden Staats bewilligt, oder spätere Zu
stimmung erwirkt ist: ZU. 10. Nov. 55 (Entsch. 31 f. 260); contra: die Praxis 
des franz. Kaff.-Hofs: Sir. 40. I. 781: 45. I. 591. Dagegen ist jener Grundsatz 
in den mit Italien, Großbritannien, der Schweiz, Belgien sowie Luxemburg abge
schlossenen Staatsverträgen v. 6. gebt. 1870 (Art. IV), 31. Okt. 1871 (Art. 4), 
14. Mai 1872 (Art. VII), 24. Jan. 1874 (Art. 4), 24. Dez. 1874 (Art. 6) und 
9. März 1876 (Art. 6) ausdrücklich anerkannt worden.

17. Ebenso steht der mit einem anderen Staate abgeschloffene Staatsver
trag, nach welchem Angehörige desselben, wenn sie auf diesseitigem Gebiete eine 
Mißthat begangen haben, hierher nicht ausgeliefert, wohl aber in jenem Staate nach 
dortigen Gesetzen bestraft werden, einer Verfolgung bei einem diesseitigen Gerichte, 
und einer Bestrafung nach diesseitigen Gesetzen, selbst einem Kontumazialverfahren, 
nicht entgegen; ein Beispiel: VII. 4. Nov. 69 (RdO. X, 690). — In Betreff des 
Einflusses, welchen eine im Auslande stattgehabte Verurtheilung wegen einer 
im Inlande begangenen Mißthat auf die Statthaftigkeit einer diesseitigen Bestrafung 
hat, vgl. § 7.

18. Der Grundsatz der Territorialität der Strafgesetze (n. 1. 2) ist auch da 
maßgebend, wo in den verschiedenen Theilen eines einzelnen Bundesstaates verschie
dene Sondergesetze gellen; in derartigen Fällen bleiben sonach die Vorschriften des 
§ 4 außer Anwendung: VII. 12. Sept. 67, ZI. 11. Dez. 67 (RdO. VIII, 511, 785).

19. Mit Rücksicht auf die Vorschrift der §§ 3. 4 muß die Bestimmung des 
Orts, wo eine That, oder doch wenigstens, ob sie im Aus- oder Inlande rc. 
begangen ist, in die Anklage, und in die thatsächliche Fest- (Frag.) stellung ausge
nommen werden; es genügt indessen, wenn die Ortsangabe sich auS dem Zusammen
hänge ergiebt; vgl. Oppenh. Pr. Strasvers. §32 n. 2; § 39 n. 8. 10. 18; § 47 
n. 14; Art. 31 n. 2; Art. 81 n. 26; § 126 n. 27; OlSh. n. 14. Im Falle der Ber- 
abfäumung dieser Feststellung würde die Anwendung des inländischen Gesetzes nicht 
gerechtfertigt, daffelbe also verletzt sein; contra: ZI. 4. Ian. 75 (RdO. XVI, 3: 
für den Fall, wo in dieser Beziehung in den Instanzen ein Zweifel weder angeregt 
sei noch obgewaltet habe). — Vgl. in Betreff der Zeitangabe § 2 n. 23.

§ 4.
Inhalt:

Amtsverbrechen: 1. 20- Ausländer: 2. 21. 28. 29. 34. Beleidigung (Fürst): 22.
Antrag: 31. 32. Ausland: 1—4. 11. Betveiölast: 25.
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Jedoch kann nach den Strafgesetzen deS Deutschen Reichs 
verfolgt werden:

1) ein Deutscher oder ein Ausländer, welcher im Aus
lande eine hochverräterische Handlung gegen daS 
Deutsche Reich oder einen Bundesstaat, oder ein 
Münzverbrechen, oder als Beamter des Deutschen

Civilklage: 12.
Deutscher: 3. 11. 21. 28.

34. 35.
Feststellung: 14. 16. 26. 27. 
Gerichtsstand: 13. 
Geschworner: 16, 27. 
Hochverrath: 17. 23. 
Konsular-Genchlsbkt.5. 
Landesgesetz: 15. 34. 35. 
LandeSverrath: 19.

Milit.-Person 6.
29. Münzverbrechen: 18. 

Nachdruck 8. 
Privatklage: 12. 
Prüfung i>. Amtsw. 25. 
Seemannö-Ordn.: 7. 9. 
Staat, befreundeter: 23. 
Staatövertrag: 4. 
Strafantrag: 31. 32
Strafbark. i. Ausl.: 23-27.

Strafmaß: 24.
Strafverfolgung: 9 12. 25.
Territorialität: 1. 
Thäter: 30.
Thatbestand: 24. 26. 27. 
Teilnehmer: 29. 30.
Vergleichung d. 65cff.: 25. 33. 
Zuständigkeit: 13.

1. Der im § 3 aufgestellte Grundsatz der Territorialität der (inländischen) 
Strafgesetze erfährt für die im Auslande begangenen Mißthaten durch § 4 eine 
Modifikation. Dieser § eröffnet die Reihe der durch die Novelle abgeänderten §§. 
Die Aenderung ist theils blos redaktioneller, theils sachlicher Natur, ersteres insofern, 
als die für Ausländer und Inländer gemeinsamen Bestimmungen, welche ursprüng
lich unter Nr. 1 und Nr. 2 getrennt gehalten waren, in Nr. 1 zusammengefaßt sind, 
letztere« insofern, als diese Bestimmungen ans die Beamten des Deutschen Reichs rc., 
bezw. die von ihnen verübten Amtsverbrechen re. ausgedehnt wurden.

2. In Betreff des Begriffs „Ausland" (Ausländer) vgl. § 8.
3. Der Umstand, daß der deutsche Thäter sich in das Ausland begeben 

hat, um dort die beabsichtigte Mißthat (z. B. ein Duell) straflos zu begehen, genügt 
nicht, um die Anwendbarkeit deS inländischen Gesetzes zu begründen.

4. Durch § 4 sind die Bestimmungen älterer StaatSverträge, die Ver
folgung der im Auslande begangenen strafbaren Handlungen betreffend, nicht besei
tigt: ZII. 22. Nov. 55 c. Fontaine; contra: Rubo s. 269.

5. Der Grundsatz deS § erleidet bei den der KonsulargerichtSbarkeit 
unterworfenen Personen eine Ausnahme: sie können wegen der im Bezirke dieser 
Gerichtsbarkeit begangenen Mißthaten vor dem (zuständigen) inländischen Gerichte 
verfolgt werden; vgl. in Betreff deS Näheren Pr. Ges. v. 29. Juni 1865 § 17 (GS. 
s. 683); B.-Konsul.-Ges. v. 8. Nov. 1867 (BGbl. s. 137); ZI. 29. Mai 58 u. 16. März 
59, OHG. 29. Juni 77 (GA. VI, 565; VII, 344; XXVI, 145).

6. Sodann erleidet der Grundsatz des § nach dem R-Mil.-StGB. v. 20. Juni 
1872 folgende Ausnahmen:

a. Strafbare Handlungen, welche von Militärpersonen im Auslande, 
während sie dort bei den Truppen oder sonst in dienstlicher Stellung sich 
befinden, begangen werden, sind ebenso zu bestrafen, als wenn diese Hand
lungen von ihnen im Bundesgebiete begangen wären: 1. c. § 7;

b. ein Ausländer oder Deutscher, welcher während eines gegen das Deutsche 
Reich ausgebrochenen Kriegs auf dem Kriegsschauplätze sich eines 
Kriegsverraths oder einer Plünderung schuldig macht, ist nach den 
§§ 57-59. 134 1. c. zu bestrafen: ib. § 160;

c. ein Ausländer oder Deutscher, welcher in einem von deutschen Truppen 
besetzten ausländischen Gebiete gegen deutsche Truppen oder Angehörige 
derselben oder gegen eine auf Anordnung deS Kaisers eingesetzte Behörde 
eine nach den Gesetzen deS Deutschen Reichs strafbare Handlung begeht, 
ist ebenso zu bestrafen, als wenn diese Handlung von ihm im Bundes
gebiete begangen wäre: ib. § 161.

7. Ferner sind die Strafbestimmungen der §§ 81—99 der R.-Seemanns- 
Ordn. v. 27. Dez. 1872 durch § 100 ib. auch dann für anwendbar erklärt, wenn 
die strafbaren Handlungen außerhalb des Bundesgebiets begangen sind.
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Reichs oder eines Bundesstaats eine Handlung be
gangen hat, die nach den Gesetzen des Deutschen
Reichs als Verbrechen oder Vergehen im Amt anzu
sehen ist;

2) ein Deutscher, welcher im Auslande eine landesver- 
rätherische Handlung gegen das Deutsche Reich oder 
einen Bundesstaat, oder eine Beleidigung gegen einen 
Bundesfürsten begangen hat;

3) ein Deutscher, welcher im Auslande eine Handlung 
begangen hat, die nach den Gesetzen des Deutschen 
Reichs als Verbrechen oder Vergehen anzusehen und 
durch die Gesetze des Orts, an welchem sie begangen 
wurde, mit Strafe bedroht ist.

7a. Sodann gehört unter die Ausnahmebestimmungen das Ges., betr. die 
Schonzeit für den Robbenfang, v. 4. Dez. 1876 (RGbl. s. 233).

8. Fernere Ausnahmen begründen die §§22, 25 des B.- (Nachdrucks-) Gef.'S 
v. 11. Juni 1870, § 16 des Ges.'s v. 9. Ian. 1876 (betr. d. Urheberrecht an 
Werken der bildenden Künste), §9 des Ges.'s v. 10. Ian. 1876 (betr. d. Schutz der 
Photographien rc.), § 14 des Ges.'s v. 11. Ian. 1876 (betr. b. Urheberrechte an Mustern 
und Modellen), RGbl. s. 4 ff,

9. Diese Ausnahmefälle (n. 6—8) unterscheiden sich ebenso wie derjenige des 
§ 298 h. 1. von denen des § 4 Abs. 2 Nr. 1—3 dadurch, daß bei ihnen die Ver
folgung nicht fakultativ ist. In Betreff der Fälle der 37, 102 vgl. n. 10, 23.

10. Der zweite Absatz gestattet die Strafverfolgung (nach dem Ermessen 
der verfolgenden Behörde; vgl. Heinze i. GA. 24 s. 294 ff.), gebietet sie also nicht. 
Die Motive (s. 18) wollten eS bis zum Erlasse einer R.-Straf.Proz.-Ordnung der 
Partikulargesetzgebung anheimgestellt lassen, das zu beobachtende Verfahren zu ordnen. 
Inzwischen enthält die RStPO. keine darauf bezügliche Vorschrift, es ergeben viel
mehr die Reichstagsverhandlungen, daß an dem Eingangs Gesagten festgehalten werden 
sollte: Schw. i. GSaal 31 s. 288, id, i. HH. IV, 71. — In Preußen hat, wenn 
im Auslande begangene (im Inlande verfolgbare) Vergehen oder Uebertretungen zur 
Kenntniß des lAmtSanwaltö gelangen, dieser darüber an den Ersten Staatsanwalt 
beim Landgerichte zu berichten und dessen Anweisung abzuwarten: Geschäftsanw. v. 
28. Aug. 1879 Art. 19 (IMbl. s. 267). — Ist die Strafverfolgung von der hierzu 
berufenen Behörde rc. angehoben worden, so muß das befaßte Gericht in der Sache 
entscheiden; ihm steht nicht zu, auf Grund des §4 von der Bestrafung abzusehen 
Mot. 1. c. Zu vergleichen ist § 102. welcher eine unbedingte Fassung hat; vgl. aber 
dort n. 4 und § 37, welcher das neue Strafverfahren nur gestattet, eventuell 
aber Verhängung der betr. Strafe gebietet.

11. Die Statthaftigkeit einer Strafverfolgung im Inlande wird durch eine 
vorhergegangene Verfolgung im Auslande nur insoweit ausgeschlossen, als dieses 
durch §5 vorgeschrieben ist, somit in den Fällen der Nr. 1. 2 gar nicht; dagegen 
wird in allen solchen Fällen § 7 anwendbar.

12. Wo die Gesetze eine Strafverfolgung im Wege der Privat klage zulasten, 
ist dieselbe auch wegen der hier vorgesehenen Straffälle statthaft: VI. 31. Mai 67 
(GA. XV. 549).

13. Die örtliche Zuständigkeit (der Gerichtsstand) für die im Auslande be
gangenen Mißthaten richtet sich nach den geltenden Prozeßvorfchriften. In Preußen 
trat an die Stelle des Gerichts des Begehungsorts das dem letzteren zunächst be- 
legene inländische Gericht: Ges. v. 3. Mai 1852 Art. 2 Nr. 1; NStPO. § 39 Nr. 1; 
für das Gebiet des Rheinischen Rechts war Art. 24 der Rh. StPO, maßgebend. — 
Gegenwärtig regeln die §§ 9 ff. der RS1PO. die örtliche Zuständigkeit.
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Die Verfolgung ist auch zulässig, wenn der Thäter bei 
Begehung der Handlung noch nicht Deutscher war. In diesem 
Falle bedarf es jedoch eines Antrages der zuständigen Behörde 
des Landes, in welchem die strafbare Handlung begangen 
worden, und das ausländische Strafgesetz ist anzuwenden, so
weit dieses milder ist.
[I. ii. II. Entw.: § 4 — Novelle v. 26. Febr. 1876 Art. I. — Pr. StGB- § 4]. 

Vgl. §§ 3. 5—8. 37. 102. 296a. 298; BGes. v. 1. Juni 1870 (BGbl.
s. 355), eingesührt in Baden u. Hessen durch die BundeSverf., in Würtemb- 
durch den Bertr. v. 25. Nov. 1870, in Baiern Imit Abänderungen) durch 
Ges.v. 22. April 1871 §9: BGbl. s. 89); B.-(NachdruckS-)Ges. v. 11. Juni 
1870 §§ 22. 25; R.-Mil.-StGB. v. 20. Juni 1872 §§ 7. 56—61. 160. 
161; R.-Seem.-Ordn. v. 27. Dez. 1872 §§ 100. 81-99.

14. Ueber das Erforderniß, bei der thatsächlichen Feststellung den Ort der 
That anzugeben, vgl. § 3 n. 19.

15. Die Worte „nach den Strafgesetzen des Deutschen Reichs" nmsassen auch 
kältere) Landeögesetze: Schw. s. 173. 46; contra: Rubo s. 272; Meves s. 91.

16. Bei den in Nr. 1 aufgezählten Berbrechen macht eS keinen Unterschied, ob 
der Thäter Ausländer oder Inländer ist. Dagegen bedarf eS bei den unter Nr. 2. 
3 vorgesehenen Straffällen der ausdrücklichen Feststellung, daß die That von 
einem „Deutschen" verübt sei; ob der Thäter diese Eigenschaft noch zur Zeit der 
Verfolgung besitze, ist gleichgültig: Bll. 20. Sept. 77 (RdO. XVIII, 577); Hamm 
i. GA. 26 s. 422; Olsh. n. 7; contra: Hälschner i. GSaal 30 s. 161. In Ermange
lung besonderer Vorschriften hat der Strafrichter über die Frage der Staatsange
hörigkeit selbstständig zu entscheiden, ohne dabei an eine Mitwirkung der Verwaltungs
behörden gebunden zu sein. In Preußen stand die Entscheidung nicht den Geschwor
nen, sondern dem Schwurgerichtshofe zu, da erstere nur über den Thatbestand der 
strafbaren Handlung selbst nebst ihren Modalitäten (nach Zeit und Ort) zu ent
scheiden hatten: BI. 5. Juli 65, ZI. 17. Juli 67 (RdO. VI, 236; VIII, 472); 
Oppenh. Pr. Strafvers. Art. 81 n. 36. Dasselbe dürste gegenwärtig gelten; vgl. 
RStPO. §§ 292 ff.; RGBG. §81.

Zu Nr. 1.
17. Als „Hochverrätherische Handlungen gegen das Reich oder einen 

Bundesstaat" sind alle in den §§ 80—86 vorgesehenen Mißthaten zu betrachten; 
ebenso: MeveS s. 86; Olsh. n. 8; contra: Rubo s. 275 (rechnet nur die Fälle der 
§8 80—82 hierher). — Vgl. John i. HH. III, 15.

18. Bei den „Münzverbrechen" macht Nr. 1 keinen Unterschied, ob sie 
gegen daS Reich, gegen einen einzelnen Bundesstaat, oder gegen einen fremden Staat 
gerichtet waren. — Münzverbrechen sind die in den §§ 146 und 147 vorgesehenen 
Handlungen (einschließlich deS Versuchs einer solchen; vgl. § 1 n. 7). Münzvergehen 
gehören nicht hierher.

19. Der „Landesverrat" ist hier nicht mit aufgezählt worden, weil ein 
solcher von einem Ausländer im Auslande gar nicht, sondern nur dann begangen 
werden kann, wenn derselbe sich innerhalb des Bundesgebiets unter dem Schutze des 
Reiches oder eines Bundesstaates aufhält; im Falle eines Krieges wird nach Kriegs
gebrauch verfahren (§ 91); vgl. Motive f. 19; R.-Mil.-StGB. § 160. 57—59.

20. Der Schlußsatz der Nr. 1 trifft diejenigen Handlungen, „die nach den Ge
setzen des Deutschen Reichs als Verbrechen oder Vergehen im Amte anzusehen 
stnd". Hierhin gehören zunächst die in den §§ 331—357 ausgeführten Mißthaten. 
Werden durch spätere Reichsgesetze Handlungen als Amlsverbrechen rc. qualifizirt, so 
kommt Nr. 1 gleichfalls zur Anwendung; ebenso: Rüd. n. 6; contra : MeveS s. 88. 
OlSh. n. 8 rechnet dahin überhaupt alle Mißthaten, bei denen die Strafgesetze die 
Beamteneigenschaft im Thatbestände (vgl. §§ 174. 300. 316 Abs. 2. 318 Abs. 2. 322 
Abs. 1) oder hinsichtlich der Bestrafung (§§ 128 Abs. 2. 129 Abs. 2) hervorheben. 
Doch kann auf Grund der Nr. 1 immer nur der Beamte selbst verfolgt werden, nicht

Oppenhoff, D. Strnfgcschbuch. Ausg. Z
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auch der Anstifter oder Gehülfe' desselben. Ueber den Begriff „Beamter" im All
gemeinen vgl. § 359, über den Begriff „Reichsbeamter" insbesondere vgl. § 1 deS 
RGes.'s v. 31. März 1873 (RGbl. s. 61) und andererseits Anh. z. Sch. s. 5. Daß 
der Beamte im Auslande angestellt sei, wie z. B- ein diplomatischer Agent oder 
Consul, oder daß er dort einen amtlichen Auftrag auszurichten habe, wird nicht er
fordert; Beisp. eine im Auslande verübte Bestechung, betreffend die Verletzung einer 
im Inlande zu erfüllenden Amtspflicht.

Zu Nr. 2.
21. Die Nr. 2 ist auf den Ausländer, welcher nach der Begehung der Miß

that „Deutscher" wird, nicht auSzudehnen; vgl. n. 16. 28.
22. Als „Beleidigung gegen einen BunveSfürsten" ist jede der in den 

§§ 94—101 vorgesehenen Handlungen zu betrachten; vgl. die Ueberschriften der Ab
schnitte II (dort n. 2) und III des II. Theils: es gehören daher auch die Beleidi
gungen der Mitglieder eines bundeßfürstlichen Hauses hierher, insofern nicht die 
§§ 94—97 ausdrücklich eine Ausnahme begründen; contra: Schütze s. 248 n. 7; 
Rubo s. 276; Rüd. s. 255; John i. HH. III, 65; OlSh. n. 9 (rechnen daher nur die 
Fälle der §§ 94. 95. 98. 99 hierher).

23. Die Nr. 2 hat durch § 102 theilweise eine Ausdehnung auf die von einem 
Deutschen im Auslande gegen einen befreundeten Staat, bezw. gegen dessen 
Fürsten verübten hochverräterischen Handlungen erfahren. Das Nähere siehe dort.

Zu Nr. 3.
24. Hier wird vorausgesetzt, daß die konkrete „Handlung" am Orte ihrer 

Begehung strafbar sei, daß sie also alle Begrifssmerkmale eines Strafsulles nach den 
dortigen Gesetzen in sich vereinige. Dagegen ist es nicht erforderlich, daß das aus
ländische Gesetz denselben Thatbestand vorsehe oder die That rechtlich ebenso qua- 
lifizire, wie das zutreffende inländische: ZU. 8. März 66 (RdO. VII, 160); Münch. 
1. Juni 74 (StZ. IV, 99). Ebensowenig kommt es aus die Art oder das Maß 
der dort angedrohten Strafe an, ob diese der im diesseitigen Gesetze angedrohten 
gleich oder geringer sei: Z. 15. Dez. 69 (RdO. X, 785). Das gilt selbst dann, 
wenn die Strase des ausländischen Gesetzes sechswöchige Haft und Geldstrafe von 
150 Mark nicht übersteigt, so daß sie also nach dem Systeme des StGB.'s nur eine 
Uebertretung darstellen würde, sobald die That nur nach dem diesseitigen Gesetze ein 
Verbrechen (Vergehen) ist: ZU. 14. Dez. 61 (RdO. II, 71).

24a. Von dieser Bedingung (o. 24) kann selbst dann nicht abgesehen werden, 
wenn die That in einem uncivilisirten oder in einem staatenlosen bezw. ge
setzlosen Lande verübt ist; contra in Betreff des letzteren Falles: Meves s. 92. 

24b. Unter „Handlung" sind Theilnahmehandlungen (88 47 ff.) mit
verstanden ; vgl. n. 30. Bei der Theilnahmehandlung zu einer im Inlande verübten 
(versuchten) Mißthat muß, damit dem § 4 Nr. 3 genügt werde, sowohl die Mißthat 
selbst, als auch die Theilnahme an einer solchen nach den Gesetzen des Orts, wo der 
Theilnehmer handelte, flrasbar sein, so: MeveS s. 93; vgl. § 48 n. 10.

25. Da die Strafbarkeit der That nach dem ausländischen Gesetze die Bedin
gung ihrer Verfolgbarkeit im Inlande ist, so muß der Instanzrichter diesen Punkt 
von AmtSwegen erörtern. Dasselbe gilt im Falle deS SchlußabsatzeS der Nr. 3 
in Betreff der Frage, ob das ausländische Strafgesetz milder sei. ES kann daher 
hier von einer Beweislast deS Angeschuldigten keine Rede sein; vgl. Schütze s. 59 
n. 16; OlSh. n. 10; contra: Schw. s. 57.

26. Demgemäß bedarf die Strafbarkeit der (konkreten: n. 24) Handlung nach 
dem Gesetze des ausländischen OrtS der Begehung einer ausdrücklichen Fest
stellung: VII. 1. Febr. 66 (RdO. VII, 77); es genügt nicht, auszusprechen, baß 
z. B. der „Betrug" nach dem ausländischen Gesetze strafbar sei, vielmehr bedarf es 
auch der Feststellung, daß die That des Angeschuldigten nach jenem Gesetze unter 
den Begriff deS Betrugs falle: VI. 15. Nov. 61, BI. 25. Nov. 63, VII. 23. März 
65 (RdO. II, 75; IV, 214; VI, 16); contra: Dresd. 18. Sept. u. 4. Dez. 74, 
5. Febr. 77 (StZ. V, 3; SGZ. XIX, 209; XXI, 348:.weil die Voraussetzung der 
Nr. 3 kein Thatbestandsmerkmal, sondern lediglich Bedingung der Strafverfolgung, 
die Frage mithin materiell Prozessualischer Natur sei, deren selbstständige Prüfung
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auch dem Nichtigkeitsrichter zustehe; vgl. § 61 n. 35). Daraus folgt, daß wenn in 
dem belr. ausländischen Gesetze ein anderer Thatbestand vorausgesetzt wird, als 
in dem anzuwendenden inländischen (n. 24), beide der Feststellung bedürfen; im 
schwurgerichtlichen Verfahren muß daher auch der Thatbestand des ausländischen 
Gesetzes in die Fragstellung ausgenommen werden: VII. 12. Sept. 67 (RdO. 
VIII, 505; Rh. Sache); vgl. § 2 n. 13; ebenso jetzt unter der Herrschaft der RStPO.: 
Schw. StPO. s. 458; contra: Olsh. n. 10.

27. Wie und auf welcher Grundlage (aus Grund welches Nachweises) in den 
Instanzen der Inhalt des belr. ausländischen Gesetzes festzustellen sei, 
beurtheilt sich nach prozessualischen Grundsätzen. Nach denen der (srüheren) Pr. Ge
setzgebung und der RStPO. hat diese Feststellung nicht durch die Geschwornen, 
sondern durch das Schwurgericht zu geschehen. Letzteres kann die betr. Entscheidung 
unbedenklich auf Grund der Notorietät oder seiner persönlichen Kenntniß (: ZI. 
8. Sept. 58 c. Sturm; ZU. 29. Nov. 60 c. Stein), oder aus Grund eines Gut
achtens ausländischer Rechtsgelehrten (: VI. 29. Juni 55, StA. 30 s. 138) treffen; 
vgl. DreSd. 18 Sept. 74, Manh. 28. Dez. 72 (StZ. V, 3. 5). Da eine solche 
Entscheidung die Anwendung des inländischen Gesetzes nicht berührt, so unterlag ihre 
Richtigkeit nicht der Kritik des Pr. Nichtigkeitsrichters: VI. 5. Juli 65, ZI. 10. Juli 
67, ZII. 27. Jan. 70 (RdO. VI, 326; VIII, 464; XI, 61); Oppenh. Pr. Straf- 
verf. Art. 107 n. 21; Pr. AGO. I, 10 § 53; vgl. jedoch n. 26, bezw. die dort cit. 
DreSd. 18. Sept., 4. Dez. 74 u. 5. Febr. 77. Das Gegentheil soll nach Schw. 
StPO. s. 525, Löwe s. 783 und Olsh. n. 10 von dem Revisionsrichter der RStPO. 
gelten; contra: Keller StPO. § 376 n. 6. Vgl. RCPO. § 511.

28. Der letzte Absatz bezieht sich nur aus den Fall der Nr. 3, nicht auch 
aus den der Nr. 2. Hat daher ein Ausländer nach Verübung einer der in Nr. 2 
ausgezählten Mißthaten die Eigenschaft eines Deutschen erlangt, so ist eine Verfolgung 
desselben im Bundesgebiete nur dann statthaft, wenn die Voraussetzungen der Nr. 3 
Messen; vgl. n. 21.

29. Der letzte Absatz hat nur den Fall im Auge, wo der Thäter als Einzelner 
Nachträglich in einem Bundesstaate das Indigenat erlangt hat und dadurch Deutscher 
geworden ist. Wird dagegen später ein bisher nicht zum Reiche gehöriges Gebiet 
diesem zugelegt und da« StGB, auch dort eingeführt, so ist § 2 maßgebend: Puch. 
d. 8. Hat der Angehörige eines solchen Gebiets vor der Vereinigung des letzteren 
mit dem Reiche eine Mißthat in einem ihm fremden, auch jetzt nicht zum Reiche ge
hörigen Lande verübt, so ist die Frage, ob er zu verfolgen und wie er eventuell zu 
bestrafen sei, nach denjenigen Gesetzen zu lösen, welche zur Zeit der Begehung in 
seinem Heimathlande galten (unbeschadet der Vorschrift des § 2 Abs. 2).

30. Als „Thäter" sind auch der Anstifter und Gehülfe anzusehen; vgl. 
oben n. 24a, § 47 n. 1; § 3 n. 5.

31. Der Antrag „der zuständigen Behörde" des Landes der Begehung 
muß von der Centralstelle (Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten rc.) auS- 
gehen, welches im völkerrechtlichen Verkehr nach außen hin das Land vertritt. — 
Ein Antrag der in jenem Lande für die Strafverfolgung „zuständigen" Behörde 
dürfte nicht genügen; vgl. B.-RechtSh.-Ges. v. 21. Juni 1869 § 27; contra: Reber 
n. 383 (hält nur diese für berechtigt).

32. Im Uebrigen sind für den hier erforderten Antrag die Vorschriften der 
§§ 61 fj. maßgebend; contra: Schütze s. 170 n. 12.

33. Insoweit es in den vorgesehenen Fällen aus eine Prüfung und Anwen
dung des ausländischen Strafgesetzes ankommt, gilt das oben n. 25—27 Bemerkte 
auch hier. Bei der Vergleichung, ob das inländische oder ausländische Gesetz das 
mildere sei, ist nach Anleitung des zu § 2 o. 12—21 Gesagten zu verfahren.

34. Der Grundsatz der Nr. 3 findet auch dann Anwendung, wenn ein Deut
scher im Auslande sich gegen ein besonderes Strafgesetz seines HeimathstaateS 
vergeht (n. 15). Gelten in verschiedenen Theilen des HeimathstaateS für die betr. 
That verschiedene Spezialgesetze, so wird das am Wohnorte des Thäters geltende 
anwendbar; hat derselbe im Heimathstaate keinen Wohnort, so ist in dem gedachten 
Falle von den verschiedenen gellenden Landesgesetzen das mildeste anzuwenden; er bleibt 
also straflos, wenn es in irgend einem Theile des Staates, welchem er angehört, an 
einer passenden Strafbestimmung fehlt.
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§ 5. Im Falle des § 4 Nr. 3 bleibt die Verfolgung 
ausgeschlossen, wenn

1) von den Gerichten des Auslandes über die Handlung 
rechtskräftig erkannt und entweder eine Freisprechung 
erfolgt, oder die ausgesprochene Strafe vollzogen,

35. Das Gesetz läßt den Fall ungeregelt, wo der Angehörige eines Bundes
staates in einem anderen Bundesstaate eine That begeht, welche in beiden durch 
verschiedene besondere Landesgesetze mit Strafe bedroht ist. ES unterliegt 
indessen keinem Bedenken, auch hier den Grundsatz der Nr. 3 analog anzuwenden; 
vgl. n. 15. ES kann daher in einem solchen Falle eine Strafverfolgung bei den 
Gerichten und nach den Gesetzen des Heimathstaates des Thäters stattfinden, inso
fern nicht die Voraussetzungen veS § 5 zntrefsen, noch auch in dem anderen Bundes
staate eine Untersuchung bereits anhängig ist; vgl. StGB. (Titel: s. 17 n. 4); contra: 
Heinze s. 43.

§ 5.
1. „Ausland" ist hier durchweg derjenige ausländische Staat, in welchem 

die That begangen wurde („des Auslandes"); contra: Rubo s. 280; vgl. n. 7.13a.
2. Nach den in Preußen früher geltenden Prozeßgesetzen konnten die im § 5 

aufgezählten Gründe der Nichtverfolgnng, wenn sie vor den befaßten Instanzrichtern 
nicht zur Sprache gebracht und deshalb von ihnen unberücksichtigt gelassen waren, in 
der Nichtigkeits-Instanz oder gar nach eingetretener Rechtskraft keine Berück
sichtigung mehr finden. Das Gegentheil dürfte nach der RStPO. für die Revision, 
nicht aber für die Wiederaufnahme des rechtskräftig geschloffenen Verfahrens Rechtens 
sein; vgl. Löwe s. 784. Wohl aber sind jene, wenn die Wiederaufnahme (aus einem 
anderen Grunde) angeordnet worden ist, bei der erneuerten Hauptverhandlung 
(RStPO. § 410) zur Geltung zu bringen.

3. In den Fällen, in welchen nach § 5 der inländische Richter die Gesetze 
eines fremden Staates berücksichtigen muß, ist das zu § 4 n. 25—27 Gesagte auch 
hier maßgebend.

4. Insoweit § 5 die Strafverfolgung im Inlande mit Rücksicht auf gewisse im 
ausländischen Staate der Begehung obwaltende Voraussetzungen ausschließt, 
muß dasielbe auch im Verhältnisse einzelner Bundesstaaten unter einander 
gelten, wenn es sich um die Verfolgung solcher Fälle handelt, welche in den ver
schiedenen Bundesstaaten durch verschiedene Landesstrafgesetze vorgesehen sind; vgl. 
§ 4 n. 35. Außerdem ergiebt sich aus dem dort bezw. s. 17 n. 4 Gesagten, daß 
nicht allein der Vollzug der erkannten Strafen, sondern schon die Einleitung der 
Untersuchung in dem einen Bundesstaate die Verfolgung wegen derselben That in 
dem andern auöschließt.

Zu Nr. 1.
5. Die Strafverfolgung im Inlande bleibt ausgeschlossen, sobald im auslän

dischen Staate der Begehung über die Handlung (d. h. über dasielbe konkrete 
Thun des Angeschuldigten) „rechtskräftig erkannt rc." ist. Ein in jenem Staate 
noch schwebendes Strafverfahren genügt dazu nicht; dagegen muß das im In- 
lande angehobene Strafverfahren eingestellt werden, sobald im Auslande jene Be
dingung zutrifft. Wäre inzwischen im Inlande bereits in erster Instanz ein ver- 
urtheilendes Erkenntniß ergangen, so müßte der mit der Sache befaßte höhere In
stanzrichter dasselbe aufheben und die weitere Verfolgung für unstatthaft erklären.

6. Das betr. „Erkenntniß" muß von einem Gerichte ausgegangen fein; eß 
genügt also nicht, wenn von einer Verwaltungsbehörde eine vorläufige Entscheidung 
ergangen ist, sollte diese demnächst auch vollstreckbar geworden sein. Steht dagegen 
die Entscheidung über einen Straffall ausschließlich einer Verwaltungsbehörde zu, 
so ist diese als das zuständige „Gericht" anzusehen; contra: Rubo s. 280.

7. Im Uebrigen ist es gleichgültig, ob der ausländische Richter nach den dies
seitigen oder nach den Gesetzen seines Landes zuständig war, wenn er nur ein
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2) die Strafverfolgung oder die Strafvollstreckung nach den 
Gesetzen des Auslandes verjährt, oder die Strafe er
lassen, oder

Strafrichter desjenigen Landes war, in welchem die That begangen worden ist; contra: 
Olsh. n. 2 (insofern er auch die letztere Einschränkung nicht gelten läßt).

8. Ein Erkenntniß ist „rechtskräftig", sobald es nach den maßgebenden 
Strafprozeßgesetzen nicht mehr durch ein ordentliches Rechtsmittel angefochten werden 
kann; vgl. § 30 n. 4.

9. Es muß über die Handlung sreisprechend oder aus Strafe „erkannt rc." 
sein. Aus welchem Grunde die Freisprechung erfolgte und ob dieser Grund auch 
im Inlande zur Freisprechung führen konnte, ist gleichgültig. Dagegen steht es einer 
Freisprechung nicht gleich, wenn ein eingeleitetes Borverfahren eingestellt 
oder die Strafverfolgung für unstatthaft erklärt ist; dasselbe würde von einer die 
Wiederaufnahme des Verfahrens nicht ausschließenden „vorläufigen Freisprechung" 
gelten: ZI. 8. März 54 (GA. II, 250); contra: Rubo s. 282.

10. Hat der ausländische Richter in der angegebenen Weise (n. 5—9) über die 
Handlung erkannt, so ist es gleichgültig, wie er sie qualifizirt, insbesondere ob 
er sie unter denselben strafrechtlichen Begriff gebracht hat, welcher jetzt im Inlande 
der Strafverfolgung zum Grunde gelegt werden soll; nicht minder, ob alle für die 
Beurtheilung (nach inländischem oder ausländischem Rechte) erheblichen thatsächlichen 
Momente dem ausländischen Richter vorgelegen haben oder erst später ermittelt 
worden sind; vgl. Oppenhoff Pr. Strasverf. § 1 n. 47 ff.

11. Eine Verurtheilung im Auslande, welche nicht den Vollzug oder Er
laß der ganzen Strafe zur Folge gehabt hat, schließt die Verfolgung im Bundes
gebiete nicht aus. Ein unvollständiger Strafvollzug kann nur die Anwendung des 
§ 7 rechtfertigen.

12. Von dem unter Nr. 1 (und 2) erwähnten Grundsätze macht § 37 eine 
Ausnahme; vgl. die Bemerkungen zu diesem.

Zu Nr. 2.
13. Die Frage nach der „Verjährung der Strafverfolgung oder Straf

vollstreckung" ist selbstverständlich mit Rücksicht auf denjenigen strafrechtlichen 
Charakter zu lösen, den die Handlung nach dem zutreffenden ausländischen Ge
setze hat.

13 a. War die That in mehreren ausländischen Staaten verfolgbar, so soll 
es nach Rubo n. 15 und Olsh. n. 4 genügen, wenn die Verjährung nur nach der 
Gesetzgebung eines dieser Staaten eingetreten ist; vgl. jedoch oben n. 1.

14. Die Verjährung der Strafverfolgung ist nur dann zu berücksichtigen, 
wenn sie im Auslande abgelausen war, ehe im Inlande eine Verfolgung stattfand; 
contra: Rubo s. 284. War eine solche vor dem Abläufe jener Verjährung ange
hoben worden, so schließt der Umstand, daß später im Auslande die Verjährung 
ablief, die Fortsetzung des Verfahrens nicht aus. In dieser Beziehung kommt es 
lediglich auf den Akt der Strafverfolgung, d. h. also auf den Zeitpunkt an, in 
welchem der Staatsanwalt die Strasklage (Anklage, Anschuldigung) erhoben hat; 
insbesondere bleibt § 68 (nach welchem die Verjährung nur durch Handlungen des 
Richters unterbrochen wird) außer Anwendung, da es sich hier nicht darum handelt, 
den Lauf der (ausländischen) Verjährung zu unterbrechen, sondern eine für die in
ländische Strafverfolgung vorgeschriebene Frist zu wahren.

15. Ein Straferlaß (eine Amnestie, Abolition) ist der Vollziehung gleich 
zu achten; vgl. n. 11. Erfolgt eine solche, nachdem im Inlande bereits die Straf
verfolgung angehoben war, so ist nach n. 5 zu verfahren.

16. Als „Straferlaß" ist nur ein Gnadenakt des betr. Landesherrn 
(§'3 n. 4) anzusehen, nicht also ein wirksamer Verzicht des Verletzten auf die Be
strafung oder aus den Strafvollzug; ein solcher Fall ist lediglich nach Nr. 3 zu be
urtheilen; ebenso: Olsh. n. 4; contra: Puch. n. 5; Schw. n. 6; Rubo s. 284.
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3) der nach den Gesetzen des Auslandes zur Verfolgbarkeit 
der Handlung erforderliche Antrag des Verletzten nicht 
gestellt worden ist.

|I. Entw.: § 4 Abs. 3; II. Enlw.: § 5; Pr. StGB.: § 4 Ms. 3.) Vgl. §§ 4. 6—8. 
37; R.-Mil.-SlGB. § 161.

§ 6. Im Auslande begangene Uebertretungen sind nur 
dann zu bestrafen, wenn dies durch besondere Gesetze oder 
durch Verträge angeordnet ist.
[I. Entw.: § 4; II. Enlw.: § 6; Pr. StGB.: § 4 (Schluß!.'). Vgl. § 8; R.-Mil.- 

StGB. § 161; SeeinannS-Ordn. v. 27. Dez. 1872 § 100.

§ 7. Eine im Auslande vollzogene Strafe ist, wenn 
wegen derselben Handlung im Gebiete des Deutschen Reichs 
abermals eine Verurtheilung erfolgt, auf die zu erkennende 
Strafe in Anrechnung zu bringen.

[I. u. II. Entw. (fehlte); Pr. StGB. (deSgl.)) Vgl. 8s 3—8. 37. 60. 73.

Zu Nr. 3.
17. Die Nothwendigkeit eines „Antrages des Verletzten" ist selbstverständlich 

nach der der That gemäß dem betr. ausländischen Gesetze zu gebenden Qualifi- 
zirung zu beurtheilen.

18. Der Nichtstellung des Antrags steht der Fall gleich, wo der Antrag zu 
spät gestellt oder rechtsgültig zurückgenommen worden ist.
§ 6.

1. Die Worte „sind nicht zu bestrafen" sind nicht korrekt. Auch hier ist 
nur von der Statthaftigkeit der Strafverfolgung die Rede.

2. Ueber den Begriff deö „Auslandes" vgl. §8; § 5 n. 4.
3. Die Frage: ob eine That eine „Uebertretung" darstelle, ist lediglich 

nach dem inländischen Gesetze zu beurtheilen.
4 Die Verfolgung im Auslande begangener Uebertretungen, selbst der 

in einem Reichsgesetze (z. B. dem StGB.) vorgesehenen, kann auf Grund eines 
in dem betr. Bundesstaate ergangenen Gesetzes, oder eines von jenem abgeschlossenen 
Vertrags erfolgen; es wird also nicht erfordert, daß dieses Gesetz (Vertrag) vom 
Reiche auögegangen sei: Rüd. n. 2 (derselbe erachtet nur solche Landesgesetze für 
aufgehoben, welche einen von § 6 abweichenden Grundsatz allgemein für sämmtliche 
Uebertretungen aufstellen möchten); contra: Rubo s. 285 (legt nur Reichsgesetzen 
jene Bedeutung bei); v. Kirchm. s. 27; Puch. n. 4 und Olsh. n. 3 (die beiden letz
teren wollen den Landesgesetzen und Verträgen nur in Betreff dec durch Landes
gesetze vorgesehenen Uebertretungen eine Wirksamkeit beilegen, weil die Landesgesetz
gebung ein Reichßgesetz nicht modifiziren könne; die allgemeine Fassung deö § 6 
gewährt aber hier die fragliche Befugniß; auch handelt es sich nicht um die Bedeu
tung des Strafgesetzes, sondern um die Bedingungen der Verfolgbarkeit).

5. Die Strafverfolgung wegen einer im Auslande begangenen Uebertretung 
ist nur dann statthaft, wenn die zulasienden Gesetze oder Verträge vor der Ver
übung der That verkündet oder abgeschlossen waren.

6. Der Pr. Amtsanwalt muß über eine solche, zu seiner Kenntniß gelangte 
Handlung dem Ersten Staatsanwalt berichten und dessen Anweisung abwarten; vgl. 
§ 4 n. 10.
§ 7.

1 In Ermangelung positiver Ausnahmebestimmungen (z. B. § 5 Nr. 1) wird 
die statthafte Verfolgung im Inlande durch eine Aburt heilung im AuSlande 
und durch den Vollzug der dort verhängten Strafe nicht ausgeschlossen; das aus
ländische Urtheil bildet keine res iudicata. Gleichwohl soll auch hier die früher im 
Auslande verhängte und vollzogene Strafe auf die demnächst im Inlaude zu 
verhängende Strafe in Anrechnung gebracht werden. ES ist hierbei sowohl an solche
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§ 8. Ausland im Sinne dieses Strafgesetzes ist jedes 
nicht zum Deutschen Reiche gehörige Gebiet.
[I. Entw.: § 5 Abs. 1; II. Entw.: § 8; Pr. StGB, (fehlte)). Vgl. §§ 3—7. 37. 

296a; RechtSh.'Ges. v. 21. Juni 1869 § 39; BGes. v. 1. Juni 1870 (BGbl. 
355); RGes. v. 9. Juni 1871 § 1 (RGbl. f. 212; Elf.-Lotbr. Gbl. 

s. 1); (Bundesflagge».) Ges. v. 25. Okt. 1867 (BGbl. s. 35); R-See- 
mannS-Ordn. v. 27. Dez. 1872 § 100; RStPO. § 10.

Fälle zu denken, wo die That im Inlande begangen ist, als auch an die im § 4 
Nr. 1 — 3 vorgesehenen Fälle (z. B. wenn bei einem Falle des § 4 Nr. 3 die im 
Auslande verhängte Strafe nur theilweise vollzogen worden ist, so daß § 5 Nr. 1 
nicht zur Anwendung kommt: § 5 n. 11); vgl. VII 13. Sept. 66 (RdO. VII, 462).

2. Die Anwendung deß hier ausgesprochenen Grundsatzes ist nicht bedingt durch 
die Zuständigkeit des ausländischen Gerichts; ebenso wenig wird hier erfordert, 
daß das Urtheil von einem Gerichte desjenigen Staates ausgegangen fei, in dessen 
Gebiet die That begangen war; vgl. § 5 n. 1. 7.

3. Nicht minder ist eS gleichgültig, in welcher Weise das ausländische Urtheil 
die Handlung qualifizirt hatte; es genügt, daß eS sich um dieselbe That (um das
selbe konkrete Thun) handelte.

4. Nur die „vollzogene", nicht die verjährte oder erlassene Strafe ist 
in dieser Weise anzurechnen, obgleich bei einer (im Inlande zu bewirkenden) Straf. 
Vollstreckung der Straferlaß der Vollziehung gleichgeachtet wird. — Ist der Straf
vollzug im Auölande theilweise erfolgt, so kann, selbst wenn er augenblicklich noch 
fortdauert, doch nur der bereits verbüßte Theil der Strafe angerechnet werden.

5. Die Anrechnung soll auf die „zu erkennende" Strafe erfolgen; sie ist 
also im verurtheilenden Erkenntnisse in der Weise auszusprechen, daß zunächst das 
volle Maß der zugemessenen Strafe verhängt und dann bestimmt wird, um welchen 
Betrag sie mit Rücksicht auf die im Auslande erlittene herabzusetzen sei. — Ist die 
Anrechnung im Erkenntnisse unterblieben, weil der erkennende Instanzrichter keine 
Kunde von jenem Strafvollzüge erlangt hatte, so konnte sie in Preußen nicht mehr 
im Wege der Nichtigkeitsbeschwerde, noch in dem eines nachträglichen Ver
fahrend nachgeholt werden. Das Gegentheil dürste von der Revision der RStPO. 
gelten; vgl. § 5 n. 2.

6. Eine erst nach der inländischen Verurtheilung im Auslande erfolgte Be
strafung (Straf-Vollstreckung) kann keine Berücksichtigung mehr finden; eine Nach
holung der Anrechnung in der Vollftreckungsinstanz ist unstatthaft; vgl. § 2 n. 20.

7. Entspricht die im Auölande vollzogene Strafe ihrer Art nach nicht den 
Strafen des StGB.'s, so muß der erkennende Richter nach billigem Ermeffen und 
unter Berücksichtigung des § 21 eine Strafumwandlnngsberechnung zum Grunde 
legen. Die im Auölande verhängten Ehrenstrafen gestatten keine Anrechnung, da 
sie im Inlande keine Wirksamkeit haben; vgl. §. 37.

8. Die „Anrechnung der im Auslande vollzogenen Strafe" kann eine Abän- 
derung der im diesseitigen Gesetze angedrohten Strafart nicht herbeisühren; sonach 
ist eö unstatthaft, eine verhängte Zuchthausstrafe deshalb, weil ihre Dauer durch jene 
Anrechnung unter das Mindestmaß des § 12 (ein Jahr) hinabfinkt, in Gefängniß 
oder Festungshaft umzuwandeln. Vgl. § 19 n. 3. 4; contra: Rüd. n. 1.

9. Wird aufTodes- oder auflebenslängliche Zuchthausstrafe oder Festungs
haft erkannt, so fällt die Anrechnung fort.

10. Der § 7 muß unbedenklich a potiori auch im Verhältnisse zwischen ver
schiedenen Bundes staaten Anwendung finden. Vgl. oben s. 18 n, 4 a. E.

11. Die Vorschrift des § 7 ist aus den Fall zu beschränken, wo wegen der
selben im Auslande bereits bestraften That auch uoch eine Verfolgung im Inlande 
erfolgt (n. 1). Sie bleibt außer Anwendung, wenn im Auslande eine Bestrafung 
wegen einer anderen von derselben Person in Real-Konkurren; begangenen Mißthat 
erfolgt ist. In einem solchen Falle kommen dem Angeschuldigten die milderen Vor
schriften der §§74 ff. nicht zu Gute; vgl. §79 n. 16.
§ 8.

1. Die Worte „dieses Strafgesetzes" find, wie aus den Motiven s. 20 und 
aus den Erklärungen des Reg.-Kommissars im Reichstage erhellt, auf das ganze
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Strafgesetzbuch zu beziehen. In ähnlichem Sinne sind jene Worte mehrfach gebraucht; 
vgl. §§ 31. 52. 359 und oben s. 17 n. 4.

2. Nach der Begriffsbestimmung des § ist auch das zu keinem Staate ge
hörende Gebiet „Ausland"; vgl. n. 4.

3. Ein Seeschiff auf offenem Meere wird als Theil des HeimathsstaateS 
angesehen: ZI. 12. Sept. 55 (GA. III, 658). Dasselbe gilt von Kriegsschiffen auch 
dann, wenn sie sich im Eigenthumsgewässer eines fremden Staats (innerhalb des 
von der Küste aus durch Geschütze zu beherrschenden Gebietes) befinden, während 
im Betreff anderer Schiffe ein solches Gewässer als Theil des Küstenlandes betrachtet 
wird: ZI. 16. März 59 (Entsch. 42. 2. 7); vgl. ZRI. 22. April 80 (RdR. I, 642: 
Motive). Nücksichtlich des Gerichtsstandes vgl. (Pr. NStPO. § 39 a. E. und) 
RStPO. § 10.

4. Der Begriffsbestimmung des Wortes-,,Ausl and" entsprechend ist als 
Ausländer im Sinne des StGB.'s Jeder anzusehen, welcher nicht „Deutscher", 
d. h. Angehöriger eines Bundesstaates oder des Reichslandes Elsaß-Lothringen ist: 
Reichsverf. v. 16. April 1871 Art. 3; BGes. v. 1. Juni 1870 § 1; RGes. v. 9. Juni 
1871. Der Erwerb und Verlust der Reichs- und Staatsangehörigkeit ist nach dem 
cit. BGes. v. 1. Juni 1870 (eingeführt in Elsaß^Lothringen durch Ges. v. 8. Jan. 
1873: Els.-Lothr. Gbl. s. 1) zu beurtheilen. — Demgemäß sind „Ausländer" auch 
diejenigen, welche keinem Staate angehören, z. B. solche, welche aus dem Unter* 
thanenverbande, dem sie früher angehörten, entlassen worden sind, ohne eine andere 
Staatsangehörigkeit erlangt zu haben; vgl. n. 2.

5. In gleichem Sinne sind die Ausdrücke „Ausland" und „Ausländer" aufzu
fassen, wenn es sich um die Auslegung oder Anwendung eines besonderen Reichs
strafgesetzes handelt, es sei denn, daß aus diesem selbst die Absicht des Gesetz
gebers hervorginge, hier denselben eine andere Bedeutung beizulegen.

6. So lange das StGB, nur für den Norddeutschen Bund Geltung hatte, 
richtete sich auch die Bedeutung der in demselben gebrauchten Ausdrücke „In- und 
Ausland" nach der Zugehörigkeit des betr. Gebiets zum gedachten Bunde. Mit der 
Wirksamkeit des das StGB, zum „Reichsgesetze" erklärenden Ges.'S v. 16. Apr. 1871, 
insbesondere deS die Ausdrucksweise deS StGB.'S erläuternden § 2 Abs. 2 das. wurden 
jene Begriffe dahin abgeändert, daß als „Inland" im Sinne (und im Geltungs
bereiche) des StGB.'s das ganze Reichsgebiet anzusehen ist, also auch diejenigen 
Bundesstaaten, in welchen zur Zeit das StGB, noch nicht zur Geltung gelangt war: 
Z. 14. Febr. 1872 (RdO. XIII, 141); Fuchs i. StRZ. XII, 431; contra: Jena 
(Doll. XIX, 47: erachtete eine in Baiern erfolgte Vorbestrafung nicht für geeignet, 
um für einen im Juli 1871 in Norddeutschland verübten Diebstahl den Rückfall zu 
begründen; vgl. § 244 n. 1); ähnlich: VII. 8. Febr. 72, Dresd. 21. Juni 72 (RdO. 
XIII, 126; SGZ. XVI, 257) u. ZU 13. Dez. 77 (RdO. XVIII, 784: in Betreff 
Elsaß-Lothringen's). — Dagegen versteht es sich von selbst, daß die Anwendbarkeit 
des StGB.'s auf die Mißthaten, welche der Angehörige eines süddeutschen Staats 
im Auslande verübt hat, erst mit der Einführung des GB.'s in dem HeimathSstaate 
desselben beginnen konnte.

7. Handelt es sich um die Anwendung eines Landeö-Strafgesetzes, so 
findet die nur zur Erläuterung deS StGB.'s gegebene Begriffsbestimmung des § 
keine Anwendung. Es ist dann als „Ausland" jedes nicht jenem Einzelstaate ange
hörende Gebiet, und als „Ausländer" auch jeder Deutsche anzusehen, welcher kein 
Angehöriger jenes Staates ist: ZRII. 24. Febr. 80 (RdR. I, 380), Z. 12. Okt. 72 
(RdO. XIII, 521); daß jedem solchen Staatsangehörigen nach Art. 3 der Reichsversass. 
und nach § 39 des Rechtshülfeges.'s v. 21. Juni 1869 das Reichs-„Indigenat" zu
steht, bleibt hier außer Betracht, weil dieser Grundsatz nur dann und nur insoweit 
wirksam wird, als sich der Angehörige eines Bundesstaates in einem andern Bun
desstaate befindet und hier die in jenem Artikel erwähnten Rechte in Anspruch 
nimmt, also nicht da, wo strafbare Handlungen in Frage stehen, welche im Ge
biete eines andern Bundesstaates verübt worden sind: ZI. 30. Juni 71, V. 24. Ian. 
72 (RdO. XII, 355; XIII, 75); contra: Heinze s. 42. Vgl für Baiern Stau
dinger s. 52. 75.

8. Das unter n. 7 Gesagte gilt in entsprechender Weise auch da, wo es sich 
um ein anderes Landesgesetz, z. B. ein (ausnahmsweise noch geltendes) Landes-
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§ 9. Ein Deutscher darf einer ausländischen Regierung 
zur Verfolgung oder Bestrafung nicht überliefert werden.
[I. Enlw.: § 6; II. Entw.: § 9]. Vgl. Rechtsh.-Ges. v. 21. Juni 1869 §§ 21—32. 

34; BBertr. mit Nordamerika v. 22. Febr. 1868 (Pr. Bertr. v. 16. Juni 
1852; BGbl. 1868 s. 229); RVertr. m. Italien v. 31. Okt. 1871 (RGbl. 
s. 446. 458); m. Großbrittannien rc. v. 14. Mai 1872 (vgl. JMVf. v.
2. April 74, JMbl. s. 111 u. v. 16. Aug. 75, ib. s. 194); m. d. Schweiz 
v. 24 Jan. 1874; m. Belgien v. 24. Dez. 1874; m. Luxemburg v. 9. März 
1876; m. Brasilien v. 17. Sept. 1877; m. Spanien v. 2. Mai 1878. 

§ 10. Auf Deutsche Militairpersonen finden die all
gemeinen Strafgesetze des Reichs insoweit Anwendung, als 
nicht die Militairgesetze ein Anderes bestimmen.
[I. Entw.: § 7; II. Enlw.: § 10; Pr. StGB.: § 5|. Vgl. BGes. v. 9. Nov. 1867; 

Mil..StGB. §§ 1—3. 6. 42; EG. z. dems. v. 20. Juni 1872 § 2.

Pr°z tßges-y handelt.- Dresd. 10. Juli 72, ZU. 15. Juni 76; (SGZ. XVI, 350; 
RdO. XVII, 425); vgl. oben s. 17 n. 4; § 4 n. 5; GSaal 24 j. 566; WGbl. VI, 
202. 214; Schütze s. 55 n. 1.

§9.
1. Der hier ausgesprochene Grundsatz des Staats- und Völkerrechts gilt all

gemein; die Auslieferung ist daher auch dann nicht statthaft, wenn der betreffende 
Deutsche sich im Auslande einer gegen ihn bereits ins Werk gesetzten Haft entzogen 
haben sollte, nicht minder auch dann, wenn er selbst die Auslieferung wünscht.

2. Das Verhältniß zwischen den Bundes st aaten war durch das RechtSh.- 
Ges. v. 21. Juni 1869 §§ 21—32. 34. 46 geregelt. Die Vorschrift des § 25 1. c., 
welche die Auslieferung für gewisse Fälle „bis zum Erlasse eines gemeinsamen StGB.'S« 
beschränkte, fiel mit dem Erlasse desselben weg, und zwar selbst in Beziehung auf 
die in den verschiedenen Bundesstaaten durch besondere Gesetze verschieden bestraften 
Mßthaten: Rüd. n. 2; contra: v. Bar. t. GA. XVIII, 90. Die weiteren Bestim
mungen über die Auslieferung zwischen verschiedenen Bundesstaaten wurden der zu 
erlassenden gemeinsamen StPO. Vorbehalten: Mot. s. 21. Seit dem Inkrafttreten 
der letzteren bilden hier deren Vorschriften über den Gerichtsstand rc. und die §§ 157 st. 
des RGVG.'S. bzw. das denselben zu Grunde liegende Prinzip, daß, was das Ver
fahren vor den ordentlichen Gerichten betrifft, das gestimmte Reichsgebiet auch in 
prozessualischer Hinsicht als Inland anzusehen ist, die maßgebende Norm. Doch stud 
gemäß § 163 des letzterwähnten Ges.'s Freiheitsstrafen bis zu 6 Wochen in dem
jenigen Bundesstaate zu vollstrecken, in welchem der Berurtheilte sich befindet.

3. AuSlieserungsverträge find vom Reiche (dem Nordd. Bunde) mit Nord
amerika, Italien, Großbritannien, B elgien, der Sch weiz rc. abgeschloffen; 
vgl. die obigen Citate. Sie gestatten nicht die Auslieferung der eigenen Nationalen.

4. Die von den einzelnen Bundesstaaten mit ausländischen Regierungen 
abgeschlossenen Verträge sind in ihrer Wirksamkeit durch § 9 nicht berührt.

§ 10.
1. DaS R.-Mil.-StGB. hat eine Reihe von Handlungen als „militärische 

Berbrechen und Vergehen" mit besonderen Strafen bedroht (vgl. §11. c.) und 
sodann im § 3 bestimmt, daß „strafbare Handlungen der Militärpersonen, welche 
nicht militärische Verbrechen und Vergehen sind, nach den allgemeinen Strafgesetzen 
beurtheilt werden." Daraus sowie aus der Fassung des obigen § 10 folgt, daß die 
Anwendung der Bestimmungen des D. StGB.'s nur da ausgeschlossen bleiben kann, 
wo das R.-Mil.-StGB. (oder ein demnächst erlassenes Reichsgesetz) ein Anderes be
stimmt, und daß ein Landes-Gesetz nicht geeignet ist, jene Wirkung herbeizuführen. — 
Die Schlußbestimmung zu IX. Abschnitt (Artt. 59—68) der ReichSversassung (BGbl. 
1871 s. 82) und der dort in Bezug genommenen Bündnißverträge rc. mit Baiern 
und Würtemberg, nach welcher die dort bestehende Militärstrafgesetzgebung zur Zeit
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§ 11. Kein Mitglied eines Landtags oder einer Kammer 
eines zum Reiche gehörigen Staats darf außerhalb der Ver
sammlung, zu welcher das Mitglied gehört, wegen seiner Ab
stimmung oder wegen der in Ausübung seines Berufes ge- 
thanen Aeußerungen zur Verantwortung gezogen werden. 
[I. u. II. Entw. (fehlte); Pr. StGB. (beSgl.)]. Vgl. § 193; ReichS-Verfass. Art. 30. 

aufrecht erhalten wurde, hat — soweit es sich um die Auslegung und Anwendung 
des obigen § 10 handelt, — durch die Einführung des R.-Mil.-StGB.'s § 2 ihre 
Bedeutung verloren.

2. Unter „ Militärpersonen" sind nach § 4 des R.-Mil.-StGB.'S die 
„Personen des Soldatenstandes und die Militärbeamteu zu verstehen, welche zum 
Deutschen Heere oder zur Kaiserlichen Marine gehören"; eine Aufzählung derselben 
enthält das im RGbl. v. 1872 (f. 204) abgedruckte „Verzeichniß"; vgl. Mil-StGB. 
§ 5. — Demnach gehören die (nur im Civildienste beschäftigten) Gendarmen, 
ihrer militärischen Organisation ungeachtet, nicht mehr (wie nach dem Pr. Mil.- 
StGB.) zu den „Militärpersoneu"; vgl. § 113 n. 49; EG. z. Mil.-StGB. § 2; 
Pr. Ges. v. 27. März 1872 § 4 (GS. s. 268).

3. Per sonen des Beurlaubtenstandes (der Referve, der Land- oder der 
Seewehr) unterliegen den Strasvorschriften deö Mil.-StGB.'S in der Zeit, in welcher 
sie sich im Dienst befinden; außerhalb dieser Zeit finden auf sie nur diejenigen Vor
schriften deö eit. GB.'s Anwendung, welche dasselbe oder daö R.-Mil.-Ges. v. 2. Mai 
1874 (vgl. dort § 60 Nr. 3) ausdrücklich auf sie für anwendbar erklärt hat: B.-Ges. 
v. 9. Nov. 1867 § 15; Mil.-StGB. § 6; vgl. das. §§ 113. 126. — Die einzelnen 
Kategorien der Personen des Beurlaubtenstandeö finden sich im § 56 des eit. R- 
Mil.-Ges.'s aufgeführt. — Hinsichtlich der eine Person des Beurlaubtenstandes in Folge 
civilgerichtlicher Berurtheilung treffenden militärischen Ehrenstrafen, sowie hinsichtlich 
deS in einem solchen Falle eventuell eintretenden militärgerichtlichen Nachtragsver
fahrens vgl. Mil.-StGB. § 42. 37 Abs. 2 Nr. 2. — Die Civilgerichte haben nicht 
auf Militärstrafen zu erkennen: Pr. Ges. v. 15. Apr. 1852 (GS. s. 117); vgl. BBdn. 
v. 29. Dez. 1867 (BGbl. s. 185).

4. Hinsichtlich der Ersatzreservisten erster Klasse vgl. R.-Mil.-Ges. v. 
2. Mai 1874 § 69 Nr. 5 und RGes. v. 6. Mai 1880 Art. I § 3.

5. In Betreff der von Militärpersonen im Auslande, während sie dort in 
dienstlicher Stellung sich befinden, verübten strafbaren Handlungen vgl. § 4 n. 6. 

§11.
1. Dieser (im Reichstage zugesetzte) § stimmt in seiner Fassung wesentlich mit 

Art. 30 der Reichsversassung überein, welcher. dieselbe Vorschrift in Betreff der 
Reichstagsmitglieder enthält.

2. Die Vorschrift ist aus Minister (Mitglieder des Bundesraths) 
und RegierungS-Kommiflarien, welche in den Landtagen re. in dieser ihrer Eigenschaft 
daS Wort nehmen, nicht auszudehnen, da sie nicht der Diseiplinargewalt des Vor
sitzenden der Versammlung re. unterliegen, also nicht „innerhalb der Versammlung" 
zur Verantwortung gezogen werden können; diese Personen finden ihren Schutz im 
§ 193 des StGB.'s: Puch. n. 3; Schw. s. 177.

3 Auf Provinzial-Landtage findet der § 11 keine Anwendung, da die 
Worte „Landtag oder Kammer" auf die allgemeine Landesvertretung zu beschränken 
sind; der Umstand, daß in einzelnen Bundesstaaten z. B. in Preußen die Provin- 
zialvertretnngen „Landtag" genannt werden, kommt hier nicht in Betracht. Auch 
hier kann nur § 193 Schutz gewähren.

4. Straflos sind die Abstimmungen und Aeußerungen, welche in Ausübung 
des Berufs des Abgeordneten, sei es im Plenum des Landtages re., sei es in den 
Abtheilungs- oder Kommissionsversammlungen desselben, oder in einem Kommissions
berichte zu den Zwecken der gemeinsamen Berathung oder Beschlußfassung, zur Er
füllung der verfassungsmäßigen Aufgabe gemacht werden. Dabei ist es gleichgültig, 
ob die Landesverfassungen oder die Geschäftsordnungen darüber Vorschriften enthalten,
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§ 12. Wahrheitsgetreue Berichte über Verhandlungen 
eines Landtages oder einer Kammer eines zum Reiche gehö
rigen Staats bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei.
II. II. Entw. (fehlte)Pr. StGB, (fehlte)!. Vgl. Reichs-Verfassung Art. 22. 
Preußen: Vgl. Preßgesetz v. 12. Mai 1851 § 38.

wie etwaige Ausschreitungen „innerhalb der Versammlung" (v B. in den Abthei- 
lungs- oder Kommissionssitzungen) zu rügen seien.

5. Dagegen ist der § nicht auszudehnen auf den gelegentlichen individuellen 
Gedankenaustausch, welcher während einer Versammlung zwischen einzelnen Mitglie
dern stattfindet. Noch weniger bezieht sich derselbe auf solche Aeußerungen, welche 
in willkürlich zusammentreteuden Versammlungen eines Theiles der Mitglieder 
(Rumpfparlament) oder in vorbereitenden Fraktionsversammlungen einzelner Ge
sinnungsgenossen, oder in Wahlversammlungen, sog. Rechenschaftsbericht en und 
dgl. vorkommen: Puch. n. 5. In Betreff der letzteren kann eventuell § 12 oder 
8 193 wirksam werden: Manh. 31. Dez. 72 (StZ. III, 154).

6. Als Theil der Strafgesetzgebung bezieht sich § 11 zunächst nur auf die 
Ausschließung der Strafverfolgung (aus einem etwa zutreffenden Straf
gesetze). Sie ist aber ihrem Geiste nach auf die disciplinarische und auf andere 
Aufsichts-Maßnahmen („Stellen zur Disposition" u. dgl.) auszudehnen; vgl. cit. 
Reichsverf. Art. 30. Dagegen werden Civilklagen auf Ersatz eines verursachten 
Schadens durch dieselbe eben so wenig wie durch den cit. Art. 30 ausgeschlossen; 
eine solche Klage ist weder als eine „gerichtliche Verfolgung" (cit. Art. 30) noch als 
ein „Ziehen zur Verantwortung" anzusehen; contra: Puch. n. 6.

8 12.
1. Der Art. 22 der Reichsversassung, welcher die entsprechende Vorschrift in 

Betreff der Reichstagssitzungen enthält, beschränkt dieselbe auf öffentliche 
Sitzungen; das ist im § 12 nicht wiederholt; die Oeffentlichkeit der Sitzung ist daher 
hier keine wesentliche Bedingung der Straflosigkeit: Otto s. 24; Schw. s. 178; Puch, 
n. 7; contra: Meyer n. 1.

2. Es dürfte unbedenklich sein, die ausgedehntere Vorschrift des § (u. 1) auch 
auf die Berichte über die R ei ch ß tag ssitzun gen anzuwenden.

3. Dagegen ist auch § 12 aus die Verhandlungen der Landeövertretungen 
beschränkt, also auf die eines Provinziallandtageö nicht auszudehnen; vgl. 
§ 11 n. 3.

4. Auf die Berichte über Verhandlungen des Landtags re. eines auswärtigen 
Staates findet der § keine Anwendung.

5 Nur die „Verhandlungen" des Landtags re. als solchen, d. h. also die 
in dessen Plenarsitzungen stattgehabten Erörterungen können straffrei mitgetheilt 
werden, nicht aber die in den einzelnen Abtheilungs- oder Kommissionssitzungen ge
machten Aeußerungen, welche nur für die Mitglieder dieser Abtheilung re. berechnet 
sind: Schw. s. 178; contra: Puch. n. 7; noch auch die unter die Mitglieder des 
Landtags vertheilten KomMissionsberichte; vgl. ZI. 13. März 68 (RdO. IX, 203: 
arg. § 38 des Pr. Preßges.'s, welcher ausdrücklich die Befreiung nur „den Berichten 
von den öffentlichen Sitzungen der Kammern" gewährte).

6. Ein „Bericht" ist eine (mündliche, schriftliche oder gedruckte) Mittheilung 
deS Verhandelten; derselbe muß „wahrheitsgetreu", braucht aber nicht wortgetreu 
zu sein; eS genügt, wenn der wesentliche Inhalt richtig und vollständig wieder
gegeben wird. Dazu gehört, daß er ein Gesammtbild des Verhandelten gewähre; 
daher trifft der § nicht zu, wenn nur einzelne Reden, ohne die Antworten anderer 
denselben Gegenstand behandelnder Redner, oder wenn gar nur einzelne herausge
rissene Sätze aus Eirnelreden wiederholt werden: Beschl. L 9. Juni 65, 20. Apr. 66, 
ZI. 28. Juni 76 (RdO. VI, 177; VII, 236; XVII, 469); contra: Rubo s. 311. 
Dagegen ist es nicht geboten, immer eine zusammenhängende Darstellung alleren 
einer Sitzung vorgekommenen verschiedenen Verhandlungen zu geben, sofern^ nur 
das über einen speziellen Gegenstand der Tagesordnung re. Verhandelte erschöpfend 
mitgetheilt wird: Beschl. I. 3. Apr. 67 (RdO. VIII, 232). Auch wird die An-
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wendbarkeit des § dadurch nicht ausgeschlossen, daß in einer Zeitung die begonnene 
Mittheilung abgebrochen und die Fortsetzung erst in einer folgenden Nummer ge
liefert wird, sobald dieses lediglich aus Rücksichten auf die Zeit des Erscheinens der 
Nummer oder deshalb geschah, weil in derselben für die vollständige Mittheilung 
kein genügender Raum sich fand: Beschl. I. 20. Juli 65 (RdO. VI, 273). — 
Aus dem Gesagten folgt, daß selbstständige, reflektirende Artikel einer Zei
tung nicht deshalb als „Berichte über eine LandtagSverhandlung,, anzusehen und 
straflos sind, weil sie einzelne darin vorkommende Stellen oder Aeußerungen einer 
Landlagsverhandlung entlehnt, und diese als solche unter Namhaftmachung des betref
fenden Abgeordneten rc. reserirend mitgetheilt haben: VH. 31. März 64, VI. 14. März 
66, ZU. 23. Febr. 75 (RdO. IV, 429; VII, 171; XVI, 147); Manh. 31. März 
72 (GSaal 25 s. 268); Münch. 26. Apr. 74 (StZ. III, 186). Noch weniger ist 
der § auf Kritiken einer Landtagsverhandlung auszudehnen. Ueberhaupt ist einer 
Veröffentlichung rc. rc. der Charakter eines „Berichts" unbedenklich zu versagen, so
bald jene nicht gemacht ist, um dem Leser rc. ein Bild von der Landtagsverhand
lung als solcher zu geben, eS vielmehr dem Urheber derselben lediglich darum zu 
thun war, die im Landtage vorgekommenen Gedankenausdrücke seinerseits zu ver
breiten; dann bringt er diesen Gedankenausdruck als seinen eigenen weiter; - er 
muß also auch für denselben verantwortlich sein.

7. Die Vorschrift des § bezieht sich auf alle „Berichte", ist also nicht aus die 
durch die Presse veröffentlichten zu beschränken.

8. Ist die Strafverfolgung deS Urhebers eines „wahrheitsgetreuen Berichts" 
auSgefchlosfen, so findet in Betreff der Exemplare der betr. Schrift ein Verfahren 
aus Unbrauchbarmachung (§§41.42) nicht statt: Beschl. I. 16. Apr. 75 (RdO. 
XVI, 297).
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Erster Theils.

Von der Bestrafung der Verbrechen, Vergehen 
und Ueberttetungen im Allgemeinen.

Erster Abschnitt**).

Strafen.
*) Erster Theil.

1. Ueber die Allgemeingültigkeit der in diesem Theile enthaltenen Bestimmun
gen für alle durch besondere Reichs- oder Landesgesetze mit Strafe bedrohten Hand
lungen vgl. Einl. Bestst. (s. 18) n. 1 ff.

2. Die in Beziehung auf Verbrechen und Vergehen allgemein geltenden Be- 
stimmungen des StGB.'S finden auf militärische Verbrechen und Vergehen ent
sprechende Anwendung: R.-Mil.-StGB. § 2.

**) Erster Abschnitt.
1. DaS StGB, unterscheidet Haupt- und Nebenstrafen. Nebenstrasen 

sind solche, welche nicht selbstständig für sich allein, sondern nur in Verbindung mit 
einer Hauptstrafe verhängt werden können: Mot. s. 22.

2. Als Hauptstrafen für Verbrechen und Vergehen hat daö StGB, die 
Todesstrafe, Zuchthaus, Festungshaft, Gefängniß, Hast und Geldstrafe, für Ueber* 
Iretungen: Hast und Geldstrafe, sowie für Vergehungen und Uebertretungen straf
unmündiger Personen den Verweis ausgenommen. Als Nebenstrafen kommen vor: 
Einsperrung in ein Arbeitshaus (als BefferungS-Nachhaft), Einziehung einzelner 
Gegenstände, Unbrauchbarmachung von Schriften rc., Verlust der bürgerlichen Ehren
rechte, Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter bezw. zur Beschäftigung im 
Eisenbahn- oder Telegraphendienst (§ 319), Verlust der bekleideten öffentlichen Aemter 
sowie der aus öffentlichen Wahlen hervorgegangenen Rechte (§§ 81. 83. 87—90. 94. 
95), Stellung unter Polizei-Aussicht, Verweisung aus dem Bundesgebiete und die 
dauernde Unfähigkeit, als Zeuge oder Sachverständiger eidlich vernommen zu werden 
(8 161). Nicht alle diese Nebenstrafen sind in dem von „den Strafen" handelnden 
Ersten Abschnitte des Ersten Theils aufgezählt und speziell geregelt worden.

3. Dagegen ist die Unterbringung eines Strafunmündigen in eine Erzie- 
hungS- oder Besserungsanstalt (§ 56), welche die Mot. s. 22 ebenfalls als 
Nebenstrafe aufzählen, als eine „Strafe" nicht anzusehen, weil sie auch neben einer 
„Freisprechung" angeordnet werden kann und lediglich den Zweck hat, den Straf
unmündigen vor den schädlichen Einflüssen zu bewahren, welchen er in der eignen 
Familie ausgesetzt ist; vgl. John i. StRZ. XI, 344. Ebenso ist die Buße (§§ 188. 
231) keine (öffentliche) Strafe; vgl. § 188 n. 1.

4. In Betreff der Straf art en, welche aus einem neben dem StGB, in 
Kraft verbliebenen älteren (Bundes- oder Landes-) Gesetze verhängt, sowie in Be
treff derjenigen, welche künftig durch ein Landesstrafgesetz angedroht werden können, 
vgl. EG. §§ 5. 6 und die Bemerkungen zu denselben.
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§ 13. Die Todesstrafe ist durch Enthauptung zu voll
strecken.
[I. Emw.: § 9; II. Entw.: § 11; Pr. StGB.: § 7]. Vgl. §§ 32. 44. 49. 57. 67; 

R.-Mil.-StGB. § 14; RSlPO. § 485. 486.
Preußen: Vgl. Crim.-Ordn. §§538-549; AKO. v. 19. Juni 1811 (GS. s. 119); 

(Rh.) AKO. v. 17. Aug. 1818 (NS. I, 520); RStPO. § 432. 437.
§ 14. Die Zuchthausstrafe ist eine lebenslängliche oder 

eine zeitige.
Der Höchstbetrag der zeitigen Zuchthausstrafe ist fünfzehn 

Jahre, ihr Mindestbetrag Ein Jahr.
Wo das Gesetz die Zuchthausstrafe nicht ausdrücklich als 

eine lebenslängliche androht, ist dieselbe eine zeitige.
[I. Eulw.: § 11; II Entw.: § 12; Pr. StGB.: § 10], Vgl. § 15. 19—26. 31. 32.

70. 74.

§ 13.
1. Weitere Vorschriften über die „Enthauptung" sind (weil in die StPO, 

gehörend) nicht gegeben. Gleichwohl fehlen solche über die Art derselben in der 
RStPO. Sie erfolgt in den alten Provinzen Preußens nach der AKO. v. 19. Juni 
1811 durch das Beil, im Sprengel des AH.'s (OLG.'S) Köln nach der AKO. v. 
17. Aug. 1818 durch das Fallbeil. Vgl. R.-Mil.-StGB. § 14.

2. Die Aussetzung der Strafvollstreckung gegen Schwangere ward als sich 
von selbst verstehend, aber in die Strafprozeßordnung gehörig, betrachtet; vgl. Pr. 
Cr.-O. §§. 546. 537; Rh. StPO. Art. 27; Pr. NStPO. § 437. Gleiche Gesichts, 
punkte treffen bei der Frage zu, ob gegen einen zur Zeit Geisteskranken die 
Vollstreckung stattfinden dürfe. § 485 der RStPO. verbietet die Vollstreckung an 
schwangeren und geisteskranken Personen ausdrücklich.

3. Todesurtheile bedurften in Preußen der Königlichen Bestätigung: 
ALR. II, 13 § 8; Crim.-O § 530; AKO. v. 15. Juli 1809; in Betreff deS Spren
gels des AH.'s Köln: AKO. v. 20. Juni und 9. Aug. 1816; Erlaß der II.-Komm. 
v. 12. Sept. 1816 (RS. I, 415; Kohn s. 199); in Betreff der neuen Landestheile: 
NStPO. §§ 432. 437; Min..Vf. v. 22. August 1867 § 8 (JMbl. 266). Gemäß 
§ 485 der RStPO. ist jetzt keine Bestätigung mehr nöthig, die Vollstreckung jedoch 
erst zulässig, wenn die Entschließung des Staatsoberhauptes, und in Sachen, in 
denen das Reichsgericht in erster Instanz erkannt hat, diejenige des Kaisers ergangen 
ist, von dem Begnadigungsrechte keinen Gebrauch machen zu wollen. In Betreff 
der zu dem Behufe erforderlichen Berichterstattungen vgl. Pr. IMin.-Vf. 14. Aug. 
1879, III Nr. 4 (JMbl. s. 238). Durch § 485 1. c. dürste der Pr. Allerh. Erl. v. 
31. Jan. 1836 (Ibb. 47 s. 382; JMbl. 1854 s. 302), betr. die unter gewissen 
Umständen gebotene Aussetzung der Hinrichtung, nicht außer Kraft getreten sein.

4. Ob die Hinrichtung öffentlich oder in einem umschlossenen Raume zu 
bewirken, inwieweit im letzteren Falle unbetheiligten Personen die Anwesenheit zu 
gestalten und in welcher Weise mit dem Leichnam des Hingerichteten^zu verfahren 
sei, war früher der Regelung der Einzelstaaten überlassen; vgl. Pr. N'StPO. tz 437. 
Die dessaüsigen Vorschriften deS Pr. StGB.'s (§§ 8. 9) sind als Gesetz schon mit 
dem Erlasse deS D. StGB.'S in Wegfall gekommen (EG. § 2 n. 22); contra: 
Meyer s. 10; vgl. Schütze s. 68. Doch stimmt mit denselben der jetzt allgemein 
maßgebende § 486 der RStPO. durchweg wörtlich überein, namentlich auch darin, 
daß die Enthauptung in einem umschlossenen Raume erfolgen soll.

5. Durch die Verurtheilung zur Todesstrafe wird die Rechts- und Hand
lungsfähigkeit des davon Betroffenen, mit Ausnahme des Falles, wo zugleich 
aus den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte (§ 32) erkannt worden ist, sowie deS 
im § 93 vorgesehenen Falls, nicht verändert; vgl. § 15 n. 6.
§ 14.

1. Die Vorschrift des Abs. 2 über den Höchstbetrag der zeitigen Zuchthaus
strafe bezieht sich nur aus die wegen eines einzelnen Straffalles zu treffende Straf-
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§ IS. Die zur Zuchthausstrafe Verurtheilten sind in 
der Strafanstalt zu den eingeführten Arbeiten anzuhalten.

Sie können auch zu Arbeiten außerhalb der Anstalt, ins
besondere zu öffentlichen oder von einer Staatsbehörde beauf
sichtigten Arbeiten verwendet werden. Diese Art der Beschäf
tigung ist nur dann zulässig, wenn die Gefangenen dabei von 
anderen freien Arbeitern getrennt gehalten werden.
[I. Entw: § 12; II. Entw.: § 13; Pr. StGB.: § 11]. Vgl. § 22; R.-Mil.-StGB. 

§ 15; RStPO. §§ 481. 482.
Preußen: Vgl. Ges. v. 11. April 1854 (GS. f. 143).

Abmessung; im § 74 ist aber auch für die im Falle einer Real-Konkurrenz ein- 
tretende Gesammtstrafe 15 jähriges Zuchthaus als der Höchstbetrag des Strafmaßes 
bestimmt worden. — Die Dauer einer prinzipaliter verhängten Zuchthausstrafe kann 
durch Hinzurechnung derjenigen, welche einer zusätzlichen Geldstrafe substitnirt wird, 
über das Maß von fünfzehn Jahren steigen; vgl. § 78 n. 5.

2. Der Mindestbetrag von Einem Jahre kann durch Anrechnung der Unter
suchungshaft oder einer im Auslande erlittenen Strafe (§ 7) eine Minderung er
fahren ; vgl. in Betreff des Näheren § 7 n. 8; § 19 n. 3. 4; § 60 n. 13.

3. In den älteren Provinzen Preußens bedurften Urtheile, welche eine lebens
längliche Zuchthausstrafe verhängten, der Königlichen Bestätigung: ALR. II, 
13 § 8; Cr.-O. § 530; AKO. v. 15. Juli 1809 (GS. f. 577). und für den Spreu- 
gel des AH.'s Köln: AKO. v. 20. Juni n. 9. Aug. 1816 (cit. § 13 n. 3); die 
NStPO. (tz 432) hat diese Vorschrift nicht wiederholt. Sie dürfte jetzt arg. § 485. 
487 ff. der NStPO. allgemein nicht mehr gelten.

4. Vollstreckung und Berechnung der Zuchthausstrafe vgl. § 15 n. 2. 
§ 15.

1. Der Zwang zu einer in der Strafanstalt eingeführten (durch die Verhält
nisse des Verurtheilten weiter nicht bedingten) Arbeit ist das charakteristische Merk
mal der Zuchthausstrafe.

2. Da das StGB, über die Berechnung der Dauer der Freiheitsstrafen 
bei der Vollstreckung keine Bestimmungen trifft, so kamen anfangs noch die be
treffenden (strafprozeßrechtlichen) Vorschristem der Landesgesetze zur Anwendung: Rüd. 
s. 130. In Ermangelung solcher Vorschriften war ans § 24 Abs. 2 („Wiederein- 
liefernng") zu folgern, daß in der Regel jene Berechnung erst mit der (5 in lief e» 
rung in die betr. Strafanstalt beginne, daß also die Zeit des Transports dahin auf 
die Strafzeit nicht anzurechnen sei, sollte jener auch ohne Verschulden des Vernr- 
theilten (z. B. durch Erkrankung) verzögert sein; vgl. Z. 10. Juni 70 (RdO. XI, 
355). Das mußte vorzugsweise von der Zuchthausstrafe gellen; vgl. IMVf. 
v. 27. Mai 1842 II, 2 (IMbl. s. 190); Beschl. Pl. 27. Juni 59 (IMbl. s. 303); 
Beschl. II. 13. lSept. 60 (RdO. I, 79); contra: v. Kräwel i. GA. IX, 95. Die 
cit. IMVf. nahm von dieser Regel die Fälle aus, wo die Ablieferung ins Zucht
haus wegen Ueberfüllung ausgesetzt, oder wo der Verurtheilte im Gefängnis wahn
sinnig geworden und in eine Irrenanstalt gebracht war; eine analoge Ausdehnung 
des dort Bestimmten aus andere vom Sträflinge nicht verschuldete Verzögerungen 
der Strafvollstreckung war unstatthaft; vgl. Oppenh. Pr. Strafverf. § 158 n. 5; 
Beschl. I. 3. Nov. 76 (NdO. XVII, 715). Dagegen sollte im Gebiete der Pr. Vdn. v.
3. Jan. 1849 (arg § 158 1. c.) und der Pr. NStPO. (§ 429) den in Unter
suchungshaft befindlichen Verurtheilten die Strafe vom Tage der UrtheilSver- 
kündung an gerechnet werden, sofern sie nicht selbst ein Rechtsmittel eingelegt oder das
selbe nicht innerhalb der Frist znrückgenommen hatten: IMVf. v. 26. Juli 1853, 
Beschl. I. 14. Juni 54 n. 1. Febr. 78 (GA. II, 820; RdO. XIX, 52); vgl. IMVf. 
v. 27. Mai 1840 (IMbl. s. 190), Oppenh. Pr. Strafverf. § 158 n. 3. Wurde dem- 
nächst in Folge der Berufung der Staatsanwaltschaft, an Stelle der Gefängniß- eine 
Zuchthausstrafe verhängt, so war jene, soweit sie bis dahin verbüßt worden, nach 
dem Reductionsmaßstabe des § 21 aus diese anzurechnen; so: Beschl. I. 16. Sept. 74
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§ 16. Der Höchstbetrag der Gefängnißstrafe ist fünf 
Jahre, ihr Mindestbetrag Ein Tag.

(RdO. XV, 563). Hatte der Berurtheilte selbst ein Rechtsmittel eingelegt, jo war 
die Vollstreckung der erkannten Gefängnißstrafe jedenfalls von der Rechtskraft des 
vernrtheilenden Erkenntnisses an zu berechnen: Beschl. II. 6. Okt. 74 (RdO. XV, 
619). Im Gebiete des Rh. Rechts konnte der Vollzug von Strafurtheilen über
haupt nur nach eingetretener Rechtskrast stattfinden, sollte auch nur die StaatSan- 
wallschast ein Rechtsmittel ergriffen haben: Rh. StPO. Art. 203. 373 ff.; doch be
stimmte eine IMBs v. 4. März 1839 (Rh. S. VII. 24) und zwar allgemein, daß 
dort dem verhafteten Beschuldigten die zuerkannte Freiheitsstrafe vom Tage des 
letzten Urtheils berechnet werden solle. Für Württemberg vgl. WGbl. VI, 357. — 
Jetzt ist die Materie gesetzlich insofern geregelt, als § 481 der RSlPO. den 
Grundsatz des Rh. Rechts wiederholt, daß Strafurtheile nicht vollstreckbar sind, be
vor sie rechtskrästig geworden sind, wogegen § 482 ib. bestimmt, daß auf die zu voll
streckende sZuchthaus- oder sonstige) Freiheitsstrafe unverkürzt smithin auch ohne Re- 
duction nach dem Maßstabe des § 21] diejenige Untersuchungshaft anzurechnen sei, 
welche der Angeklagte erlitt, seit er aus Einlegung eines Rechtsmittels verzichtete 
oder das eingelegte Rechtsmittel zurücknahm, oder seitdem die Einlegungsfrist ablief, 
ohne daß er eine Erklärung abgegeben hatte. Dies wird gelten, gleichviel, ob sich 
die Vollstreckung wegen Einlegung eines Rechtsmittels seitens der Staatsanwaltschaft 
oder aus anderen sachltchen oder in der Person des Verurtheilten liegenden Gründen 
verzögert: Voituö s. 468. Namentlich kommen den Untersuchungögesangenen auch 
die Transporttage zu Gute; vgl. Löwe s. 911. Den nicht in Untersuchungshaft ge- 
geweseuen Verurtheilten will Schw. i. SGZ. 23 s. 354 zwar nicht die Transport
tage, wohl aber die Haftzeit von der Festnahme (RStPO. § 489) bis zum Trans
port angerechnet wissen [?].

3. Ueber die Berechnung der Strafdauer im Falle einer Unterbrechung 
deö Vollzugs vgl. § 19 n. 7—9; §§ 22 ff.

4. Die Wahl der sogen. Außenarbeit (Abs. 2) ist nicht bedingt durch eine 
Zustimmung des Sträflings; vgl. § 16 Abs. 3.

5. Die Behandlung der Sträflinge bei der Außenarbeit kann durch 
Landesgesetze geregelt werden. In Preußen gilt in Betreff dieses Gegenstandes das 
Ges. v. 11. April 1854, welches durch die Einf.-Vdn. v. 25. Juni 1867 Art. II. K. 
auch in den neuen Landestheilen eingeführt worden ist.

6. Die Zuchthansstrase hat nicht die rechtliche Unfähigkeit des Sträflings, das 
eigene Vermögen zu verwalten und darüber unter Lebenden zu verfügen, zur 
Folge. Daraus folgt indessen keineswegs, daß jener beanspruchen könnte, Zeit und 
Kraft dieser Verwaltung zuzuwenden und das Vermögen thatsächlich zu genießen; 
derselbe bleibt vielmehr der Hauszucht und Disciplin unterworfen, und muß, inso
weit diese hindernd entgegenstehen, seine Vermögensgeschäfte durch einen Vertreter 
wahrnehmen lassen: Mot. s. 42.

7. Dagegen sind die Bestimmungen des ALR. II. 2 § 255 und der Pr. Cr.-O. 
§ 568, nach welchen „die Verurtheilung zu harter und schmählicher Zuchthausstrafe" 
den Verlust der väterlichen Gewalt nach sich zieht, auch jetzt in Kraft ge
blieben, da dieselben keine „Strafe", sondern eine Sicherungsmaßregel im Interesse 
der Kinder darstellen; contra: (nach d. Pr. StGB.) Triest i. StRZ. I, 182; 
Puch. s. 28 n. 3; Rubo s. 309. — Jede Zuchthausstrafe ist jetzt als „harte" anzu» 
sehen, als „schmähliche" aber nur bann, wenn damit der Verlust der bürgerlichen 
Ehrenrechte verbunden ist.

§ 16.
1. Die Vorschrift des Abs. 1 über den Höchst bet rag der Gefängnißstrafe er

leidet eine Ausnahme bei einem Strafunmündigen, indem § 57 Nr. 1. 3 
unter Umständen die Verhängung einer höheren als fünfjährigen Gefängnißstrafe ge
stattet, welche dann aber in besonderen Räumen vollstreckt werden muß.

2. Im Falle der Real-Konkurrenz kann Gefängnißstrafe bis zu zehn 
Jahren verhängt werden: § 74. In Betreff der Verlängerung durch die einer zu
sätzlichen Geldstrafe substituirte Freiheitsstrafe vgl. § 14 n. 1.
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Die zur Gefängnißstrafe Verurteilten können in einer 
Gefangenanstalt auf eine ihren Fähigkeiten und Verhältnissen 
angemessene Weise beschäftigt werden; auf ihr Verlangen find 
sie in dieser Weise zu beschäftigen.

Eine Beschäftigung außerhalb der Anstalt (§ 15) ist nur 
mit ihrer Zustimmung zulässig.
II. Entw.: 8 14; II. Entw.: § 14; Pr. StGB.: § 14f. Vgl. § 1. 19. 21—26. 32.

35. 60. 74. 75; R..Mil.«StGB. § 15—17.
Preußen: Vgl. Ges. v. 11. April 1854 § 34.

§ 17« Die Festungshaft ist eine lebenslängliche oder 
eine zeitige.

Der Höchstbetrag der zeitigen Festungshaft ist fünfzehn 
Jahre, ihr Mindestbetrag Ein Tag.

Wo das Gesetz die Festungshaft nicht ausdrücklich als eine 
lebenslängliche androht, ist dieselbe eine zeitige.

3. In Betreff der Anrechnung der Untersuchungshaft vgl. 60.
4. Ueber die Vollstreckung der Gesängnißstrafe und die Berechnung 

ihrer Dauer vgl. § 15 n. 2 und für Preußen JMBs. v. 24. Juni sowie Inn.- 
MJnstr. v. I.Nov. 1851 (JMbl. 237. 367), und MBf. v. 19. Febr. 1876 (ib. 
s. 38). In Preußen können Freiheitsstrafen, (mithin auch Gefängnißstrafen) bis zu 
zwei Wochen von Studirenden auf Antrag der gerichtlichen Behörde auf dem aca- 
demischen Karzer verbüßt werden: Ges. v. 29. Mai 1879 § 6; contra (in Betreff 
der Gesängllißstrafen): OlSh. n. 4, weil der Karzer keine „Gefangenanstalt" sei.

5. Ueber die Berechnung der Strafdauer im Falle einer Unterbrechung 
des Vollzugs vgl. § 19 n. 7—9; §§ 22 ff.

6. In Betreff der Außenarbeit vgl. § 15 n. 4. 5.
7. Auch die Gesängnißstrafe bringt einen Ar beit Szw an g nach dem Ermessen 

der Behörde („können") mit sich; der ^Unterschied von der Zuchthausstrafe (§ 15) 
besteht darin, daß bei jener die Beschäftigung in einer „den Fähigkeiten und 
Verhältnissen des Sträflings angemessenen Weise" geschehen soll, und daß 
der letztere berechtigt ist, eine solche zu fordern; vgl. v. Buri i. GSaal XIII, 98; 
Sont. s. 147. — Unter der „den Fähigkeiten des Sträflings angemessenen Be
schäftigung" sind nicht blos solche Arbeiten zu verstehen, welche derselbe früher er
lernt hatte oder zu verrichten gewohnt war; die Wahl der passenden Arbeit steht 
der Behörde zu, welche die Anstalt leitet; der Derurtheilte kann nicht beanspruchen, 
daß ihm nach seiner Wahl eine den Voraussetzungen des § entsprechende Beschäfti
gung zugetheilt werde; vgl. JMVs. v. 10. April 1854 (JMbl. s. 158); Vs. v. 
19. Febr. 1876 (eit. n. 4). Dagegen kann er eine Entscheidung im Rechtswege 
verlangen, wenn er geltend machen will, daß die ihm zugetheilte Arbeit seinen Ver
hältnissen rc. nicht entspreche; diese Entscheidung erfolgt dann in demjenigen Ver
fahren, welches bei Streitigkeiten über die Strafvollstreckung maßgebend ist (RStPO. 
§§ 490. 494); contra: Keller StPO. § 490 n. 7.

§17.
1. Der „Festungshaft" soll nach den Motiven (s. 44) der Charakter einer 

custodia honesta beiwohnen. Hieraus ist nicht zu folgern, daß sie im Vergleiche 
mit der „Haft" die mildere Strasart sei, da ihre Dauer bis zu fünfzehn Jahren 
steigen und dadurch die That zum Verbrechen werden kann; vgl. § 18 n. 1.

2. Die vom Reichstage bei der dritten Lesung beschlossene Erhöhung des 
Höchstbetrages der zeitigen Festungshaft von zehn auf fünfzehn Jahre (Stenogr. 
Ber. s. 1142) hat zur Folge gehabt, daß für alle Fälle, bei welchen zeitige Festungs
hast ohne Bestimmung eines Höchstbetrages angedroht war, eine Strafschärfung ein
getreten ist, z. B. für die §§ 81 Abs. 2, 83 Abs. 2, 84, 87 Abs. 2, .90 Abs. 2, 91

Oppenhoff, D. Ttrafgesetzbuch. 8. Ausg. 4
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Die Strafe der Festungshaft besteht in Freiheitsentziehung 
mit Beaufsichtigung der Beschäftigung und Lebensweise der 
Gefangenen; sie wird in Festungen oder in anderen dazu be
stimmten Räumen vollzogen.
sl. Entw.: § 13; II. Entw.: §15; Pr.StGB.: § 13]. Vgl. § 1. 19. 20. 60. 74. 75. 

§ 18 Der Höchstbetrag der Haft ist sechs Wochen, 
ihr Mindestbetrag Ein Tag.

Die Strafe der Haft besteht in einfacher Freiheitsent
ziehung.
[I. Entw..- § 339; II. Entw.: § 16; Pr. StGB.: § 334]. Vgl. § 1. 19. 28. 29. 

77. 78. 362; REPO- § 788.
Preußen: Vgl. Ges. v. 11. April 1854 § 3. 7 (GS. f. 143).

Abs. 2, 206; vgl. § 67 n. 3; § 208 n. 3; contra: Sont. s. 173; ib. Redaktionsverf. 
s. 54; Schütze i. GA. 21 s. 344.

3. Die Dauer der zeitigen Festungshaft darf auch im Falle der Real-Kon
kurrenz fünfzehn Jahre nicht übersteigen: § 74.

4. Die „Beaufsichtigung der Beschäftigung" schließt keinen Arbeitszwang 
in sich; dagegen kann eine vom Berurtheilten gewählte Beschäftigung als ungeeignet 
ausgeschlossen werden.

5. In Betreff der zur Abbüßung einer Festungshaft bestimmten Festungen 
vgl. Kr.-MBf. v. 31. Mai 1852; JMVf. v. 2. Juni 1852; in Betreff der Ler- 
büßung einer kürzeren Festungshaft durch Studirende vgl. § 16 n. 4.

6. In Betreff der Berechnung der Strafdauer ist das zu § 15 n. 2. 3 Ge
sagte auch hier anwendbar; vgl. Beschl. Pl. 28. Mai 64 )RdO. IV, 550).

7. Berechnung der Strafzeit im Falle einer Unterbrechung des Straf
vollzugs Vgl. § 19 n. 9.

§ 18.
1. „Haft" ist im StGB, nur für Übertretungen und für „Beleidigungen" 

(§ 185. 186) angedroht; sie soll eine „leichtere Art" der Freiheitsentziehung als 
die Gesängnißstrase sein, und namentlich den Leumund des Berurtheilten in keiner 
Weise berühren: Mot. s. 157. Demgemäß darf sie nicht in denjenigen Räumen 
vollstreckt werden, welche zu der Aufnahme der Gefängnißsträflinge bestimmt sind. 
Ebenso unstatthaft ist es, sie in der eigenen Wohnung des Berurtheilten (als „Stuben
arrest") zu vollstrecken; schon die Unmöglichkeit einer genügenden Beaufsichtigung 
schließt diese Vollziehungsart aus. Die Vollstreckung der Haft ist in Preußen näher 
geregelt durch MVs. v. 19. Febr. 1876 (JMbl. s. 38) §§ 8 ff. In Betreff der Ver
büßung einer kürzeren Haft durch Studirende vgl. § 16 n. 4.

2. Jeder Zwang zur Arbeit fällt hier fort, insoweit nicht § 362 in dieser 
Beziehung eine Ausnahme macht (vgl. Pr. Ges. v. 11. Apr. 1854 § 3). Dagegen 
kann dem Berurtheilten eine von ihm selbst gewählte Beschäftigung gestattet werden, 
wenn die räumliche Einrichtung und die Hausordnung eine solche zulassen.

3. Von der Statthaftigkeit einer Beschäftigung der Haftsträflinge außer
halb der Anstalt enthält das Gesetz (vom Falle des § 362 abgesehen) nichts. 
Gleichwohl dürfte arg. § 15 Nichts entgegenstehen, eine solche durch besondere Lan
desgesetze nachzulassen, vorausgesetzt, daß sie an die freie Zustimmung des Ver- 
urtheilten geknüpft ist. Demgemäß sind auch bestehende Landesgesetze, welche eine 
solche Art der Vollstreckung (durch Gemeinde- oder Forstarbeit rc.) gestatten, mit 
der gedachten Maßgabe in Wirksamkeit verblieben; vgl. Pr. Ges. v. 11. Apr. 1854 
§7, welcher eS gestattet, die „polizeiliche Gefängnißstrafe" des Pr. StGB.'s gegen 
solche Gefangene, welche sich auf eigene Kosten zu beköstigen außer Stande sind, in 
der Weise zu vollstrecken, daß dieselben, ohne in einer Gefangnenanstalt eingeschlossen 
zu sein, zu Arbeiten, welche ihren Verhältnissen und Fähigkeiten angemessen sind, 
angehalten werden; auch war es für statthaft erklärt, ihnen dabei ein Tagewerk
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§ 19. Bei Freiheitsstrafen wird der Tag zu vierund
zwanzig Stunden, die Woche zu sieben Tagen, der Monat und 
das Jahr nach der Kalenderzeit gerechnet.

zu bestimmen. Die Ausführung dieser Maßregel war den Bezirks-Regierungen 
überlassen; vgl. Inn.-MVf. v. 21. Apr. 1855 Nr. 14 (BMbl. s. 75). Contra: 
Rüd. n. 2 (hält den cit. § 7 für beseitigt).

4. Jedenfalls behält es bei den besonderen Landesgesetzen sein Bewenden, 
welche in Betreff der im StGB, nicht geregelten Materien statt der Gefängniß- 
sHaft-j oder Geldstrafe Forst- oder Gemeinde-Arbeit androhen bezw. Nachlassen: 
CG. § 6. Vgl. auch EG. § 5 n. 7.

5. Im Falle der Real-Konkurrenz kann die Gesammtdauer mehrerer verwirkter 
Haststrafen bi6 zu 3 Monaten steigen: § 77.

6. In Betreff der Berechnung der Strafdauer vgl. § 15 n. 2. 3.

§ 19.
1. Ist die Dauer der Freiheitsstrafe nach der Kalenderzeit zu berechnen, 

so kommt der Umstand, daß einzelne Jahre oder Monate mehr Tage zählen als 
andere, bei der Strafvollstreckung nicht in Betracht; vgl. Inn.-MBf. v. 1. April 
1871 (BMbl. s. 119) und unten n. 7.

2. Nach Abs. 2 ist die zeitige Zuchthausstrafe, insoweit sie nicht auf volle 
Jahre verhängt wird, stets auf eine bestimmte Anzahl' von Monaten (nicht auf 
Bruchtbeile eines Jahrs) auszusprechen: BI. 2. Okt. 72, BI. 1. Juni 75, VII. 
20. Jan. 76 (RdO. XIII, 190; XVI, 405; XVII, 40). In ähnlicher Weise ist auch 
bei den übrigen Freiheitsstrafen zu verfahren; hier darf also nicht auf Bruchtheile 
eines Monats, sondern nur aus eine Anzahl von Wochen oder Tagen erkannt wer
den: BI. 2. Juli 75 (RdO. XVI, 515).

3. Der im Abs. 2 in Betreff der Dauer der Zuchthausstrafe aufgestellte 
Grundsatz ist aus den Fall zu beschränken, wo der Richter die Dauer der zu ver
hängenden Strafe zu „bemessen", d. h. wo er nach freiem Ermessen das Strafmaß 
innerhalh der durch das Gesetz vorgeschriebenen Grenzen zn bestimmen Hal. Da
gegen bleibt er ausgeschlossen, wenn eine verwirkte Zuchthausstrafe eine Erhöhung 
oder Minderung erfährt, deren Maß anderweitig gesetzlich in bindender Weise ge
regelt ist. — Das gilt zunächst von dem Falle, wo wegen der Real-Konkurrenz 
eines Verbrechens mit einem Vergehen die durch das erstere verwirkte Zuchthaus
strafe „erhöht" werden muß (§74): fände der Richter, daß das Vergehen für 
sich allein betrachtet mit einer 6 Wochen nicht erreichenden Gefängnißstrafe zu be
strafen wäre, so dürfte (nach dem Grundsätze des § 21) die vom Gesetze gebotene 
Erhöhung der durch das Berbrechen verwirkten Zuchthausstrafe nicht einen vollen 
Monat betragen; es muß daher statthaft fein, dieselbe nach Tagen zu bestimmen: 
Beschl. Pl. 22. Jan. 72, Beschl. II. 20. Febr. 72; VI. 28. Febr. 72, 1. Dez. 75 
(RdO. XIII, 61. 157. 183; XVI, 767), Münch. 24. Aug. 74, Wolfenb. 11. Juni 
75 (StZ. IV, 130; V, 249); Ruhstrat i. GSaal XXIII, 81; Otto n. 5; Wolf i. 
SGZ. XVI, 322; WGbl. VI, 254; contra: Dreöd. 19. April 72, 18. Apr. 73 
(StZ. I, 370; III, 51); Manh. 19. Dez. 74 (BAnn. 41 s. 129); Jena 29. Jan. 
79 (Boll. 26 s. 164); diese sehen, ebenso wie Puch. n. 4; Schw. s. 182, 279, Rüd. 
s. 129, im gedachten Falle von der „Straferhöhung" ab. — Dasselbe gilt da, wo 
nachträglich eine Strafumwandlung der gegen eine Person durch verschiedene 
Strasurtheile verhängten Freiheitsstrafen verschiedener Art erfolgen muß, sobald der 
umzuwandelnden Strafe nicht eine nach Monaten bemessene Zuchthausstrafe genau 
entspricht (vgl. Pr. Ges. v. 3. Mai 1852 Art. 131; RStPO. § 492); cit. Beschl. 
Pl. 22. Jan. 1872; cit. München; contra: Schw. s. 182; endlich unter derselben 
Voraussetzung auch da, wo eine neben einer Zuchthausstrafe verhängte, nicht beizu
treibende Geldstrafe (z. B. im Falle des § 268) in Zuchthaus umzuwandeln ist 
(§28), oder wo der Berurtheilte auf die (neben einer Zuchthausstrafe verhängte) 
Geldstrafe einen Theil bezahlt, und es sich nun um die Vollstreckung der substituirten 
Zuchthausstrafe für den Rest handelt; es würde nicht statthaft sein, von dieser Um
wandlung re. deshalb abzusehen, weil der Betrag jener Geldstrafe nicht so hoch ist, 
daß die Umwandlung in einen vollen Monat erfolgen könnte: eit. München; ebenso
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Die Dauer einer Zuchthausstrafe darf nur nach vollen 
Monaten, die Dauer einer anderen Freiheitsstrafe nur nach 
vollen Tagen bemessen werden.
[I. Entw.: § 15; II. Entw.: § 17; Pr. StGB.: § 15]. Vgl. § 60; B.-Gew.-Ordn. 

v. 21. Juni 1869 § 145.

Schw. s. 182; vgl. § 29 n. 5. Für diese Auffassung spricht, daß § 16 Abs 2 des 
I. Entwurfs die in den II. Entw nicht übernommene Vorschrift enthielt, daß die bei 
der Umwandlung sich ergebenden Bruchtheile eines Tages (nicht auch die eines 
Monats) unberücksichtigt bleiben sollten. Die im entgegengesetzten Sinne sich aus
sprechende Bemerkung der Motive (s. 45. 48) kann, soweit sie sich aus die Bruchtheile 
eines Monats (Zuchthausstrafe) bezieht, nicht für gerechtfertigt erachtet werden. — 
Muß hiernach ein Monats-Bruchtheil in Tage umgewandelt werden, so ist als Dauer 
des Monats der Durchschnittssatz von 30 Tagen zu Grunde zu legen: Beschl. I. 
24. Jan. 72 (RdO. XIII, 72).

4. Ebenso ist von dem erwähnten Grundsätze (n. 2) da abzusehen, wo eine im 
Auslande erlittene Bestrafung (§ 7) oder eine erlittene Untersuchungshaft 
(8 60) ganz oder theilweise aus die erkannte Strafe angerechnet wird: Schütze 
s. 189. In Folge einer solchen Anrechnung kann der noch zu vollstreckende Rest 
der Zuchthausstrafe nach überschießenden Tagen bestimmt werden.

5. Dasselbe gilt, wenn die einem Zuchthaus- oder Gefängnißsträfling bewilligte 
vorläufige Entlassung später widerrufeu (§§ 20. 21), oder wenn ein Sträf
ling aus einem andern Grunde, z. B. wegen Erkrankung, Schwangerschaft k. zeit
weise entlassen wird; vgl. aber n. 8. 9.

6. Dagegen ist in allen diesen Fällen (n. 3 — 5) an der Einheit des vollen 
TageS festzuhalten; überschießende Bruchtheile eines Tages kommen nicht in An- 
rechnung; vgl. Motive s. 48; so: Beschl. II. 20. Febr. 72, Beschl. I. 6. März 72 
(RdO. XIII, 157. 192); contra; Olsh. n. 6. 7.

7. Bei der Vollstreckung der Freiheitsstrafen ist der angefangene Tag nicht 
als vollendet in Anrechnung zu bringen, da jeder Einzeltag 24 Stunden betragen 
muß. Demgemäß endet eine am 3. eines Monats begonnene einwöchige Freiheits- 
sirase am 10. deSs. Monats zu derselben Stunde. — Die nach Monaten berechneten 
Strafen erreichen ihr Ende an dem dem Antrittstage entsprechenden Datum, also 
die am 3, begonnene einmonatige Strafe am 3. des folgenden MonatS; hat der 
letzte Monat der Strafverbüßung nicht soviel Tage, als der erste, so entspricht der 
letzte Tag jenes Monats den letzten Tagen dieses d. h. des ersten Monats der Strafver
büßung, also der 28. (29.) Febr. dem 28. 29. 30. (31.) der übrigen Monate. Diese 
Berechnungsweise, zufolge welcher der Tag des (ersten) Strafantritts immer den 
Ausgangspunkt bildet, ist selbst dann festzuhalten, und demgemäß die Dauer der 
Strafe nach Tagen zu bemessen, wenn die Strafvollstreckung Unterbrechungen er
leidet; vgl. Keyßner i. GSaal 27 s. 558.

8. Die Vollstreckung bezw. Berechnung einer angetretenen Freiheitsstrafe er
leidet keine Unterbrechung, wenn die Freiheitsentziehnng fortdauert, der Sträf
ling aber aus zufälligen, von ihm nicht verschuldeten Umständen zeitweise in eine 
andere Anstalt gebracht oder in einer der verhängten Strasart nicht entsprechenden 
Weise behandelt, z. B. wenn er, um als Zeuge vernommen zu werden, an einen 
anderen Ort transportirt, oder wegen Erkrankung in eine Krankenanstalt gebracht 
wird, wo ihm die Selbstbestimmung über seinen Aufenthalt nicht zusteht: Beschl. II. 
17. Febr. 59 (GA. VII, 231). — Die RStPO. sieht unter den eben erwähnten 
Fällen nur den vor, wo der Verurtheilte nach Beginn der Strafvollstreckung wegen 
Krankheit in eine von der Strafanstalt getrennte Krankenanstalt gebracht wird; hier 
soll gemäß § 493 1. c. die Dauer des dortigen Aufenthalts in die Strafzeit einge
rechnet werden, wenn nicht der Verurtheilte mit der Absicht, die Strafvollstreckung 
zu unterbrechen, die Krankheit herbeigeführt hat. Diese Bestimmung trifft auch dann 
zu, wenn die Krankheit, z. B. eine Geisteskrankheit (unentdeckt) schon früher (vor 
dem Beginn der Vollstreckung) bestand; ebenso: Voitus s. 475; contra: Schw. 
StPO s. 609, weil die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe an einem Geisteskranken
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§ 20. Wo das Gesetz die Wahl zwischen Zuchthaus 
und Festungshaft gestattet, darf auf Zuchthaus nur dann er
kannt werden, wenn festgestellt wird, daß die strafbar befundene 
Handlung aus einer ehrlosen Gesinnung entsprungen ist.
II. II. Entw., Pr. SttÄB. (fehlte)]. Lgl. §§ 81. 83-86. 88. 89. 94. 96. 98. 100- 

105. 106.

unzulässig sei; darum ist jedoch, trenn dieselbe trotzdem thatsächlich begonnen hat, die 
Folge des § nicht ausgeschlossen. Der Umstand, daß die Krankheit eine selbstver
schuldete war, genügt nicht, um den Berurtheilten der Wohlthat des Gesetzes zu be
rauben: Schw. 1. c. Vgl. § 51 n. 12.

9. Wird dagegen der Sträfling wegen einer anderen ihm zur Last gelegten 
Mißthat zur Untersuchung gezogen und demzufolge aus der Strafanstalt in das 
Untersuch ungsgefängniß gebracht, so ist ihm die außerhalb jener Anstalt zu
gebrachte Zeit auf die Strafe nicht anzurechuen, es sei denn, daß ihm auch im Unter. 
suchuugSgefängnisse diejenige Behandlung >z. B. Arbeirszwang) zu Theil geworden 
wäre, welche der gegen ihn verhängten Strafart entspricht. Vgl. für den Sprengel 
des AH.'s Köln: JMVf. v. 7. Nov. 1839 (NS. VII, 101 und Cirk. d. Gen.- 
Prok. zu Köln v. 22. Aug. 1845. — Hiernach wird in einem solchen Falle die Zucht« 
hauSstrafe regelmäßig eine Unterbrechung erleiden: Beschl. II. 19. März 72 (RdO. 
XIII, 210). Vgl. Münch. 23. Sept. 73 (StZ. III, 84).

10. Abgesehen von diesen Fällen (n. 9j, kann die Vollstreckung eine Unter
brechung auch durch einstweilige Freilassung des Sträflings erleiden; vgl. 
RStPO. § 490 Abs. 3; Pr. MVf. v. 15. Juli 1870 (Vmbl. s. 197) und v. 
29. Okt. 1879 (ib. s. 17), Löwe s. 914.

11. Der Reichstag hat bei diesem § die Resolution beschlossen:
„den Bundeskanzler aufzufordern, eine Vorlage des Buudesralhs herbei, 
zuführen, durch welche die Vollstreckung der Freiheitsstrafen gesetzlich 
geregelt und die Einsetzung einer Bundesbehörde angeordnet wird, welcher 
die oberste Aufsicht über die sämmtlichen Angelegenheiten der Straf- und 
Besserungsanstalten obliegt".

§ 20.
1. Die Frage, ob die Handlung „aus einer ehrlosen Gesinnung ent

sprang", ist eine wesentlich thatsächliche, mithin im schwurgerichtlichen Verfahren durch 
die Gleschwornen zu lösen. Die Stellung einer hierauf bezüglichen Frage ist un
erläßlich und nicht durch einen Antrag des SlA.'s bedingt, da die vom Richter zu 
treffende Wahl der Strafe von ihrer Entscheidung abhängt. Der gedachte Charakter 
der That ist als ein „besonderer, straferhöhender Umstand" anzusehen, die Beant
wortung der Frage muß daher in der für solche Umstände vorgeschriebenen Weise 
erfolgen. So in Uebereinstimmung mit der (früheren) Pr. Gesetzgebung (Ges. v. 
3. Mai 1852 Art. 91 Abs. 4; Rh. StPO. Art. 351 in Verbindung mit der Vdn. 
v. 31. Dez. 1833; NStPO- § 317. 321) die RStPO-; vgl. dort § 295 und Komm.- 
Pror- s. 459, Löwe s. 691.

2. Die Fassung („darf nur dann erkannt werden rc.") schließt es nicht aus, 
daß der Jnstanzrichter trotz der festgestellten, „ehrlosen Gesinnung rc." aus Festungs
haft erkenne, wenn er annimmt, däß die That dennoch eine mildere Beurtheilung 
zulasse: Steuogr. Ber. s. 290. 1144. 1145.

3. Das StGB, enthält keine Vorschriften darüber, nach welchen Grundsätzen 
zu verfahren sei, wenn das Gesetz zwischen Zuchthaus und Gefängniß ^Beisp.: 
§§ 224. 226), zwischen Gefängniß und Festungshaft (Beisp..- §95), oder 
zwischen Gefängniß und Hast (Beisp.: §§ 185. 186) die Wahl läßt. In solchen 
Fällen ist daher Alles dem Ermessen des Jnstanzrichters überlassen, welcher dabei 
nicht blos die „Gesinnung", aus welcher die Handlung entsprang, sondern alle kon- 
kurrirenden Umstände und die persönlichen Eigenschaften des Thäters zu berücksichtigen 
hat; ebenso: BI. 8. Mai 74, ZI. 30. Sept. 74 (RdO. XV. 301, 598).

4. Abgesehen von §20, knüpft das StGB, keine weitere Folgen an den 
Umstand, daß eine strafbar befundene Handlung aus einer ehrlosen Gesinnung ent-
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§ 21 Achtmonatliche Zuchthausstrafe ist einer einjäh
rigen Gefängnißstrafe, achtmonatliche Gefängnißstrafe einer ein
jährigen Festungshaft gleich zu achten.
[I. Entw.-. § 16; II. Entw.: § 18; Pr. StGB.: § 16]. Vgl. §§ 28. 74. 75. 77. 

79; Gew.-O. v. 21. Juni 1869 § 145; RSIPO- §§ 492. 494.
Preußen: Vgl. Ges. v. 3. Mai 1852 Art. 131. 133; NStPO. §§ 434. 436. 

§ 22. Die Zuchthaus - und Gefängnißstrafe können 
sowohl für die ganze Dauer, wie für einen Theil der erkann-

sprungen ist. Ander» da« Pr. Ges. v. 29. Mai 1879 (GS. s. 389) Z 6; doch hat 
in dem dort vorgesehenen Falle nicht der Straf-, sondern der Disciplinarrichter jenen 
Umstand festzustellen; dieser dürfte selbst an eine dieserhalb bereits getroffenen Fest
stellung des Strafrichters (n. 1) nicht gebunden sein.

§21.
1. Dieser § bestimmt den Maßstab, nach welchem eine an sich nach dem zu

treffenden Gesetze verwirkte Strafe in eine andere umzuwandeln ist; vgl. §28; § 19 
n. 3—6. Dagegen ist er nicht maßgebend, wenn eS sich darum handelt, welche Straf
art an die Stelle einer anderen, in einem Landesgesetz angedrohten, jetzt nicht mehr 
statthaften tritt; vgl. EG. §§ 7. 8; EG. z. Pr. StGB. Art. VIII.

2. Das Verhältniß der Festungshaft zur Zuchthausstrafe ist hiernach 
wie neun zu vier. In Gefängniß wird Festungshaft nie verwandelt: § 75.

3. Haft wird nie in eine strengere Strafart verwandelt: § 77.
4. Auch im Falle einer Strafumwandlung ist an der Einheit des vollen 

Tages festzuhalten; vgl. § 19 n. 6.
5. Der Maßstab des § 21 wird auch da maßgebend, wo nach gesetzlicher Vor

schrift eine strengere Strafe z. B. Zuchthaus in eine mildere (Gefängniß) umzu- 
wandeln ist; vgl. z. B. § 44 Abs. 4 a. E.

6. Nach dem § 21 beurtheilt sich ferner die Frage, inwieweit der zweite Richter 
auf die alleinige Berufung des Beschuldigten, ohne den Grundsatz der relativen 
Rechtskraft zu verletzen, die in erster Instanz verhängte Freiheitsstrafe in eine ihrer 
Art nach mildere von längerer Dauer abändern könne. Demgemäß ist es in einem 
solchen Falle, beim Mangel eines Maßstabs für das Verhältniß zwischen Gefängniß 
strafe und Haft, nicht statthaft, an Stelle einer (prinzipalen oder subsidiären) Ge- 
fängnißstrafe Haft von längerer Dauer sestzusetzen: Münch. 9. Dez. 76 (BEntfch. 
VI, 587).

7. Im Gnadenwege kann eine erkannte Strafe in eine gelindere Straf
art (unter Beobachtung der für das statthafte Maß der letzteren im Allgemeinen 
bestehenden gesetzlichen Vorschriften) umgewandelt werden; dagegen ist in einem 
solchen Falle der für die Umwandlung einer Geldstrafe in Freiheitsstrafe im § 29 
aufgestellte Maßstab nicht für das umgekehrte Verfahren bindend: ZU. 13. Nov. 73 
(RdO. XIV, 718). — Die Vorschrift des § 590 der Pr. Kr.-Ordn., nach welcher 
der Justiz-Minister (vorbehaltlich des Rechtswegs) eine nicht zu vollstreckende Frei
heitsstrafe in eine gelindere Strasart umwandeln kann, ist weder durch die Pr. Verfass, 
v. 31. Ian. 1850 Art. 49 noch durch das Pr. oder D. StGB, aufgehoben: VZI. 
29. Mai 72 (RdO. XIII, 319); contra: Schw. s. 82; daö hierbei zu beobachtende 
Verfahren richtet sich nach der Instr. (AKO.) v. 26.—30. Juni 1834 (Jahrb. 43 
f. 642); ergreift der Verurtheilte gegen die Min.-Verfügung die ihm zustehende 
Appellation, so muß das AG. den Grund der Strafumwandlung selbständig prüfen: 
ZI. 18. Ian. 65 (RdO. V, 421); vgl. Oppenh. Pr. Strüfvers. Art. 137 n. 12.

§. 22.
1. Das StGB, betrachtet die Vollstreckung „in Einzelhaft" nicht als eine 

Verschärfung Der Strafe: Mot. s. 45. Es bedarf daher zur Regelung derselben keiner 
ergänzenden gesetzlichen Vorschriften, vielmehr können die erforderlichen Anordnungen 
im Verwaltungswege ergehen, so lange in dieser Beziehung nicht durch die Reichs
gesetzgebung bindende Bestimmungen getroffen sind.
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ten Strafzeit in der Weise in Einzelhaft vollzogen werden, 
daß der Gefangene unausgesetzt von anderen Gefangenen ge
sondert gehalten wird.

Die Einzelhaft darf ohne Zustimmung des Gefangenen 
die Dauer von drei Jahren nicht übersteigen.
[I. Entw.: § 17; II. Entw.: § 19; Pr. StGB, (fehlten Vgl. §§ 15.16.

§ 23. Die zu einer längeren Zuchthaus- oder Ge
fängnißstrafe Verurtheilten können, wenn sie drei Viertheile,

2. Die Entscheidung, ob und wie lange im Einzelsalle eine Zuchthaus
oder Gesängnißstrafe in Einzelhaft zu vollziehen sei, steht der die Strafanstalt leiteuden 
Behörde zu; im verurtheilenden Erkenntnisse ist darüber Nichts zu bestimmen: Rüd. 
s. 133; Darmft. 6. März 71 (HEntsch. 71 B. s. 13). Dagegen ist dem Verurtheilten 
der Rechtsweg nicht verschlossen, wenn er behauptet, jene Vollstreckung finde in un
gesetzlicher Weise Statt; die Entscheidung erfolgt dann in demjenigen Verfahren, welches 
bei Streitigkeiten über die Strafvollstreckung Platz greift (RStPO. § 490); contra: 
Olsh. n. 5.

3. Der Verurtheilte hat nie das Recht, die Vollziehung der Strafe in Einzel
haft zu fordern.

4. Die betr. Maßnahme ändert im Uebrigen Nichts an der Natur der Strafe; 
es verbleibt daher auch in Betreff der Beschäftigung der Sträflinge bei den Be- 
stimmungen der §§ 15. 16.

5. Abs. 2 erheischt die „Zustimmung des Gefangenen"; sonach genügt der 
Mangel eines Widerspruchs nicht.

6. Dieser Abs. 2 unterscheidet nicht, ob die Strafe wegen eines oder wegen 
mehrer konkurrirender Straffälle verhängt ist, noch, ob die Vollstreckung der Ein
zelhaft in ununterbrochener Folge oder mit Unterbrechungen stattfinde; ein Antrag, 
das Gegentheil auszusprechen, ward im RT. abgelehnt: Stenogr. Ber. s. 189.

7. Die Festungshaft und die Haft können nicht als Einzelhaft (durch un
ausgesetzte Trennung von auderen Gefangenen) vollstreckt werden.
§23.

1. Das hier gestattete „Beurlaubungs-System" (Mot. s. 46) ist dem 
Königl. Sächsischen Rechte entlehnt, wo es als eine auf dem landesherrlichen Be
gnadigungsrechte beruhende Verwaltungs-Maßregel gehandhabt wurde.

2. Die Beurlaubung ist nur bei Zuchthaus- oder Gesängnißstrafe statthaft, 
also nicht in Betreff der zu Festungshaft oder zu Haft Verurtheilten.

3. Als „längere" Zuchthaus- rc. Strafe ist hier jede die Dauer eines Jahres 
übersteigende anzusehen; ebenso: Rubo s. 326; contra.- Ortloff i. GSaal 26 s. 58, 
Schw. i. SGZ. 21 s. 202 (halten 16 Monate für das geringste Maß).

4. Das Gesetz gestartet die Beurlaubung nur bei „einer längeren Strafe"; 
es dürfen daher mehrere Freiheitsstrafen von kürzerer Dauer nicht zusammengerechnet 
und als eine einzige behandelt werden; vielmehr ist in Beziehung auf jede einzelne 
zu untersuchen, ob sie die vorläufige Entlassung zulasse; ist diese nur bei einer der- 
selben statthaft, so empfiehlt es sich, mit der Verbüßung der anderen kürzeren zu be
ginnen ; ist sie bei beiden statthaft, so läßt man, nachdem drei Viertel der ersten voll
streckt sind, sofort die Vollstreckung der zweiten folgen, um demnächst die Entlassuug 
für beide eintreten zu lassen. — Dagegen ist es gleichgültig, ob die eine Strafe 
wegen einer oder als Gesammtstrafe wegen mehrerer in Realkonkurrenz begangener 
Mißthaten verhängt wurde.

5. Die Maßnahme ist nicht eher statthaft, bis drei Viertheile, mindestens aber 
ein Jahr der auferlegten Strafe verbüßt ist. Hat die Anrechnung einer er
littenen Untersuchungshaft stattgefunden (8 60), so ist nur noch der zu verbüßende 
Rest als die „auferlegte" Strafe anzusehen, welche bei obiger Berechnung zu Grunde 
zu legen ist; ebenso: eine aus Anlaß eines Spezialfalls ergangene IMVf. v. 31. Juli 
1877, Schw. (cit. n. 3); contra: StZ. III, 97; Rubo o. 4; Olsh. n. 2.
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mindestens aber Ein Jahr der ihnen auferlegten Strafen ver
büßt, sich auch während dieser Zeit gut geführt haben, mit 
ihrer Zustimmung vorläufig entlasten werden.

[I. Entw.: § 19; II. Erttw.: § 20; Pr. StGB, (fehlte)]. Vgl. §§ 24-26. 

§ 24 Die vorläufige Entlastung kann bei schlechter 
Führung des Entlassenen oder, wenn derselbe den ihm bei der 
Entlastung auferlegten Verpflichtungen zuwiderhandelt, jederzeit 
widerrufen werden.

Der Widerruf hat die Wirkung, daß die seit der vor
läufigen Entlassung bis zur Wiedereinlieferung verflossene Zeit 
auf die festgesetzte Strafdauer nicht angerechnet wird.

[I. Entw.: § 20; II. Entw.: § 21; Pr. StGB, (fehlte)). Vgl. §§ 23. 25. 26.

6. Den „Beweis der Besserung" welchen der II. Entwurf neben der 
guten Führung erheischte, hat der NT. beseitigt; ein solcher ist also nicht unerläßlich.

7. Ueber die Formen und Bedingungen der Entlassung, über die Beaussich- 
tigung der Entlassenen, den Widerruf des Urlaubs und den vollen Gnadenerlaß im 
Falle guter Führung sind — von den §§ 24 bis 26 abgesehen - nähere bindende 
Vorschriften absichtlich nicht ertheilt, die weiteren Anordnungen vielmehr den Einzel
staaten Vorbehalten. Die Motive (s. 46. 47) verweisen auf die in dieser Beziehnng 
im Kgr. Sachsen ergangenen (2) Min.-Ddn. v. 5. Aug. und 5. Nov. 1862 (abgedr. 
in den Mot. z. I. Entw. s.37; Mot. z. II. Entw. s. 165), als zur Nachahmung ge
eignet. Für Preußen ist die Sache durch Min.-Instr. v. 21. Ian. 1871 (IMbl. 
s. 35; VMbl. s. 47) geregelt; vgl. Inn.-MVs. v. 11. Sept. u. 28. Okt. 1871 (BMbl.

311); IMVf. v. 23. Dez. 1871 (IMbl. s. 294; BMbl. 1872 s. 7) und IMBs. 
v. 14. Aug. 1879, IV (IMbl. s. 238).

8. Den Beurlaubten können bei der Entlassung Verpflichtungen auserlegt 
werden; vgl. § 24 n. 1. Sie sollen nicht ins Ausland beurlaubt werden: Pr. 
Inn.-MVf. v. 17. Ian. 1872 (VMbl. s. 58).

9. Die Beurlaubten unterliegen während der Entlassungszeit der polizei
lichen Ueberwachnng nach dem Ermessen der betr. Behörden, ohne daß sie sich 
auf die „zum Schutze der persönlichen Freiheit" erlassenen Gesetze, z. B. auf das 
Pr. Ges. v. 12. Febr. 1850 berufen dürfen (sie befinden sich nicht im Vollgenuß der 
persönlichen Freiheit): Mot. s. 46. Dagegen sind die für die „Polizeiaufsicht" gel
tenden Grundsätze (vgl. § 38 n. 14) hier nicht maßgebend.

10. Die Beurlaubung ist auch bei verurtheilten Ausländern statthaft.
11. Ebenso ist sie bei den vor dem Inkrafttreten des StGB.'S rechtskräftig 

erkannten Strafen zulässig; vgl. Pr. Min.-Jnstr. v. 21. Ian. 1871 (eit. n. 7).

§ 24.
1. Die „vorläufige Entlassung" gewährt dem Verurtheilten nicht die völlige 

Freiheit seines Thuns und Lassens, vielmehr können ihm dabei „Verpflichtun
gen" mit der Wirkung auferlegt werden, daß ein „Zuwiderhandeln" gegen dieselben 
den Widerruf der Entlassung motivirt. Insbesondere kann der Entlasiene gewissen 
Beschränkungen in der Wahl seines Aufenthaltsortes unterworfen werden; vgl. § 23 
n. 8. Die näheren Maßnahmen sind dem Ermessen der Behörden überlassen.

2. Behufs Erläuterung der Worte „bei schlechter Führung" vgl. Pr. 
Instr. v. 21. Ian. 1871 (eit. § 23 n. 7). Sobald wegen neuerdings begangener 
Mißthaten gegen den Entlassenen ein Borbereituugsverfahren re. eingeleitet wird, 
muß in Preußen dem zuständigen Oberstaatsanwälte svgl. IMVf. v. 14. Aug. 1879, 
eit. § 23 n. 7] Anzeige gemacht werden, damit dieser gutachtlich an den Justiz
minister berichte: IMVf. v. 25. Aug. 1879 (IMbl. s. 251).

3. Im Falle eines „Widerrufs" beginnt die Anrechnung auf die festgesetzte 
Strafdauer erst mit der „Wiedereinlieferung" in die Strafanstalt; das
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§ 23 Der Beschluß über die vorläufige Entlastung, 
sowie über einen Widerruf ergeht von der obersten Justiz-Auf
sichtsbehörde. Vor dem Beschluß über die Entlassung ist die 
Gefängnißverwaltung zu hören.

Die einstweilige Festnahme vorläufig Entlassener kann auS 
dringenden Gründen des öffentlichen Wohls von der Polizei
behörde des Orts, an welchem der Entlassene sich aufhält, ver
fügt werden. Der Beschluß über den endgültigen Widerruf 
ist sofort nachzusuchen.

gilt auch von einstweilen Festgenommenen (§25); vgl, §25 n. 4; contra: Pr. 
Instr. v. 21. Ian. 1871 § 16 (sie will in allen Fällen die Transporttage aus die 
Strafzeit anrechnen), Schw. i. SGZ. 23 s. 355 (nimmt dasselbe arg. § 482 der 
RStPO. sogar von der ganzen Zeit an, während welcher der Sträfling seit dem 
Widerrufe sich behufs Sicherung der Wiedereinlieferung in Gewahrsam befinde). 
§ 25.

1. Anträge auf „vorläufige Entlassung" eines Strafgefangenen sind bei der 
Verwaltungsbehörde anzubringen, und zwar zunächst dem Vorstande der Strafanstalt 
einzureichen: Min.-Instr. v. 21. Jan. 1871 (eit. § 23 n. 7), Beschl. I. 22. Sept. 75 
(RdO. XVI, 601). — Die Justiz - Aufsichtsbehörde hat die ihr hier übertragenen 
Entscheidungen in der Form eines „Beschlusses" zu erlassen. — Die vorherige An
hörung der Gefängnißverwaltung bedingt nicht die Gültigkeit der vorläufigen Ent
lassung: OlSh. n. 2.

2. Die „einstweilige Festnahme" (Abs. 2) kann aus dringenden Gründen 
deö öffentlichen Wohles nach dem Ermessen der Polizeibehörde erfolgen. Diese ist 
dabei nicht aus solche Fälle beschränkt, in welchen ein sich im Bollgenusse der Frei
heit Befindender ohne richterlichen Befehl „vorläufig ergriffen oder festgenommen" 
werden könnte; vgl. Pr. Ges. z. Schutz der pers. Freih. v. 12. Febr. 1850 §§ 2.3.

3. Zuständig zur einstweiligen Festnahme ist zunächst die Polizeibehörde des 
Orts, wo der Betreffende seinen regelmäßigen Aufenthalt hat, z. B. des Orts, wo
hin er bei seiner Beurlaubung entlassen war. Diese Behörde kann zu jenem Zwecke 
auch an andere Behörden Requisitionen richten, z. B. Steckbriefe erlassen, welchen 
dann in allen Bundesstaaten entsprochen werden muß. — Läßt sich der Entlassene 
an einem andern als seinem gewöhnlichen Aufenthaltsorte betreffen, so ist auch die 
dort fitngirer.be Polizeibehörde zur einstweiligen Festnahme befugt, sie muß aber der 
OrtSbehörde des gewöhnlichen Aufenthaltsorts davon sofort Kunde geben und ihr 
die weiteren Maßnahmen überlassen.

4. Der einstweilig Festgenommene kann bis zur Erwirkung des Beschlusses 
über den endgültigen Widerruf aus Grund der Anordnung der Ortspolizeibehörde 
im Zustande der Untersuchungshaft fest gehalten werden, ohne daß es dazu der 
Zustimmung einer anderen Behörde bedürfte. Ist die Festnahme an einem andern 
als dem gewöhnlichen Aufenthaltsorte des Beurlaubten erfolgt, so muß jene An
ordnung dennoch von der Polizeibehörde deS letzteren Orts ausgehen (n. 3). — 
Diese Freiheitsentziehung wird aus die noch zu verbüßende Strafzeit nicht einge
rechnet; vgl. § 24 n. 3.

5. Der „Widerruf" der vorläufigen Entlassung ist nur bis zum Abläufe 
der festgesetzten Strafzeit statthaft (§26); ein später beschlossener Widerruf würde 
unwilksam sein. Das erleidet dann eine Ausnahme, wenn eine vor dem Ablaufe 
der Strafzeit bewirkte einstweilige Festnahme „zum Widerrufe führt" (Abs. 3), in
sofern die Wirksamkeit jener Festnahme im Augenblicke des Widerrufs noch fort
dauert; dieses ist auch dann anzunehmen, wenn der Festgenommene in der Zwischen
zeit entsprungen, nicht aber, wenn er inzwischen wieder entlassen ist.

6. Gegen die die vorläufige Entlassung und ihren Widerruf betreffenden Be-
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Führt die einstweilige Festnahme zu einem Widerrufe, so 
gilt dieser als am Tage der Festnahme erfolgt.

[I. Eniw.: § 21; II. Entw.: § 22; Pr. StGB, (fehlte)). Vgl. §§ 23. 24. 26.

§ 26 Ist die festgesetzte Strafzeit abgelaufen, ohne 
daß ein Widerruf der vorläufigen Entlassung erfolgt ist, so 
gilt die Freiheitsstrafe als verbüßt.

|I. Entw.: § 22; II. Entw.: § 24; Pr. StGB, (fehlte)). Vgl. §§ 23—25.

§ 27. Der Mindestbetrag der Geldstrafe ist bei Ver
brechen und Vergehen Drei Mark, bei Uebertretungen Eine 
Mark.
[I. Enlw.: § 23; II. Entw.: § 24; Nov. v. 26. gebt. 1876 Art. IV; Pr. StGB- 

§ 17], Vgl. §§ 28-30. 78; RMüiuges. v. 9. Juli 1873 Art. 1. 14 § 4; 
Kais. Vdn. e. 22. Sept. 1875; R.-Mil.-StGB. § 29.

schlösse steht weder dem Sträflinge selbst, noch der zur Vollstreckung der Strafe be
rufenen Behörde ein Rechtsmittel zu. Beschwerden über eine verfügte einst
weilige Festnahme sind an die vorgesetzte Dienstbehörde der verfügenden Behörde, in 
letzter Stelle aber nicht an die dieser letzteren vorgesetzte administrative Ministerial-, 
sondern an die Justiz-Aufsichtsbehörde zu richten, weil die ganze Angelegenheit ihrem 
Ressort zugewiesen ist. Vgl. aber § 26 n. 2.

§ 26.
1. Der Widerruf ist „erfolgt", sobald der betr. Beschluß von der Behörde 

gefaßt und in schriftlicher Form vollzogen ist, sollte eS auch noch nicht zu einer Be
kanntmachung desselben gekommen sein; contra: Rubo n. 2; OlSh. n. 1.

2. Behauptet der Sträfling, daß seine Strafzeit vor dem Erlasse des Wider
rufsbeschlusses abgelaufen sei (§ 25 n. 5), so kann er hierüber aus Entscheidung des
jenigen Gerichts antragen, welches über die bei der Strafvollstreckung sich erhebenden 
Streitpunkte zu befinden hat. Vgl. RStPO. §§ 490. 494.

3. Der Grundsatz des § erleidet auch dann keine Ausnahme, wenn der vor
läufig Entlassene vor dem Abläufe der festgesetzten Strafzeit eine That begangen 
hat, welche den Widerruf der Entlassung oder seine einstweilige Festnahme hätte 
herbeiführen können oder müssen, sobald die Maßnahmen nicht rechtzeitig ins Werk 
gesetzt worden sind: Stenogr. Ber. s. 193ff.

§27.
1. Die Vorschrift dieses § ist auch bei allen neben dem StGB, wirksamen 

Strafbestimmungen anzuwenden, insoweit dieselben nicht einen anderen (geringeren 
oder größeren) Mindestbetrag ausdrücklich vorschreiben; vgl. EG: § 2 n. 2; Pr. 
Min.-Ds. v. 24. Mai 1854 (IMbl. s. 286; VMbl. s. 118); VH. 13. Mai 61 (RdO. 
I, 401); Olsh. n. 3; contra: Meyer s. 37; Rüd. n. 2, Rubo s. 219 n. 5 (sie 
halten den Mindestbetrag des § 27 unbedingt auch bei allen besonderen Gesetzen für 
maßgebend). — Demgemäß kann eine nach dem VZollgesetze bemessene Geldstrafe 
unter das Maß von 1 Mark hinabgehen: ZI. 11. Juni 74 (RdO. XV, 382).

2. Einen Höchstbetrag der statthaften Geldstrafe hat das StGB, im All
gemeinen nicht bestimmt; in seinen Einzelbestimmungen geht es bis zu einer Summe 
von 6000 Mark, die aber im Falle einer Real-Konkurrenz in Folge der durch § 78 
vorgeschriebenen Summirung leicht überschritten werden kann. Sonach hat die Höhe 
der in besonderen Strafgesetzen (z. B. in den Zoll- und Steuergesetzen) angedrohten 
Geldstrafen durch das GB. eine Aenderung nicht erfahren; vgl. § 70 Nr. 4, welcher 
den Fall berücksichtigt, wo eine verhängte Geldstrafe die Summe von 6000 Mark 
übersteigt. Ebenso ist die Landesgesetzgebung nicht beschränkte, künftig in solchen 
Materien, welche nicht Gegenstand des «DtGB.'S .sind, Geldstrafen in einer über 
jenes Maß hinausgehenden Höhe anzudrohen; vgl. EG. § 5.

3. Geldstrafen können nur nach bestimmten Summen verhängt werden
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§ 28. Eine nicht beizutreibende Geldstrafe ist in Ge
fängniß und, wenn sie wegen einer Uebertretung erkannt wor
den ist, in Haft umzuwandeln.

nicht nach einer Quote des Vermögens, da die VermögenS--KonfiSkation unstatthaft 
ist: Motive f. 47. — Diese gegenwärtig (vgl. n. 4) in Mark auszudrückenden 
Summen brauchen, wenn eö sich um Verbrechen oder Vergehen handelt, nicht noth
wendig durch die Zahl: drei theilbar zu fein: Stuttg. 3. Nov. 75 (WGbl. X, 395); 
vgl. §§ 113, 223. Ebenso kann bei Uebertretungen auf Geldstrafen erkannt werden, 
bei denen Bruchtheile einer Mark vorkommen.

4. Da gemäß Art. 14 § 4 des RMünz-Ges.'S v. 9. Juli 1873 von dem Zeit
punkte an, mit welchem die Reichswährung in Kraft tritt, alle zu einem Geldbeträge 
verurtheilenden Erkenntnisse diesen Betrag, wenn für denselben ein bestimmtes Ver
hältniß zur Reichswährung gesetzlich feststeht, in Reichswährung ausdrücken müssen, 
jener Zeitpunkt aber gemäß Kais. Vdn. v. 22. Sept. 1875 am 1. Ian. 1876 ein
getreten ist, so sind hinfüro auch die durch Straserkenntnisse zu verhängenden Geld- 
strasen stets aus solche Weise auszudrücken, und zwar um so gewisser, als die No
velle mit Rücksicht aus die bezogenen Gesetze sowohl in § 27 als an allen übrigen 
Stellen des StGB.'S, wo feste Geldbeträge in Thalern angegeben waren, diese Be
träge in Mart umgesetzt, mitunter auch (vgl. §§ 113, 223) zur Adrundung der 
Summe Maximalbeträge von 300 Thlr. auf 1000 Mark erhöht hat.

5. In den Fällen, wo das Gesetz alternativ Freiheits- oder Geldstrafe an
droht, muß der Richter die Wahl zwischen beiden treffen; er darf diese nicht dem 
Angeschuldigten überlassen: VII 8. Okt. 57 Lohmann c. Berger. — Bei jener Wahl 
steht dem Richter ein freies Ermessen zu; eS ist ihm unverwehrt, dabei auf die 
Vermögensverhältnisse des Angeschuldigten zu rücksichtigen und deshalb sofort auf 
Freiheitsstrafe zu erkennen, weil er voraussieht, daß eine Geldstrafe nicht beizutreiben 
sein werde; Merkel i. HH. II. 554; vgl. § 28 n. 1. — Doch ist nach dem R.-Mil.- 
StGB. § 29 die Wahl ausgeschlossen und nur aus Freiheitsstrafe zu erkennen, wenn 
durch die nach den allgemeinen Strafgesetzen strafbare Handlung zugleich eine mili
tärische Dienstpflicht verletzt wurde.

6. Ueber die Einziehung der Geldstrafen vgl. § 28 n. 12ff. — Verzugs
zinsen sind von denselben nicht zu zahlen: ML. s. 281.

7. Ueber die Verwendung der Geldstrafen enthält das StGB, keine Vor
schriften; diese ist daher der landesgesetzlichen Regelung überlassen.

§28.
Abgabe. Hinterziehg.: 22. 20.

- Nachzahlg.: 14. 
Anrechnung: 13. 14. 
Beitreibung: 3. 12—18.
Civilhaftbarkt.: 16. 
DiScipl.-Strafe: 21. 
Dritter: 15. 16. 
Einziehung, nachtr.: 3. 
Entlassung, zettw.: 18. 
Erekutivstrafe- 21. 
Festungshaft- 4.

Inhalt:
Gefängniß: 4. 5. 9. 21. 
Geldstrafe, Beitreibg.: 3. 12-

- „in 1. Stelle". 6.
- Mehrht: 14. 

Gesetz, des.: 20. 21. 
Gew.-Pol.-Verg.: 20. 
Haft: 10. 22. 
Konkurs: 13. 12.
Kosten: 13. 14. 
Ordnungsstrafe: 21. 
Real-Konkurrenz: 8. 10.

Strafe, alternat.: 6. 7. 
-18. Theilzahlung: 13. 44.
7. Uebertretung: 22.

Umwandlg. Maßstab- 9. 10. 
Verfahren: 2. 3. 9. 

- wie? 4. 
Wahl, Ermessen: 1. 
Zahlung, Dritter: 15. 16.

- Nachtrag!.: 17. 18.
- Unfähigkeit: 1. 12. 16. 

Zuchthaus: 9—11.

1. Wo das Gesetz lediglich eine Geldstrafe androht, darf der Richter auch nur 
diese verhängen und nicht wegen vorausgesetzter Zahlungsunfähigkeit des An
geschuldigten unmittelbar auf die eventuell zu substituirende FreiheitSstrase erkennen; 
vgl. §27 n. 6 ; VII. 24. Jan. 61 RdO. I, 219).

2. Die Umwandlung der nicht beizutreibenden Geldstrafe in Freiheitsstrafe 
ist nach Anleitung der Strafprozeßgesetzgebung vorzunehmen. Sie konnte schon früher 
in Ermangelung entgegenstehender Vorschriften, sofort im verurtheilenden Erkennt
nisse für den Fall der Uneinziehbarkeit ausgesprochen werden; contra: Dresd. 15. Nov. 
72 u. 8. Jan. 75 (StZ. II, 146; V, 252: mit Rücksicht auf die Fassung des § 
sowie daraus, daß die für den Maßstab der Umwandlung in Betracht zu ziehenden 
Erwerbs- und Vermögensverhältnisse des Verurtheilten sich seit der Verurteilung
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Ist bei einem Vergehen Geldstrafe allein oder an erster 
Stelle, oder wahlweise neben Haft angedroht, so kann die 
Geldstrafe in Haft umgewandelt werden, wenn die erkannte 

erheblich geändert haben könnten^. In Preußen war diese Berfahrungsweise sogar 
gesetzlich vorgeschrieben: (Rh.) AKO- v. 18. Sept. 1824; Ges. v. 3. Mai 1852 
Art. 132 ff.; NStPO. §§ 435. 436. Für Bayern vgl. Einf.-Bollz.-Ges. v. 26. Dez. 
1871 Art. 44. 45. Die Berabsäumung einer solchen Vorschrift und die eingetretene 
(relative) Rechtskraft des die Umwandlung nicht aussprechenden Erkenntnisses standen 
jedoch der Nachholung dieser Maßnahme nicht entgegen; vgl. citt. Artt. 132 ff.; 
contra: Münch. 8. Jan. 73 (StRZ. XIII, 191). In Ermangelung besonderer 
diesen Fall regelnder Prozeßvorschriften richtete sich das desfallsige Verfahren nach 
denjenigen Grundsätzen, welche für die Entscheidung eines die Strafvollstreckung be
treffenden Streitpunktes maßgebend waren. — Jetzt bilden in dieser Materie die 
§§ 491. 494 der RStPO. die Norm. (Diese §§ schreiben die sofortige Umwano- 
lung zwar nicht vor, setzen sie aber als Regel voraus).

3. Eine nachträglich vorgenommene Umwandlung (n. 2) schließt eine später 
ausführbar werdende Einziehung der Geldstrafe nicht aus. Das Gleiche gilt von 
der bereits begonnenen Vollstreckung der substituirten Freiheitsstrafe, insoweit nicht 
durch die letztere die Tilgung der Strafe herbeigeführt ist; vgl. Abs. 4, aus welchem 
nicht gefolgert werden darf, daß nach dem Antritte der substituirten Freiheitsstrafe 
nur noch eine freiwillige Zahlung der Geldstrafe statthaft ser; contra: Rüd. n. 8; 
Otto n. 12; Rubo s. 340; Olsh. n. 8.

4. Eine Geldstrafe kann nur in Gefängniß oder Haft und im Falle des 
Abs. 3 in Zuchthaus, nie in Festungshaft umgewandelt werden.

5. Werden wegen eines Vergehens und einer realiter damit konkurri- 
renden Uebertretung in demselben Verfahren zwei Geldstrafen verhängt, so ist, — 
da das Gesetz für diesen Fall keine Ausnahme zuläßt, — die erstere in Gefängniß, 
die letztere in Haft zu verwandeln. Ueber die dann statthafte Gesammtdauer vgl. 
§ 78 1). 2.

6. Im Abs. 2 sind die Worte: „Ist die Geldstrafe an erster Stelle ange
droht" auf den Fall zu beziehen, wo die betr. Gesetzesstelle die Geldstrafe vor der 
alternativ angedrohten Gefängnißstrase androht; es trifft dieses zu bei den §§ 110. 
111. 130. 131. 257, nicht aber bei den §§ 113. 121 Abs. 2. 132. 240. 241. 286. 
— „Wahlweise neben Haft" ist die Geldstrafe wegen eines Vergehens nur in den §§ 
185. 186 angedroht.

7. Ob in einem der gedachten Fälle (n. 6) die Umwandlung in Haft oder in 
Gefängniß zu bewirken sei, unterliegt (insoweit das erstere mit Rücksicht aus die 
Höhe der Strafe statthaft ist) dem richterlichen Ermessen, es sei denn, daß wegrn 
einer und derselben Mißthat auf Gefängniß und gleichzeitig aus Geldstrafe zu er
kennen wäre; in diesem Falle muß die Umwandlung nothwendig in Gefängniß er
folgen, sollte auch die Verbüßung der Prinzipalen Gefängnißstrafe bereits beendigt 
und der Verurtheilte wieder in Freiheit gesetzt sein; contra: Rubo n. 7; vgl. n. 11.

7a. Hat der Richter erster Instanz, der Vorschrift des Abs. 2 zuwider, eine 
Geldstrafe in Haft von mehr als 6 Wochen statt in Gefängniß umgewandelt, ohne 
daß von der Staatsanwaltschaft gegen das Urtheil die Berufung eingelegt ist, so 
verletzt es nicht den § noch den Grundsatz der relativen Rechtskraft, wenn der zweite 
Richter die Dauer der Haft aufrecht erhält, mithin nicht auf die Zeit von sechs 
Wochen ermäßigt: ZI. 21. März 77 (RdO. XVIII, 238).

8. In Betreff des bei der Strafumwandlung zu beobachtenden Maßstabs vgl. 
§ 29, § 19 n. 3 und für den Fall einer Realkonkurrenz § 78 Abs. 2.

9. Muß nachträglich die einer Geldstrafe substituirte Gefängnißstrase in 
Zuch thau ö verwandelt werden (vgl. Pr. Ges. v. 3. Mai 1852 Art. 131; RStPO. 
§ 492) so ist dabei die rechtskräftig feststehende Gefängnißstrase zum Grunde zu legen, 
nicht die Geldstrafe selbständig in Zuchthaus umzuwandeln: Beschl. I. 12. Febr. 73 
(RdO. XIV, 131).

10. Abs. 3 bezieht sich nicht nur aus den Fall, wo wegen derselben Mißthat 
(Beisp.: § 264), sondern auch aus den Fall, wo wegen zwei realiter konkurrirender
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Strafe nicht den Betrag von sechshundert Mark und die an 
ihre Stelle tretende Freiheitsstrafe nicht die Dauer von sechs 
Wochen übersteigt.

Mißthaten Zuchthaus und neben demselben Geldstrafe verhängt wird (§ 78). Dann 
ist das der Geldstrafe substituirte Gefängniß (§ 28 Nr. 1), nicht aber die substituirte 
Haft in Zuchthaus umzuwandeln, zumal es an jedem gesetzlichen Maßstabe für eine 
solche Umwandlung fehlen würde; vgl. §§ 77. 78. Dieses würde auch dann gelten, 
wenn der Instanzrichter im Falle des Zusammentreffens einer Zuchthausstrafe mit 
einer wegen eines konkurrirenden Vergehens verhängten Geldstrafe die letztere (nach 
Abs. 2) zunächst in Haft umgewandelt hätte (contra: Rubo s. 340); er wird daher 
in einem solchen Falle vorziehen, von der ihm durch Abs. 2 ertheilten Besugniß 
keinen Gebrauch zu machen.

11. Abs. 3 bleibt auch da maßgebend, wo die Prinzipale Zuchthausstrafe be
reits verbüßt war, ehe eö zur Umwandlung kam; contra: Schw. s. 185; vgl. n.7.

12. Die Beitreibung der Geldstrafen ist unerläßlich; die substituirte Frei
heitsstrafe darf nicht vollstreckt werden, bevor die Uneinziehbarkeit der Geldstrafe fest
steht. In Betreff des bei jener Beitreibung zu beobachtenden Verfahrens waren 
früher die für die Vollstreckung ergangenen LandeS-Prozeßvorschriften maßgebend. 
An diesen wurde, insoweit sie zur Deckung des Geldbetrags die Abpfändung und 
Zwangsversteigerung anderer Vermögensstücke zulassen, weder durch § 28 noch durch 
sonstige Bestimmungen deS StGB.'S geändert; contra: Rubo s. 336 (hielt nur die 
unmittelbare Beitreibung in Geld für statthaft). Im Geltungsbereiche der Pr. 
AGO. (vgl. dort §§ 29. 31. 34. I, 22; Exek. - Ordn. v. 5. März 1854 § 11) sowie 
des Ges.'s v. 23. Mai 1859 § 5 (GS. s. 318) konnte der Schuldner zur eidlichen 
Manifestirung seines Vermögens angehalten werden; vgl. § 40 n. 18; contra: Geck 
i. Hinschius Zeitschrift I, 190. Vgl. Hann. B.-Pr.-Ordn. § 547. — Gegenwärtig 
kommen gemäß § 495 der RStPO. überhaupt die Vorschriften der REPO. über 
die Vollstreckung der Urtheile der Civilgerichte zur Anwendung. — Nach der Pr. 
Konk.-Ordn. v. 8. Mai 1855 § 84 und nach der RKO. § 56 kann die vom Kridar 
verschuldete Geldstrafe im Konkurse nicht geltend gemacht werden.

13. Schuldet der Berurtheilte neben der Geldstrafe auch noch Unter
such ungs kosten oder eine (umgangene und deshalb nachzuzahlende) Abgabe, so 
ist eine geleistete oder beigetriebene Theilzahlung, in Ermangelung einer aus
drücklichen Vereinbarung oder einer (maßgebenden) Bestimmung des Zahlenden im 
Geltungsbereiche des gemeinen und des französischen rc. Rechts zunächst aus die 
Geldstrafe als die (ev. in Freiheitsstrafe umzuwandelnde und deshalb) lästigere Schuld 
anzurechnen: Beschl. I. 1. Febr. 61 (RdO. I, 239); Otto n. 2; vgl. EG. z. Pr. 
StGB. Art. XXVII Nr. 3; EL. Ges. v. 30. Aug. 1871 Art. XV. — Auch im 
Geltungsbereiche des Pr. ALR.'S steht eS dem freiwillig Zahlenden zu, darüber 
Bestimmung zu treffen, auf welche Schuld die Anrechnung erfolgen soll; das Gegen
teil ist nicht aus § 151, I, 16 1. c. zu folgern; der in diesem § dem Gläubiger 
gestattete Widerspruch setzt ein Recht desselben voraus, die Anrechnuug auf eine be
stimmte Forderung zu verlangen; ein solches Recht folgt aber noch nicht daraus, 
daß für die eine Forderung andere Zwangsmittel gegeben sind, als für die andere. 
Die Behörde kann dann weder aus eine andere Schuld anrechnen, noch die Annahme 
der Theilzahlung verweigern; vgl. JMBs. v. 23. Nov. 1839 (IMbl. 40 s. 84): 
contra: FMBf. v. 31. Okt. 1844. — Jedenfalls aber wird die vom zahlenden 
Schuldner in Betreff der Anrechnung gegebene Bestimmung wirksam, sobald der zur 
Empfangnahme berufene Beamte die Zahlung angenommen hat, ohne jener Bestim
mung sofort (ALR. I, 5 § 91. 94) zu widersprechen; insbesondere kann ein nachträg
licher Widerspruch der jenen Beamten vorgesetzten Behörde daran Nichts mehr ändern, 
weil Derjenige, welcher eine Zahlung annehmen und darüber wirksam quittiren kann, 
auch das im § 151 cit. gewährte Widerspruchsrecht auszuüben hat; dem steht der 
einen ganz andern Fall behandelnde § 101, I, 5 ib. nicht entgegen; vgl. Beschl. I. 
7. Apr. 69 (RdO. X, 198)'; Koch zu ALR. § 156,1, 16 u. 10; Förster Pr. Privat- 
recht I, 574 (der letztere will grundsätzlich bei der Anrechnung der Strafsorderung
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War neben der Geldstrafe auf.Zuchthaus erkannt, so ist 
die an deren Stelle tretende Gefängnißstrafe nach Maßgabe 
des § 21 in Zuchthausstrafe umzuwandeln.

vor der Kostenforderung den Vorzug geben). Hiernach sind die im Konkurse über 
die Lozirung der Gläubiger geltenden Grundsätze im Falle einer freiwilligen Zahlung 
in keiner Weise maßgebend: cit. Beschl. 7. Apr. 69. — Erfolgt dagegen die Bei
treibung im Zwang sw ege, so ist die Anrechnung nach den civilrechtlichen Grund
sätzen (ALR. I, 16 §§ 150 bis 159; Pr. Konk.-Ordu. v. 8. Mai 1855 § 84 Nr. 1; 
RKO. § 56) vorzunehmen; vgl. cit. JMVf. v. 23. Nov. 1839.

14. Dieselben Grundsätze (n. 13) sind maßgebend, wenn es sich darum handelt, 
aus welche von mehreren (theils in Zuchthaus oder Gefängniß und theils in 
Haft umgewandelten) Geldstrafen eine Theilzahlung anzurechnen sei.

15. Da auch die Geldstrafe eine den Berurtheilten treffende Strafe sein soll, 
so ist es nicht für statthaft zu erachten, wenn ein Dritter (nicht Betheiligter) zur 
Entlastung jenes den Betrag entrichten will: Beschl. II. 25. Juli 74 (RdO. XV, 
514), ML. s. 282 ; Lehmann i. GA. XIX, 784; Binding s. 167; contra: Schw. n. 8; 
v. Buri i. GSaal 30 s. 243. Dagegen kann es einem Dritten nicht verwehrt wer
den, dem Berurtheilten die Mittel zur Entrichtung der Strafe zu schenken, oder ihm 
für die gezahlte Strafe Ersatz zu geben; vgl. § 257 n. 14.

16. Gegen einen sür eine Geldstrafe haftbar erklärten Dritten findet eine Um
wandlung derselben in Freiheitsstrafe nicht statt; vgl. Pr. Forstdiebst.-Ges. § 13. Hier 
hat, wenn die Zahlung nicht freiwillig erfolgt noch vom Berurtheilten beigetrieben 
werden kann, die vollstreckende Behörde die Wahl, ob sie die substituirte Freiheits
strafe vollstrecken, oder die Geldstrafe vom Dritten einziehen will; der Berurtheilte 
kann nicht verlangen, daß das letztere geschehe; so ausdrücklich für Steuervergehen: 
Pr. Ges. v. 21. Sept. 1860 § 3; vgl. BZollges. v. 1. Juli 1869 § 153. Eine Aus
nahme begründet der cit. § 13 des Pr. Forstdiebst.-Ges.'s.

17. Will der Berurtheilte von dem ihm durch Abf. 4 gewährten Rechte Ge
brauch machen, oder soll nach theilweiser Verbüßung der substituirten Freiheitsstrafe 
in Betreff deS Restes eine Einziehung der Geldstrafe stattfinden (n. 3), so ist die 
Berechnung des noch.einzuziehenden Geldbetrags genau, nach dem Verhältniß vor
zunehmen, in welchem die ganze verhängte Geldstrafe zu der ihr substituirten Frei
heitsstrafe stand. DaS gilt namentlich auch da, wo bei der Umwandlung der Maß
stab des § 29 Abf. 1 nicht festgehalten werden konnte, weil sonst der in diesem § 
Abs. 2 bezw. im § 78 vorgeschriebene Höchstbetrag der Freiheitsstrafe überschritten 
worden wäre. Hätte daher der Berurtheilte die Hälfte der substituirten FreitheitS- 
strafe abgebüßt, so könnte er sich von der Berbüßung der andern Hälfte nur durch 
Zahlung der Hälfte der verhängten ganzen Geldstrafe befreien, und ebenso dürfte 
auch nur diese Hälfte von ihm eingezogen werden; contra: Otto §§. 28. 29 n. 13; 
VH. 29. Okt. 74 (RdO. XV, 723: der abgebüßte Theil der Freiheitsstrafe sei 
nach dem in § 29 Abs. 1 bestimmten Maßstabe rückwärts in Geldstrafe umzuwan
deln und der so gefundene Betrag als berichtigt auzurechnen; gewähre das verur- 
theilende Erkenntniß keinen Anhalt dafür, welcher im § 29 Abs. 1 für statthaft er
klärte Maßstab angewendet sei, so müsse daS betr. Gericht nachträglich hierüber Ent
scheidung treffen; sbedenklich; eine Umwandlung von Freiheitsstrafe in Geldstrafe ist 
ebenso unbekannt, als eine nachträgliche Umwandlung einer bereits abgebüßten Strafe)); 
vgl. Pr. Forstdiebst.-Ges. § 13. — Wie in dem namentlich bei gewissen Steuerver
gehen (n. 20) vorkommenden Falle der solidarischen Verurtheilung zu Geldstrafe 
die ohne vorherige Feststellung der Insolvenz sämmtlicher Berurtheilten, mithin irrig 
gegen einen derselben bewirkte Vollstreckung eines Theils der substituirten Freiheits
strafe den übrigen gegenüber wirke, darüber vgl. Beschl. I. 3. Mai 76 (RdO. XVII, 
298; GM. 24 s. 337).

18. 19. Nur die wirkliche Erlegung des Restes der Geldstrafe befreit von der 
ferneren Vollstreckung der Freiheitsstrafe. Inwiefern die vollstreckende Behörde 
zwischenzeitlich eine Entlassung aus der Strafanstalt bewilligen könne, vorbehaltlich 
einer erst später zu bewirkenden Einzahlung der Geldstrafe, ist nach den den Straf
vollzug betreffenden Instruktionen zu beurtheilen.
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Der Verurtheilte kann sich durch Erlegung des Straf
betrages, soweit dieser durch die erstandene Freiheitsstrafe noch 
nicht getilgt ist, von der letzteren freimachen.
[I. Entw.; § 23; II. Eittw.: § 25; Pr. StGB.: § 17], Vgl. §§ 21. 29. 78; 

RStPO. §§ 463. 491. 494. 495; Salzsteuer-Gef. v. 12. Ott. 1867 § 17; 
Braumalzsteuer-Ges. v. 4. Juli 1868 §37; Branntweinsteuer - Ges. v. 
8. Juli 1868 § 68; Wechselstemp.-Ges. v. 10. Juni 1869 § 15; Gew.-O. 
(RGes. v. 17. Juli 1878) §§ 145. 147—150; Zoll-Ges. v. 1. Juli 1869 
§§ 153. 162; Nachdr.-Ges. v. 11. Juni 1870 §§ 18. 24; Post-Ges. v. 
28. Okt. 1871 § 31; Brausteuer-Ges. v. 31. Mai 1872 § 39.

Preußen: Vgl. Ges. v. 3. Mai 1852 Art. 132. 133; NStPO. §§435.436; AKO. 
v. 23. Jan. 1838; AKO. v. 24. Mai 1844; Ges. v. 23. Dez. 1867 § 21; 
Forstdiebst.-Ges. §13; FFP.-Ges. § 54.

20. Die Vorschriften des § 28 kommen auch bei den durch besondere (Reichs
oder Landes-) Strafgesetze geregelten Materien zur Anwendung, insoweit nicht 
für diese ausdrücklich abweichende Bestimmungen getroffen find: Darmst. 9. Okt. 71 
(HEntsch. s. 35); ZU. 17. Juni 73, ZU. 16. Mai 74 (RdO. XIV, 438; XV, 
313); vgl. EG. § 2 n. 2 ; DZollges. v. 1. Juli 1869 § 162 (verweist in Betreff der 
Umwandlung der Geld- in Freiheitsstrafen aus die allgemeinen Landeögesetze, an 
deren Stelle jetzt daS StGB, getreten ist); ähnlich B.-Salzst.-Ges. v. 12. Okt. 1867 
§17; B..Braumalzsteuer-Ges. v. 4. Juli 1868 § 37; B. - Branntw-St. - Ges. v. 
8. Juli 1868 § 68; R.-Brausteuer-Ges. v. 31 Mai 1872 § 39 und R.-Tabakssteuer- 
Ges. v. 16. Juli 1879 § 44 (die beiden letzteren Gesetze beschränkten den Höchst- 
detrag aus 6 Mon., 1 oder 2 Jahre). Bei Post- und Porto-Desraudationen ist 
der Geldstrafe Haft zu substituiren, welche sechs Wochen nicht übersteigen darf: 
RPostges. v. 28. Okt. 1871 § 31. Das B.-Wechselstempel-Ges. v 10. Juni 1869 
§ 15 und das B.-Nachdruck's-Ges. v. 11. Juli 1870 § 24 (aber nur für einen ein
zelnen Fall) schließen die Umwandlung der Geld- in Freiheitsstrafen aus. — Im 
Uebrigen ist in Preußen für die Umwandlung der St euer strafen die AKO. v.
23. Jan. 1838 (GS. s. 92) maßgebend; jedoch sollen dort Stempelstrasen (mit Aus
nahme der wegen Hinterziehung des Zeitungs- Kalender- oder Spielkarten-Stempelö 
verwirkten) überhaupt nicht in Freiheitsstrafen umgewandelt werden: AKO. v.
24. Mai 1844; Ges. v. 23. Dez. 1867 § 21. — Nach dem Pr. Forstdiebst.-Ges. § 13 
sind Forstdiebstahls strafen stets in Gefängniß (nicht in Hast) umzuwandeln; 
vgl. ZU. 3. Dez. 72, ZI. 3. Jan. 73 (RdO. XIII, 639; XIV, 15). - Dagegen 
tritt bei den im § 147 der Gew.-O. vorgesehenen Gewerbe-Polizei-Vergehen 
an die Stelle der Geldstrafe im UnvermögeuSfalle nur Hast: RGes. v. 17. Juli 
1878 Art. 2.

21. Die die Umwandlung einer Geld- in Freiheitsstrafe betreffenden gesetz
lichen Vorschriften finden auf alle Arten wirklicher Geldstrafen Anwendung, 
mithin auch aus die durch die Abgabengesetzgebung angedrohten sog. Ordnungs
strafen: AH. Cöln 16. März und 23. Juni 52 (RA. 47. I. 62. 161). Dasselbe 
wurde früher von'den gegen ausbleibende Geschworenen oder Zeugen zu verhängenden 
Geldstrafen angenommen; vgl. Beschl. I. 17. Febr. 60 (GA. VII, 280); Münch. 
17. Jan. u. 2. Apr. 70 (StZ. 9 s. 151. 290). Letzteres wird, was die Zeugen be
trifft, durch die RStPO. und RCPO. bestätigt und näher geregelt; dagegen findet 
eine Umwandlung der gegen renitente Geschworne, Schöffen und Sachverständige 
zu verhängenden Geldstrafen jetzt nicht ferner statt: RStPO. §§.50.77; REPO. 
§§ 345. 355. 374; RGVG. §§ 56. 96; vgl. Pr. Ges. v. 2. Aug,. 1880 Art. I 
(GS. s. 320). Dasselbe galt schon früher von den Geldstrafen gegen renitente Bei
sitzer der Seeämter: RGes. v. 27. Juli 1877 § 12. Die in einem DiSciplinar- 
gesetze angedrohten Geldstrafen scheiden (in Ermangelgung besonderer diesen Ge
genstand betreffender Vorschriften) hier gleichfalls auS; sie sind keine „Strafen" 
im Sinne des StGB.'s: Münch. 14. Juli 75 (BEntsch. V, 4^61); ebenso die 
Exekutivstrafen, durch welche Jemand zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht an
gehalten werden soll, z. B. die Exekutiv-OrdnuygSstrafen des Pr. EG. z. HGB. 
v. 24. Juni 1861 (vgl. dort Art. 5 Nr. 7), die nach § 58 der R.-RechtSamvaltordn.
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§ 29. Bei Umwandlung einer wegen eines Verbrechens 
oder Vergehens erkannten Geldstrafe ist der Betrag von Drei 
bis zu fünfzehn Mark, bei Umwandlung einer wegen einer 
Uebertretung erkannten Geldstrafe der Betrag von Einer bis 
zu fünfzehn Mark einer eintägigen Freiheitsstrafe gleich zu 
achten.

v. I.Iuli 1878 zur Erzwingung der dort erwähnten Anordnungen festzusetzenden 
Geldstrafen und die auf Grund des Reichsges.'s v. 6. Febr. 1875 § 68 Abs. 3 (wie 
früher auf Grund des Pr. Ges.'S v. 9. März 1874 § 49 Abs. 3) verhängten Exe- 
kutivstrasen der Personenstandsbeamten, — jedoch vorbehaltlich der durch besondere 
Gesetze (z. B. der durch § 82 der Pr. Kreisordn. v. 13. Dez. 1872, bezw. § 33 des 
Pr. Ges.'S v. 26. Juli 1876 und dereinst durch § 68 des Pr. Ges.'S v. 26. Juli 
1880 (GS. s. 291) in Betreff polizeilicher Exekutivstrafen, einschließlich derjenigen 
eben jener Standesbeamten) ausdrücklich statnirten Ausnahmen; vgl. Inn-MVf. 
v. 24. Okt. 1875 u. 31. Oft. 1877 lVMbl- 75 s. 268; 78 s. 2). Ein Gleiches 
nahm OHG. 17. Apr. 74 (Puch. Ztschr. f. EL. IV, Heft 4) in Betreff der Geld
strafe an, welche der Civilrichter nach dem franz, rc. C. de proc. civ. Art. 56 gegen 
die beim Sühneversuche ausbleibende Partei zu verhängen hatte.

22. Stellt die in einem besonderen älteren Strafgesetze vorgeseheue Mißthat 
eine Uebertretung dar, so ist die der Geldstrafe substituirte „Gefängnißstrafe,, in 
Zukunft als Hast zu verhängen; das gilt auch bei Abgabenhinterziehungen, z. B- nach 
der Pr.-Steuer-Ordn. v. 8. Febr. 1819 § 64: BII. 24. Sept. 74 (RdO. XV, 589); 
vgl. § 1 n. 11; § 29 n. 4 und in Betreff der Ausnahmen oben n. 20.
§ 29.

1. Der Sinn des § geht dahin, daß der Richter bei der vorzunehmenden Um
wandlung nach seinem Ermessen zu bestimmen hat, ob der Satz von drei bezw. einer 
Mark oder der von fünfzehn Mark oder ein zwischen beiden Grenzen liegender Satz 
einer eintägigen Freiheitsstrafe gleich zu achten sei; er kann sonach eine Geldstrafe 
von fünfzehn Mark, wenn es sich um ein Vergehen handelt, sowohl in ein- als 
in zwei-, drei-, vier- oder fünftägiges Gefängniß, und wenn die Verurtheilung wegen 
eiuer Uebertretung erfolgt ist, in eine Haft verwandeln, bei welcher er zwischen den 
Sätzen von einem bis zu fünfzehn Tagen die Wahl hat. Die durch den Reichstag 
vorgenommene Abänderung des § sollte nur verhindern, daß der Richter nicht einen 
geringeren Satz als drei (eine) Mark einer eintägigen Freiheitsstrafe gleichstelle.

2. Es ist nicht unerläßlich, daß der Jnstanzrichter den der Umwandlung zum 
Grunde gelegten Maßstab im Erkenntnis genau angebe, insofern er nur ein 
statthaftes Maß erkennt: Münch. 5. Apr. 73 (BEntsch. III, 146); contra: id. 
26. Nov. 75 (ib. V, 526); vgl. n. 5.

2a. Der Maßstab des § ist nur vorbehaltlich des Grundsatzes der relativen 
Rechtskraft (RStPO. §§ 372. 398) zu handhaben; wird daher, auf die alleinige 
Berufung des Angeklagten, an Stelle der in erster Instanz erkannten Freiheitsstrafe 
eine Geldstrafe verhängt, so darf die dieser zu substituirende Freiheitsstrafe jene in 
Wegfall gekommene, Prinzipale in keinem Falle übersteigen; ZRII. 12. Juli 80 
(Entsch. II, 205).

3. Der für Vergehen rc. aufgestellte Maßstab ist auch da zu Grunde zu legen, 
wo eine BergehenS-Geldstrafe nach § 28 Abs. 2 in Haft verwandelt wird (Abs. 1 
deS § 29 unterscheidet nicht).

4. Die Verschiedenheit der im Abs. 1 aufgestellten Maßstäbe beruht 
lediglich auf der Bestimmung, daß bei Verbrechen und Vergehen der Mindestbetrag 
der Geldstrafe drei, bei Uebertretungen aber eine Mark beträgt (§ 27). Gleichwohl 
ist die Folge davon, daß bei gleicher Höhe der Geldstrafen die substituirte Freiheits
strafe für eine Uebertretung erheblich länger sein kann, als die für ein Vergehen 
(vgl. n. 1): ein Mißverhältniß, welches durch die Verschiedenheit der beiden Freiheits
strafen keineswegs ausgeglichen wird; das tritt namentlich da grell hervor, wo bei 
sonst gleichartigen Strafsällen sich die Höhe der zu verhängenden Geldstrafe nach dem 
Objekte der That im Einzelsalle richtet (wie bei vielen Steuer- und Zolldelikten),
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Der Mindestbetrag der an Stelle einer Geldstrafe treten
den Freiheitsstrafe ist Ein Tag, ihr Höchstbetrag bei Haft 
sechs Wochen, bei Gefängniß Ein Jahr. Wenn jedoch eine 
neben der Geldstrafe wahlweise angedrohte Freiheitsstrafe ihrer 
Dauer nach den vorgedachten Höchstbetrag nicht erreicht, so darf 
die an Stelle der Geldstrafe tretende Freiheitsstrafe den ange
drohten Höchstbetrag jener Freiheitsstrafe nicht übersteigen. 
[I. Entw.: § 23; II. Emw.: § 26; Pr. StGB.: § 17]. Vgl. §§ 19. 21. 28. 78; 

und die Citate zu § 28.

wo also derselbe Thatbestand bald die Natur eines Vergehens, bald die einer Ueber- 
tretung annimmt: eine Zollhinterziehung, durch welche eine Geldstrase von 42 Mark 
verwirkt ist, stellt eine Uebertretung dar, die an die Stelle jener Geldstrafe tretende 
Hast kann somit im höchsten Maß 6 Wochen betragen; erreicht dagegen die ver
wirkte Geldstrafe die vierfache Höhe (168 Mark), so kann die zu substituirende Ge- 
fänguißstrase 56 Tage nicht übersteigen. Ebenso kann es (nach dem unter n. 3 Ge
sagten) geschehen, daß eine wegen Vergehens verhängte Geldstrafe von 30 Mark 
in Hast von höchstens zehn Tagen verwandelt würde, während eine wegen einer 
Uebertretung verhängte Geldstrafe von gleichem Betrage in Haft bis zu dreißig 
Tagen umgewandelt werden könnte: Puch. n. 2. Die Rechtsprechung muß bemüht 
jein, durch das gewährte Ermessen (n. 1) diese Verschiedenheit möglichst auszugleichen.

5. Bei der Strafumwandlung ist als Einheit der Dauer einer Freiheits
Strafe der volle Tag (auch für die Zuchthausstrafe) festzuhalten; vgl. § 19 n. 3—7. 
Demgemäß ist die Gesammtdauer einer substitmrlen Freiheitsstrafe stets nach Tagen 
(nicht nach Monaten rc.) zu bestimmen, weil es sonst bei stattfindender Theilzahlung 
der Geldstrase für die Berechnung der zu vollstreckenden Freiheitsstrafe an einem 
entsprechenden Maßstabe fehlen würde: Münch. 24. Jan. u. 9. Ang. 73, 26. Nov. 
75, VI. 14. Febr. 73 (StZ. II, 214; III, 2; BEntsch. V, 526, RdO. XIV, 140); 
contra: VI. 2. Juli 1875 (RdO. XVI, 511: insofern, alö eS die Umwandluug in 
einmonatige Freiheitsstrafe für statthaft erklärte); Stuttg. 20. März 78 (WGbl. 
XIV, 305); Olsh. n. 3.

6. Tritt nach § 28 Abs. 3 Zuchthaus- an die Stelle der zu substituirenden Ge
fängnißstrafe, so dars dieselbe nach § 21 die Dauer von acht Monaten nicht übersteigen.

7. Die Bestimmung des Abs. 2 über den zulässigen Höchstbetrag der zu sub
stituirenden Freiheitsstrafe bezieht sich nur auf den Fall, wo eine einzelne Geldstrafe 
umgewandelt wird; im Falle einer Real-Konkurrenz wird § 78 maßgebend; 
vgl. dort n. 2ff.; Motive s. 26.

8. Eine verhängte Freiheitsstrafe kann in Folge des Hinzutritts der für eine 
zusätzliche Geldstrafe substituirten Freiheitsstrafe das an sich für erstere bestimmte 
höchste Maß übersteigen; vgl. § 14 n. 1.

9. Auch dieser § findet bei den durch besondere (Reichs- oder Lander- 
Strafgesetze geregelten Materien Anwendung, insofern für dieselben nicht be
sondere (von den zur Zeit in Geltung gewesenen abweichende) Borschristen ergangen 
sind: VI. 8. Febr. 65, Z. 26. Mai 69 (RdO. V, 466; X, 338); vgl. § 28 n. 20. 
ES darf daher auch hier die substituirte Freiheitsstrafe nicht unter Einem Tage be
messen werden, sollte gleich die Geldstrafe weniger als eine Mark betragen; contra: 
cit. Z. 26. Mai 69; Rubo s. 344 n. 5. 9. Dagegen bleiben auch iu dieser Beziehung 
abweichende Vorschriften eines besonderen Gesetzes in Kraft: VII. 14. Nov. 67, 
V. 11. Mai 72 (RdO. VIII, 712; XIII, 301); Beisp.: Pr. (Rh.) AKO. v. 20. 
Juni 1835 (Schulversäumnisse betr.); AKO. v. 31. De;. 1836 (GS. 1837 s. 13); 
vgl. jedoch VI. 29. Okt. 75 (RdO. XVI, s. 704: hielt letztere AKO. nur für die Ver
waltungsbehörden, nicht für die Gerichte maßgebend [?)); Pr. Forstdiebst.-Ges. § 13. 
In Bayern kann gemäß Art. 5 des Eins.-Ges.'s v. 26. Dez. 1871, wenn ein fort- 
bestehendes Landesgesetz eine das für Uebertretungen bestimmte Maß überschreitende 
Geldstrafe androht, die subsidiarische Hast bis zur Dauer von drei Monaten aus
gesprochen werden; vgl. Münch. 30. Juli 77 (BEntsch. VII, 350).

Oppenhoff, D. Strafgesetzbuch. 8. AuSg. 5
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§ 30. In den Nachlaß kann eine Geldstrafe nur dann 
vollstreckt werden, wenn das Urtheil bei Lebzeiten des Verur- 
theilten rechtskräftig geworden war.
II. Ealw.: § 32; II. Entw.: § 27; Pr. StGB.: § 20]. Vgl. RStPO. § 497. 
Preußen: Vgl. Bdn. v. 3. Jan. 1849 §§ 158. 159; Rh. StPO. Art. 203.

§ 31. Die Verurtheilung zur Zuchthausstrafe hat die 
dauernde Unfähigkeit zum Dienste in dem Deutschen Heere und 
der Kaiserlichen Marine, sowie die dauernde Unfähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Aemter von Rechtswegen zur Folge. 

§30.
1. Die Vorschrift des § 30 beruht aus der Auffassung, daß die — lediglich 

Vermögensrechte betreffende — Verurtheilung zu einer Geldstrafe, sobald sie rechts
kräftig geworden, ein Forderungsrecht Desjenigen begründe, welchem nach den 
maßgebenden gesetzlichen Vorschriften der betr. Betrag zufallen soll. Sie läßt straf
prozeßrechtliche Vorschriften über die Art und Weise, wie eine verhängte Geldstrafe 
einzuziehen sei, unberührt.

2. Demgemäß darf aus der Fassung deö §: „kann nur . . ." nicht gefolgert 
werden, als sei die Vollstreckung in den Nachlaß fakultativ; sie ist, wenn statt
haft, auch geboten: Schw. s. 186; Schütze s. 75; Rüd. s. 142; contra: HL>.I, 531.

3. Wegen Gleichheit des Grundes (n. 1) findet der § auch auf die Kosten des 
Strafverfahrens und auf die „Buße" Anwendung; contra: Rubo s.346; hinsichtlich 
der Kosten trifft eine ausdrückliche Bestimmung desselben Sinnes § 497 der RStPO.; 
— desgleichen auf alle Nebenstrafen und sonstigen Straffolgen, welche wie die Geld
strafe in den Nachlaß eines Verurtheilten vollstreckt werden können: Münch. 10. März 
76 (BEntsch. VI, 101); vgl. § 367 n. 88, EG. § 6 n. 15, und in Betreff der 
Einziehung einzelner Gegenstände rc., § 40 n. 16.

4. Ein Urtheil ist „rechtskräftig", sobald eS nicht mehr durch ein ordent- 
liches Rechtsmittel angefochten werden kann. Ordentliche Rechtsmittel waren nach Pr. 
Verfahren die Appellation (Berufung), der Rekurs, die Nichtigkeitsbeschwerde und 
nach Rh. Versahreu die Berufung, der Einspruch (gegen Contumacialurtheile) sowie 
der Kassationsrekurs, nach der RStPO. §§. 357. 383 sind es die Berufung und Re
vision. Gemäß § 450 ib. erlangt ein AmtSrichtlicher Strafbefehl die Wirkung eines 
rechtskräftigen Urtheils, wenn wider denselben nicht rechtzeitig Einspruch erhoben wor
den ist. So lange eins jener Rechtsmittel überhaupt noch statthaft, oder (wenn recht
zeitig ergriffen) noch nicht endgültig erledigt ist, bleibt die Rechtskraft des Urtheils 
ausgesetzt; es macht dann keinen Unterschied, ob im Uebrigen diejenigen thatsächlichen 
Voraussetzungen obwalten, unter welchen allein daS Rechtsmittel von Erfolg sein 
könnte. Ein verspätetes Rechtsmittel hemmt den Eintritt der Rechtskraft nicht: ZII. 
11. Nov. 58 c. Heilmann. — Findet eine Sache durch Entscheidung des Nichtigkeits- 
bzw. Revisionsrichters ihre endgültige Erledigung, so tritt die Rechtskraft sofort mit 
der Verkündung (nicht erst mit der Zustellung) dieses Urtheils ein.

5. Außer ordentliche Rechtsmittel, z. B. ein Restitutionsgesuch nach 
der Pr. Vdn. v. 3. Jan. 1849 §151, oder das Gesuch um Wiederaufnahme 
der Untersuchung nach der Pr. NStPO. § 420 ff. und nach der RStPO. § 399 ff. 
sowie ihre Statthaftigkeit standen bezw. stehen dem Eintritte der Rechtskraft nicht 
entgegen.

6. Durch § 30 sind die Vorschriften eines besonderen Gesetzes, welches die Fest
setzung und Vollstreckung einer Geldstrafe gegen den Nachlaß, bezw. die Erben des 
Thäters gestattet, nicht außer Kraft gesetzt: ZII. 20. Nov. 73 (RdO. XIV, 735); 
vgl. die ReichStags-Vhdll. (Stenogr. Ber. 201).
§31.

1. Die hier erwähnte „Unfähigkei t" ist die selbstverständliche, von Rechts
wegen eintretende Folge der Verurtheilung zu Zuchthausstrafe; es bedarf daher 
eines richterlichen Ausspruches in dieser Beziehung nicht.
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Unter öffentlichen Aemtern im Sinne dieses Strafgesetzes 
sind die Advokatur, die Anwaltschaft und das Notariat, sowie 
der Geschwornen- und Schöffendienst mitbegriffen.
II. Entw.: § 25; II. Entw.: §28; Pr. StGB. §11]. Vgl. §§ 32—37.359; BVdu. 

v. 29. Dez. 1867, (Pr.) Ges. v. 15. April 1852 §§ 4. 6 (BGbl. j. 185.
393); Mil.-StGB. §30 ff.; RechtSanwaltSordn. v. 1. Juli 1878 §§7.43. 

Preußen: Dgl. Ges. v. 11. Mai 1873 § 21 (GS. s. 195); Schiedsmanns-Ordn. 
v. 29. März 1879 §§ 2. 9.

2. Weil Folge der Verurteilung, tritt die Unfähigkeit auch da em, wo es zur 
Vollziehung der verhängten Strafen nicht kommt, mag der Grund in einer An
rechnung der Untersuchungshaft, in der Verjährung des Strafvollzugs oder 
in einem Gnadenerlaße, liegen, es sei denn, daß auch jene Unfähigkeit im Gnaden
wege beseitigt worden wäre; vgl. Motive s. 53; Pr. IMVf. v."l1. Sept. 1856 
(RS. XI, 282). — Wird eine verhängte Todesstrafe im Gnadenwege in Zuchthaus 
umgewandelt, so ist im Zweifel anzunehmen, daß die Zuchthausstrafe mit allen ge
setzlichen Folgen derselben, also mit der Unfähigkeit des § 31 eintrete: HS. I, 453; 
Ritd. s. 149; OlSh. n. 3; contra; Puch. n. 7; Rubo n. 2.

3. Im Fall einer Real'Konkurrenz schließt die zu verhängende Todes- 
strafe eine neben derselben verwirkte Zuchthausstrafe und die Folgen derselben nicht 
aus; vgl. § 74 n. 20.

4. Die in diesem § erwähnte Unfähigkeit ist eine wirkliche Strafe, ihre Wirk
samkeit beginnt mit der Rechtskraft der Verurtheilung (arg. § 36).

4a. Wer, entgegen dem § 31, dennoch in das Heer eingereiht wird, erlangt 
hierdurch nicht die Eigenschaft einer Militairperson und kann daher dereinst nicht 
wegen Fahnenflucht oder sonstiger Militair-Vergehen bestraft werden; so: Münch. 
15. Febr. 79 (BEntsch. IX, 81).

5. Mit der Wirksamkeit des verurtheilenden Erkenntnisses (n. 4) geht der Ver- 
urtheilte aller bis dahin bekleideten öffentlichen Aemter verlustig (arg. tz§ 33. 
35). Auch dieser Verlust ist dauernd; eine im Gnadenwege erfolgende Wiederge
währung der Fähigkeit zur Bekleidung eines Amtes schließt die Wiederverleihung 
des früher bekleideten Amtes nicht in sich.

6. Der Begriff des „öffentlichen Amtes" ist aus § 359 zu erläutern. 
Er bezeichnet somit eine (dauernde) Stellung, vermöge welcher Jemand dazu berufen 
ist, im Dienste des Reichs oder im unmittel- oder mittelbaren Dienste eines Bundes
staates als Organ der Staatsgewalt für die Herbeiführung der Zwecke des Staats 
thätig zu sein. — Dieser Begriff ist sodann im Abs. 2 des § 31 auf die Advokatur, 
die Anwaltschaft und das Notariat, sowie auf den Geschwornen- und Schöffendienst 
ausgedehnt worden; vgl- RGVG. §§ 31 ff. 84 ff. und in Betreff des Amts der Bei
sitzer eines Seeamts §§ 9 ff. des RGes.'S v. 27. Juli 1877; insoweit ist also der 
Begriff des „öffentlichen Amtes" umfassender als der eines „Beamten". — Jene 
Begriffsbestimmung gilt für das ganze Reich gleichmäßig und kann durch ein Landes
gesetz keine Aenderung erfahren; vgl. EG § 8 n. 5. Dagegen kann eS geschehen, 
daß mit Rücksicht auf die verschiedenen Organisationsgesetze eine Stellung (z. B. im 
Eisenbahndienste) in dem einen Bundesstaate sich als öffentliches Amt darstellt, 
welche eS in einem andern nicht ist. In Betreff der Pr. Schiedsmänner vgl. die 
Schiedömanns-Ordn. v 29. März 1879 §§ 2 (Nr. 3). 9.

7. Hofämter sind keine „öffentlichen Aemter": Otto n. 3; vgl. § 33 n. 7.
8. Dasselbe gilt von geistlichen Stellungen und vom Kircheupatronate: 

Otto n. 3; § 359 n. 28; contra (in Betreff deS sevangelischens Psarramts): 
Wolfenb. 14. Sept. 75 (Br. Z. 23 s. 65). Doch bestimmt das Pr. Ges. v. 
11. Mai 1873 § 21, daß die Verurtheilung eines Geistlichen zur Zuchthausstrafe, 
die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte und der Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Aemter die Erledigung der Stelle, die Unfähigkeit zur Ausübung des 
geistlichen Amtes und den Verlust des Amtseinkommens zur Folge habe.

9. Die Begriffsbestimmung des „öffentlichen Amtes" (n. 6—8) gilt für das
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§ 32 Neben der Todesstrafe und der Zuchthausstrafe 
kann auf den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt wer
den, neben der Gefängnißstrafe nur, wenn die Dauer der er
kannten Strafe drei Monate erreicht und entweder das Gesetz 

ganze StGB. (vgl. §8 n. 1), also namentlich auch für die Vorschristen der §§ 33. 
34 Nr. 3, 35—37; ebenso für die des § 5 des EG.'s.

10. Die „Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter" ist auf Würden 
und Titel nicht auSzuvehnen, diese gehen nur durch die Aberkennung der bürger
lichen Ehrenrechte verloren ; vgl. §§ 33 34.

11. Die „Unfähigkeit" ist eine „dauernde" d. h. auf Lebenszeit ein
tretende.

12. Mit dem Amte geht der Anspruch auf das damit verbundene Gehalt 
sowie der aus die spätere Beziehung eines Ruhe- oder Gnadengehalts (Pension) 
verloren; contra: Rubo n. 5 (arg. R.-Mil.-StGB. § 32). Dagegen hat die Ver- 
urtheiluug eines ausgeschiedenen Beamten zu Zuchthausstrafe nicht ohne Weiteres 
den Verlust des bis dahin bezogenen Ruhe- oder Gnadengehaltes zur Folge: (der 
II. Entw. § 30 wollte diesen Verlust au die Aberkennung der Ehrenrechte knüpfen; 
das wurde im Reichstage beseitigt); vgl. R.-Mil.-Pens..Ges. v. 27. Juni 1871 §§ 32. 
100 ^RGbl. s. 275); und in Betreff der EivilversorgungSberechtiguug der Militär
personen rc.: Pr. St.'S-Min.-Regl. v. 16. Juni 1867 § 35 (IMbl. s. 236); Min.-Bff. 
v. 29. Dez. 1851, 31. Ian. 1868 Nr. 16, 19. Ian. 1871, 22. Ian. 1872 und 
25. Aug. 1879 Nr. 13 (IMbl. 1852 s. 2; 1868 s. 46; 1872 s. 23; 1879 s. 254).

13. Bon dem eintretenden Verluste eines Gehalts (n. 12) ist der betr. Kassen- 
behörve Kenntniß zu geben: Pr. IMVf. v. 29. Juni 1851 Nr. 14 (IMbl. s. 232) 
und v. 25. Aug. 1879 Nr. 21 Ob. s. 251 ff).

14. Wird gegen einen zur Rechtsanwaltschaft Befähigten wegen einer strafbaren 
Handlung, welche die sdauernde oder zeitweise (§ 35)] Unfähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Aemter zur Folge haben kann, die öffentliche Klage erhoben, so ist nach 
§ 7 der R.-Rechtsanwaltsordn. v. 1. Juli 1878 die Entscheidung über die von ihm 
beantragte Zulassung zur Anwaltschaft bei einem bestimmten Gerichte bis zur Be- 
endigung der Untersuchung auszusetzen. Rechtsanwälte, gegen welche wegen einer 
solchen Handlung eine öffentliche Klage erhoben ist, können gemäß § 43 ib. nicht in 
den Vorstand der Anwaltskammer gewählt werden. In Betreff der Schöffen und 
Geschwornen vgl. RGVG. §§ 32. 85.

15. Ar-gesehen von den auf Grund des § 31 eintretenden Bestimmungen, be
trachtet das StGB, die Zuchthausstrafe an sich nicht als entehrend. Vgl. § 35 n. 10, 
11; § 33 n. 1 und Rubo s. 348.

§32.
1. Der „Verlust der rc. Ehrenrechte rc." tritt nicht von Rechtswegen, 

sondern nnr dann ein, wenn ausdrücklich daraus „erkannt", oder wenn dieselben 
„aberkannt" (§§ 33 — 35) sind. Die Verhängung dieser Strafe ist für den Richter 
fakultativ (: „kann"); sie muß daher in jedem Einzelfalle durch Angabe von Gründen 
gerechtfertigt werden. Ausnahmsweise ist dieselbe geboten beim Meineid (§§ 153—155. 
161), bei der qualifizirten Kuppelei, wenn wegen dieser aus Zuchthaus erkannt wird, 
und heim gewerbs- oder gewohnheitsmäßigen Wucher; auch in solchen Fällen muß der 
Richter sie ausdrücklich verhängen. — Aus die praktischen Folgen dieser Nebenstrafe 
hat der Richter keine Rücksicht zu nehmen: ZU. 2. Mai 76 (RdO. XVII. 297); 
vgl. unten n. 8 und § 28 n. 2, 3.

2. Neben der Todes- oder Zuchthausstrafe kann jener Verlust in allen 
Fällen ausgesprochen werden, ohne daß es einer besonderen gesetzlichen Androhung 
bedürfte. Das gilt auch dann, wenn aus einem neben dem StGB, in Kraft ver
bliebenen besonderen Reichs- oder Landesgesetze aus Zuchthausstrafe erkannt wird.

3. Auch da, wo das Gesetz die Wahl zwischen Zuchthaus und Festungs
haft läßt, die erstere Strafe aber verhängt wird, weil die That „aus einer ehr
losen Gesinnung entsprungen ist" (§20), bleibt es dem Instanzrichter gesetzlich
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den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte ausdrücklich zuläßt 
oder die Gefängnißstrafe wegen Annahme mildernder Umstände 
an Stelle von Zuchthausstrafe ausgesprochen wird.

Die Dauer dieses Verlustes beträgt bei zeitiger Zuchthaus
strafe mindestens zwei und höchstens zehn Jahre, bei Gefängniß
strafe mindestens Ein Jahr und höchstens fünf Jahre. 
[I. Entw.: § 25; II. Eolw.: § 29; Pr. StGB.: §§ 11. 21]. Vgl. §§ 33-37. 45. 

57. 76. 181; Mil.-SlGB. §§ 30-40. 42. 52.

unbenommen, von der Aberkennung der rc. Ehrenrechte abzusehen: Rüd n. 2; contra: 
Sont. s. 181.

4. Neben einer Gefängnißstrafe kann auf den Verlust der rc. Ehrenrechte 
nur dann erkannt werden, wenn jene als Prinzipalstrafe in einer Dauer von we
nigstens drei Monaten verhängt wird; es genügt nicht, daß das Gesetz ein solches 
Strafmaß für zulässig erklärt, der Richter muß dasselbe im konkreten Fall auch fest
setzen. Wird im Falle einer Real-Konkurrenz eine Ge sammt strafe verhängt, 
so kann ans jenen Verlust nur dann erkannt werden, wenn die wegen des betr. 
Einzelfalls arbitrirte Einzel st rase drei Monate erreicht: ZRI. 5. Febr. 80 (RdR. 
I. 321); Dresd. 13. Okr. 71, Stuttg. 6. Nov. 72, VI. 25. Juni 73, ZU. 30. Mai 
76, Münch. 15. April 78 (StRZ. XIII, 359; StZ. II, 140; RdO. XIV, 458; 
XVII, 388; BEntsch. VIII, 177); derselbe ist sonach stets ausgeschlossen, wenn die 
Gesammtstrafe drei Monate nicht übersteigt: VII. 30. Apr. 74, VII. 14. Jan. 75 
(RdO. XV, 265; XVI, 51). Vgl. n. 12.

5. Der Instanzrichter kann sich daraus beschränken, neben der Gefängnißstrafe 
(n. 4) statt des Verlustes der rc. Ehrenrechte die Unfähigkeit zur Bekleidung öffent
licher Aemter aus Zeit zu verhängen: § 35.

6- Gegen Straf unmündige ist nie auf den Verlust der rc. Ehrenrechte 
oder einzelner Ehrenrechte zu erkennen: § 57 Nr. 5.

7. Dagegen trifft diese Strafe den Ausländer ebensowohl wie den Deutschen; 
VI. 22. Jan. 64 (RdO. IV, 317).

8. Der Umstand, daß dem Angeschuldigten bereits früher rechtskräftig die 
Ehrenrechte aberkannt sind, steht nicht entgegen, dieselbe Strafe gegen ihn zum 
zweiten Male auszusprechen, sollte auch die im ersten Urtheile bestimmte Frist 
noch nicht abgelaufen sein: VII. 12. Juni 56 (GA. IV, 690); vgl. § 36 n. 5.

9. Wird die Aberkennung der rc. Ehrenrechte neben der Todes- oder neben 
lebenslänglicher Zuchthausstrafe ausgesprochen, so wird sie für die ganze Lebens
dauer wirksam; der Jnstanzrichter braucht sich daher über ihre Dauer nicht aus
zusprechen.

10. Dagegen ist in dem die Aberkennung neben zeitiger Zuchthaus- oder 
neben Gefängniß strafe aussprechenden Urtheile die Dauer derselben genau zu be- 
stimmeu. Das gilt auch in dem Falle, wo die Aberkennung der rc. Ehrenrechte 
obligatorisch ist (n. 1). — Wäre die Bestimmung der Dauer verabsäumt und das 
Urtheil rechtskräftig geworden, so müßte jene auch in dem hier vorgesehenen Falle 
für die ganze Lebensdauer wirksam werden; contra: ZI. 12. Jan. 70 (RdO. XI, 15; 
„in einem solchen Falle werde die Strafe gar nicht wirksam"), welches aber nach der 
jetzigen Fassung des Gesetzes nicht mehr maßgebend sein kann. Rubo s. 355 will 
hier die Aberkennung nur für die gesetzlich kürzeste Dauer, mithin nur für 2 bezw. 
1 Jahr gelten lassen.

11. Ueber die Berechnnng der Dauer einer auf Zeit ausgesprochenen Ab
erkennung vgl. § 36.

12. Im Falle einer Real-Konkurrenz (vgl. n. 4) ist die Aberkennung der 
rc. Ehrenrechte nur einmal auszusprechen. Die Dauer darf auch in diesem Falle 
daS im Abs. 2 bestimmte höchste Maß nicht übersteigen. DaS Nähere siehe § 76 
n. 3. 4; § 79 n. 11.

13. Aberkennung der rc. Ehrenrechte im Falle eines V er fuchs vgl. § 45.
14. Die Wirkungen der Aberkennung zerfallen in solche, welche dauernd 

(§ 33), und in solche, welche auf die im Urtheile bestimmte Zeit beschränkt sind (§ 34).
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§ 33. Die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte 
bewirkt den dauernden Verlust der aus öffentlichen Wahlen 
für den Verurtheilten hervorgegangenen Rechte, ingleichen den

15. Die Vorschriften des § 32 finden auf den in verschiedenen Einzelbestim
mungen deS StGB.'S angedrohten Verlust der „bekleideten öffentlichen Aemter" 
und „der aus öffentlichen Wahlen hervorgegangenen Rechte", sowie auf die durch 
einige Einzelbestimmungen (6§ 128. 129. 358) angedrohte „Unfähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Aemter" keine Anwendung; diese können auch neben einer drei Monate 
nicht erreichenden Gefängnißstrafe und neben Festungshaft erkannt werden.

16. In Betreff der militärischen Ehrenftrasen, welche Platz greifen, wenn 
gegen eine Perfon deS Benrlaubtenstandes auf Zuchthaus, auf Verlust der bürger
lichen Ehrenrechte oder auf Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter erkannt 
wird, vgl. R.-Mil.-StGB. §§ 42. 30—40.

§33.
1. Nicht die bürgerliche Ehre überhaupt, sondern nur die in den §§ 33. 34 

aufgezählten einzelnen bürgerlichen Ehrenrechte sind Gegenstand der Aberken- 
nung; ein den „Verlust der bürgerlichen Ehre" auösprechendeS Urtheil wäre nichtig. 
Vgl. VI. 21. Apr. 71, 21. Juni 76 (RdO. XII, 221; XVII, 445).

2. Die Aufzählung in den §§ 33. 34 ist limitativ: der Vorschlag des II. 
Entwurfs (§34): besondere zur Zeit bestehende Vorschriften, die den Verlust noch 
anderer Ehrenrechte an eine Verurtheilung knüpfen, bestehen zu lassen, ward im 
RT. gestrichen; Stenogr. Ber. s. 216; vgl. n. 15; § 34 n. 11. Zn den dauern
den Wirkungen der Aberkennung rc. (§ 33) tritt durch § 858 der REPO- noch das 
Recht der Parteien hinzu, den Verurtheilten als Schiedsrichter abzulehnen. Im 
Uebrigen vgl. § 31 n. 8; § 32 n. 16; § 34 n. 6. 12 ff.; Pr. Ges. v. 29. Mai 1879 
§ 15 (betr. Ansschlnß von dem UniversitätSstudinm'; Pr. Kirchenges. v. 26. Ian. 
1880 § 9 (betr. Verlust des Anspruchs emeritirter Geistlichen aus Ruhegehalt).

3. Die „Aberkennung der rc. Ehrenrechte" umfaßt nicht die „Unfähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Aemter"; diese kann auch nicht mit jener Aberkennung 
verbunden werden; für sie sind nur die §§31. 35 maßgebend.

4. Durch die Aberkennung gehen die im § 33 erwähnten Rechte „dauernd" 
verloren; sie leben also mit dem Ablaufe der bestimmten Frist nicht wieder auf; 
wohl aber können sie nach dieser Zeit wieder erworben werden: VI. 18. Febr. 74 
(RdO. XV, 86).

5. Unter den „aus öffentlichen Wahlen hervorgegangenen Rechten" sind 
(vgl. § 34 Nr. 4) diejenigen zu verstehen, welche hervorgegangen sind aus einer eine 
„öffentliche Angelegenheit" betreffenden Wahl; vgl. in Betreff dieser § 34 n. 5.

6. Ueber den Begriff der „öffentlichen Aemter" vgl. §31 und dort u.6ff. 
In Betreff der Wirkungen des Verlusts eines Amtes auf das damit verbundene 
Gehalt vgl. ib. n. 12.

7. Die Hof-, Ehren-, und Erbämter sowie die ständischen Ehren
rechte sind „Würden"; Otto n. 4.

8. Dasselbe gilt vom akademischen Doktorat; vgl. § 361 n. 53; contra: 
Rubo s. 359; derselbe versteht hier unter „Würden" überhaupt nur die von Staats- 
wegen ohne Gewährung von Gehalt verliehenen Dienststellungen.

9. Das Kirchenpatronat gehört nicht hierher: Schw. n. 7.
10. „Titel" bezeichnet eine durch höhere Verleihung (von Staatswegen) zu 

erwerbende, mit Rangstellung verbundene Benennung (vgl. Pr. Von v. 27. Okt. 
1810 Nr. 6: GS. s. 9): er umfaßt die Bezeichnung aller amtlichen Stellungen, 
nicht aber auch die einer wissenschaftlichen oder gewerblichen Thätigkeit, sollte auch 
dazu eine amtliche Konzession, Approbation, ein Prüfungszeugniß oder dergl. erfor
derlich sein: ZU. 21. Juni 55 c. Fuchs; Jena Mai 74 (StZ. IV, 213); vgl. je
doch Rubo s. 359; er versteht hier unter „Titel" die von Staatswegen ohne Bei
legung einer Dienststellung geschehene Verleihung einer solchen Bezeichnung, wie sie 
dem Inhaber einer Amts- oder amtsähnlichen Stellung zukomme.

11. In Betreff der „Würden, Titel, Orden und Ehrenzeichen" macht



Thl. I. Abschn. I. Strafen. - §§ 33. 34. 71

dauernden Verlust der öffentlichen Aemter, Würden, Titel,
Orden und Ehrenzeichen.
fl.Entw.-. §26; II. Entw.: §30; Pr. StGB.: §§12.21.22], Vgl. §§32.34—37; 

Mil.-StGB. §§ 30ff.; B.-Genossensch.-Ges. v. 4.Juli 1868 § 38; Allerh. 
Erl. v. 20. Mai 1871 Nr. 5 (RGbl. f. 112); REPO. § 858.

Preußen: Vgl. Ges. v. 11. Mai 1873 (GS. s. 195).
§ 34. Die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte 

bewirkt ferner die Unfähigkeit, während der im Urtheile be
stimmten Zeit

1) die Landeskokarde zu tragen;
2) in das Deutsche Heer oder in die Kaiserliche Marine 

einzutreten;

es keinen Unterschied, ob dieselben von dem eigenen Landesherrn oder von einem 
andern (in- oder ausländischen) Fürsten verliehen sind: HS. I, 460; Rüd. n. 2; 
vgl. Pr. AKO. v. 23. April 1817 u. 10. März 1845 (GS. 17 s. 35; RS. IX, 23); 
contra: Olöh. n. 8 (erachtet aber vorkommenden Falls die zur Anlegung fremder 
Orden ertheilte Genehmigung für aufgehoben).

12. Was von „Ehrenzeichen", gilt auch von der durch den Allerh. Erlaß v.
20. Mai 1871 gestifteten Kriegsdenkmünze; vgl. 1. c. Nr. 5.

13. Au Sstellungs Medaillen sind keine,,Ehrenzeichen"; die Vorschrift des 
§ bezieht sich auf sie nicht mit; contra: Rubo s. 359.

14. Ueber die Mittheilung des Tenors aller Urtheile, welche den Ver
lust von Orden zur Folge haben, an die General-OrdenS-Kommission, vgl. Pr. 
JMVf. v. 25. Aug. 1879 Nr. 15 (IMbl. s. 251). Die Akten sollen dem Justiz- 
Minister eingereicht (JMVf. v. 12. Dez. 1856: IMbl. s. 374) und ein Nationale 
beigefügt werden (JMVf. v. 6. Aug. 1855. IMbl. s. 246; RS. XI, 138). Für die 
neuen Pr. Landestheile vgl. Min.-Bs. v. 31. Jan. 1868 Nr. 15—19 (IMbl. s. 49). — 
In Betreff der im Wege der Strafvollstreckung zu bewirkenden Abnahme der 
Orden, Ehrenzeichen und Denkmünzen nebst den darüber sprechenden Patenten 
und Besitzzeugnissen, und der Einsendung derselben an die General-Ordens-Kom
mission vgl. die cit. MVf. v. 25. Aug. 1879 Nr. 15.

15. Die Motive (s. 57) sprechen aus, daß da, wo ein neben dem StGB, in 
Krast verbleibendes Landes-Strafgesetz mit einer strafrechtlichen Verurtheilung 
allgemeine nachtheilige Folgen in Betreff der Ausübung bürgerlicher Ehrenrechte 
verbinde, nunmehr die in den §§ 33.34 ausgezählten Folgen an die Stelle träten. 
Dem ist indesseu nicht iu dieser Allgemeinheit zuzustimmen; insbesondere läßt sich 
nicht behaupten, daß da, wo ein solches Landesgesetz derartige Folgen in einem ge
ringeren Umfange eintreten läßt, nunmehr die strengeren Vorschriften des 
StGB.'S ohne Weiteres maßgebend würden. Die Regelung dieser Frage ist durch 
§ 8 des EG.'S der Landesgesetzgebung überlassen. Wo solche „UebergangSbestimmun- 
gen" nicht getroffen worden find, ist anzunehmen, daß die in besonderen Gesetzen 
angedrohten strengeren Folgen herabgesetzt seien. Vgl. Puch. s. 52 n. 3.
§ 34.

Zu Nr. 1.
1. Zur Zeit ist eine ReichS-Kokarde noch nicht eingeführt; vgl. ReichS

Berfassung Art. 63. — Würde eine solche später eingesührt, so wäre auch sie als 
(Gejammt-) LandeS-Kokarde anzusehen, und die Vorschrift der Nr. 1 aus sie auS- 
zudehnen; contra: Otto n. 3, Rüd. n. 4, Rubo s. 362.

2. Das Verbot bezieht sich auf diejenige LandeS-Kokarde, welche der Ber- 
urtheilte sonst zu tragen berechtigt gewesen wäre; dasselbe erstreckt sich sonach auch 
aus die Kokarde eines andern Bundesstaats, dessen Angehöriger der Verurteilte erst 
nach seiner Verurtheilung wird.

Zu Nr. 2 und 3.
3. In Betreff der Nr. 2 sowie der Erlangung ö ff ent kicher Aemter ist diese 

Bestimmung gegenstandslos, sobald auf Zuchthausstrafe erkannt wird; vgl. 8 31.
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3) öffentliche Aemter, Würden, Titel, Orden und Ehren
zeichen zu erlangen;

4) in öffentlichen Angelegenheiten zu stimmen, zu wählen 
oder gewählt zu werden oder andere politische Rechte 
auszuüben;

5) Zeuge bei Aufnahme von Urkunden zu sein;
6) Vormund, Nebenvormund, Kurator, gerichtlicher Bei

stand oder Mitglied eines Familienraths zu sein, es sei 
denn, daß es sich um Verwandte absteigender Linie

Zn Nr. 3.
4. Begriff des öffentlichen Amtes vgl. § 31 n. 6ff.; in Betreff der Wür

den, Titel, Orden und Ehrenzeichen vgl. § 33 n. 7—11.
ZU Nr. 4. Vgl. 18®es. v. 31. Mai 1869 §. 3. 4 (BGbl. f. 145).

5. Oeffentlliche Angelegenheit ist gleichbedeutend mit Staatsangelegen
heit (vgl. „andere politische Rechte"); hierher gehören auch die Angelegenheiten der 
Gemeinden oder anderer in den Staatsorganismus eingreifender Gemeinheiten (Han
dels-, Gewerbekammern rc.), kirchliche Angelegenheiten aber nur insofern, als der 
Staat sie in den Bereich seiner Gesetzgebung gezogen hat: Schütze s. 76, 257 n. 11, 
Puch. n. 4; Otto n. 6; John i. HH. III, 85; vgl. HS. I, 460; Schw. s. 190; 
ML. s. 662 n. 2. 3. Die Angelegenheiten kaufmännischer Korporationen, Aktienge
sellschaften gehören nicht hierher; vgl. n. 13—15 und Schw. s. 189.

Zu Nr. 5.
6. Diese Vorschrift bezieht sich auf alle Urkunden, bei deren amtlicher Auf

nahme es der Zuziehung von Instru meniszeugen bedarf, ohne Unterschied, 
welche Stellung der ausnehmende Beamte bekleidet. Es gehören daher alle Nota
riats-, Gerichtsvollzieher-, Personenstands-Urkunden hierher, zu deren Aufnahme 
Zeugen zuzuziehen sind (ebenso in Betreff der HeirathSurkunden: HinschiuS s. 174; 
contra: Olsh. n. 6; Völk, d. Personenst.-Ges., 3. Ausgabe s. 172, weil hier die 
Zeugen bloße Solennitätö- und keine Beweiszeugen seien; vgl. auch Stiegele, d. 
Personenst.-Ges. s. 156, 157); nicht aber kirchliche Akte z. B. Taufen und Trau- 
nngen, selbst zur Zeit, wo die bei Vornahme dieser Handlungen bewirkten Register- 
Eintragungen öffentliche Beweiskraft hatten (der Zeuge wirkt nur zum kirchlichen 
Akte, nicht zur Eintragung mit). — In Betreff der zu Notariatsurkunden zuzuziehen
den Zeugen insbesondere vgl. übrigens Pr. Ges. v. 11. Juli 1845 § 7 Nr. 2. 3; 
Hanuöv. Not.-Ordn. v. 18. Sept. 1853 § 29 und Pr. Ges. v. 8. März 1880 
§§ 4. 6 (GS. s. 177 ff.).

7. Die dauernde „Unfähigkeit, als Zeuge oder Sachverständiger eid
lich vernommen zu werden", ist eine, jetzt nur wegen Meineids (nothwendig und 
ausdrücklich) zu verhängende Ehrenstrafe: § 161; vgl. n. 11.

Zu Nr. 6.
8. Auch der amtlich bestellte Verwalter einer Vermögensmasse, insbesondere 

der Konkursverwalter (RKO. § 70) sowie der Pfleger der Pr. Dorrn.-Ordn. v. 
5. Juli 1875 ist ein „Kurator"; ebenso: OlSh. n. 7; contra: Schw. s. 190; nicht 
aber ein von Privaten frei gewählter Verwalter, z. B. ein Testamentsvollstrecker: 
Olsh. 1. c.

9. „Gerichtlicher Beistand" ist, wer auf Grund gesetzlicher Vorschrift 
einer in der Ausübung ihrer Rechte beschränkten Person zugeorvnet ist, um jenen 
Mangel zu ersetzen; vgl. z. B. C. civ. artt. 499. 513. Es gehören daher solche 
Personen nicht hierher, welche ein Dispositionsfähiger freiwillig zu seiner Unter
stützung zuzieht, z. B. ein Beistand im Sinne des § 86 der REPO.

10. Zu den in Nr. 1—6 aufgezählten Folgen der Aberkennung der rc. Ehren
rechte ist durch das RGes. v. 17. Juli 1878 Art. 1, bezw. durch den jetzigen auf 
diesem Gesetze beruhenden § 106 der Gew.-O. noch die hinzugetreten, daß Gewerb-
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handele und die obervormundschaftliche Behörde oder 
der Familienrath die Genehmigung ertheile.

[I.Eittw.: §27; II. Entw.: §31; Pr. StGB.: §§ 12.21.22]. Vgl. §§31.33.35—37; 
Mil. StGB. §30 ff. 134.138. Genosfenfch.-Ges. v. 4. Juli 1868 § 38; 
Ges. v. 17. Juli 1878; betr. die Abänderung der Gew.-Ordn.; RGBG. 
§§ 32. 85. 176.

treibende, welchen jene Rechte aberkannt sind, sich, so lange ihnen dieselben entzogen 
bleiben, mit der Anleitung von Arbeitern unter 18 Jahren nicht befassen dürfen. — 
Außerdem kann dereinst allen Personen, welche sich nicht im Besitze der bürgerlichen 
Ehrenrechte befinden, der Zutritt zu öffentlichen Gerichtsverhandlungen versagt werden: 
RGBG. § 176.

11. Da dle Aufzählung der Folgen der Aberkennung der re. Ehrenrechte timt«- 
tativ ist (§ 33 n. 2), so sind landesrechtliche Bestimmungen, nach welchen ein straf
rechtlich Verurteilter dieserhalb eine Beschränkung seiner Rechts- oder Handlungs- 
sähigkeit erleidet, für beseitigt zu erachten, insoweit sie in einer durch die Verur- 
theilung bewirkten Schmälerung seiner Ehre ihren Grund haben. Das gilt 
auch von allen Vorschriften der Prozeßgesetze, welche in Folge einer erlittenen Ver- 
urtheilung die Fähigkeit zur Ablegung eines eidlichen Zeugnisses beschränkten, z. B. 
Pr. AGO. I, 10 § 227; Pr. Cr.-Ordn. § 356 Nr. 7 (eine „Ehrloserklärung" kann 
jetzt nicht mehr vorkommen; vgl. EG. § 6): ZII. 8. Sept. 74 (RdO. XV, 539). 
Bgl. aber n. 7; §161 n. 9.

12. Dagegen sind solche nachtheilige Folgen einer Verurtheilung, welche 
nicht den unter n. 11 hervorgehobenen Charakter an sich tragen, in Kraft geblieben;

B. die Statthaftigkeit einer Ehescheidung auf Grund einer gegen einen der Ehe
gatten ergangenen Verurtheilung, oder der Verlust des Rechts zur Führung einer 
Jagdkarte; zu bemerken ist aber, daß eine mit dem zeitigen Verluste der re. Ehren
rechte verbundene Zuchthausstrafe keine „entehrende" im Sinne des art. 232 des 
C. civ. ist, mithin eine Ehescheidung nicht rechtfertigt: AH. Köln 29. Juli 73 (RA. 
65. I. 118. Ein anderes Beisp. vgl. § 15 n. 7.

13. Ebenso haben landesgesetzliche Bestimmungen, nach welchen ein in Kon
kurs (Fallitzustand) gerathener Kaufmann nicht als Handelsmäkler oder Ge
schworner berufen werden kann, so lange er keine Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand erlangt hat (C. d’instr. er. art. 381; C. de comm. art. 614; Pr. NStPO. 
§ 275; Pr. Städte-Ordn. v. 30. Mai 1853 § 7; Pr. Konk.-Ordn. v. 8. Mai 1855 
§ 310; Rh. Gem.-Verf.-Ges. v. 15. Mai 1856 § 12; Rh. Städte-Ordn. v. 15. Mai 
1356 § 7), nicht den Charakter einer Strafe; sie sind gar nicht durch eine straf
gerichtliche Verurtheilung bedingt, somit durch das StGB., bzw. das EG. nicht auf
gehoben; vgl. VII. 10. Juni 69, VI. 22. Apr. 70 (RdO. X, 412; XI, 260); 
das Gegentheil folgt nicht daraus, daß nach ß 31 die Verurtheilung zu Zuchthaus
strafe auch die Unfähigkeit zum Geschwornendienst bewirkt. Vgl. jetzt RGBG. §§ 85. 
32 Nr. 3.

14. Aehnlich verhält es sich mit der Entfernung eines Mitgliedes aus der 
Handelskammer, welche (nach Pr. Ges. v. 11. Febr. 1848 § 11: GS. s. 65) erfolgt, 
wenn dasselbe durch gerichtliches Erkenntniß die Ehrenrechte oder die kaufmännischen 
Rechte verloren hat, oder wenn über sein Vermögen der Konkurs ausgebrochen ist.

15. In die Autonomie der Korporationen, insbesondere in die Befug- 
niß derselben, die Bedingungen der Mitgliedschaft statutarisch zu bestimmen, sollte 
durch das StGB, nicht eingegriffen werden: Motive s. 58. Wenn daher bestehende 
Statuten an irgend eine Verurtheilung den Verlust jener Mitgliedschaft knüpfen, so 
sind diese durch die Einkührung des StGB.'s nicht außer Kraft gesetzt worden; vgl. 
Stenogr. Ber. s. 215, aus welchen erhellt, daß die (§ 33 n. 2 erwähnte) Streichung 
des § 34 des II. Entw.'s nicht den Sinn hat, daß solche statutarische Bestimmungen 
ausgehoben werden sollten. Vgl. B.-Genossensch.-Ges. v. 4. Juli 1868 § 38 (betr. 
die Befugniß der Genossenschaft, einen Genossenschafter, welchem die re. Ehrenrechte 
aberkannt sind, auszuschließen).



74 Thl. I. Abschn. I. Strafen. - §§ 35. 36.

§ 35. Neben einer Gefängniß strafe, mit welcher die 
Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte überhaupt hätte ver
bunden werden können, kann auf die Unfähigkeit zur Beklei
dung öffentlicher Aemter auf die Dauer von Einem bis zu 
fünf Jahren erkannt werden.

Die Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Aemter hat den dauernden Verlust der bekleideten Aemter von 
Rechtswegen zur Folge.
[I. Entw.: § 30; II. Entw.: § 32; Pr. StGB. §§ 21. 31—33). Vgl. §§ 36. 358; 

Mil.-StGB § 42; RechtSanwalts-Ordn. v. 1. Juli 1878 §§ 6. 7. 43. 
Preußen: Ges. v. 11. Mai 1873 § 21 (GS. s. 195).

§ 36. Die Wirkung der Aberkennung der bürgerlichen 
Ehrenrechte überhaupt, sowie der Fähigkeit zur Bekleidung 

§ 35.
1. In Betreff der „Unfähigkeit („Aberkennung der Fähigkeit", „Verlust der 

Fähigkeit") zur Bekleidung öffentlicher Aemter" und des damit verknüpften Verlustes 
der „bekleideten Aemter" vgl. die Bemerkungen zu § 31 und § 33 n. 3; in Betreff 
der Berechnung der Zeitdauer vgl. § 36; in Betreff eines geistlichen Amtes vgl. EG. 
§ 6 n. 7; § 31 n. 8.

2. Die Vorschrift des § ist nicht auf Solche zu beschränken, welche zur Zeit 
ein Amt bekleiden: Mot. s. 56. Ihre Anwendung wird auch dadurch nicht aus
geschlossen, daß der Angeschuldigte vorher in Folge einer Berurtheilung zu Zucht
hausstrafe die betr. Fähigkeit dauernd verloren hatte: VI .1. Oft. 62 (Rd0. III, 39).

3. Was § 35 von der „Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Aemter" bestimmt, ist auf eine Unfähigkeit zum Dienste im Deutschen Heere und 
in der Kaiserlichen Marine (§ 31) nicht auszudehnen; vgl. aber R.-Mil.-StGB. § 42.

4. Gegen Strafunmündige ist nie auf die Unfähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Aemter zu erkennen: § 57 Nr. 5.

5. Außer der generellen Vorschrift des § 35 enthält das StGB, noch einzelne 
spezielle Bestimmungen, nach welchen auch neben einer Gefängnißstafe von 
kürzerer als dreimonatiger Dauer oder neben der Festungshaft auf „Unfähig
keit zur Bekleidung öffentlicher Aemter" erkannt werden kann; vgl. §§ 128. 129. 
358. Auch in diesen Fällen tritt mit der Aberkennung der dauernde Verlust der 
bekleideten Aemter von Rechtswegen ein; vgl. Motive s. 57.

6. Gemäß § 6 der R.-Rechtsanwaltsordn. v. 1. Juli 1878 kann die Zulassung 
zur Anwaltschaft bei einem bestimmten Gerichte versagt werden, wenn der Antrag- 
steller in Folge strasgerichtlichen Urtheils die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Aemter auf [bereits verstrichenes Zeit verloren hatte. Im Uebr. vgl. § 31 n. 14.

7. Außer der „Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter" hat das StGB, 
in einzelnen Fällen auch noch den (dauernden) „Verlust der bekleideten öffent
lichen Aemter, sowie der aus öffentlichen Wahlen hervorgegangenen Rechte" als 
Strafe angedroht, welche fakultativ neben der Festungshaft, und im Falle des § 95 
neben der Gefängnißstrafe verhängt werden kann; vgl. §§ 81. 83. 84. 87—91. 94. 
95; EG. §5.

§ 36.
1. Ueber den Eintritt der Rechtskraft vgl. § 30 n. 4. 5.
2. Die „FreiheitSstrafe", von deren Verbüßung rc. der § die Berechnung 

der Zeitdauer beginnen läßt, ist stets nur die Principale, nicht die an die Stelle 
einer nicht beizutreibenden Geldstrafe tretende subsidiäre Freiheitsstrafe (§ 28).

3. Die Berechnung der „Zeitdauer" beginnt „von dem Tage, an wel
chem die Freiheitsstrafe verbüßt rc. ist"; es wird sonach der Tag, an welchem die 
Abbüßung rc. ihr Ende erreicht, in jene Frist nicht eingerechnet; vgl. § 67 n. 9.
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öffentlicher Aemter insbesondere, tritt mit der Rechtskraft des 
Urtheils ein; die Zeitdauer wird von dem Tage berechnet, an 
dem die Freiheitsstrafe, neben welcher jene Aberkennung aus
gesprochen wurde, verbüßt, verjährt oder erlassen ist. 
[I. Entw.: § 25; II. Entw.: § 33; Pr. StGB.: § 21]. Vgl. §§ 31—35. 38. 76.

3a. Eine bereits angetretene Freiheitsstrafe ist „erlassen" nicht an dem 
Tage, von welchem der Gnadenakt datirt, sondern an dem Tage, wo der nicht er
lassene Theil der Strafe verbüßt, bzw. wenn der ganze Strafrest erlassen wurde, 
an dem Tage, wo jener Akt vollstreckt, der Verurtheilte mithin in Freiheit gesetzt 
worden ist; so (in speciellem Bezug auf § 79): Darmst. 27. Aug. 77 (GA. 25 s. 464).

4. In Betreff der Art und Weise, wie im Falle einer Real-Konkurrenz 
die Aberkennung der rc. Ehrenrechte auszusprechen, und — wenn ausgesprochen — 
zu berechnen sei, vgl. § 76 n. 3. 4 und § 79 n. 11.

5. Wird gegen eine und dieselbe Person wegen verschiedener Straffälle der Ver- 
lust der rc. Ehrenrechte wiederholt ausgesprochen, so beginnt die Berechnung der 
Dauer für jeden Fall nach Anleitung des § 36, d. h. also von dem Tage, an welchem 
die wegen derselben That verhängte Freiheitsstrafe abgebüßt rc. ist. Demgemäß 
findet eine Summirung der Zeitdauer der wiederholten Aberkennung nicht statt, viel
mehr beginnt die Berechnung in Betreff der zweiten Verurtheilung mit jenem Zeit
punkte sofort, sollte auch die Frist für die erste Verurtheilung noch nicht abgelaufen 
sein; die Vollstreckung läuft dann für beide gleichzeitig; ähnlich verhielt es sich nach 
dem Pr. StGB.: ZI. 17. Sept. 73 (RdO. XIV, 535).

6. Die Berechnung der Zeitdauer einer verhängten Aberkennung der rc. Ehren
rechte wird auch durch eine anderweitige Untersuchungshaft oder durch den Voll
zug einer wegen einer anderen Mißthat verhängten Freiheitsstrafe nicht unter
brochen; das erleidet eine Ausnahme, wenn bei der zweiten Aburtheilung dem An
geschuldigten die in Betreff der Real-Konkurrenz geltenden Vorschriften zu statten 
kommen; vgl. § 79 n. 10.

7. Erfolgt in Gemäßheit der §§ 23—26 die vorläufige Entlassung eines 
Verurtheilten aus der wider ihn verhängten Freiheitsstrafe, so dauert die begonnene 
Wirkung des Verlustes der Ehrenrechte fort. Dagegen kann die Berechnung ihrer 
Zeitdauer erst mit dem Augenblicke beginnen, wo nach § 26 cit. die ganze Freiheits
strafe als verbüßt gilt. Eine solche Maßnahme hat sonach eine Verlängerung des 
Verlustes der Ehrenrechte rc. mit Nothwendigkeit zur Folge, wenn die Entlassung 
später widerrufen wird. Dasselbe tritt ein, wenn die Vollstreckung der Freiheits
strafe verzögert oder durch Verjährung ausgeschloffen wird.

8. Ist die Aberkennung der rc. Ehrenrechte gar nicht mit einer Freiheits
strafe verbunden (möglich in den Fällen der §§ 7 oder 37), so beginnt die Berech
nung der Zeitdauer sofort mit der Rechtskraft des Urtheils.

9. Die Strafe des Verlusts der rc. Ehrenrechte rc. (ihre Vollstreckung) ver
jährt nicht mit der der übrigen Strafen; vielmehr nimmt mit der Verjährung der 
Freiheitsstrafe die Berechnung der Dauer jener Nebenstrase ihren Anfang. Man 
wollte in dieser Beziehung Denjenigen, welcher seine Strafe verbüßt hat, nicht un- 
günstiger stellen als Denjenigen, welcher sich der Vollstreckung so lange entzogen hat, 
daß diese verjährte: Motive s. 57; § 71 n. 3—5.

10. Mit dem Abläufe der im Urtheile bestimmten Frist lebt die durch die 
zeitige Unfähigkeit verlorene Vormundschaft nicht wieder aus, insofern das Gesetz nicht 
eine Berufung zur Vormundschaft von Rechtswegen enthält (z. A. C. Civ. artt. 390. 
402, 403); vgl. Pr. ALR. II, 2 § 259.

11. Alles, was dieser § in Betreff der „Wirkung der Aberkennung der Ehren
rechte rc. sowie der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter rc." vorschreibt, ist 
auch aus den Fall anzuwenden, wo auf den „Verlust der bekleideten öffentlichen 
Aemter, sowie der aus öffentlichen Wahlen hervorgegangenen Rechte" er
kannt wird.
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§ 37. Ist ein Deutscher im Auslande wegen eines 
Verbrechens oder Vergehens bestraft worden, welches nach den 
Gesetzen des Deutschen Reichs den Verlust der bürgerlichen 
Ehrenrechte überhaupt oder einzelner bürgerlichen Ehrenrechte 
zur Folge hat oder zur Folge haben kann, so ist ein neues 
Strafverfahren zulässig, um gegen den in diesem Verfahren 
für schuldig Erklärten auf jene Folge zu erkennen.
fl. Entw.: § 29; II. Entw.: §35; Pr. StGB.: § 24]. Vgl. §§ 4.5. Nr. 1. 32—36; 

R .Mil.-StGB. 8 42 Abs. 2.

§ 37.
1. Insoweit eine im Auslande ergangene Aburtheilung und Strasvollstreckung 

die abermalige Strafverfolgung im Inlaude nicht ausschließen (vgl. § 7 n. 1\ bleibt 
§ 37 selbstverständlich außer Anwendung, und nur §7 greift Platz; jener bezieht 
sich sonach lediglich auf den Fall, wo die Verfolgung einer vou einem Deutschen im 
Auslande begangenen Mißthat nach § 5 Nr. 1 deshalb im Inlaude ausgeschlossen 
bleibt, weil von den Gerichten des betr. Auslandes über die Handlung bereits rechts
kräftig auf Strafe erkannt und die letztere (vollständig) vollzogen, verjährt oder er
lassen ist; contra: Nubo s. 370.

2. Nur wenn im Auslande auf Bestrafung erkannt ist, greift § 37 Platz; 
lautete das ausländische Urtheil auf Freisprechung, so hat es bei der Vorschrift 
des § 5 Abs. 1 sein Bewenden.

3. Der § setzt voraus, daß der im Auslande Bestrafte damals ein Deutscher 
war; er findet daher auf einen im Auslande bestraften, später nach Deutschland 
übergesiedelten Ausländer selbst dann keine Anwendung, wenn dieser nachträglich ein 
„Deutscher" geworden ist.

4. Obgleich der § nur von dem Falle spricht, wo ein „Gesetz des deutschen 
Reiche«" den Ehrenrechtsverlust androht, so ist er doch unbedenklich auch da an
zuwenden, wo ein besonderes Landesgesetz jene Strafe androht; contra: Rubo s. 372.

5. Gleichgültig ist es, ob auch das im Auslande angeweudete ausländische 
Gesetz die That mit Ehrenstrafen bedrohte, oder denselben für die Nichtangehörigen 
des betr. Staates eine andere Strafe substituirte, sowie envlich, ob eine derartige 
Strafe gegen den Angeschuldigten dort zur Anwendung gebracht worden ist.

6. 7. Die neue Strafverfolgung hängt vom Ermessen der mit derselben be
trauten Behörde ab; hat diese Anklage erhoben, so muß der Richter über letztere er
kennen.

8. Zuständigkeit und Verfahren richten sich nach denjenigen Vorschriften, 
welche maßgebend wären, wenn im Auslande noch gar keine Verfolgung stattgefunden 
hätte; es tritt daher geeigneten Falles das schwurgerichtliche Verfahren ein.

9. Ebenso ist die Frage, ob die Strafverfolgung durch Verjährurg ausge
schlossen sei, nach Anleitung derjenigen Grundsätze zu lösen, welche anzuwenden wären, 
wenn im Auslande gar keine Aburtheilung stattgefunden hätte; durch das auslän
dische Verfahren wird die Verjährung im Inlaude uicht unterbrochen.

10. ' Das befaßte inländische Gericht ist zu einer neuen Prüfung der Be
weisfrage und zu einer neuen selbstständigen Feststellung des Thatbestandes 
nach den diesseitigen Gesetzen berufen, ohne dabei irgendwie an die Feststellung und 
Qualifizirung des ausländischen Richters (z. B. an die von diesem angenommenen 
„mildernden Umstände'') gebunden zu sein: ZU. 23. Ian. 62, VH. 10. Nov. 64 
MO. II, 218; V, 260); vgl. Mot. s. 58.

11. Ist die Aberkennung der rc. Ehrenrechte durch die Verhängung der Zucht
haus- oder einer drei Monate erreichenden Gefäugnißstrafe bedingt, so muß der In
stanzrichter, um jene zu rechtfertigen, aussprechen, daß er auf eine jener Strafen 
erkannt haben würde, wenn nicht bereits im Auslande eine Bestrafung erfolgt ge
wesen wäre.

12. Die Verurtheilung ist auf den „Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte" 
ober „einzelner rc. Ehrenrechte" (;. B. der im § 35 erwähnten) nach Maßgabe der
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§ 38 Neben einer Freiheitsstrafe kann in den durch 
das Gesetz vorgesehenen Fällen auf die Zulässigkeit von Polizei- 
Aufsicht erkannt werden.

hierüber Bestimmung treffenden Gesetze zu beschränken, obgleich diese Ehrenftrasen 
sonst nur als Neben st ras en vorkommen. Als Verlust einzelner Ehrenrechte ist 
auch die nach tz 31 als Folge der Zuchthausstrafe eintretende Unfähigkeit rc. an
zusehen; auf sie ist sonach ausdrücklich zu erkennen, wenn der Richter findet, daß 
die That mit Zuchthaus zu bestrafen gewesen wäre. — Dagegen darf nicht ans 
andere Nebenstrafen (z. B. auf Unfähigkeit zum eidlichen Zeugnisse oder zur Be
schäftigung im Eisendahndiensie (§§ 161. 319): Olsh. n. 4), insbesondere nicht auf 
„Zulässigkeit der Polizeiaufsicht", erkannt werden.

13. Die Wirkung der Aberkennung tritt „mit der Rechtskraft des Urtheils" 
ein (§ 36). Von dem betr. Tage an ist auch die Zeitdauer zu berechnen, da außer 
den Ehrenstrafen eine andere zu verbüßende Strafe nicht verhängt werden kann, die 
im Auslande zuerkannten Strafen aber bereits vor der neuen Verbüßung vollständig 
verbüßt, verjährt oder erlassen sein mußten (u. 1); ebenso: Rubo s. 375; OlSH. n. 8; 
contra: Schw. s. 89.

14. Auch ein in Gemäßheit dieses § ergangenes Erkenntniß enthält eine .,Be
strafung": solches genügt daher zur späteren Begründung der Rückfallsstrafe: 
Puch. n. 8; Merkel i. HH. IV, 411; OlSh. n, 9; contra: Rüd. n. 4; Otto n. 4.

§38.
Aufhebung: 20
Ausländer: 3. 12. 
Begnadigung: 9. 
Berechtigung: 6. 
Beurlaubung: 14. 
Dauer: 6 — 8. 15 >7.
Ermessen: 2. l3. 
Fakultät: 2. 
Geldstrafe: 5. 7.

Inhalt:
2andcSpol.-Behörde: 10 17. 
Nebenstrafe: 1. 5.
Real-Konlurrenz: 8.
Rechtsweg: 19.
Strafe: 1. 5.
Straferlaß: 9.
Ltrafunmündiger4.
Uebertretung 5.

Unterbrechung: 14. 17.
Verfahren: >2—17. 20.
Derjähruug: 18.
Vollstreckung: 19. 
wann X 14. 15.
Wiederholg.: 17. 20. 
Zeitbestimmung: 6—8. 15—17. 
Zuständigkeit: 11. 12.

1. Die „Stellung unter Polizeiaufsicht" nach verbüßter Strafe soll als 
eine (fakultativ zu handhabende) Präventiv-Maßregel dienen: Motive s. 193. 
Nichtsdestoweniger ist die vom Richter auszusprechende „Zulässigkeit" der Polizei
aufsicht eine wirkliche sNeben-^ Strafe und als solche hier mit ausgeführt.

2. Die Verhängung dieser Strafe ist nur in den durch das Gesetz ausdrück
lich bestimmten Fällen statthaft und für den Instanzrichter stets fakultativ; 
er spricht sie nach seinem thatsächlichen (durch Angabe der Gründe zu rechtfertigenden) 
Ermessen aus und ist befugt, unter einer Mehrheit wegen derselben That gleichzeitig 
Verfolgter Einzelne zu derselben zu verurtheilen, während er bei Anderen davon ab
sieht. — Auf die praktischen Folgen derselben hat jener keine Rücksicht zu nehmen: 
ZU. 2. Mai 76 (RdO. XVII, 297); vgl. n. 3, § 32 n. 1.

3. Die Strafe kann auch gegen Ausländer ausgesprochen werden; vgl. § 39 
Nr. 2 und unten n. 12.

4. Dagegen ist sie bei Straf unmündig en unstatthaft: § 57 Nr. 5.
5. Aus Zulässigkeit der Polizeiaufsicht kann nur „neben einer Freiheits

strafe" erkannt werden; sie bleibt also ausgeschlossen, wenn (wegen obwaltender 
mildernder Umstände) nur eine Geldstrafe verhängt wird. Dagegen ist sie statthaft, 
wenn die verhängte Freiheitsstrafe in Folge der Anrechnung einer Untersuchungshaft 
oder einer im Auslande vollzogenen Strafe (§§. 60. 7) nicht mehr zur Vollstreckung 
gelangt; vgl. § 37 n. 12. — Das StGB, droht die Zulässigkeit der Polizeiaufsicht 
nur neben einer Zuchthaus- oder Gefängnißstrafe, nie neben Festungshaft oder Haft, 
also nie wegen einer Uebertretung an. Doch ist dieselbe weder durch eine gewisse 
Dauer der Freiheitsstrafe noch durch gleichzeitige Aberkennung der bürgerlichen Ehren
rechte bedingt: ZRI. 28. Juni 80 (RdR. II, 132).

6. Die Gerichte sprechen die Zulässigkeit der Polizeiaufsicht ohne Hinzu
fügung einer Zeitbestimmung aus; die Frist, für welche die dadurch für statt
haft erachtete Maßnahme erfolgen kann, ist dann stets eine fünfjährige. Eine vom
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Die höhere Landespolizeibehörde erhält durch ein solches 
Erkenntniß die Befugniß, nach Anhörung der Gefängnißver
waltung den Verurtheilten auf die Zeit von höchstens fünf 
Jahren unter Polizei-Aussicht zu stellen.

erkennenden Richter beigesügte Zeitbeschränkung würde bedeutungslos und der Rechts
kraft nicht empfänglich sein: VII. 25. Ian. 76 iMO. XVII, 41). AehnlicheS gilt 
bezüglich der Wirkungen der Polizeiaufsicht (§ 39). Daraus, daß es dem richter
lichen Ermessen überlassen ist, auf Zulässigkeit der Polizeiaufsicht zu erkennen oder 
nicht (n. 2), ist keineswegs, arg. a maiori ad minus, zu folgern, daß der Richter 
auch eine in ihren Wirkungen beschränkte Polizeiaufsicht für zulässig erklären, oder 
z. B. geradezu aus bloße Zulässigkeit der Einschränkung des Aufenthalts (vgl. § 39 
Nr. 1. 2) erkennen könne. Wohl aber ist letztere Strafverhängung (und nicht die
jenige der Zulässigkeit der Polizeiaufsicht) dem Richter auf Grund und in den Fällen 
des § 22 des Ges.'S v. 21. Okt. 1878 (RGbl. s. 351) gestattet.

7. In Betreff der Berechnung der Zeitdauer gilt das zu § 36 n. 3—8 Be
merkte. — Der Laus dieser Frist wird nicht unterbrochen, wenn der Berurtheilte 
sich zwischenzeitlich irgendwie der polizeilichen Beaufsichtigung entzogen hat: ZI. 
29. Sept. 58 (SA. VI, 837).

8. Rückfichtlich der Art und Weise, wie im Falle,einer Real-Konkurrenz 
die Zulässigkeit der Polizeiaufsicht auszusprechen, und wie die Zeitdauer derselben zu 
berechnen sei, vergl. § 76 n. 3. 4; § 79 n. 11.

9. Wird im Wege der landesherrlichen Gnade eiue schwerere Strasart in 
eine mildere verwandelt, so kann neben der substituirten Freiheits- (Zuchthaus- oder 
Gefängniß-) Strafe die Zulässigkeit der Polizeiaufsicht nur dann verhängt werden, 
wenn die betreffende Mißthat gesetzlich mit dieser Strafe bedroht ist; ebenso: Puch, 
n. 3; contra: Rubo s. 379, OlSH. n. 6 (halten Solches in keinem Falle für statt
haft). Eine Zuwiderhandlung gegen die auferlegten Beschränkungen ist dann eben
falls aus 8 361 Nr. 1 zu bestrafen; vgl. PI. 21. Febr. 62 (RdO. II, 272).

10. Aus Grund der gerichtlich ausgesprochenen „Zulässigkeit" erfolgt die 
„Stellung unter Polizeiaufsicht" durch die höhere Landespolizei- d. h. durch die 
der Ortspolizei vorgesetzte höhere (Provinzial-) Behörde (in Preußen die Bezirks- 
Regierung oder Drostei); vgl. Motive s. 196. Diese kann die ihr beigelegte Befugniß 
weder generell noch für einen einzelnen Fall auf eine untergeordnete Behörde (z. B. 
auf den Kreislandrath) übertragen; vgl. PII. 28. Mai 53 (Eutsch. 26 s. 136); Rüd. 
n. 5; contra: Schw. s. 77.

11. Zuständig ist die Landespolizeibehörde des Wohn- (Aufenthalts-) Orts 
des Verurtheilten, nicht die des Thatorts noch diejenige, in deren Bezirk die Straf
anstalt liegt, in welcher jener seine Freiheitsstrafe verbüßt hat. Hat ein Verurtheilter 
nach seiner Entlassung im Inlande weder einen Wohn- noch einen festen Aufenthalts
ort, so ist die Regierung jedes OrtS, an welchem er betroffen wird, befugt, die Stel
lung unter Polizeiaufsicht auszusprechen; vgl. n. 12. Verlegt ein Verurtheilter seinen 
Wohnsitz, so geht die Leitung seiner Beaufsichtigung auf die Landespolizeibehörde deS 
neuen Wohnorts über; vgl. Pr. Instr. (cit. n. 12) 8 3. — Die von dem Gerichte 
eines andern Bundesstaates für zulässig erklärte Polizeiaufsicht kann nur inso
weit zur Ausführung gebracht werden, als die Vollstreckung einer verhängten Strafe 
im betr. Bundesstaate statthaft ist; vgl. BuudeSrathSbeschl. v. 16. Juni 1872, Inn.- 
MVs. 31. August 1872 (VMbl. s. 193). Vgl. oben s. 17. 18 n. 4.

12. DaS von den Landespolizeibehörden zu beobachtende Verfahren ist für 
Preußen durch eine Min.-Instr. v. 21. April 1871 (IMbl. f. 127; VMbl. s. 112) 
geregelt worden. Nach dieser (8 3) ist für verurtheilte Ausländer die Behörde 
des Ortes, wo die Freiheitsstrafe verbüßt worden, zuständig.

13. Ob die LandeSpolizeibehörde zur Stellung unter Polizeiaufsicht übergehen 
soll, hat sie namentlich nach dem Verhalten und der Führung des Verurtheilten 
während der Verbüßung der Freiheitsstrafe zu ermessen. Sie soll zu diesem Ende 
vorher eiue Aeußerung der „Gesängnißverwaltung", d. h. des Vorstandes der-
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Diese Zeit wird von dem Tage berechnet, an welchem 
die Freiheitsstrafe verbüßt, verjährt oder erlassen ist.
II. Entw.: §33; II. Entw.: § 36 ; Pr. StGB.: § 26]. Vgl. §§ 39. 57 Nr. 5. 76; 

284 Abs. 2; 361 Nr. 1; 362 Abs. 2; RGes. v. 21. Ott. 1878.

jenigen Strafanstalt, in welcher jene Verbüßung stattgefunden hat, einholen. Gleich
wohl ist diese Förmlichkeit nicht für eine wesentliche, die Legalität der ganzen Maß
nahme bedingende zu erachten; contra: Rubo s. 381.

14. Die Stellung unter Polizeiaufsicht kann erst nach der Verbüßung der 
Freiheitsstrafe erfolgen: Motive s. 193. Unterbleibt die Vollstreckung der Frei» 
heitSstrase zeitweise oder wird sie unterbrochen, so unterliegt der Verurtbeilte in 
der Zwischenzeit der Polizeiaufsicht nicht; daS gilt auch für den in Gemäßheit der 
§§. 23—26 vorläufig aus der Zuchthaus-rc. Strafe Entlassenen; sonach beginnt 
für ihn die fünfjährige Frist des Abs. 2 nicht mit jener Entlassung; die in einem 
solchen Falle selbstverständliche (und somit durch eine vorgängige Verfügung der 
Landespolizeibehörde nicht bedingte) „Ueberwachung" (vgl. § 23 n. 7. 8) ist nicht 
als „Polizeiaufsicht" zu qualisiziren. — Dagegen steht grundsätzlich Nichts im Wege, 
die Stellung unter Polizeiaussicht eintreten zu lassen, nachdem in Folge des Ab
laufs der Strafzeit die Freiheitsstrafe des Entlafienen als vollständig verbüßt ange
sehen wird (§ 26). Vgl. Pr. Instr. (cit. n. 12) § 3.

15. Die Landespolizeibehörde braucht die Stellung unter Polizeiausstcht nicht 
sofort nach der Verbüßung der Freiheitsstrafe eintreten zu lassen. Sie kann später 
dazu übergehen, wenn sie findet, daß das Verhalten des Verurtheilten nach Wieder
erlangung der Freiheit dazu eine Veranlassung bietet. Das Recht erlischt, sobald 
seit der Verbüßung der Freiheitsstrafe fünf Jahre verstrichen sind. Eine nach
träglich ausgesprochene Stellung unter Polizeiausstcht kann ihre Wirksamkeit nicht 
über den zuletzt erwähnten Zeitpunkt erstrecken. Vgl. Pr. Instr. (cit. n. 12) § 5.

16. Die die Stellung unter Polizeiaufsicht aussprechende Verfügung der Lan- 
despolizeibehörde braucht sich über die Dauer der Maßnahme nicht auszusprechen; 
Abs. 2 trifft nur darüber Bestimmung, aus welche Dauer sich die der Landespolizei
behörde beigelegte Befugniß im Allgemeinen erstreckt. Die Pr. Instr. (cit. n. 12) 
8 7 schreibt eine Zeitbestimmung vor.

17. Hätte die Landespolizeibehörde die Stellung unter Polizeiaufsicht für eine 
kürzere als fünfjährige Frist ausgesprochen, oder hätte sie (wozu sie ebenfalls un
bedenklich befugt ist, vgl. n. 14. 20; Pr. Iustr. § 6) die angeordnete Polizeiaufsicht 
vordem Ablaufeder fünf Jahre wieder aufgehoben, so bliebe es ihr unbenommen, 
später eine Verlängerung der Maßnahme eintreten zu lassen, bzw. sie nach 
ihrem Ablaufe zu erneuern, insofern sie dabei nur nicht über den unter n. 15 er
wähnten Zeitpunkt hinausgeht.

18. Die „Zulässigkeit der Polizeiaufsicht" ist unverjährbar; vgl. § 36 n.9.
19. Die von der Landespolizeibehörde ausgesprochene Stellung unter Polizei

aufsicht ist als die Vollstreckung der im gerichtlichen Urtheil verhängten Strafe 
(n. 1) anzusehen. Wenn daher der Verurtheilte glaubt, jene Maßnahme sei in 
einer mit dem Urtheile oder den Gesetzen nicht im Einklänge stehenden Weise z. B. 
für eine zu lange Frist ausgesprochen worden, so kann er den Rechtsweg dagegen 
beschreiten; contra: Olsh. n. 13. Das Verfahren richtet sich dann nach denjenigen 
strafprozeßrechtlichen Vorschriften, welche überhaupt für die Lösung von Streitigkeiten 
über die Strafvollstreckung maßgebend sind; vgl. jetzt RStPO. §§. 490. 494. — 
Behauptet dagegen der Verurtheilte, daß bei Handhabung der gegen ihn von der 
Landespolizeibehörde (befugter Weise) verhängten Polizeiaufsicht in anderer Beziehung 
gesetzwidrig verfahren sei, so ist die Beschwerde bei der höheren Verwaltungs
behörde anzubringen und von dieser zu erledigen, insofern nicht die getroffene 
Maßnahme selbst den Charakter einer strafbaren Handlung angenommen hätte. Vgl. 
§ 39 n. 2.

20. Ueber daS bei Aushebung einer verhängten Polizeiaufsicht zu beobach
tende Verfahren vgl. Pr. Instr. v. 21. Apr. 1871 (cit. n. 12) § 6.
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§ 39. Die Polizei - Aufsicht hat folgende Wirkungen:
1) dem Verurtheilten kann der Aufenthalt an einzelnen 

bestimmten Orten von der höheren Landespolizeibehördc 
untersagt werden;

2) die höhere Landespolizeibehörde ist befugt, den Aus
länder aus dem Bundesgebiete zu verweisen;

¥39.

1. Bei der Abfassung des (vom Reichstage unverändert angenommenen) § 39 
ist im Wesentlichen der Standpunkt festgehauen worden, aus welchem die generelle 
Anweisung des Pr. Min. d. Inn. v. 22. Mai 1866 (VMbl. s. 140) beruht; diese 
(abgedruckt in den Mot. s. 197) kann daher zur Auslegung benutzt werden.

2. Andere Folgen, als die im § 39 aufgezählten, können an die verhängte 
Polizeiaufsicht nicht geknüpft werden. Eine über das Maß der letzteren Folgen hin
ausgehende Beschränkung ist unverbindlich, eine Ueberschreitung derselben nicht aus 
§ 361 Nr. 1 zu bestrasen: ZI. 8. Febr. 54 (GA. II, 545); vgl. Pr. Instr. v. 21. Apr. 
1871 (JMbl. s. 127) § 9; Oppenhoff Ressortges. s. 364 n. 10. Doch ist (abgesehen 
von dem unter n. 14 Gesagten) als besondere Folge noch die hinzugetreten, daß 
Untersuchungshaft gegen einen unter Polizeiaufsicht stehenden Angeschuldigten, welcher 
der Flucht verdächtig ist, selbst dann verhängt werden kann, trenn die ihm zur Last 
gelegte That nur mit Haft oder mit Geldstrafe bedroht ist: RStPO. § 113. Im 
Uebrigen vgl. unten n. 14.

Zn Nr. 1.
3. Die im ersten Entwürfe vorgeschlagene Fassung: „Aufenthalt an de- 

stimmten Ortschaften" ist in „Aufenthalt an re. bestimmten Orten" verändert 
worden, um anzudeuten, daß (namentlich in größeren Städten) auch der Besuch 
einzelner Stadttheile, Straßen, Plätze, BergnügungSlokale, Eisenbahnhöfe rc. unter
sagt werden könne: Schw. s. 193; Rüd. n. 1; Otto n. 1; contra: Meyer n. 3; 
vgl. B. Freizügigk.-Ges. v. 1. Nov. 1867 § 3. — Dagegen kann dem Verurtheilten 
der Aufenthalt^an seinem Heimathsorte nicht gänzlich verboten werden; ebenso: BL. 
s. 234; Rüd. n. 2; Otto n. 1; contra: Olsh. n. 2.

4. Desgleichen ist es unstatthaft, dem Observaten einen bestimmten Bezirk zu 
bezeichnen, aus welchem er sich nicht entfernen dürfe; ebenso: Schw. n. 2, ML. 
s. 292; OlSh. n. 2. Vgl. jedoch die RGess. v. 4. Juli 1872 (RGbl. s. 253) § 2 
und v. 4. Mai 1874 (ib. s. 43) § 1.

5. Als Mittel zur Krontrolirung des Aufenthaltes können dem unter Polizei
aufsicht Gestellten periodische Melduugeu zur Pflicht gemacht werden.

6. Die Untersagung kann mündlich erfolgen.
7. Die Untersagung kann aus bestimmte Zeiten (auch generell für die Nacht

zeit) oder für einzelne Vorgänge ausgesprochen werden.
8. Sie kann (innerhalb der Frist des § 38) mehrmals wiederholt werden.

Zu Nr. 2.
9. Aus Grund des § 39 kann die Landespolizeibehörde den Ausländer aus 

dem Reichsgebiete, nicht aber aus dem Einzelstaate ausweisen: Inn.-MVf. v. 
19. Febr. 1874 (VMbl. s. 69); vgl. jedoch n. 12. 13. Ist jene« geschehen, so sind 
die Polizeibehörden aller LundeSstaateu verpflichtet, aus Requisition der ausweisen- 
den zur Ausführung jener Maßnahme hülsreiche Hand zu bieten: Motive s. 58.

10. Die Verweisung aus dem Reichsgebiete darf nur unbedingt erfolgen; 
die Beschränkung aus eine bestimmte Frist wäre als nichtgeschriebeu zu behandeln. 
Dagegen ist eS der Landespolizeibehörde nicht verwehrt, die getroffene Maßnahme 
später zurUckzunehmen, zumal wenn es sich herausstellen sollte, daß der davon 
Betroffene gar kein Ausländer, sondern Deutscher war; vgl. ZU. 14. Dez. 65 
(RdO. VI, 543); § 361 Nr. 2 („ohne Erlaubniß").

11. Eine auf Grund der Nr. 2 ausgesprochene Verweisung auS dem Reichs
gebiete verliert mit dem Ab laufe der im 8 38 bestimmten fünfjährigen Frist ihre 
Wirksamkeit: Schw. s. 193; OlSh. n. 4; contra: Erl. d. R.-Kanzl.-Amts v. 8. Okt. 
1873 (JMbl. s. 282); Schütze s. 79 ; vgl. n. 12; § 284.
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3) Haussuchungen unterliegen keiner Beschränkung hinsicht
lich der Zeit, zu welcher sie stattfinden dürfen.

[I. ffint».: § 34; II. Entw.: § 37; Pr. StGB. § 27). Vgl. §§ 38. 37. 76. 361 
Nr. 1. 2; B..Freizügigk..Ges. v. 1. Nov. 1867 §§ 1. 3. 12 (BGbl. f. 55); 
B-Gew.-Ordn. § 57 Nr. 3; RSlPO. §§ 102—107.113.

Preußen: Vgl. Ges. v. 12. Febr. 1850 j. Sch. d. pers. Freih. § 12 Nr. 1: Jagd- 
Pvl.-Ges. v. 7. März 1850; NStPO. § 96.

§ 40. Gegenstände, welche durch ein vorsätzliches Ver
brechen ober Vergehen hervorgebracht, oder welche zur Begehung 
eines vorsätzlichen Verbrechens oder Vergehens gebraucht oder 
bestimmt sind, können, sofern sie dem Thäter oder einem Theil- 
nehmer gehören, eingezogen werben.

12. Die Nr. 2 steht nicht entgegen, einen (nicht verurtheilten) Ausländer aus 
polizeilichen Gründen aus dem Einzelstaate (nicht „aus dem Reiche": Jnn.-MBs. 
v. 31. Okt. 1873, LMbl. s. 335) auSzuweisen: Mot. s. 59.

13. Verweisungen aus dem Bundesgebiete müssen durch förmlichen, dem Aus
länder unter Hinweis aus § 361 Nr. 2 bekannt zu machenden Beschluß ausgesprochen 
werden; Abschrlft dieses Beschlusses ist dem Reichskanzler-Amte zur Veröffentlichung 
durch das R.-Centralblatt einzureichen: Bundesrathsbeschl. v. 27. Apr. 1873, Jnn.- 
MBs. v. 28. Mai u. 31. Okt. 1873, 8. Apr. 1874; Inn. Min.-Cirk. v. 4. u. 28. Mai 
1874 (BMbl. 73 s. 221. 335; 74 s. 71. 128). In Betreff der Beförderungskosten 
AuSgewtesener vgl. BRathsbeschl. v. 28. Febr. 1873 § 78. Inn.-MVf. 2. Juli 1873 
(VMbl. s. 221). Im Uebrigen sind, waS die Vollstreckung der Landesverweisung
betrifft, zu vergleichen: I; 
VIII, 106. 109; Ann. XI,

Zu Nr. 3.
14. Vgl. RSiPO. § 

der Haussuchungen wurden 
nach Maßgabe der §§ 103. 

§ 40.
Anstiftung, Lohn: 8.
Berechtigung: 6
Begünstiger: 13.
Beschlagnahme: 14. 23.
Bestimmung: 10.
Dritter, Rechtsweg: 17.
Erben: 16.
Eigenthümer. 12, 13.
Eigenth. Uebergang: 16. 
Einziehung, Charakter: 1.

- Dersäumniß: 24.
Ermessen 4.
Falsifikat: 7.
Forderung: 16.

104. Andere (nicht die Zeil 
durch die Polizeiaufsicht
105 und 106 der RStPO.

Inhalt:
Gebrauch: 8. 11.
Gegenstand: 5—16.

- d. Verderben auSges.: 20.
Geltung, allg.: 2.
Hervorbringung: 7.
Jagd: 10. 12.
Manifestattonseid: 18.
Nachdruck - 21.
Nachlaß: 16.
Pertinenz: 15.
Sache, korperl.: 6.

- angeschaffte: 7.
Schiff: 9.
Strafe, Charakter: 1.

Vf. 10. Okt. 1814 (Iahrb.

betrefjende) Beschränkungen 
nicht berührt. Anders jetzt

That, Begehg.: 3. 10. 11. 
Theilnehmer: 12. 13. 
Tod: 16.
Transportmittel: 9. 
Uebertretungr 3. 
Unbrauchbarmachen: 1. 19. 
Unschädlichmachen: 1. 19. 22. 
Verbrechen rc rc.: 3, 
Verfaüen-Erklärung: 1. 
Versuch: 3. 10. 
Vollstreckung: 16. 18. 
Waare: 8.
Werkzeug: 8. 
Werthersatz: 1. 14. 16.

1. Das Gesetzbuch faßt die „Einziehung einzelner Gegenstände" (§40) und 
die Unbrauchbarmachung aller Exemplare einer Schrift (§ 41) nicht als Vermögens- 
sondern als zur Sicherung des Slraszwecks, insbesondere zur Verhütung fernerer 
strafbarer Handlungen dienende Nebenstrafe auf: Motive s. 59. — Anders verhält 
es sich mit der im § 335 angeordneten „Versal len-Erklärung" der einem Be
amten ungesetzlicher Weise zugewendeten Geschenke rc., welche ebendeshalb eventuell 
aus den Werth des Empfangenen auszudehnen ist. Vgl. n. 14.

2. Die Vorschrift des § 40 gilt allgemein für alle vorsätzlichen Verbrechen rc., 
es bedarf nicht außerdem noch einer besonderen Androhung der Einziehung in den 
die einzelnen Strafsälle behandelnden Gesetzesstellen. Demgemäß findet dieselbe auch 
bei den durch besondere Reichs- oder Landesgesetze vorgesehenen Mißthaten der frag
lichen Art Anwendung, z. B. bei Gewerbepolizeivergehen: ZI. 15. März 71 (RdO. 
XII, 160).

Oppenhoff, D. Strafgesetzbuch. 6. Ausg. 6
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Die Einziehung ist im Urtheile auszusprechen.
[I. Entw.: § 31; H. Sntro.: § 38; Pr. StGB.! §§ 19. 20). Bgl. §§ 41. 42. 152. 

295. 335. 360. 367. 369; EG. §5 5. 6; B.-Salzabg.. Ges. v. 12. Okt. 
1867 §§ 11. 12; BGes. v. 25. Okt. 1867 § 13 (die «undesflaqge betr.); 
BZollges. v. 1. Juli 1869 §§ 134. 135. 147. 154—157; B -ZuckerÜeuer.
ges. v. 8. Juli 1869 § 4; Nachdr.-Ges. v. 11. Juni 1870 §§ 21. 22. 25. 
26. 36. 43. 45; Ges., betr. die Urheberschaft an Werken der bild. Künste, 
v. 9. Jan. 1876 Z 16; Ges., betr. den Schutz der Photographien rc. v.
10. ej. § 9; Ges., betr. das Urheberrecht an Mustern und Modellen, vom
11. ej. § 14; RStP5. §§ 447. 453. 459.

Preußen: Vgl. EG. z. Pr. StGB. Art. VIII. XXVII § 3; Cr-Ordn. § 638; 
Verfass, v. 31. Jan. 1850 Art. 10; Forstdiebst.-Ges. §§ 15. 17; Schonzeit- 
Ges. v. 20. Febr. 1870 8§ 4. 7; FFP.-Ges. §§ 23. 33. 36. 40. 43.

3. Nur bei vorsätzlichen Verbrechen und Vergehen findet der § An
wendung; ob dieselben vollendet oder nur strafbar versucht sind, ist gleichgültig. 
Bei Uebertretungen findet eine Einziehung nur insoweit Statt, als sie besonders 
gestattet, bezw. vorgeschrieben ist; vgl. die Schlußsätze der §§ 360. 367. 369.

4. Der § gestattet die Einziehung nach dem Ermessen des JustanzrichterS. 
Hierbei ist der Charakter dieser Strafe (n. 1) zu berücksichtigen. Sie wird vorzugs
weise da auSznsprechen sein, wo die gemeinschädliche Natur des Gegenstandes seine 
Fortexistenz überhaupt oder in der Hand deS Verurtheilten bedenklich erscheinen läßt. 
Die Gründe, welche den Richter bestimmt haben, von jenem Ermesseu Gebrauch 
zu machen, sind im Erkenntnisse anzugeben; vgl. n. 15. — Ausnahmen, wo die Ein- 
Ziehung obligatorisch ist, statuiren die 88 152. 295. 296 a. 335. 369 Abs. 2.

5. Nur die Einziehung einzelner „Gegenstände" (vgl. EG. § 5), nicht 
die'deS ganzen Vermögens ist statthaft (vgl. Pr. Verfass, v. 31. Jan. 1850); ein 
die Einziehung deS letzteren vorschreibendes Landesgesetz würde durch § 6 des EG.'S 
außer Kraft gesetzt sein. — Der konkrete einzelne Gegenstand ist in dem die Ein
ziehung aussprechenden Urtheil genau zu bezeichnen; ein Ausspruch, welcher nur 
allgemein auf „Einziehung der durch die That hervorgebrachten Gegenstände" lautete, 
wäre unwirsam und nicht zu vollstrecken.

6. Als „einzelner Gegenstand" (n. 5) ist nur eine körperliche Sache anzu
sehen; die Einziehung (Verlustigerklärung) einer mißbrauchten Berechtigung ist 
sonach unstatthaft und auch da, wo sie durch Landesgesetz vorgeschrieben ist, beseitigt 
(EG. § 6); contra: Heinze s. 98: id. i. HH. II, 14; ZU. 22. Febr. 75 (RdO. 
XIII, 172: betrachtete den in einem besonderen Gesetze angedrohten Verlust einer 
mißbrauchten Holzberechtigung als eine vom Strafrichter auszusprechende civilrecht
liche Folge: bedenklich). Jedenfalls kann § 40 eine solche Maßnahme nicht recht
fertigen, da die Berechtigung weder durch die Mißthat hervorgebracht noch zu ihrer 
Begehung „gebraucht oder bestimmt" ist.

7. Bei den „Gegenständen, welche durch ein Verbrechen rc. hervorgebracht 
sind", ist vorzugsweise an Falsifikate gedacht. Die mit dem Objekte der Mißthat 
angeschafsten Sachen gehören nicht hierher.

8. „Zur Begehung eines Verbrechens rc. gebraucht" sind nur diejenigen 
Gegenstände, welche unmittelbar als Werkzeuge zur Verübung gedient haben; das 
wird vorzugsweise von beweglichen Gegenständen gelten. Zu denselben gehört der 
Lohn, durch welchen Jemand einen Andern zur Begehung einer Mißthat angestistet 
hat; nicht aber das Objekt der begangenen Mißthat als solches, z. B. die Loose aus
wärtiger Lotterien, welche strafbarer Weise (Pr. Vdu. v. 5. Juli 1847) in das In
land versandt werden: Pr. MVf. v. 28. Febr. 1880 (VMbl. s. 69), die Waare, 
mit welcher unbefugt Handel oder ein Gewerbe betrieben ist: VH. 1. Okt. 68 (RdO. 
IX, 532). Ausnahmen treten ein, wo sie ausdrücklich vorgeschrieben sind, z. B. bei 
Steuer- und Zollvergehen; vgl. VZGes. v. 1. Juli 1869 § 134.

9. Demgemäß (n. 8) sind die zur Wegschaffung gestohlener Gegenstände ge
brauchten Transportmittel nur dann einzuziehen, wenn sie zur Begehung des 
Diebstahls, nicht aber, wenn sie vor der That zum Hiugelangen an den Ort dessel
ben oder nach der Vollendung zur Bergung der Sachen benutzt worden sind: ZI.
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27. Okt. 54 (GA. II, 821); vgl. Pr. Forstdiebst.-Ges. § 15 Abs. 2. - Aehnlich der- 
hält es sich mit dem Schiffsgefäße, in welchem sich ein unbefugt Fischender mit 
den zum Fischfänge unmittelbar dienenden Werkzeugen befindet: VI. 1. Juni 66 
(RdO. VII, 324); vgl. Pr. Fisch.-Ordn. f. d. frische Haff v. 7. März 1845 § 7, 
id. f. d. kurische Haff v. 7. März 1845 § 5 (GS. s. 122. 140), welche für den 
Fall eines unbefugten Fischens zwar die Konfiskation der gefangenen Fische und der 
Fischereigeräthe androhen, hiervon aber die Kähne und Schiffsgesäße ausdrücklich aus- 
nehmen.

10. Ebenso kann in Betreff eines „zur Begehung eines Berbrechens rc. be
stimmten" Gegenstandes die Einziehung (als Strafe) nur dann ausgesprochen 
werden, wenn es wirklich zur Begehung dieses Verbrechens rc. oder zu einem Ver
suche desselben gekommen ist. Trifft dieses zu, so sind nicht nur die wirklich ge
brauchten, sondern auch alle diejenigen einzuziehen, welche der Thäter bei sich führte, 
um sich ihrer je nach Bedürfniß zu bedienen; z. B. eine Mehrheit verschiedener fal
scher Schlüssel. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob die betr. Gegenstände für 
den konkreten damit beabsichtigten Gebrauch (z. B. der Schlüssel zur Oeffnung des 
betr. Einzelschlosses) geeignet waren, wenn sie nur im Allgemeinen so geartet sind, 
daß ein Gebrauch der fraglichen Art davon gemacht werden konnte. Dagegen sind 
die Werkzeuge, welche zur Begehung anderer, wenn auch gleichgearteter Ver
brechen :c. bestimmt sind, z. B. die Jagdgewehre, welche ein Jagdfrevler nicht bei 
sich führte, sondern nur zu Hause besaß, nicht einzuziehen (Münch. 19. Okt. 74, 
23. Dez. 75: StZ. IV, 197; V, 253), eö sei denn, daß der begangene und die noch 
zu begehenden Jagdfrevel zusammen als ein gewerbsmäßig betriebenes Gesammt- 
vergehen anzusehen wären.

11. Auch die zu Hülse - leistenden Handlungen gebrauchten rc. Gegenstände 
sind einzuziehen.

12. Nur die „dem Thäter oder einem T heilnehmer gehö renden„ Gegen
stände sind einzuziehen; hierbei ist der Augenblick der That (nach Rubo n. 13, Olöh. 
n. 10 der der Urtheilsfällung) der entscheidende Zeitpunkt. Es macht keinen Unter
schied, ob der „Gebrauch" durch den Eigenthümer selbst oder durch einen der an
dern Detheiligten gemacht worden ist, und ob im letzteren Falle jener Kenntniß 
vom gemachten Gebrauche hatte: Otto n. 6; contra (in Betreff des letzteren 
Punkts): Olsh. n. 14. - Dagegen ist die Verhängung dieser Strafe nur dann 
statthaft, wenn der Eigenthümer als Thäter rc. der betr. Mißthat „v erurtheilt" 
wird; es muß dann gleichzeitig fest gestellt werden, daß er der Eigenthümer des 
Gegenstandes sei: die einem zur Zeit nicht mit verfolgten Thäter gehörigen Sachen 
können in diesem Verfahren nicht eingezogen werden; vgl. §§ 42. 295. 360 a. E.: 
„dem Verurteilten"; contra: Rubo s. 396; Alles dieses unbeschadet der Vorschrift 
des § 42: treffen die Voraussetzungen dieses § zu, ist also die Verfolgung rc. des
jenigen Betheiligten, welchem der betr. Gegenstand gehört, nicht ausführbar, so kann 
daö dort zugelassene Verfahren mit der Verfolgung der übrigen Betheiligten ver
bunden werden; vgl. § 42 n. 15. — Von der obigen Regel begründen die §§ 295, 
296 a. 360. 367, ferner VZollges. v. 1. Juli 1869 § 154, Pr. Forstdiebst.-Ges. § 15, 
Pr. FFP.°Ges. §§ 23. 36. 40 Ausnahmen.

13. Das in Betreff des Theilnehmers Gesagte ist aus den Begünstiger 
nicht auszudehnen; dagegen können die vom Begünstiger zu seinem Vergehen (der 
Begünstigung) gebrauchten rc. Gegenstände unbedenklich eingezogen werden.

14. Die Einziehung ist ohne Rücksicht auf die Möglichkeit oder leichte Aus
führbarkeit der späteren Vollziehung auszusprechen, also selbst dann, wenn der Gegen
stand bereits untergegangen ist. In Ermangelung besonderer, dies anordnender 
Gesetze (vgl. § 335, VZollges: v. 1. Juli 1869 § 154. 155) ist eS unstatthaft, in 
einem solchen Falle auf Erlegung des Werths zu erkennen: ZU. 6. Juni u. 
1. Okt. 68 (RdO. IX, 359. 532); FMVf. v. 16. Nov. 1832 (Villeaume Steuergeff. 
s. 267 n. 26); vgl. n. 16; Abh. i. GA. XVIII, 604. 609.

15. Die Einziehung trifft den Gegenstand mit seinen Pertinenzien: ZI.
3. Juli 67 (RdO. VIII, 435).

15a. Die Einziehung ist im „Urtheile" auszusprechen. Dies schließt jedoch

6*
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nicht aus, daß dieselbe auch durch richterliche Strafverfügungen bezw. Strafbefehle 
(vgl. Pr. Ges. v. 3. Mai 1852, Art. 123 ff.; Pr. NSlPO. §§ 359 ff., und jetzt 
RStPO. § 447), durch polizeiliche Straffestsetzungen (vgl. Pr. Ges. v. 14. Mai 
1852 §9; RStPO. § 453) unb Strafresolute der Verwaltungsbehörden wegen Ab
gabenhinterziehungen (vgl. RStPO. § 459) verhängt werden könne.

16. Aus der Natur der in den §§ 40. 41 angedrohten Nebenstrasen (vgl. 
n. 1) und aus § 42 folgt, daß die Verurtheilung, wenn sie bei Lebzeiten des davon 
Betroffenen rechtskrästig (vgl. § 30 n. 4. 5) geworden, auch gegen den Nachlaß 
desselben vollstreckt werden sann. War der betr. Gegenstand im Laufe des Ver
fahrens in Beschlag genommen, so geht das Eigenthum desselben mit dem Ein
tritt der Rechtskraft des die Einziehung aussprechenden Urtheils auf den FiStuS 
oder auf Denjenigen über, welchem der Gegenstand nach den maßgebenden Landes
gesetzen zufallen soll. (Das VZollgesetz v. 1. Juli 1869 § 156 läßt das Eigenthum 
der der Konfiskation unterliegenden Gegenstände be eils mit der Beschlagnahme auf 
den Fiskus übergehen.) Im entgegengesetzten Falle begründet daS rechtskräftige Ein
ziehungsurtheil ein Forderungsrecht, welches auch gegen die Erben geltend ge
macht werden kann. Ist die Vollstreckung unmöglich, weil die Sache nicht mehr im 
Vermögen des Berurtheilten ist, so ist es nach allgemeinen civilrechtlichen Grundsätzen 
zu beurtheilen, ob statt desselben ein Ersatz gefordert werden kann; vgl. Pr. OTr. 
III. Civ.-Sen. 13. Juni 1870. — Ist der Thäter gestorben, ehe es zu einer rechts
kräftigen Verurtheilung gekommen ist, so kann von einer Vollstreckung einer solchen 
keine Rede sein; es ist dann nach § 42 zu verfahren; vgl. dort n. 7.

17. Gegen einen (zum Verfahren nicht zugezogenen) Drittbesitzer der Sache 
kann das Einziehungs-Urtheil nicht zur Vollstreckung gebracht werden, insoweit nicht 
durch besondere Vorschriften das Gegentheil ausgesprochen ist; vgl. Beschl. II. 
11. Dez. 73, Beschl. II. 4. März 75 (RdO. XIV, 793; XVI, 192), Wolfenb 31. Oft. 
74 Nr. 4. (Br. Z. 21 s. 181); Löwe s. 901. 902. Nach Bewandtniß der Umstände 
ist gemäß ;§ 772 der REPO, zu verfahren; vgl. Olsh. n. 17. — Behauptet ein 
Dritt er, daß die im Urtheile „eingezogene" Sache nicht dem verurtheilten Thäter rc. 
sondern ihm angehöre, so steht darüber der Civilrechtsweg offen; ebenso: Löwe 1. c.

18. Behufs Vollstreckung einer erkannten Einziehung konnte dem Verur
theilten nach Pr. Verfahren der ManisestationSeid auferlegt werden: Beschl-1. 
6. Dez. 65 lRdO. VI, 523) ; IMVf. v. 28. Nov. 1860 (IMbl. s. 436). — Jetzt 
erfolgt die Vollstreckung überhaupt allgemein nach den Vorschriften über die Voll
streckung der Urtheile der Civilgerichte: RStPO. § 495; vgl. RCPO. § 769. Die 
BollstreckungSbehörde bestimmt sich nach § 483 der RStPO.

19. DaS Gesetz trifft keine Bestimmung darüber, wie demnächst über die 
eingezogeneu Gegenstände verfügt werden soll. Die näheren Anweisungen können im 
Verwaltungswege ergehen. Gemeinschädliche Gegenstände und solche, welche leicht 
mißbraucht werden können, sind zu vernichten.

20. Wie zu verfahren sei, wenn eine der (demnächstigen) Einziehung unter
liegende Sache dem Verderben ausgesetzt ist, darüber vgl. Pr. Min.-Vf. v. 29. Sept. 
1870 (VMbl. s. 271).

21. Ueber die Einziehung von Nachdrucks-Exemplaren und der dazu be
stimmten Vorrichtungen vgl. B. Nachdr.-Ges. v. 11. Juni 1870 §§. 21. 26. 36. 43. 45.

22. In andern als den von den Strafgesetzen vorgesehenen Fällen darf eine 
„Einziehung" nicht erfolgen; dagegen ist es statthaft, im polizeilichen Verfahren 
gemeingesährliche Gegenstände (;. B. tolle Hunde) unschädlich zu machen und 
nöthigenfaÜS zu zerstören.

23. Inwiefern eine Beschlagnahme zur Vorbereitung oder im Laufe eines 
Strafverfahrens erfolgen könne, ist nach den Strafprozeßgesetzen zu beurtheilen. Vgl. 
RStPO. § 94. Durch eine solche ist die Statthaftigkeit der Entziehung nicht bedingt.

24. War bei einer Verurtheilung verabsäumt worden, die Einziehung auSzu- 
sprechen, so konnte diesem Mangel in Preußen nicht in einem Nachtragsverfahren 
abgeholfen werden; selbst §42 bietet hier kein AuSkunftsminel; vgl. §41 n. 20; 
Beschl. I. 29. Apr. 57, ZI. 17. Nov. 57 (Abh. i. GA. IX, 733), welche unter 
der Herrschaft des StGB.'s nicht mehr maßgebend fein können. Die RStPO. 
kennt ein solches Nachtragsverfahren gleichfalls nicht.
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§ Hl.. Wenn der Inhalt einer Schrift, Abbildung oder 
Darstellung strafbar ist, so ist im Urtheile auszusprechen, daß 
alle Exemplare, sowie die zu ihrer Herstellung bestimmten 
Platten und Formen unbrauchbar zu machen sind.

§41.
Anbietern 17.
Anordnung, nothtv.: 2. 7.

Dersäumniß: 21.
Ausland: 9.
Auslegen: 16.
Ausscheidung 20.
Beschlagnahme: 19.
Besitz: 12—15. 
Bestimmung: 18. 
Buchhändler: 14. 15. 
Charakter- 1.

Inhalt.
Dritter, Rechtsweg: 12. 
Drucker: 4.
Einziehung 22. 
Geltung, aüg.: 2. 7. 
Herausgeber: 13.
Inhalt, strafb : 4. 5. 
Nachdruck: 5.
Pol. Verordnung: 4. 
Post. 15.
Preßgesetz: 4. 
Preßpolizei: 4.

Rechtskraft, rel.: 21.
Redakteur: 4. 13.
Strafbarkeit, disc.: 6
Strafbarkeit, objekt.: 4. 5.

Person 6 7. 11 
Thäter, Theilnehmer: 7, 11. 

- mehrere: 11.
Uebertrctung: 4.
Unbrauchbarmachen- 10. 
Verleger: 4.
Derurtheilung: 6. 7.

1. In Betreff des Charakters der hier angedrohten Strafe vgl. § 40 n. 1; 
contra: Olsh. n. 1 (spricht der Maßregel des § 41 die Bedeutung einer Strafe 
überhaupt ab).

2. Zum Unterschiede von § 40 ist die Vorschrift des § eine gebietende; der 
Richter darf von der betr. Anordnung nicht absehen.

3. Sie bezieht sich auf alle Schriften, Abbildungen und Darstellun
gen, nicht blos aus die durch die Presse oder sonst mechanisch vervielfältigten; dem 
steht weder der Schluß des Abs. 1, wo von „allen Exemplaren" und von den „znr 
Herstellung bestimmten Platten und Formen" die Rede ist, noch Abs. 2 entgegen; 
ebenso: V1I. 26. Sept. 78 (RdO. XIX, 431).

4. Vorausgesetzt wird, daß „der Inhalt der Schrift rc. strafbar" sei. Da 
aber das Gesetz (§ 1) nur „Handlungen" mit Strafet: bedroht, so ist jenem Er
fordernisse genügt, sobald der Inhalt einer Schrift rc. so geartet ist, daß eine Hand
lung, welche Jemand mit oder in Beziehung auf die letzteren vornimmt, gerade wegen 
jene« Inhalts eine Mißthat darstellt; dabei ist vorzugsweise an Kundbarmachung 
des Inhalts zu denken. Daß die gedachte Mißthat (wie im Fall deö § 40) ein 
vorsätzliches Verbrechen oder Vergehen sein müsse, wird nicht erfordert; 
eine Uebertretung würde genügen. Auch macht es keinen Unterschied, ob die 
Strafbarkeit auf einem Gesetze oder auf einer in gesetzlicher Weise ergangenen Polizei- 
Verordnung beruht; Beschl. I. 14. Ian. 63 (RdO. III, 207). Demgemäß reicht eS 
z. B. hin, wenn der verantwortliche Redakteur rc. einer Druckschrift sich eines Fahr
lässigkeitsvergehens im Sinne des RPreßges's § 21 schuldig gemacht hat; vgl. BI. 
26. Okt. 53 (IMbl. 54 s. 78). Dagegen genügt eine blos disciplinarisch zu ahn
dende Handlung nicht- Beschl. I. 20. Juni 62 (RdO. II, 476).

5. Dagegen bleibt § 41 ausgeschlossen (und kann nur § 40 geeigneten Falles 
Anwendung finden), wenn die Strafbarkeit der Handlung nicht auf dem Inhalte der 
Schrift rc. beruht, sondern in der durch jene bewirkten Verletzung des Rechts eines 
Anderen ihren Grund hat(Beisp.: Nachdruck; vgl. aber für diesen: B.-Nachdruck's- 
Ges. v. 11. Juni 1870 §§ 21. 26. 43 45\ oder wenn nur formellen Preßpolizeilichen 
Vorschriften zuwidergehandelt, z. B. eine verbotene ausländische Zeitung im Inlande 
verkauft wird (vgl. RPreßges. § 14): VII. 12. Sept. 61, Beicht I. 14. Ian. 63, ZU. 
18. Juni 63, 13. Nov. 65 (RdO. I, 531; III, 207. 509; VI, 487).

6. Die hier vorgescbriebene Anordnung kann als Nebenstrase (n. 1) nur „im 
Urtheile" und nur im Falle einer „Derurtheilung" (vgl § 42\ mithin nur 
dann ausgesprochen werden, wenn gegen irgend Jemanden der Thatbestand einer den 
Voraussetzungen des § entsprechenden strafbaren Handlung (n. 4) festgestellt und dieser- 
halb auf Strafe erkannt wird; ist die Verfolgung (Verurtheilnng) emer im gedachten 
Sinne strafbaren Person nicht ausführbar, so läßt sich nur nach § 42 verfahren; 
contra (in Betreff des Falles der Freisprechung): VII. 26. Sept. 78 (RdO. XIX, 
431); vgl. übrigens § 42 n. 15.

7. Erfolgt eine derartige Verurtheilnng (n. 6) gegen irgend Jemanden, so ist 
die Anordnung allgemein in Betreff „ aller Exemplare" zu treffen, ohne die Be-
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Diese Vorschrift bezieht sich jedoch nur auf die im Be
sitze des Verfaffers, Druckers, Herausgebers, Verlegers oder 
Buchhändlers befindlichen und auf die öffentlich ausgelegten 
oder öffentlich angebotenen Exemplare.

schränkung des § 40 auf die einem der (verurteilten) Beteiligten (Thäter oder 
Theilnehmer) gehörenden; ebenso: LI. 7. Febr. 77 (RdO. XVIII, 103). Die 
durch Abs. 2 gebotene Begrenzung wird zweckmäßig im Urtheil ausgesprochen; sie 
würde sich aber, auch wenn jenes versäumt wäre, von selbst verstehen. — Die Platten 
und Formen sind im Ganzen unbrauchbar zu machen, falls das Urtheil nicht aus
drücklich in Gemäßheit des Abs. 3 einzelne Theile von der Maßregel auSgeschlosien hat.

8. AuS dem unter n. 6. 7 Gesagten folgt, daß auch die Unbrauchbarmachung 
der Platten und Formen auf Grund des § 41 nur da angeordnet werden kann, 
wo mittels derselben ein Abdruck hergestellt, und mit diesem eine strafbare Handlung 
verübt ist; da« Gegentheil folgt nicht aus der Fassung: „sowie die zu ihrer Her
stellung bestimmten Platten rc.", diese wurde gewählt, um anzudeuten, daß die 
Unbrauchbarmachung der Platten rc. nur dann Platz greife, wenn sie noch zu einer- 
ferneren Vervielfältigung geeignet und bestimmt sind; contra: Olöh. n. 8.

9. Die Maßregel ist auch auf im AuSlande erschienene Schriften anzuwenden, 
sobald sie zu einer Strafverfolgung im Inlands führen. Die Strafbarkeit des In
halts ist dann nach diesseitigen Gesetzen zu beurtheilen.

10. DaS verurtheilende Erkenntniß kann sich darauf beschränken, die „Unbrauch
barmachung" der Exemplare rc. anzuordnen, da das Gesetz ein Mehr nicht vorschreibt; 
auS der Bemerkung in den Motiven (s. 60): „es sei dem Ermessen des Richters 
zu überlassen, in welcher Weise jene auSzuftthren sei", ist nicht zu folgern, daß eine 
solche spezielle Anordnung unerläßlich sei, zumal wenn ein hierauf bezüglicher An
trag nicht gestellt ist. Dagegen ist es dem Richter unzweifelhaft gestattet, im Ur
theil darüber nähere Anordnung zu treffen. Hat er es nicht gethan, so unterliegt 
die Art und Weise dem Ermeßen der vollstreckenden Behörde. — Die Frage ist 
übrigens nur in Beziehung aus die „zur Herstellung bestimmten Platten nnb For
men" von praktischer Bedeutung. ES versteht sich von selbst, daß hier die Unbrauch
barmachung in der Weise anzuordnen bezw. zu bewirken ist, welche, ohne den Zweck 
der Maßregel zu gefährden, im Uebrigen die Eigenthumsrechte am wenigsten verletzt. 
Demgemäß genügt daS Auseinandernehmen des Drucksatzes (Mot. s. 60) nnd das 
Abschleifen von Stein- und Metallplatten. — Im Uebrigen vgl. 40 n. 16.

11. Werden wegen des strafbaren Inhalts einer veröffentlichten Schrift :c. 
mehre re Personen bei verschiedenen Gerichten verfolgt, so hat jedes der 
letzteren seine Entscheidung auch darüber zu treffen, ob die Unbrauchbarmachung an
zuordnen sei; es läßt sich nicht ausstellen, daß diese Maßnahme (wegen ihres alle 
Exemplare umfassenden allgemeinen Charakters: n. 7) nur von dem zuerst befaßten 
Gerichte auSgehen könne: ZU. 23. Nov. 65 (RdO. VI, 487). Die von einem 
jener Gerichte ausgesprochene Unbrauchbarmachung wird gegen alle im Abs. 2 er
wähnten Exemplare selbst dann wirksam, wenn ein anderes Gericht den Inhalt nicht 
für strafbar erachtet und deshalb auf Freisprechung erkannt hat; in dem letzteren 
Falle sind nur diejenigen Exemplare auszuschließen, welche sich im Besitze des Frei
gesprochenen befanden.

12. Die ausgesprochene (Präventiv-) Maßregel wird gegen die im Abs. 2 auf
gezählten Personen wirksam, ohne daß eS der Z uz i e h u n g derselben zum Verfahren 
bedürfte; nur diejenigen Interessenten sind zuzuziehen, welche sich beim Gericht melden 
und ihre Zuziehung auf Grund des Abs. 2 verlangen; ebenso: Löwe s. 902. Ent
scheidend ist nur der „Besitz", nicht daS EigenthumSrecht. Behauptet Derjenige, 
gegen welchen Vie Vollstreckung gerichtet wird, daß er nicht zu den aufgezählten Per
sonen gehöre, oder macht ein Dritter geltend, daß er den Besitz der betr. Gegen
stände habe, so steht ihm hierüber der Rechtsweg offen; ebenso: Löwe 1. c.

13. Im Abs. 2 umfaßt „Herausgeber" den Redakteur mit; ebenso: 
Puch. n. 9; OlSh. n. 10; contra: Rubo n. 10.
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Ist nur ein Theil der Schrift, Abbildung oder Darstellung 
strafbar, so ist, insofern eine Ausscheidung möglich ist, aus
zusprechen, daß nur die strafbaren Stellen und derjenige Theil 
der Platten und Formen, auf welchem sich diese Stellen be
finden, unbrauchbar zu machen sind.
fl. Entw.: § 31; II. Entw.: § 39; Pr. StGB.: § 19]. Vgl. §§ 40. 42; BRecht«. 

hülseges. v. 21. Juni 1869 § 21; B.-Nachdr.-Ges. v. 11. Juni 1870 §§ 21. 
26. 36. 43. 45 und die zu § 40 eilt. §§ der Ges. v. 9., 10., 11. Jan. 
1876; RPreßges. v. 7. Mai 1874 § 14 (RGbl. s. 67); RMarkenschutzges. 
v. 14. Nov. 1874 § 17 (RGbl. s. 145).

14. Unter ..Buchhändler" ist nicht blos der Verlagöbuchhändler zu ver
stehen (der Berleger wird besonders aufgewhlt), sondern jeder, welcher gewerbsmäßig 
mit Büchern Handel treibt (Sortimeutsbuchhändler, Antiquar rc.).

15. Ein Exemplar befindet sich auch dann „im Besitze" des Buchhändlers rc.. 
wenn es ein Dritter als Vertreter deS letzteren (z. B. als Depositar, Faustpfand
gläubiger) und nicht für sich in Verwahrsam hat; contra: Rubo s. 401. Die mit 
der Post rc. versendeten Exemplare sind, so lange nicht die Berabfolguug an den 
Adressaten erfolgt ist, als im Besitze des Absenders befindlich anzuschen; ebenso: Schw. 
n. 4; contra: OlSh. n. 9.

16. Ueber den Begriff der „Oessen tlichkei t" vgl. § 85 n. 1. Hiernach find 
als „öffentlich aus gelegt" nicht blos die zum Verkaufe ausgestellten, sondern 
auch die an öffentlichen Orten (z. B. in Kaffeehäusern rc.) zum Lesen bereitgestellten 
Exemplare zu betrachten. Dagegen genügt die Auslegung in einer geschloffenen 
(begrenzten) Gesellschaft nicht.

17. Oeffentlich „angeboten" sind alle Exemplare, welche dem Publikum zum 
Erwerbe ober zur Kenntnißnahme zugänglich gemacht sind; z. B. die in einer Leih
bibliothek befindlichen; ebenso: Olsh. n. 11; contra: Rubo s. 401.

18. Der Umstand, daß einzelne Exemplare zur Veröffentlichung bestimmt 
waren, genügt nicht, um auf sie die angeordnete Maßnahme auszudehnen, wenn die 
Voraussetzungen des Abs. 2 nicht zutreffen.

19. Hat eine Beschlagnahme von Exemplaren der im Abs. 2 erwähnten 
Art stattgefunden, so behalten dieselben den ihnen im Augenblicke der Beschlagnahme 
beiwohnenden Charakter, insoweit es sich um die Frage handelt, ob sie von der dem
nächst angeordneten Unbrauchbarmachung mitbetroffen werden.

20. Ob bei einer nur theilweise strafbaren Schrift (Abs. 3) „eine Ausschei
dung der strafbaren Stellen möglich ist", hatte der Pr. Instanzrichter nach freiem 
Ermessen zu prüfen; es war sonach Sache oes Beschuldigten, in den Instanzen eine 
Erörterung und Entscheidung darüber herbeizuführen; vor dem Nichtigkeitsrichter 
war eine derartige Erörterung nicht mehr zulässig: ZU. 19. Dez. 78 (RdO. XIX, 
588). Ebenso unter der Herrschaft der RStPO.

21. Ist die Anordnung der Unbrauchbarmachung im Urtheil (n. 6) versäumt 
worden, so kann sie nicht in einem gegen denselben Angeschuldigten gerichteten 
Nachtragserkenntnisse nachgeholt werden. Ebenso schließt die relative Rechts
kraft des jene Maßnahme nicht anordnenden Urtheils erster Instanz die Nachholung 
in zweiter Instanz aus. Dagegen bleibt geeigneten Falles das im § 42 nachgelassene 
Verfahren statthaft. Vgl. § 40 n. 24.

22. Durch die Vorschrift des § 41 wird die Anwendbarkeit des § 40 in Be
treff der Einziehung derjenigen Exemplare, welche durch die Mißthat des Verur- 
theilten hervorgebracht, oder von ihm zur Begehung seiner That gebraucht oder be
stimmt waren, nicht ausgeschlossen; contra: OlSh. n. 2. Es wird aber in der Re
gel dazu keine Veranlassung vorliegen, da § 41 weiter greift.

23. Die Vollstreckung erfolgt arg. § 495 der RStPO. nach den Vorschrif
ten über die Vollstreckung der Civilurtheile, insbesondere nach § 775 der RCPO.; 
vgl. Olsh. n. 1. 7; Löwe s. 923.


